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Antrag C 001: Den Umbruch von Wirtschaft und Gesellschaft sozial 
und ökologisch gestalten
Antragsteller*in: Gewerkschaftsrat
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 001 - I 001, C 002, C 003, C 004, C 005, C 032, C 033, C 042, C 043, C 
044, C 045, C 046, C 071, C 072, C 073, C 074, C 077, C 078

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Im noch jungen 21 Jahrhundert jagt eine Krise die nächste. New-Economy-Krise,
 2 Eurokrise, Corona-Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine. Gleichzeitig
 3 bedroht der Klimawandel die natürlichen Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger
 4 Generationen. Die Häufung von Krisen und Konflikten ist kein historischer Zufall.
 5 Unsere Gesellschaft, die Welt, steckt in einer Zivilisationskrise, die sowohl mit dem
 6 entfesselten Kapitalismus als auch mit imperialem und demokratiefeindlichen
 7 Machtstreben zu tun hat.

 8 In der Finanzmarktkrise und in der Pandemie konnte ein interventionsfähiger Staat den
 9 Kollaps von Wirtschaft und Gesellschaft verhindern. In beiden Krisen zeigte sich die
 10 zentrale Bedeutung des Sozialstaats, der Daseinsvorsorge und des Gesundheitswesens –
 11 trotz aller Mängel und Defizite - für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.

 12 In den vergangenen Jahren hat die Politik die Herausforderung des ökologischen Umbaus
 13 von Wirtschaft und Gesellschaft endlich angenommen. Die fortschreitende Erderwärmung
 14 und ihre Folgen werden zunehmend spürbar, auch in Deutschland. Ein Umsteuern wird
 15 immer dringlicher. Die Ampelkoalition hat ihre klima- und umweltpolitischen
 16 Anstrengungen vor dem Hintergrund der breiten Klimaproteste (u.a. Fridays for Future)
 17 verstärkt. Sie bleiben dennoch hinter den erforderlichen Maßnahmen zurück.

 18 Der sozial-ökologische Umbau ist die zentrale Herausforderung der kommenden
 19 Jahrzehnte, eine Generationenaufgabe. Er ist verknüpft mit den Umbrüchen, die sich
 20 aus der fortschreitenden Digitalisierung, informationstechnischen Vernetzung und
 21 Automatisierung von Produktion, Verwaltung, Dienstleistungen, Infrastrukturen und
 22 Medien ergeben. Zudem gehen in den kommenden zehn Jahren die Babyboomer in den
 23 Ruhestand, während die Zahl der Erwerbstätigen zu schrumpfen droht. Die verstärkte
 24 Einwanderung nach Deutschland kann einen Beitrag zur Bewältigung der damit
 25 verbundenen Probleme leisten, ist aber auch selbst mit erheblichen Herausforderungen
 26 verbunden.

 27 Die soziale Spaltung unserer Gesellschaft vertieft sich seit über drei Jahrzehnten.
 28 Auf dem Arbeitsmarkt nahmen unsichere Beschäftigung und Niedriglöhne zu. Die
 29 Einkommens- und Vermögensunterschiede vergrößerten sich. Während die Zahl der
 30 Millionäre wuchs, stieg gleichzeitig die Armut. Der soziale Aufstieg ist schwieriger
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 31 geworden. Immer mehr Menschen bleiben trotz Arbeit arm und immer mehr Ältere haben
 32 trotz jahrzehntelanger Arbeit keine Rente, die zum Leben reicht. Der Bildungserfolg
 33 hängt hierzulande weiterhin stark von der Herkunft ab.

 34 ver.di hat den Anspruch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche
 35 mitzugestalten. Für ver.di stehen dabei die Interessen der Beschäftigten und ihrer
 36 Familien im Mittelpunkt. Wir setzen uns dafür ein, dass der gesellschaftliche Wandel
 37 nicht zu Lasten sozial Benachteiligter geht. Die Umbrüche müssen sozial gestaltet
 38 werden – insbesondere durch gute Arbeit, Tarifverträge, Arbeitsschutz, Mitbestimmung
 39 und Beschäftigungspolitik. Wir arbeiten dafür, dass durch den Wandel ein besseres
 40 Leben für alle möglich wird.

 41 Krieg und Energiekrise
 42 Der völkerrechtswidrige militärische Einmarsch Russlands in die Ukraine brachte den
 43 Krieg im 21. Jahrhundert erneut nach Europa. Dieser Krieg und die in der Folge
 44 vorgenommenen Wirtschaftssanktionen beziehungsweise seitens Russlands vorgenommenen
 45 Lieferstopps sowie profitgetriebene Preiserhöhungen von Unternehmen ließen die
 46 Energie- sowie viele Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise explodieren: Die heimische
 47 Inflationsrate kletterte im Herbst/Winter 2022/2023 auf Rekordhöhen. Die Folge sind
 48 starke Reallohneinbußen, die durch staatliche Entlastungsmaßnahmen nur teilweise
 49 ausgeglichen wurden. Unser tarifpolitisches Ziel ist, die Reallöhne durch hinreichend
 50 hohe Entgeltsteigerungen zu sichern und reale Einkommenszuwächse durchzusetzen.

 51 Eine Gas- und Strommangellage konnte durch massive Flüssiggaskäufe, den Weiterbetrieb
 52 von Atom- und Kohlekraftwerken, Einsparungen und rückläufige industrielle Produktion
 53 vermieden werden, erleichtert durch einen milden Winter. Der Preis dafür waren
 54 erhöhte Treibhausgasemissionen und die Schädigung anderer Länder im globalen Süden,
 55 denen die EU das Flüssiggas wegkaufte. Durch den Wegfall des preisgünstigen
 56 russischen Pipelinegases werden die europäischen Energiepreise auf absehbare Zeit
 57 erheblich teurer sein als zuvor. Dies setzt insbesondere energieintensive Unternehmen
 58 unter Druck.

 59 Die US-amerikanische Industriepolitik – „Inflation Reduction Act“ – fördert zudem
 60 durch milliardenschwere Subventionen und Steuererleichterungen heimische
 61 Investitionen. Die EU und Deutschland reagieren auf die verschärfte
 62 Standortkonkurrenz mit eigenen Förderprogrammen. Es droht ein Subventionswettlauf,
 63 von dem vor allem Konzerne und ihre Aktionäre profitieren. Dadurch drohen die
 64 Finanzspielräume für sozialstaatliche Ausgaben weiter eingeschränkt zu werden -
 65 zusätzlich zu der geplanten massiven Erhöhung der Militärausgaben. Auch die
 66 Entwicklung Chinas bietet Anlass zur Sorge. 

 67 Ein intensiver wirtschaftlicher Austausch ist aber im gegenseitigen Interesse. Die
 68 enge Zusammenarbeit der großen Staaten ist mehr denn je notwendig. Nur dann werden
 69 Klimaschutz und eine naturverträgliche Wirtschaft und Lebensweise auf unserem
 70 Planeten, Entwicklung und Armutsbekämpfung in den ärmeren Ländern sowie Abrüstung
 71 gelingen können – und somit auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung
 72 Deutschlands. Internationale Solidarität und Friedenspolitik, internationale
 73 Verständigung und gemeinsame Sicherheit in Europa sind und bleiben daher
 74 unverzichtbare Elemente gewerkschaftlicher Politik.
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 75 Politik für den sozial-ökologischen Umbau
 76 Der sozial-ökologische Wandel braucht einen aktiven Staat, der die notwendigen
 77 öffentlichen Investitionen tätigt, Dienstleistungs- und Industriepolitik betreibt,
 78 struktur- und regionalpolitisch gestaltet und die öffentliche Beschaffung als
 79 Instrument für nachhaltiges Wirtschaften nutzt. In Reaktion auf die Pandemie und die
 80 Energiekrise hat der Staat seine großen Handlungsmöglichkeiten unter Beweis gestellt
 81 – von enormen Ausgabenprogrammen über öffentlich finanzierte Dienstleistungen,
 82 rechtliche Vorgaben bis hin zu Verstaatlichungen. Die Durchsetzung einer
 83 nachhaltigen, ökologischen und sozialen Arbeitswelt braucht eine stärkere politische
 84 Regulierung, damit sie nicht als soziale Bedrohung wahrgenommen wird. ver.di setzt
 85 sich dafür ein, dass in den Vergabe- und Tariftreuegesetzen der Länder neben der
 86 Tarifbindung auch sozial-ökologische Standards eingeführt werden. Öffentliche
 87 Aufträge und Gelder dürfen nicht länger für Lohndumping und der Abkehr der Klimaziele
 88 eingesetzt werden. Unternehmen, die ihre Beschäftigten und die Umwelt zugunsten ihres
 89 eigenen Profits ausbeuten, dürfen nicht länger von der öffentlichen Hand
 90 subventioniert werden.

 91 Märkte können eine wichtige Rolle beim Übergang in eine kohlenstoffneutrale
 92 Wirtschaft spielen: Wo sie funktionieren, sorgen sie für Effizienz und wachsenden
 93 Wohlstand; nicht zuletzt sind auch Umwelt- und Klimaschutz inzwischen wichtige
 94 Wirtschaftsfaktoren geworden. Grüne Märkte können sich aber nicht ohne staatliche
 95 Eingriffe entfalten. Damit Märkte grün werden, müssen sie vielmehr politisch
 96 gestaltet und entwickelt werden. Unternehmen etwa benötigen für ihre Investitionen
 97 Planungssicherheit und klare politische Leitplanken. Dies gilt auch hinsichtlich
 98 grundlegender technologischer Weichenstellungen beim Übergang in eine klimaneutrale
 99 Produktion. Übergeordnetes Ziel politischer Marktgestaltung muss dabei – neben der
 100 Schaffung guter Arbeitsplätze – ein effizienter Einsatz von Energie, Rohstoffen,
 101 Arbeit und Kapital sein. So sollten beispielsweise die unter hohem Energieaufwand
 102 hergestellten E-Fuels jenen Verwendungsformen vorbehalten bleiben, für die andere
 103 Energieträger nicht zur Verfügung stehen – insbesondere dem Flugverkehr.

 104 Die zentrale Aufgabe des sozial-ökologischen Umbaus ist die Umsetzung der Klimaziele:
 105 Das deutsche Klimaschutzgesetz verlangt die Minderung der �Treibhausgas�-Emissionen
 106 gegenüber 1990 bis 2030 um mindestens 65 %, bis 2040 um mindestens 88 %. Im Jahr 2045
 107 soll Deutschland klimaneutral sein. Mit dem European Green Deal verfolgt die
 108 Europäische Union als Ganze das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Am Wichtigsten
 109 ist dafür der rasche und massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Stromerzeugung
 110 muss bis 2040 praktisch vollständig auf Wind, Sonne, Biogas und Geothermie beruhen.
 111 Dabei ist zu beachten, dass der Strombedarf sich durch die geplante Elektrifizierung
 112 massiv erhöhen wird.

 113 Eine der größten Herausforderungen des sozial-ökologischen Umbaus ist die
 114 Energiewende. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist bisher deutlich hinter den
 115 Zielen zurückgeblieben. Er muss erheblich beschleunigt werden. Durch mehr
 116 Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Solaranlagen auf allen Dächern, weitere Flächen für
 117 Windkraftanlagen kann der Ausbau vorangetrieben werden. Zugleich muss die
 118 Versorgungssicherheit mit Strom, Gas und anderen Energieträgern für Haushalte,
 119 öffentliche Zwecke und Unternehmen zu bezahlbaren Preisen jederzeit gewährleistet
 120 bleiben. Zudem müssen die Übertragungs- und Verteilnetze aus- und umgebaut werden.
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 121 Des Weiteren müssen die Speicherkapazitäten erweitert werden. Dazu ist auch
 122 entsprechende Forschung zu fördern. Darüber hinaus brauchen wir weiterhin Reserve-
 123 Kraftwerkskapazitäten. Das alles erfordert hohe zusätzliche Investitionen.

 124 Eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielt die Sektorenkopplung. Sie verzahnt
 125 die regenerative Stromerzeugung mit Verkehr, Industrie und Wärmeerzeugung. Wir
 126 unterstützen Konzepte, welche die Wasserstofferzeugung in Betrieben fördern. ver.di
 127 setzt sich für diversifizierte Lieferketten und staatlich kontrollierte
 128 Energiereserven ein. Der Strommarkt muss reformiert werden, um übermäßige
 129 Preissteigerungen im „merit order system“ (dabei muss „grüner Strom“ vorrangig
 130 abgenommen werden, aber es bestimmt auch das jeweils teuerste zur Bedarfsdeckung noch
 131 notwendige Kraftwerk den Preis, der an alle Stromerzeuger gezahlt wird) zu verhindern
 132 und um notwendige Kapazitäten zu sichern.

 133 Wir setzen uns für den Erhalt der Gasinfrastruktur und deren schrittweisen Umbau zur
 134 Nutzung für Wasserstoff und andere grüne Gase ein – Fuel Switch. Wir fordern den
 135 Ausbau der Wasserstoffproduktion, u.a. zur Speicherung Erneuerbarer Energien. Die
 136 grüne Wärmewende ist ein wichtiges Ziel zur CO2-Reduzierung und verbindet sich mit
 137 der Nutzung und dem Umbau der Kraft-Wärme-Kopplung. ver.di strebt eine stärkere
 138 Nutzung von Abwärme, z.B. aus Rechenzentren oder Produktionsanlagen an. Stadtwerke
 139 und regionale Versorger müssen weiterhin eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche
 140 Energiewende spielen.

 141 Auch der Gebäudebereich muss seinen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten – öffentliche
 142 und private sowie Wohn- und Gewerbegebäude gleichermaßen. Er ist mit rund 35 Prozent
 143 der größte Energieverbraucher in Deutschland, auf ihn entfallen etwa 40 Prozent des
 144 CO2-Austoßes (direkte und indirekte Verbräuche und Emissionen). Der Energieverbrauch
 145 für Wärme muss auf ökonomisch effiziente Weise drastisch zurückgefahren und auf
 146 Erneuerbare umgestellt werden. Dies wird nicht ohne deutliche Mehrkosten möglich
 147 sein. Die energetische Gebäudesanierung muss deshalb sozial abgefedert werden, denn
 148 schon heute sind viele Haushalte durch hohe Mieten und Wohnkosten überfordert. Wir
 149 brauchen ein ausreichendes Wohngeld, vor allem aber brauchen wir mehr sozialen,
 150 gemeinnützigen und kommunalen Wohnungsbau. Für die energetische Gebäudesanierung sind
 151 auch weiterhin öffentliche Finanzierungsbeiträge unabdingbar – um Mieten bezahlbar zu
 152 halten – aber auch, um die Sanierungsquote von heute einem Prozent deutlich zu
 153 steigern.

 154 Perspektivisch muss hierzulande eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aufgebaut
 155 werden. Die aktuell vorherrschende Wegwerfwirtschaft sollte zugunsten geschlossener
 156 Stoffkreisläufe überwunden werden. Die Wiederverwertung von Stahl, Aluminium, Papier
 157 und anderen Grundstoffen verbraucht deutlich weniger Energie und Rohstoffe als deren
 158 Neuproduktion. Durch staatliche Vorschriften können die Recyclingquoten erhöht
 159 werden. Stoffe, die nicht erneuerbar sind, müssen weitgehend durch erneuerbare Stoffe
 160 ersetzt werden. Darüber hinaus müssen die internationalen Wertschöpfungsketten und
 161 Handelsströme stärker regionalisiert werden. Regional- und Strukturpolitik kann einen
 162 wichtigen Beitrag leisten, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu erhalten und
 163 auszubauen.

 164 Wir brauchen eine Mobilitäts- und Verkehrswende. Bis heute hat der Verkehrssektor die
 165 Klimaziele weit verfehlt. Die Verkehrswende erfordert das schnelle und entschiedene
 166 Handeln der Politik in Bund und Länder. Der ÖPNV muss für alle Menschen bezahlbar
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 167 sein. Die Finanzierung muss durch eine verstärkte Beteiligung von Bund und Ländern
 168 auskömmlich sichergestellt werden. Nur mit deutlich mehr Geld wird sich der
 169 notwendige Ausbau des ÖPNV umsetzen lassen. Das gilt auch für die zusätzlichen
 170 Aufwendungen für das 49-Euro-Ticket. Dem Personalmangel muss durch bessere Bezahlung
 171 und Verbesserung der Arbeitsbedingungen begegnet werden. Nur so können die
 172 Beschäftigten gewonnen werden, die die Verkehrswende erst möglich machen: bis 2030
 173 ist die Beförderungsleistung zu verdoppeln. Der öffentliche Nahverkehr braucht
 174 Vorrang, ein dichteres Netz, kürzere Taktzeiten und saubere Antriebssysteme. Er muss
 175 in der gesamten Bundesrepublik erreichbar sein, um die Gleichwertigkeit der
 176 Lebensverhältnisse zu fördern und auch in ländlichen Regionen eine Alternative zum
 177 motorisierten Individualverkehr zu bieten. Car- und Ridesharing unter Regie der
 178 Kommunen oder ihrer Unternehmen können ÖPNV und Bahn ergänzen. Darüber hinaus sollte
 179 die Fußgänger- und Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Der Schienenverkehr
 180 sollte gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr Vorfahrt erhalten. Das erfordert ein
 181 erweitertes Bahnnetz und umfassend elektrifizierte Bahnstrecken. Auch der
 182 Güterverkehr muss stärker auf die Schiene verlagert und intelligent mit anderen
 183 Verkehrsträgern vernetzt werden.

 184 Die gesellschaftliche Akzeptanz der Energie- und Verkehrswende ist abhängig von ihrer
 185 sozialen Gestaltung. Der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Modernisierung des
 186 öffentlichen Fern- und Nahverkehrs schaffen neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig gehen in
 187 der fossilen Energieerzeugung und in den Industriebranchen Arbeitsplätze verloren.
 188 Gewerkschaften, Betriebsräte und Politik müssen diesen Wandel aktiv gestalten und für
 189 gute und menschenwürdige Arbeitsplätze zu sorgen. Die Beschäftigten der vom Umbau
 190 betroffenen Branchen müssen die Möglichkeit bekommen, sich weiterzubilden, um
 191 notwendige neue Qualifikationen zu erwerben. Die neuen Arbeitsplätze müssen Kriterien
 192 guter Arbeit entsprechen und tariflich geregelt werden. Dazu ist eine aktive
 193 staatliche Qualifizierungs-, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erforderlich.
 194 Neue Beschäftigung muss vor allem in den Regionen entstehen, die von Abbau betroffen
 195 sind. Hier ist auch die Regional- und Strukturpolitik gefordert. Regionale
 196 Transformationsräte, an denen Gewerkschaften beteiligt sind, können einen wichtigen
 197 Beitrag zur Bewältigung dieses Strukturwandels leisten.

 198 Die Innenstädte sind in einer Krise. Der stationäre Einzelhandel steht durch
 199 Digitalisierung, Konzentrationsprozesse und ein verändertes Einkaufsverhalten massiv
 200 unter Druck. Dennoch hat er Zukunft, wenn er auf Beratung, Service und Lokalität
 201 setzt. Der Erhalt lebendiger urbaner Zentren ist aber auch eine politische Aufgabe.
 202 Politik muss Gewerbemieten regulieren und Stadtentwicklung weniger
 203 verwertungsorientiert ausrichten. Sie muss die Zersiedelung an Stadträndern und im
 204 urbanen Umland beenden. Und sie muss für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, denn
 205 solange Tarifbindung und Mitbestimmung im Versandhandel Seltenheitscharakter haben
 206 und solange Lohndumping und Subunternehmertum in den Paketdiensten die Regel sind,
 207 wird der stationäre Einzelhandel das Nachsehen haben. Politik muss aber auch Impulse
 208 für starke, lebendige Innenstädte setzen, indem sie diese durch einen
 209 leistungsstarken ÖPNV gut erreichbar macht, Chancen für bezahlbares Wohnen nutzt und
 210 die Zentren durch ein breites kulturelles Angebot und durch öffentliche Einrichtungen
 211 attraktiv macht.
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 212 Ein starker Sozialstaat für den Wandel
 213 Ein moderner Sozialstaat stärkt den sozialen Zusammenhalt, fördert die
 214 wirtschaftliche Entwicklung und festigt unsere Demokratie. Dafür muss die physische
 215 und soziale Infrastruktur modernisiert, die Daseinsvorsorge gestärkt und die soziale
 216 Sicherung verbessert werden. Nur so kann der ökologische Wandel sozial gestaltet
 217 werden.

 218 Erziehung, (Aus-)Bildung und Wissenschaft sind nicht nur für die individuelle
 219 Persönlichkeit, unsere wirtschaftliche Entwicklung und den gesellschaftlichen
 220 Zusammenhalt unverzichtbar, sondern sie spielen auch für den sozial-ökologischen
 221 Wandel eine Schlüsselrolle. Erforderlich sind gut ausgebildete Fachkräfte und
 222 ausreichend Möglichkeiten der kontinuierlichen Anpassung von Wissen und Kompetenzen.
 223 Wissenschaft und Forschung entwickeln überdies Lösungen für den Klimaschutz.
 224 Verlässliche sowie umfangreiche Betreuungszeiten in Kitas und Schulen ermöglichen
 225 Beschäftigung und wirken so dem Fachkräftemangel entgegen. Kitas, Schulen und
 226 Hochschulen benötigen für all das allerdings eine ausreichende Finanzierung – und die
 227 dort Beschäftigten attraktive Gehälter. Von ausreichender Finanzierung aber kann
 228 nicht die Rede sein: Die Kommunen beziffern den Investitionsstau bei Kitas auf über
 229 10 Mrd. Euro, bei Schulen auf über 45 Mrd. Zugleich ist der Personalmangel gerade bei
 230 Kitas enorm, es fehlen nach ver.di Umfragen 173.000 Fachkräfte.

 231 Die Pandemie hat die Grenzen des zunehmend auf Profit ausgerichteten
 232 Gesundheitswesens in Deutschland verdeutlicht. Der Pflegenotstand und der
 233 Investitionsstau der Krankenhäuser müssen umgehend beseitigt werden. In der Kranken-
 234 und Altenpflege fehlen für eine bedarfsgerechte Versorgung über 200.000 Pflegekräfte.
 235 Allein in den öffentlichen Krankenhäusern muss in den nächsten Jahren über 30 Mrd.€
 236 investiert werden. Darüber hinaus muss das profitorientierte System der
 237 Fallpausschalen überwunden werden.

 238 Kultur, Sport und zielgruppenspezifische Angebote etwa für Jugendliche, 
 239 Migrant*innen, Frauen und ältere Menschen sind sehr wichtig für das individuelle
 240 Wohlergehen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt; das hat auch die Corona-Pandemie
 241 gezeigt. Oft werden sie durch die öffentliche Hand getragen oder unterstützt. Als so
 242 genannte „freiwillige Aufgaben“ der Kommunen stehen sie oft unter besonderem
 243 Finanzierungsdruck. Dabei sind diese Leistungen und Angebote nicht wirklich
 244 freiwillig, sondern unverzichtbar. Sie brauchen eine angemessene Finanzierung; der
 245 bestehende Investitionsstau etwa bei Sportstätten und Kultureinrichtungen ist
 246 dringend abzubauen.

 247 Unsere sozialen Sicherungssysteme müssen vor Armut schützen und den Lebensstandard
 248 sichern. Gleichzeitig sollten sie neue Risiken, die durch eine veränderte Arbeits-
 249 und Lebenswelt entstanden sind, besser absichern. Die Sozialversicherungen sollten
 250 durch Mindestsicherungselemente im unteren Einkommensbereich –
 251 Mindestarbeitslosengeld, Rente nach Mindestentgeltpunkten, etc. – ergänzt werden. Um
 252 den Lebensstandard im Alter zu sichern muss das Sicherungsniveau der gesetzlichen
 253 Rentenversicherung wieder angehoben werden. Darüber hinaus brauchen wir eine
 254 Erwerbstätigenversicherung für Rente und eine Bürgerversicherung für Krankheit und
 255 Pflege. Wer durch die Sozialversicherungssysteme nicht aufgefangen wird, darf nicht
 256 in Armut fallen. Die soziale Grundsicherung muss als letztes staatliches Auffangnetz
 257 vor Armut schützen und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

17 / 204



 258 Den Umbau solidarisch finanzieren und international gestalten
 259 Für die soziale Gestaltung des ökologischen Umbaus von Wirtschaft und Gesellschaft
 260 sind sehr große zusätzliche öffentliche Ausgaben erforderlich. Insgesamt geht es um
 261 eine Größenordnung von über 100 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht rund drei
 262 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Etwa die Hälfte sind öffentliche Investitionen und
 263 andere Ausgaben für den ökologischen den Umbau von Infrastrukturen, Wirtschaft und
 264 Gebäuden und den Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Zusätzlich sind hier
 265 umfangreiche private Investitionen für Energieeinsparung und Umstieg auf erneuerbare
 266 Energien notwendig, die öffentlich gefördert und sozial abgefedert werden müssen.

 267 Die andere Hälfte der zusätzlichen Ausgaben sind Investitionen und mehr Personal in
 268 kommunalen und sozialstaatlichen Bereichen. Die größten Bedarfe gibt es in der
 269 Bildung (Kitas, Schulen, Hochschulen und Weiterbildung), im Gesundheitswesen, in der
 270 Altenpflege sowie der Sozial- und Jugendhilfe und in der Förderung bezahlbarer
 271 Wohnungen. Allein der Investitionsstau in den Kommunen beträgt laut KFW-Kommunalpanel
 272 2022 etwa 160 Mrd. Euro, die in den kommenden Jahren abgearbeitet werden müssen. Hoch
 273 verschuldete Kommunen brauchen dazu Hilfen von Bund und Ländern zum Abbau ihrer
 274 Altschulden. Mehr Geld brauchen wir auch zur Sicherung eines hinreichenden
 275 Rentenniveaus, für eine Kindergrundsicherung, ein verbessertes Bürgergeld und andere
 276 Sozialleistungen.

 277 Diese Ausgaben sind für die öffentlichen Hände nur zu leisten, wenn deren Einnahmen
 278 wesentlich verbessert werden und wenn Investitionen wieder durch Kreditaufnahme
 279 finanziert werden können. ver.di lehnt die bestehende Schuldenbremse ab, sie muss
 280 abgeschafft oder zumindest durch die Einführung einer „goldenen Regel“ zur
 281 Investitionsfinanzierung reformiert werden. Auch die bestehenden Beschränkungen der
 282 öffentlichen Verschuldung durch die EU sind in diesem Sinne zu verändern.

 283 In der Steuerpolitik müssen große Vermögen wieder einen substantiellen Beitrag zur
 284 Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Vermögen oberhalb eines Freibetrags von
 285 einer Million Euro je Person müssen wieder mit einer Vermögensteuer belegt werden.
 286 Der Steuersatz sollte mindestens ein Prozent betragen und progressiv gestaltet
 287 werden, also bei extrem hohen Vermögen mindestens zwei Prozent. Dabei sind auch
 288 Betriebsvermögen mit einem erhöhten Freibetrag einzubeziehen. Darüber hinaus ist eine
 289 einmalige Vermögensabgabe der Reichen eine Möglichkeit um einen außergewöhnlichen
 290 Finanzbedarf des Staates zu decken. Bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer müssen die
 291 bisherigen Begünstigungen abgeschafft werden, die die Erben großer
 292 Unternehmensvermögen und Aktienpakete weitgehend steuerfrei stellen. In der
 293 Einkommensteuer müssen Beschäftigte und Familien mit kleinen und mittleren Einkommen
 294 durch einen deutlich erhöhten Grundfreibetrag entlastet werden. Im Gegenzug ist der
 295 Spitzensteuersatz für besonders hohe Einkommen auf über 50 Prozent anzuheben, für
 296 Millioneneinkommen noch deutlich höher.

 297 Bei den Unternehmen muss die Steuervermeidung durch Gewinnverschiebung
 298 internationaler Konzerne stärker bekämpft werden. Dafür sind sowohl nationale
 299 Möglichkeiten wie Abzugsbeschränkungen und Quellensteuern stärker zu nutzen, als auch
 300 international eine Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen auf Grundlage der
 301 Vereinbarungen in der OECD durchzusetzen. ver.di strebt dabei einen Mindeststeuersatz
 302 von 25 Prozent an. Auch die großen Digitalkonzerne und digitalen Plattformen müssen
 303 endlich ihren fairen Steueranteil beitragen. Die Gewerbesteuer ist zu einer
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 304 Gemeindewirtschaftsteuer auszubauen, die die Steuereinnahmen der Kommunen auf eine
 305 breitere Basis stellt. Bestrebungen zu einer weiteren Senkung der Unternehmenssteuern
 306 oder weitreichenden Abschreibungserleichterungen lehnt ver.di ab. Wir halten auch an
 307 der Forderung nach Einführung einer umfassenden Finanztransaktionssteuer auf alle
 308 Wertpapier- und Devisentransaktionen fest.

 309 Ein wichtiger Baustein in der Klimapolitik der EU und der Bundesregierung ist die
 310 Bepreisung des CO2-Ausstoßes. Nach Energieerzeugung und Industrie sind seit 2021 auch
 311 Verkehr und Gebäude/Heizungen betroffen. Der CO2-Preis soll von 2024 bis 2026
 312 schrittweise steigen und dann durch eine Auktion von Verschmutzungsrechten ermittelt
 313 werden. ver.di setzt sich dafür ein, dass der CO2-Preis langsam und kontinuierlich
 314 steigt: Das würde Unternehmen und Verbrauchern Planungssicherheit geben. Die
 315 Verteuerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs – z.B. durch höhere Strom-, Öl-,
 316 Gas- und Benzinpreise – darf aber Normal- und Geringverdienende nicht stärker
 317 belasten. Die erzielten Einnahmen sollten in großen Teilen in Form einer sozial
 318 gestaffelten Klima-Kopfprämie an die Haushalte zurückfließen. Wir fordern, dass ein
 319 Grundbedarf an Energie für alle bezahlbar zur Verfügung steht, finanzielle Ausgleiche
 320 für Geringverdienende, und die Aussetzung von Strom-, und Gas- und Wärmesperren, bei
 321 gleichzeitiger Entschädigung der Unternehmen.

 322 Der Klimawandel kennt keine nationalen Grenzen. Deswegen werden viele klimarelevante
 323 Politikfelder – wie etwa die Klimapolitik selbst, Struktur- und Forschungspolitik,
 324 Finanzmarktregulierung und Steuern – heute ganz wesentlich auf europäischer sowie 
 325 internationaler Ebene verhandelt. Im Pariser Klimaabkommen verpflichteten sich 195
 326 Staaten zu einer substantiellen Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Ver.di
 327 unterstützt dieses dringende Vorhaben und betont zugleich die Bedeutung der sozialen
 328 Gestaltung des sozial-ökologischen Wandels. Die internationalen Wertschöpfungsketten
 329 müssen sozial und ökologisch nachhaltig gestaltet werden. Die höheren
 330 Produktionskosten, die durch eine CO2-Bepreisung im internationalen Handel entstehen,
 331 können durch Grenzausgleichmechanismen auf EU-Ebene ausgeglichen werden.

 332 Dies gilt im internationalen Kontext, wo die reichen Nationen ihrer Verantwortung für
 333 einen sozialverträglichen Übergang auch in wirtschaftlich schwächeren Ländern gerecht
 334 werden müssen. Dies gilt aber auch im europäischen und nationalen Kontext, wo
 335 besonders schutzbedürftige Personen und wirtschaftlich benachteiligte Regionen
 336 Unterstützung brauchen. Notwendig sind ferner massive öffentliche Investitionen sowie
 337 eine gezielte Energie-, Verkehrs- und Strukturpolitik. All dies erfordert staatliche
 338 Ausgaben, Regulierungen und Beihilfen, für die auch europäisch die Weichen gestellt
 339 werden müssen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

19 / 204



Antrag C 001 -Ä001: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Jürgen Senge
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 7

 1 Im noch jungen 21. Jahrhundert jagt eine Krise die nächste. New-Economy-Krise,
 2 Eurokrise, Corona-Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine. Gleichzeitig
 3 bedroht der Klimawandel die natürlichen Lebensgrundlagen heutiger und zukünftiger
 4 Generationen. Die Häufung von Krisen und Konflikten ist kein historischer Zufall.
 5 Unsere Gesellschaft, die Welt, steckt in einer Zivilisationskrise, die sowohl mit dem
 6 entfesselten Kapitalismus als auch mit imperialem und demokratiefeindlichen
 7 Machtstreben zu tun hat. Das kapitalistische System scheint nicht geeignet, diese Krisen im Sinne der 

Arbeitnehmer*innen zu lösen.
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Antrag C 001 -Ä002: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Jürgen Senge
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 155

 154 Perspektivisch muss hierzulande eine funktionierende Kreislaufwirtschaft aufgebaut 

 155 werden. Die aktuell vorherrschende Wegwerfwirtschaft solltemuss zugunsten geschlossener 
 156 Stoffkreisläufe überwunden werden. Die Wiederverwertung von Stahl, Aluminium, Papier
 157 und anderen Grundstoffen verbraucht deutlich weniger Energie und Rohstoffe als deren
 158 Neuproduktion. Durch staatliche Vorschriften können die Recyclingquoten erhöht
 159 werden. Stoffe, die nicht erneuerbar sind, müssen weitgehend durch erneuerbare Stoffe
 160 ersetzt werden. Darüber hinaus müssen die internationalen Wertschöpfungsketten und
 161 Handelsströme stärker regionalisiert werden. Regional- und Strukturpolitik kann einen
 162 wichtigen Beitrag leisten, um regionale Wirtschaftskreisläufe zu erhalten und
 163 auszubauen.

Zeile 178

 164 Wir brauchen eine Mobilitäts- und Verkehrswende. Bis heute hat der Verkehrssektor die
 165 Klimaziele weit verfehlt. Die Verkehrswende erfordert das schnelle und entschiedene
 166 Handeln der Politik in Bund und Länder. Der ÖPNV muss für alle Menschen bezahlbar
 167 sein. Die Finanzierung muss durch eine verstärkte Beteiligung von Bund und Ländern
 168 auskömmlich sichergestellt werden. Nur mit deutlich mehr Geld wird sich der
 169 notwendige Ausbau des ÖPNV umsetzen lassen. Das gilt auch für die zusätzlichen
 170 Aufwendungen für das 49-Euro-Ticket. Dem Personalmangel muss durch bessere Bezahlung
 171 und Verbesserung der Arbeitsbedingungen begegnet werden. Nur so können die
 172 Beschäftigten gewonnen werden, die die Verkehrswende erst möglich machen: bis 2030
 173 ist die Beförderungsleistung zu verdoppeln. Der öffentliche Nahverkehr braucht
 174 Vorrang, ein dichteres Netz, kürzere Taktzeiten und saubere Antriebssysteme. Er muss
 175 in der gesamten Bundesrepublik erreichbar sein, um die Gleichwertigkeit der
 176 Lebensverhältnisse zu fördern und auch in ländlichen Regionen eine Alternative zum
 177 motorisierten Individualverkehr zu bieten. Car- und Ridesharing unter Regie der 

 178 Kommunen oder ihrer Unternehmen können ÖPNV und Bahn ergänzen. Darüber hinaus solltemuss
 179 die Fußgänger- und Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Der Schienenverkehr
 180 sollte gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr Vorfahrt erhalten. Das erfordert ein
 181 erweitertes Bahnnetz und umfassend elektrifizierte Bahnstrecken. Auch der
 182 Güterverkehr muss stärker auf die Schiene verlagert und intelligent mit anderen
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 183 Verkehrsträgern vernetzt werden.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

22 / 204



Antrag C 001 -Ä003: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Silke Mayer-Seidler
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 61 - 66

 59 Die US-amerikanische Industriepolitik - „Inflation Reduction Act“ - fördert zudem
 60 durch milliardenschwere Subventionen und Steuererleichterungen heimische 

 61 Investitionen. Die EU und die Bundesrepublik Deutschland reagieren auf die verschärfte
 62 Standortkonkurrenz mit eigenen Förderprogrammen. Es droht ein Subventionswettlauf,
 63 von dem vor allem Konzerne und ihre Aktionäre profitieren. Dadurch drohen die
 64 Finanzspielräume für sozialstaatliche Ausgaben weiter eingeschränkt zu werden -
 65 zusätzlich zu der geplanten massiven Erhöhung der Militärausgaben. Auch die
 66 Entwicklung Chinas bietet Anlass zur Sorge. bereitet Sorgen.
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Antrag C 001 -Ä004: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Silke Mayer-Seidler
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 178

 164 Wir brauchen eine Mobilitäts- und Verkehrswende. Bis heute hat der Verkehrssektor die
 165 Klimaziele weit verfehlt. Die Verkehrswende erfordert das schnelle und entschiedene
 166 Handeln der Politik in Bund und Länder. Der ÖPNV muss für alle Menschen bezahlbar
 167 sein. Die Finanzierung muss durch eine verstärkte Beteiligung von Bund und Ländern
 168 auskömmlich sichergestellt werden. Nur mit deutlich mehr Geld wird sich der
 169 notwendige Ausbau des ÖPNV umsetzen lassen. Das gilt auch für die zusätzlichen
 170 Aufwendungen für das 49-Euro-Ticket. Dem Personalmangel muss durch bessere Bezahlung
 171 und Verbesserung der Arbeitsbedingungen begegnet werden. Nur so können die
 172 Beschäftigten gewonnen werden, die die Verkehrswende erst möglich machen: bis 2030
 173 ist die Beförderungsleistung zu verdoppeln. Der öffentliche Nahverkehr braucht
 174 Vorrang, ein dichteres Netz, kürzere Taktzeiten und saubere Antriebssysteme. Er muss
 175 in der gesamten Bundesrepublik erreichbar sein, um die Gleichwertigkeit der
 176 Lebensverhältnisse zu fördern und auch in ländlichen Regionen eine Alternative zum
 177 motorisierten Individualverkehr zu bieten. Car- und Ridesharing unter Regie der 

 178 Kommunen oder ihrer Unternehmen können ÖPNV und Bahn ergänzen. Darüber hinaus solltemuss
 179 die Fußgänger- und Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Der Schienenverkehr
 180 sollte gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr Vorfahrt erhalten. Das erfordert ein
 181 erweitertes Bahnnetz und umfassend elektrifizierte Bahnstrecken. Auch der
 182 Güterverkehr muss stärker auf die Schiene verlagert und intelligent mit anderen
 183 Verkehrsträgern vernetzt werden.
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Antrag C 001 -Ä005: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Silke Mayer-Seidler
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 205

 198 Die Innenstädte sind in einer Krise. Der stationäre Einzelhandel steht durch
 199 Digitalisierung, Konzentrationsprozesse und ein verändertes Einkaufsverhalten massiv
 200 unter Druck. Dennoch hat er Zukunft, wenn er auf Beratung, Service und Lokalität
 201 setzt. Der Erhalt lebendiger urbaner Zentren ist aber auch eine politische Aufgabe.
 202 Politik muss Gewerbemieten regulieren und Stadtentwicklung weniger
 203 verwertungsorientiert ausrichten. Sie muss die Zersiedelung an Stadträndern und im
 204 urbanen Umland beenden. Und sie muss für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, denn 

 205 solange Tarifbindung und Mitbestimmung im VersandhHandel Seltenheitscharakter haben 
 206 und solange Lohndumping und Subunternehmertum in den Paketdiensten die Regel sind,
 207 wird der stationäre Einzelhandel das Nachsehen haben. Politik muss aber auch Impulse
 208 für starke, lebendige Innenstädte setzen, indem sie diese durch einen
 209 leistungsstarken ÖPNV gut erreichbar macht, Chancen für bezahlbares Wohnen nutzt und
 210 die Zentren durch ein breites kulturelles Angebot und durch öffentliche Einrichtungen
 211 attraktiv macht.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

25 / 204



Antrag C 001 -Ä006: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Hans-Georg Weinfurter
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 79

 76 Der sozial-ökologische Wandel braucht einen aktiven Staat, der die notwendigen
 77 öffentlichen Investitionen tätigt, Dienstleistungs- und Industriepolitik betreibt,
 78 struktur- und regionalpolitisch gestaltet und die öffentliche Beschaffung als 

 79 Instrument für nachhaltiges Wirtschaften nutzt. Hierfür wird sich die Gewerkschaft ver.di mit der 
Unterstützung einer Politik der gerechten, sozialen Verteilung des Verbleibenden in einem 
ergänzenden gewerkschaftlichen Feld, neben dem beständigen ökonomischen, zu reduzierenden 
Wachstum engagieren. Der gewerkschaftliche Grundwert der "Solidarität" ist hierfür ein stabiles 
Fundament.

 80 In Reaktion auf die Pandemie und die 
 80 Energiekrise hat der Staat seine großen Handlungsmöglichkeiten unter Beweis gestellt
 81 - von enormen Ausgabenprogrammen über öffentlich finanzierte Dienstleistungen,
 82 rechtliche Vorgaben bis hin zu Verstaatlichungen. Die Durchsetzung einer
 83 nachhaltigen, ökologischen und sozialen Arbeitswelt braucht eine stärkere politische
 84 Regulierung, damit sie nicht als soziale Bedrohung wahrgenommen wird. ver.di setzt
 85 sich dafür ein, dass in den Vergabe- und Tariftreuegesetzen der Länder neben der
 86 Tarifbindung auch sozial-ökologische Standards eingeführt werden. Öffentliche
 87 Aufträge und Gelder dürfen nicht länger für Lohndumping und der Abkehr der Klimaziele
 88 eingesetzt werden. Unternehmen, die ihre Beschäftigten und die Umwelt zugunsten ihres
 89 eigenen Profits ausbeuten, dürfen nicht länger von der öffentlichen Hand
 90 subventioniert werden.

Begründung

Der Antrag C001 ist ein sehr guter Antrag, der verschiedene Aspekte des Wandels zusammenfasst. Ich 
möchte mit meinem Änderungsantrag für den Bereich der Ökologie eine verbesserte Verbindlichkeit 
erreichen, da ja die Menschheit auf dieser Erde langfristig nur dann überleben kann, wenn sie kein CO 2 
und auch keine anderen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre einbringt. 
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Antrag C 001 -Ä007: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Beate Nawa
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 129 - 130

 124 Eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielt die Sektorenkopplung. Sie verzahnt
 125 die regenerative Stromerzeugung mit Verkehr, Industrie und Wärmeerzeugung. Wir
 126 unterstützen Konzepte, welche die Wasserstofferzeugung in Betrieben fördern. ver.di
 127 setzt sich für diversifizierte Lieferketten und staatlich kontrollierte
 128 Energiereserven ein. Der Strommarkt muss reformiert werden, um übermäßige 

 129 Preissteigerungen im „merit order system“ (dabei muss „grüner Strom“ vorrangig 
 130 abgenommen werden, aber es(es bestimmt auch das jeweils teuerste zur Bedarfsdeckung noch 
 131 notwendige Kraftwerk den Preis, der an alle Stromerzeuger gezahlt wird) zu verhindern
 132 und um notwendige Kapazitäten zu sichern.

Begründung

Als Merit-Order bezeichnet man die Einsatzreihenfolge der stromproduzierenden Kraftwerke auf einem 
Stromhandelsplatz. Die Merit-Order orientiert sich an den niedrigsten Grenzkosten, also der Kosten, die 
bei einem Kraftwerk für die letzte produzierte Megawattstunde anfallen. Die Kraftwerke, die fortlaufend 
sehr preisgünstig Strom produzieren, werden gemäß der Merit-Order als erstes zur Einspeisung 
zugeschaltet. Danach werden so lange Kraftwerke mit höheren Grenzkosten hinzugenommen, bis die 
Nachfrage gedeckt ist. Diese setzen dann den Preis. Strom aus Erneuerbaren (grünen) Energien ist 
günstiger als aus konventionell erzeugten Kraftwerken, wird also auf Grund seines Preises als erstes 
abgenommen. Außerdem regelt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG und nicht die Merit-Order), dass 
EE-Strom vorrangig abgenommen und eingespeist werden muss. Die Aussage aus dem Antrag C 001 stimmt 
also so nicht und sollte deshalb gestrichen werden.
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Antrag C 001 -Ä009: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Beate Nawa
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 135 - 140

 133 Wir setzen uns für den Erhalt der Gasinfrastruktur und deren schrittweisen Umbau zur
 134 Nutzung für Wasserstoff und andere grüne Gase ein - Fuel Switch. Wir fordern den 

 135 Ausbau der Wasserstoffproduktion, u.a. zur Speicherung Erneuerbarer Energien. Dazu gehört 
beispielsweise eine Verlängerung der Netzentgeltbefreiung von Elektrolyseuren bis mindestens 2026. 
Die

 136 grüne Wärmewende ist ein wichtiges Ziel zur CO2-Reduzierung und verbindet sich mit
 137 der Nutzung und dem Umbau der Kraft-Wärme-Kopplung. ver.di strebt eine stärkere
 138 Nutzung von Abwärme, z.B.zum Beispiel aus Rechenzentren oder Produktionsanlagen an. Stadtwerke
 139 und regionale Versorger müssen weiterhin eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche
 140 Energiewende spielen. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Wasserstoff sowie die Absicherung 

der Investitionen zur notwendigen Dekarbonisierung ist politisch zu gewährleisten.

Begründung

Wir dürfen den Hochlauf Wasserstoff nicht durch Abgaben abwürgen.

Hier muss eine politische Unterstützung gewährleistet sein, damit die Investitionen in die 
Dekarbonisierung deutlich gesteigert wird. 
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Antrag C 001 - Ä 010: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Gabriel Hoppe
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 17

 12 In den vergangenen Jahren hat die Politik die Herausforderung des ökologischen Umbaus
 13 von Wirtschaft und Gesellschaft endlich angenommen. Die fortschreitende Erderwärmung
 14 und ihre Folgen werden zunehmend spürbar, auch in Deutschland. Ein Umsteuern wird
 15 immer dringlicher. Die Ampelkoalition hat ihre klima- und umweltpolitischen
 16 Anstrengungen vor dem Hintergrund der breiten Klimaproteste (u.a. Fridays for Future) 

 17 verstärkt. Sie bleiben dennoch hinter den erforderlichen Maßnahmen zurück. Vor diesem Hintergrund 
solidarisiert sich ver.di mit der Klimabewegung und verurteilt die unverhältnismäßige Polizeigewalt 
und unverhältnismäßigen polizeiliche Maßnahmen.
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Antrag C 001 - Ä 011: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Gabriel Hoppe
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 328

 322 Der Klimawandel kennt keine nationalen Grenzen. Deswegen werden viele klimarelevante
 323 Politikfelder - wie etwa die Klimapolitik selbst, Struktur- und Forschungspolitik,
 324 Finanzmarktregulierung und Steuern - heute ganz wesentlich auf europäischer sowie

internationaler Ebene verhandelt. Im Pariser Klimaabkommen verpflichteten sich 195
 326 Staaten zu einer substantiellen Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Ver.di
 327 unterstützt dieses dringende Vorhaben und betont zugleich die Bedeutung der sozialen 

 328 Gestaltung des sozial-ökologischen Wandels. Das ver.di-Bildungsprogramm soll weiter zu diesem 
Thema ausgebaut werden und dafür sollen entsprechend Kooperationen mit Expert*innen und 
Aktionsgruppen für gemeinsame Bildungsveranstaltungen eingegangen werden. Die internationalen 
Wertschöpfungsketten 

 329 müssen sozial und ökologisch nachhaltig gestaltet werden. Die höheren
 330 Produktionskosten, die durch eine CO2-Bepreisung im internationalen Handel entstehen,
 331 können durch Grenzausgleichmechanismen auf EU-Ebene ausgeglichen werden.
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Antrag C 001 - Ä 012: Änderungsantrag zu C 001
Änderungsantrag zu C 001

Antragsteller*in: Matti Gantenberg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 183

 164 Wir brauchen eine Mobilitäts- und Verkehrswende. Bis heute hat der Verkehrssektor die
 165 Klimaziele weit verfehlt. Die Verkehrswende erfordert das schnelle und entschiedene
 166 Handeln der Politik in Bund und Länder. Der ÖPNV muss für alle Menschen bezahlbar
 167 sein. Die Finanzierung muss durch eine verstärkte Beteiligung von Bund und Ländern
 168 auskömmlich sichergestellt werden. Nur mit deutlich mehr Geld wird sich der
 169 notwendige Ausbau des ÖPNV umsetzen lassen. Das gilt auch für die zusätzlichen
 170 Aufwendungen für das 49-Euro-Ticket. Dem Personalmangel muss durch bessere Bezahlung
 171 und Verbesserung der Arbeitsbedingungen begegnet werden. Nur so können die
 172 Beschäftigten gewonnen werden, die die Verkehrswende erst möglich machen: bis 2030
 173 ist die Beförderungsleistung zu verdoppeln. Der öffentliche Nahverkehr braucht
 174 Vorrang, ein dichteres Netz, kürzere Taktzeiten und saubere Antriebssysteme. Er muss
 175 in der gesamten Bundesrepublik erreichbar sein, um die Gleichwertigkeit der
 176 Lebensverhältnisse zu fördern und auch in ländlichen Regionen eine Alternative zum
 177 motorisierten Individualverkehr zu bieten. Car- und Ridesharing unter Regie der
 178 Kommunen oder ihrer Unternehmen können ÖPNV und Bahn ergänzen. Darüber hinaus sollte
 179 die Fußgänger- und Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut werden. Der Schienenverkehr
 180 sollte gegenüber dem Straßen- und Luftverkehr Vorfahrt erhalten. Das erfordert ein
 181 erweitertes Bahnnetz und umfassend elektrifizierte Bahnstrecken. Auch der
 182 Güterverkehr muss stärker auf die Schiene verlagert und intelligent mit anderen 

 183 Verkehrsträgern vernetzt werden. Wir fordern ein Verbot von Inlandsflügen. Ein solches Verbot muss 
sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr gelten.
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Antrag C 001 - I 001: Initiativantrag: Deutschland muss ein 
„demokratischer Sozialstaat“ bleiben
Antragsteller*in: Hans-Jürgen Schneider
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Die Sozialstaatlichkeit ist im Grundgesetz an zwei Stellen verankert: so in Art. 20
 2 Abs. 1, der den sozialen Bundesstaat fordert, und in Art. 28, in dem die
 3 Bundesrepublik Deutschland als "sozialer Rechtsstaat" bezeichnet wird.

 4 Der Entwurf zum Bundeshaushalt2024 sieht einen Kahlschlag im sozialen Bereich vor.
 5 Alleine in den Bereichen, die die Finanzierung von Programmen und Diensten der Freien
 6 Wohlfahrtspflege betreffen, sind insgesamt Kürzungen in Höhe von 25 Prozent geplant.

 7 Der Bundeskongress wendet sich an die demokratischen Fraktionen des Deutschen
 8 Bundestages: 

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

Wir fordern den Bundestag auf, die massiven Kürzungen in allen Bereichen der
Daseinsvorsorge zu stoppen. Die rigide Finanzpolitik der letzten Jahre und die
derzeitigen geplanten Streichungen in fast allen sozialen Bereichen gefährden
den Sozialstaat und damit den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Dies birgt
erheblichen sozialen Sprengstoff, trägt dazu bei, das Wähler*innen sich abwenden
und gefährdet letztendlich unsere Demokratie.

Wir fordern den Bundestag auf, die Kürzungen im Bereich der Demokratiearbeit
zurückzunehmen, um der gegenwärtigen Demokratiegefährdung ernsthaft
entgegenzuwirken!

Wir fordern den Bundestag auf, die öffentliche Daseinsvorsorge in allen
Bereichen nicht zu vernachlässigen und dem Investitionsstau der letzten Jahre
durch zusätzliche finanzielle Mittel entgegenzuwirken.

Wir fordern den Bundestag auf, die Sozialversicherungssysteme als solidarisch
finanzierte Säulen zu erhalten und da wo nötig auszubauen, um eine ausreichende
Gesundheits-, Alters- und soziale -Sicherung für die Menschen in diesem Land zu
garantieren.

Wir fordern den Bundestag auf, die Streichung des dringend benötigten
Bundeszuschusses zur Pflegeversicherung abzulehnen und die im Koalitionsvertrag
vorgesehenen Bundeszuschüsse bereitzustellen!

Wir fordern ein klares Bekenntnis zu den wohnungspolitischen Zielen und eine
ausreichende Finanzierung, um diese zu erreichen!

Wir fordern den Bundestag auf, eine verlässliche Finanzierung für die Zukunft,
Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen!
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 34

 35

 36
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Wir fordern den Bundestag auf, die bisherige Bundesförderung im Bereich der
Freiwilligendienste in Höhe von 329 Millionen Euro zu halten!

Wir fordern den Bundestag auf, mehr Teilhabemöglichkeiten und
Beschäftigungschancen zu ermöglichen!

Wir fordern den Bundestag daher auf, die von der Regierung geplante Kürzungen in
diesen Bundesprogrammen zurückzunehmen und stattdessen mehr Mittel für diese
essentiellen Angebote bereitzustellen, dazu gehört auch eine ausreichende
Finanzierung der Kommunen und da wo nötig eine Lösung für verschuldete Kommunen
gemeinsam mit den Ländern herbeizuführen.

 41 Wir fordern den Bundestag auf folgende Forderungen im Bereich Verkehr umzusetzen:

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

Das 49-Euro-Ticket muss fort geführt und ausreichend finanziert werden.

Verstärkung der Taktung in ländlichen Gebieten tagsüber auf längstens alle zwei
Stunden, besser einstündig und in städtischen Gebieten auf längsten 15 Minuten,
besser 10 Minuten.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Fernbahnhof auf höchstens 30 km.

Güterverkehr auf der Schiene fördern durch die Revitalisierung von
Güterbahnhöfen und einer Taktung von Güterverkehr, damit eine Zustellung planbar
und zuverlässig wird.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Güterbahnhof auf höchsten 50 km.

Verbot von LKW-Transporten über 150 km. 

 52 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für die oben genannten Forderungen
 53 einzusetzen und die Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Weiterhin wird er
 54 unseren Einfluss gegenüber den demokratischen Fraktionen des Deutschen Bundestages
 55 geltend machen.

Begründung

Demokratiestärkung und Kampf gegen Rechts

Die Arbeit zivilgesellschaftlicher Akteur*innen für Demokratie steht unter enormem Druck: Rechtsextreme 
feiern Wahlerfolge und die gesellschaftlichen Krisen schlagen sich in zunehmender Polarisierung nieder. 
Gleichzeitig tut die Bundesregierung nicht genug, um Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und 
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu unterstützen. Gerade jetzt braucht es zusätzliche 
Fördermittel, um demokratische Haltungen und Handlungen zu stärken. 

Stattdessen werden erfolgreiche Programme wie „Respekt Coaches“ ohne Vorankündigung gestrichen und 
damit über Jahre aufgebaute Strukturen zerstört. Hier wurden 365.000 junge Menschen bereits dazu 
befähigt, demokratiefeindliche Rhetorikern zu erkennen und sich für eine Plurale Gesellschaft 
einzusetzen. Ohne weitere Fördergelder wird eine große Zahl - vor allem benachteiligter - Jugendlicher 
Zugänge zu politischer Bildung verlieren. Gleichzeitig drohen die Mittel der Bundeszentrale für politische 
Bildung um 20 Prozent gekürzt zu werden und in den Demokratieförderprogrammen „Demokratie leben!“ 
und „Zusammenhalt durch Teilhabe“ müssen Projekte angesichts von Preissteigerungen geplante 
Maßnahmen einschränken, bei denen unterschiedlichste Gruppen der Bevölkerung erreicht werden. 

Wir fordern den Bundestag auf, die Kürzungen im Bereich der Demokratiearbeit zurückzunehmen, um der 
gegenwärtigen Demokratiegefährdung ernsthaft entgegenzuwirken!
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Wir fordern den Bundestag auf, die öffentliche Daseinsvorsorge in allen Bereichen nicht zu 
vernachlässigen und dem Investitionsstau der letzten Jahre durch zusätzliche finanzielle Mittel 
entgegenzuwirken.

Stärkung von Kindern und jungen Menschen

Der Haushaltsentwurf der Regierung spart da, wo in Krisenzeiten große Investitionen nötig wären: bei der 
Zukunft von Kindern und Jugendlichen. Die Einsparungen im Bereich der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen würden lange spürbare Folgen haben und gesellschaftliche Schieflagen verstärken. Heute 
versäumte Investitionen in Bildung und Unterstützung führen zu weit höheren Kosten morgen! 

Die seit Jahren stagnierende Fördersumme für den Kinder- und Jugendplan bedeutet vor dem Hintergrund 
steigender Kosten in der Kinder- und Jugendhilfe eine schleichende Leistungskürzung. Ähnlich sieht es bei 
den Jugendverbänden aus. Die Finanzen waren hier ohnehin schon knapp bemessen und die Bedarfe sind 
durch die Pandemie gewachsen. Das kontinuierliche Sparen geht auf Kosten der Zukunft jüngerer 
Generationen.

Daher brauchen wir u.a. die zügige Umsetzung des Startchancen-Programms zur Unterstützung von 
Brennpunkt-Schulen und zur Verbesserung der Lebenschancen junger Menschen.

Wir fordern den Bundestag auf, eine verlässliche Finanzierung für die Zukunft, Bildung und Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen!

Freiwilligendienste

Jährlich engagieren sich bundesweit rund 100.000 Menschen in einem Freiwilligendienst. Sie erwerben 
Verständnis und Wertschätzung für die Bedeutung sozialer, kultureller und ökologischer Arbeit – für die 
Bedeutung von Gemeinsinn und Engagement!

Durch die geplanten Kürzungen im Bundeshaushalt 2024 und in den Folgejahren würde ab dem Jahrgang 
2024/25 bundesweit jeder dritte Platz im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst 
wegfallen. Bis zu 35.000 jungen Menschen würde damit die Chance verwehrt, sich auszuprobieren und 
Neues (kennen) zu lernen. Mindestens 8.000 Einrichtungen der Wohlfahrtspflege und die dort betreuten 
Menschen würden zugewandte Unterstützung und den Kontakt zu potentiellen Nachwuchskräften 
verlieren. Eine Kürzung in der geplanten Größenordnung macht die Strukturen kaputt und bedroht die 
Existenz kleiner Träger.

Wir fordern den Bundestag auf, die bisherige Bundesförderung in Höhe von 329 Mio. € zu halten!

Pflege, Pflegeversicherung und Fachkräfte in der Pflege

Die Bundesregierung provoziert mit ihren aktuellen Sparbeschlüssen den Kollaps der Pflegeversicherung 
und gefährdet damit die Versorgung von Millionen pflegebedürftiger Menschen. In den letzten Jahren 
wurde die soziale Pflegeversicherung mit versicherungsfremden Kosten in Milliardenhöhe belastet und 
steht nun deswegen kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Kosten aus der Coronapandemie in Höhe von 5,5 
Milliarden Euro oder die Rentenversicherungsbeiträge pflegender Angehöriger von 3,2 Milliarden Euro 
jährlich belasten die Kassen enorm. Dabei wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, die Kassen genau von 
diesen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zu entlasten – doch statt des geplanten Steuerzuschusses soll 
nun sogar noch der bisherige Bundeszuschuss von einer Milliarde Euro gestrichen werden.

Wir fordern den Bundestag auf, die Streichung des dringend benötigten Bundeszuschusses zur 
Pflegeversicherung abzulehnen und die im Koalitionsvertrag vorgesehenen Bundeszuschüsse 
bereitzustellen!

Wir fordern den Bundestag auf, die Sozialversicherungssysteme als solidarisch finanzierte Säulen zu 
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erhalten und da wo nötig auszubauen, um eine ausreichende Gesundheits-, Alters- und soziale -Sicherung 
für die Menschen in diesem Land zu garantieren.

Armutsbekämpfung

Wer Armut bekämpfen will, muss mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt und mehr Gerechtigkeit auf dem 
Wohnungsmarkt schaffen.

Fördermaßnahmen für Menschen, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt 
haben, ermöglichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Bundesregierung will nun bei den 
Fördermaßnahmen kürzen und riskiert so, langjährige Unterstützungsstrukturen zu zerstören. So wird 
Menschen mit geringen Beschäftigungsperspektiven der Zugang zum Arbeitsleben weiter erschwert.

Wir fordern den Bundestag auf, mehr Teilhabemöglichkeiten und Beschäftigungschancen zu ermöglichen!

In der Wohnungspolitik plant die Regierung mehrere Vorhaben, die den Wohnungsmarkt gerechter 
machen sollen. Sie will barrierefreies, klimaneutrales, bezahlbares Wohnen ermöglichen, eine neue 
Wohngemeinnützigkeit einführen und hat sich das Ziel gesetzt, Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden. 
Diese Vorhaben brauchen Geld, doch aktuell ist für sie zu wenig oder sogar kein Geld eingeplant.

Wir fordern ein klares Bekenntnis zu den wohnungspolitischen Zielen und eine ausreichende 
Finanzierung, um diese zu erreichen!

Migrationssozialarbeit

Wer Einwanderung gestalten will, braucht Angebote zur Begleitung und Unterstützung der Ankommenden. 
Dazu gehören neben Integrations- und Sprachkursen auch flächendeckende, individuelle Angebote der 
Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE), der Jugendmigrationsdienste (JMD), der 
Asylverfahrensberatung (AVB) und der Psychosozialen Zentren (PSZ). Ohne eine nachhaltige Ausstattung 
dieser Leistungen können Migrant*innen nicht bedarfsgerecht unterstützt werden! Die geplanten 
Kürzungen führen zum Abbruch von Beratung, Begleitung und Therapien sowie zum Verlust von 
qualifiziertem Fachpersonal – mit fatalen Folgen für Ratsuchende und die Gesamtgesellschaft.

Unzureichende Finanzierung und unsichere Perspektiven zwingen Träger schon jetzt dazu, Standorte zu 
schließen. So entstehen Versorgungslücken, deren Folgekosten die nötigen Investitionen um ein 
Vielfaches übersteigen.

Wir fordern den Bundestag daher auf, die von der Regierung geplante Kürzungen in diesen 
Bundesprogrammen zurückzunehmen und stattdessen mehr Mittel für diese essentiellen Angebote 
bereitzustellen, dazu gehört auch eine ausreichende Finanzierung der Kommunen und da wo nötig eine 
Lösung für verschuldete Kommunen gemeinsam mit den Ländern herbeizuführen.

Mobilität

Die Verkehrswende ist eine zwingende Notwendigkeit, um die Klimaziele zu erreichen. Dazu gehören 
bezahlbare Preise und ein attraktiver ÖPNV und SPNV sowie die Verlagerung von Güterverkehr auf die 
Schiene und Wasserstraßen. Ver.di begrüßt dass die DB vom Bund 40 Milliarden Euro zusätzlich bekommt, 
um ihr marodes Schienennetz zu sanieren. Aber das kann nur ein erster Schritt sein um die 
Verkehrswende für alle zu schaffen. Der ÖPNV in Gänze muss mehr Bundesmittel erhalten um Mobilität 
und Teilhabe mit Klima- und Biodiversitätsschutz in Einklang zu bringen.

Die Verkehrswegeplanung ist ein entscheidender Punkt, denn hier werden Entscheidungen getroffen, 
welche die Mobilität für die nächsten Jahrzehnte prägen werden. Planungen müssen an den Zielen 
Klimaneutralität und Naturschutz ausgerichtet werden, um Mobilität und Verkehr natur- und 
klimaverträglich zu gestalten. Planung kann auch künftig unterschiedliche Akzente und Prioritäten setzen, 
aber die Klimaschutz- und Biodiversitätsziele müssen erreicht werden. Der gültige 
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Bundesverkehrswegeplan 2030 bringt Mobilität und Teilhabe nicht mit Klima- und Biodiversitätsschutz in 
Einklang, heißt es in dem von dem Beratungsunternehmen KCW erstellten Gutachten (https://
www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/mobilitaet/mobilitaet-verkehr-2040-
gutachten-bundesverkehrswegeplanung-kurzzusammenfassung.pdf ) Zudem werden individuelle 
Freiheitsrechte (Gesundheit, körperliche Unversehrtheit, allgemeine Handlungsfreiheit) sowie knappe 
personelle und finanzielle Ressourcen nicht ausreichend berücksichtigt. Der aktuelle 
Bundesverkehrswegeplan muss reformiert, der neue Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplan 2040 
schnell und in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Klimaschutzministerium sowie der Zivilgesellschaft 
ausgearbeitet werden.

Das zivilgesellschaftliche „Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende“ muss für diese Ziele stärker 
genutzt werden

Dazu fordert ver.di folgende Maßnahmen im Bereich Verkehr umzusetzen:

Das 49-Euro-Ticket muss fort geführt und ausreichend finanziert werden.

Verstärkung der Taktung in ländlichen Gebieten tagsüber auf längstens alle zwei Stunden, besser 
einstündig und in städtischen Gebieten auf längsten 15 Minuten, besser 10 Minuten.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Fernbahnhof auf höchsten 30 km.

Güterverkehr auf der Schiene fördern durch die Revitalisierung von Güterbahnhöfen und einer Taktung 
von Güterverkehr, damit eine Zustellung planbar und zuverlässig wird.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Güterbahnhof auf höchsten 50 km.

Verbot von LKW-Transporten über 150 km.
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Antrag C 002: Startpunkt Krise: Aufbruch in ein neues Morgen
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Krisen und Verteilungskämpfe

 2 Noch nie haben wir so viele Krisen in so kurzer Zeit erlebt wie in den letzten
 3 Jahren. Die Situation scheint sich immer mehr zuzuspitzen: Pandemie, Inflation,
 4 Krieg, autoritäre Regime, steigende soziale Ungleichheit und menschengemachte
 5 Klimakatastrophe. Was wir bisher gelernt haben: Zur Bewältigung dieser multiplen
 6 Krisen braucht es einen starken Staat, der sowohl regulierend als auch unterstützend
 7 eingreift und seine Bürger*innen nicht den Krisenauswirkungen überlässt!

 8 Zuletzt hat die Inflation weite Teile der Bevölkerung, insbesondere aber auch junge
 9 Menschen, die sich in Ausbildung oder Studium befinden, stark getroffen. Während
 10 einige wenige von der Krise profitieren, sorgt sich die Mehrheit der Gesellschaft um
 11 ihre Existenz, da Energie- und Lebensmittelpreise in immense Höhen steigen, nicht
 12 aber die Löhne. Die Kaufkraft sinkt, Menschen können sich selbst Güter der
 13 Grundversorgung nicht mehr leisten. Die Drohkulisse einer bevorstehenden Rezession
 14 verstärkt bereits die Angst vor mehr Ungleichheit.

 15 Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir gerade sehenden Auges auf eine noch viel
 16 schlimmere Krise zurasen: die Klimakatastrophe. Ohne eine grundlegende Transformation
 17 unserer Wirtschaft, weg von fossilen Energieträgern und hin zu einer sozial-
 18 ökologischen Wirtschaftsweise, werden sich gesellschaftliche Ungleichheit und die
 19 Verwüstung ganzer Landstriche weiter ausbreiten. Der Ausbau von erneuerbaren
 20 Energien, der ökologische Umbau von Industriezweigen, die Erforschung neuer
 21 Technologien und andere Maßnahmen müssen schnellstmöglich umgesetzt werden, um die
 22 Klimakatastrophe und die darin enthaltenen Ungleichheiten abzuwenden.

 23 Die gesellschaftlichen Konsequenzen von Marktlogik und Zwang zur Profitmaximierung
 24 zeigen sich so deutlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Durch die Energiekrise und
 25 die Inflation, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verschärft
 26 wurden, konnten beispielsweise Mineralölkonzerne ihre Gewinne mitten in der Krise
 27 massiv steigern. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auseinander. Zuletzt wurden
 28 auf schnellstem Weg großen Konzernen Rettungspakete geschnürt, wobei zwar die Rettung
 29 von Arbeitsplätzen im Vordergrund standen, dies in Bedingungen aber nur zu wenig
 30 abgesichert wurde und gleichzeitig soziale Rettungspakete, die vor allem den Ärmsten
 31 der Gesellschaft zugute kommen, nicht ausreichend umgesetzt wurden. Die Krise und
 32 fehlende soziale Abfederungen bringen dabei immer stärker unser gesellschaftliches
 33 Miteinander in Gefahr.

 34 Wir kämpfen für ein egalitäres System. Was wir dafür brauchen ist ein radikaler
 35 Wandel - der Art und Weise wie unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft organisiert
 36 sind. Wir müssen alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge der demokratischen
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 37 Kontrolle zuführen und dafür dem Markt entziehen. Wir müssen Krisenprofiteur*innen
 38 und Krisentreiber*innen für die Folgekosten der multiplen Krisen in Verantwortung
 39 nehmen. Grundrechte wie Mobilität, Gesundheit, Wohnen oder Energieversorgung sind
 40 Bereiche, in denen wir uns nicht länger leisten können, dass Gewinninteressen dem
 41 Allgemeinwohl entgegenstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es in unserem
 42 praktischen Handeln notwendig, dass wir politische Kämpfe gegen einzelne
 43 Krisenerscheinungen (Klimaproteste, Tarifauseinandersetzungen, Proteste gegen die
 44 Inflation etc.) zusammenführen.

 45 Junge Arbeitnehmer*innen sind besonders von den Auswirkungen multipler Krisen
 46 betroffen. Gerade die, die am wenigsten haben – Auszubildende, Beschäftigte mit
 47 geringen Einkommen und Studierende – geraten durch drastische Preissteigerungen in
 48 Notlagen. Sie kämpfen darum, ihren Bedarf der Grundversorgung zu finanzieren und
 49 erhalten darin kaum Unterstützung. Anstatt in dieser Lebensphase Schritte in die
 50 Selbstständigkeit zu gehen: aus dem Elternhaus auszuziehen, zur Ausbildung / zum
 51 Studium in eine andere Stadt zu ziehen, bleiben Auszubildende und (dual) Studierende
 52 immer häufiger auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Die freie
 53 Wahl von Ausbildung oder Studium wird damit wieder mehr und mehr zu einem Privileg
 54 von Menschen aus einkommensstarken Familien. Statt Fortschritte in Fragen freier
 55 Bildung und sozialer Mobilität zu machen, die in der Bundesrepublik Deutschland so
 56 niedrig ist wie in kaum einem anderen europäischen Land, bleiben gerade arme Menschen
 57 immer mehr in ihrer Situation gefangen.

 58 Politische Forderungen

 59 Die ver.di-Jugend fordert:

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

Kritische Infrastruktur gehört in staatliche Hand. Dies gilt insbesondere für
die Gesundheits-, Energie- und Mobilitätsinfrastruktur.

Einen Preisdeckel für substanzielle Überlebensgüter wie Wohnen und Energie

Eine konsequente Verfolgung von Steuerhinterziehungen und Gesetzesänderungen,
die bisher legale Steuervermeidung wirksam verhindern.

Eine umfassende Finanztransaktionssteuer, um der Entkopplung von Realwirtschaft
und Finanzmarkt entgegenzuwirken.

Ein Verbot von Inlandsflügen in Deutschland, um den Ausstoß von CO2 mittel- bis
langfristig zu verringern,

Eine umfassende Besteuerung von Kerosin. Die daraus entstehenden Mehreinnahmen
des Staates sollen für Investitionen in eine flächendeckende, klimafreundliche
Verkehrsinfrastruktur genutzt werden.

Sofortige und umfassende Berücksichtigung von Auszubildenden und Studierenden im
Falle von Soforthilfen im Krisenfall.

Die Besteuerung von Krisengewinnen durch eine Übergewinnsteuer.

Die konsequente Umsetzung, Ausweitung und Kontrolle des Lieferkettengesetzes

 76 Arbeitsaufträge

 77

 78

 79

Die ver.di-Jugend organisiert ein Bildungsangebot zum Thema Streikrecht in
Europa. Es soll der Austausch zu anderen europäischen gewerkschaftlich Aktiven
geschaffen werden - die zum Beispiel in Ländern aktiv sind, in denen der
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 80

 81

 82

 83

 84

 85

 86

 87

 88

 89

 90

politische Streik legal ist - um voneinander aus den verschiedenen örtlichen
Gegebenheiten zu lernen.

Es sollen Branchendialoge zu den Krisenfolgen und dem Umgang damit durchgeführt
werden.

Der Bundesjugendvorstand erarbeitet eine Positionierung zum Thema
Wirtschaftssanktionen.

Der Bundesjugendvorstand erarbeitet eine Positionierung zum Thema
Wirtschaftsdemokratie unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten und Fragen
der Mitbestimmung in der Produktion.

Die ver.di-Jugend organisiert ein Aktiventreffen im Jahr 2024 im Rahmen des
gesellschaftspolitischen Schwerpunkts “Krise, Wirtschaft & Verteilungskämpfe”.

 91 Folgen für die Soziapolitik und Geschlechterverhältnisse

 92 Die Krise hat auch dazu geführt, dass sich die Ungleichheit zwischen den
 93 Geschlechtern weiter verschärft hat, insbesondere im Bereich der (unbezahlten)
 94 Sorgearbeit. Der Staat muss Menschen, die diese gesellschaftliche Aufgabe übernehmen,
 95 finanziell unterstützen und sie für diesen Aufwand entlasten.

 96 Die Aufgabe und Pflicht des handlungsfähigen Sozialstaates ist es, soziale Sicherheit
 97 und soziale Gerechtigkeit herzustellen, um die gesellschaftliche und politische
 98 Teilhabe aller zu gewährleisten. Dies gelingt, indem alle Existenzrisiken, die in
 99 einem Leben auftreten können, durch die staatliche Sozialversicherung abgedeckt
 100 werden. Außerdem liegt es in der öffentlichen Verantwortung, für alle in der
 101 Bundesrepublik Deutschland lebenden Menschen die notwendige finanzielle Sicherheit
 102 (soziokulturelles Existenzminimum) zu garantieren.

 103 Das Rentensystem steht vor einer Generationenaufgabe. Durch den demografischen Wandel
 104 wird die Gruppe der Leistungsbeziehenden immer größer und die Gruppe derer, die durch
 105 ihre Beiträge diese Leistung finanzieren, wird zunehmend kleiner.

 106 Die Bundesregierung hat eine Aktienrente beschlossen, durch die eine Lücke der
 107 Finanzierung geschlossen werden soll. Konkret vergibt der Staat Anleihen in Höhe von
 108 zehn Milliarden Euro und wird dieses Geld auf dem Kapitalmarkt anlegen mit der
 109 Hoffnung, dass die Rendite auf dem „Aktienmarkt“ höher ist als die Zinsen, die für
 110 die Anleihen ausbezahlt werden müssen. Dieses Vorgehen ist eine absolute Abkehr vom
 111 Umlageverfahren der Rentenversicherung.

 112 Auch die gesetzliche Krankenversicherung steht durch die Alterung der Bevölkerung vor
 113 höheren Ausgaben und nicht zuletzt die Kosten der Corona-Pandemie mussten zu einem
 114 Großteil durch die gesetzliche Krankenversicherung getragen werden. Der angestrebte
 115 Wettbewerb unter den Krankenkassen, durch einen individuellen Zusatzbeitrag der
 116 jeweiligen Krankenkasse, hat dem Krankenversicherungssystem eine weitere
 117 profitorientierte Komponente hinzugefügt. Auch die Pflegekassen sind mittelbar von
 118 der Finanzierung der Krankenkassen abhängig und stehen unter einem starken Sparzwang.
 119 Die Unterscheidung zwischen der privaten und gesetzlichen „Grundversicherung“ in den
 120 Krankenkassen etabliert einen Zweiklassenmarkt im Gesundheitswesen. Dieser gehört
 121 abgeschafft und Patient*innen müssen nach ihrer Dringlichkeit und nicht nach
 122 Profitmaßgaben behandelt werden.

 123 Sozialpolitische Vorhaben und Konzepte beurteilt die ver.di Jugend immer aus der
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 124 Perspektive der Beschäftigten und nach folgenden Kriterien:

 125 1) Entkoppelung von den Risiken des (Arbeits-)Marktes

 126 In einem kapitalistischen System sind Existenz und individuelle Lebensqualität an die
 127 Erwerbsarbeit und deren Entlohnung gekoppelt. Sozialpolitik muss hier darauf zielen,
 128 jede*n Einzelne*n unabhängig vom individuellen Arbeitsmarktstatus vor den
 129 sozioökonomischen Folgen der Belastungen unseres Wirtschaftens und Lebens – wie unter
 130 anderem Erwerbslosigkeit, Betreuung und Pflege von Angehörigen, Alter, Krankheit und
 131 Invalidität – zu schützen. Der Sozialstaat muss daher, unabhängig von
 132 Marktmechanismen, mit Hilfe staatlicher Institutionen einen angemessenen und
 133 menschenwürdigen Lebensstandard sichern und in diesem Zusammenhang eine relative
 134 Entkoppelung des*der Einzelne*n von Risiken und Zwängen der Märkte herstellen. Hierzu
 135 gehört selbstverständlich auch, dass sozialstaatliche Leistungen ohne Sanktionen
 136 erfolgen.

 137 2) Bekämpfung sozialer Ungleichheit

 138 Sozialpolitik muss darauf zielen, soziale Ungleichheiten, die sich beispielsweise
 139 aufgrund von Erwerbsstatus, Nationalität, Geschlecht oder geistiger und körperlicher
 140 Verfassung ergeben, zumindest materiell einzudämmen, ausreichende
 141 Verteilungsgerechtigkeit herzustellen und zu verhindern, dass sich Statusunterschiede
 142 wie unterschiedliche Einkommen oder Bildungsniveaus verfestigen sowie automatisch
 143 fortsetzen.

 144 3) Herstellung gleicher gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten

 145 Menschen, die sich aufgrund eines zu niedrigen Einkommens um die Sicherung ihrer
 146 Grundbedürfnisse sorgen, beteiligen sich weniger an gesellschaftlichen und
 147 politischen Prozessen. Beispielsweise sind die Wahlbeteiligung und das freiwillige
 148 Engagement einkommensschwacher und benachteiligter Menschen besonders niedrig. Eine
 149 ökonomisch angespannte Lebenslage erhöht die relativen Kosten gesellschaftlicher
 150 Teilhabe und führt zu Frustration mit und Entfremdung vom gesellschaftlichen Leben.
 151 Teilhabe im öffentlichen Raum zu ermöglichen ist darum zwingend eine Aufgabe des
 152 demokratischen Sozialstaates. Sozialpolitische Maßnahmen müssen allen Menschen
 153 ermöglichen, am kulturellen und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Darüber hinaus
 154 verstehen wir unter gleichen Teilhabemöglichkeiten auch die Bereitstellung sozialer
 155 öffentlicher Infrastruktur (wie beispielsweise die Gesundheitsversorgung).

 156 4) Bekämpfung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern

 157 Viele sozialstaatliche Leistungen haben Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse
 158 und das Machtgefüge zwischen den Geschlechtern. So fördert das Ehegattensplitting
 159 beispielsweise die ungleiche Verteilung von Gehältern, Sorgeaufgaben und
 160 Rentenansprüchen. Ein geschlechtergerechter Sozialstaat muss die Leistungen, die er
 161 bereitstellt, grundlegend auf den Abbau von Geschlechterhierarchien hin ausrichten.

 162 Politische Forderungen

 163 Die ver.di-Jugend fordert:

 164

 165

 166

 167

Die Abschaffung des steuerlichen Ehegattensplittings und Einführung einer
Kindergrundsicherung.

Die umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie.

Der Zugang zu den Universitäten und Hochschulen muss für alle möglich sein.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

40 / 204



 168

 169

 170

 171

 172

 173

 174

 175

 176

 177

 178

 179

 180

 181

 182

 183

 184

 185

 186

 187

 188

 189

 190

 191

 192

 193

 194

 195

 196

 197

 198

 199

 200

 201

 202

 203

 204

 205

 206

 207

 208

 209

 210

 211

 212

Dafür braucht es nicht nur mehr Studienplätze, sondern auch einen einheitlichen
Weg ohne Abitur oder Fachhochschulreife in jedem Bundesland. Die starke
Zugangsbeschränkung von Studiengängen - wie Medizin und Rechtswissenschaft -
soll gesenkt werden, so dass mehr Menschen ihren Wunschberuf erlernen können.
Gleichzeitig soll der Zugang zur beruflichen Ausbildung erleichtert und
gefördert und Ausbildungsberufe durch qualifizierte Ausbildungsinhalte und
angemessene Ausbildungsvergütungen aufgewertet werden.

Bildung darf nicht nur ein Mittel zum Zweck und rein der Verwertungslogik
untergeordnet sein, sondern muss dafür stehen, junge Menschen selbst zu
befähigen. Dazu muss der Leistungsdruck allgemein entfernt werden. BAföG und
Stipendien sollten frei vom Druck der Regelstudienzeit sein. Bei Stipendien
sollte gesellschaftspolitisches und gewerkschaftliches Engagement eine zentrale
Rolle spielen. Wir sprechen uns deutlich gegen eine Elitenförderung aus.

Eine lebensstandardsichernde Altersversorgung muss sich vor allem auf die
staatliche Rente stützen. Ein existenzsichernder Grundsockel ist dabei dringend
notwendig, um im Erwerbsleben bestehende Ungleichheiten nicht noch weiter zu
verschärfen. Betriebliche Altersversorgung stellt hierzu eine Ergänzung dar.
Weitere Modelle lehnen wir ab. Die gesetzliche Finanzierung der gesetzlichen
Renten muss stetig überprüft und angepasst werden, da auf Änderungen in der
Bevölkerung nur mit extremen zeitlichen Verzug reagiert werden kann. Die
Alterssicherung muss durch die erste Säule für ein soziokulturelles
Existenzminimum gewährleistet sein.

Einführung eines System der Bürger*innenversicherung für die Zweige der
Sozialversicherung, in der alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland
aufgenommen werden, ohne Unterscheidung nach Berufsgruppen oder Leistungen der
Grundversicherung.

Eine gesetzliche Festschreibung der derzeitigen paritätischen Finanzierung der
Kranken- und Rentenversicherung.

Einführung einer Demografierücklage in der gesetzlichen Sozialversicherung, um
die Folgen der Demografie abzufedern.

Abschaffung von sogenannten Strafzinsen für Konten der Sozialversicherungsträger
auf denen ausschließlich Beitragsgelder verwahrt werden.

Entscheidende Weichen der sozialen Mobilität und Geschlechterungleichheit werden
bereits in der frühkindlichen Bildung und Betreuung gestellt. Deshalb fordern
wir mehr Personal für die Kindertagesstätten und mehr Betreuungsplätze - nicht
nur einen Anspruch, sondern auch dessen garantierte Umsetzung.

Das Fallpauschalensystem im Gesundheitssystem muss weg! Jeder Mensch hat Recht
auf die Pflege, welche individuell benötigt wird. Ein Krankenhaus sollte nicht
Gewinn erzielen müssen, sondern patientenorientiert pflegen und die dafür
notwendige Finanzierung erhalten.

Der demografische Wandel führt zu Nachwuchsproblemen und hohem Fachkräftebedarf.
Aber auch schlechte Arbeitsbedingungen erzeugen Personalmangel, obwohl
Fachkräfte vorhanden sind. Einerseits müssen Arbeitsbedingungen und Lohn endlich
ermöglichen, die Berufe langfristig ausüben zu können. Andererseits muss klar
sein, dass Zuwanderung den Effekt des demografischen Wandels abmildern kann.
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 213

 214

 215

 216

 217

Diese Punkte müssen aber zusammengedacht sein: Es reicht nicht, aus dem Ausland
Fachkräfte abzuwerben, um sie hier schlecht zu bezahlen und unter widrigen
Umständen arbeiten zu lassen, nur weil es möglicherweise im Herkunftsland noch
schlechtere Bedingungen gibt. Her mit dem guten Leben für alle -
Fachkräftemangel beenden!

 218 Arbeitsaufträge

 219

 220

 221

 222

 223

 224

 225

 226

 227

 228

 229

 230

 231

 232

 233

 234

 235

Der Bundesjugendvorstand soll Forderungen zu den Themen Mindestlohn,
Mindestausbildungsvergütung und BAföG erarbeiten. Hierbei sollen nicht nur
aktuelle Zahlen in die üblichen Rechnungen eingetragen werden, sondern beachtet
werden, dass die Definition von Armut (60 Prozent des Medianeinkommens und
weniger) kaum aussagekräftig ist, besonders wenn Einkommen kaum steigen, aber
die Inflation äußerst hoch ist und die Kaufkraft sinkt. Bereits bestehende
Forderungen der ver.di-Jugend sollen durch konkrete Zahlen aktualisiert werden.

Der Bundesjugendvorstand soll sich kritisch mit dem Thema Minijobs
auseinandersetzen, unter der Maßgabe einer Eingliederung in das reguläre
Sozialversicherungssystem.

Der Bundesjugendvorstand setzt sich kritisch mit der Positionierung zur
gesetzlichen Renten von ver.di auseinander und entwickelt eine eigene Position
mit Forderungen für junge Menschen.

Der Bundesjugendvorstand soll eine Position zu notwendigen Verbesserungen des
Gesundheitssystems (öffentliche Daseinsvorsorge) erarbeiten, die vor allem auch
das Thema geistige Gesundheit (zu wenige Therapieplätze und Kassensitze,
Verschlechterung der Ansprüche auf Therapie) umfassend mit betrachtet.

 236 Mobilität und Wohnen

 237 Die aktuellen Krisen sind auch deshalb für viele Menschen kaum bewältigbar und
 238 existenzbedrohend, weil sie Probleme verschärfen, die es vorher schon gab: Wohnen ist
 239 kaum bezahlbar und Mobilität ist ein Luxus, den es nicht überall gibt und den sich
 240 nicht Jede*r leisten kann.

 241 Auch mit subventionierten Tickets, wie dem 9-Euro-Ticket, bleiben viele Probleme
 242 bestehen. Mobilitätsinfrastruktur, die von der breiten Öffentlichkeit benutzt und
 243 benötigt wird, wurde zu großen Teilen an private Unternehmen verkauft. Über die
 244 letzten Jahrzehnte entstand so ein unüberschaubarer Flickenteppich an Tarifbereichen.
 245 Das Schienennetz wurde nicht nur schlecht instand gehalten, was unter anderem Unfälle
 246 mit Personenschäden zufolge hatte, sondern auch massiv durch Stilllegung von Strecken
 247 zurück gebaut. Gerade in ländlichen Regionen ist das Angebot von öffentlichen
 248 Verkehrsmitteln so schlecht, dass damit weder der Arbeitsweg bestritten noch eine
 249 Teilnahme am gesellschaftlichen Leben realisiert werden kann. Durch diesen
 250 mangelhaften Zustand werden Menschen zur Verlegung des Lebensmittelpunkts gezwungen.
 251 Die freie Wahl des Wohnens ist damit nicht mehr möglich. Einerseits werden die Mieten
 252 in den Städten weniger bezahlbar, hinzu kommt nun auch noch die Explosion der Heiz-
 253 und Stromkosten. Andererseits ist Wohnraum in ländlichen Gebieten zwar meist etwas
 254 günstiger, doch hier kann nur wohnen, wer nicht darauf angewiesen ist, sich mit
 255 öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Der Umstieg vom Individualverkehr zum
 256 öffentlichen Nahverkehr ist nur möglich, wenn es diesen dann auch gibt. Dies
 257 verhindert auch eine effektive Einsparung von Treibhausgasen. Auch E-Mobilität ist
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 258 keine Lösung aller Probleme: sie sind ressourcenintensiv, gehen mit schlechten
 259 Produktionsbedingungen einher und sind eine Fortführung des Individualverkehrs. Durch
 260 diesen, genauer durch den Reifenabrieb, gelangen riesige Mengen an Mikroplastik in
 261 die Umwelt. Für uns ist klar: Kollektive Lösungen müssen her! Ein vergünstigtes
 262 Ticket macht zwar den Nahverkehr etwas zugänglicher, doch der Fernverkehr ist immer
 263 noch zu teuer. Und ein Sozialticket, wie es im Nahverkehr oftmals zu finden ist, gibt
 264 es nicht für weite Strecken.

 265 Wer so lange unterwegs ist, benötigt nicht nur in Zügen, sondern auch an Bahnhöfen
 266 Sanitäranlagen. Diese menschlichen Grundbedürfnisse werden in der Bundesrepublik
 267 Deutschland innerhalb einer Monopolstellung unternehmerisch verwertet und nur wer das
 268 nötige Kleingeld entbehren kann, kann die Toiletten benutzen. Grundsätzlich muss
 269 außerdem bemängelt werden, dass die Netze (Personen und Güter) nicht ausreichend
 270 getrennt sind und Kapazitäten fehlen, um den Güterverkehr insgesamt von der Straße
 271 auf die Schiene zu verlegen. Und durch diese fehlende Trennung kommt es zu
 272 Verspätungen in beiden Netzen, bei gleichzeitigen Fehlplanungen die vor allem
 273 Leerfahrten im Güterverkehr verursachen.

 274 Das Thema Wohnen belastet Menschen auf vielfältige Weise. Ob es nun die kaum
 275 bezahlbaren und steigenden Mieten sind, die Nebenkostenexplosion, der Mangel an
 276 Wohnraum mit Anbindung an notwendige Infrastruktur oder der Verdrängung durch
 277 Eigenbedarfsklagen und anschließender teurer Neuvermietung. Spekulation prägt auch
 278 den Wohnungsmarkt, sodass Wohnungen leer stehen, obwohl ein zu großer Teil der
 279 Bevölkerung auf der Straße lebt. Diese Zweckentfremdung wird bisher nur in wenigen
 280 Kommunen und nur unzureichend geahndet. Der bürokratische Aufwand für Wohngeld und
 281 Wohnberechtigungsschein (WBS) ist deutlich zu hoch; gleichzeitig stehen einer hohen
 282 Zahl von WBS-Berechtigten nicht einmal annähernd genügend bezahlbare Wohnungen
 283 gegenüber. Das Angebot an Sozialwohnungen schrumpft immer weiter, weil Wohnungen nach
 284 Zeitablauf aus der Sozialbindung fallen, während gleichzeitig kaum neue
 285 Sozialwohnungen nachkommen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist dadurch dramatisch
 286 und dem Bedarf absolut nicht angemessen. In dieser Situation immer mehr Menschen zu
 287 Wohngeldempfänger*innen zu machen, damit also überteuerte Mieten zu subventionieren
 288 und eine Umverteilung von Steuermitteln hin zu Vermieter*innen voranzutreiben, halten
 289 wir für einen schwerwiegenden Fehler. Indexmietverträge erweisen sich in der
 290 Krisensituation als weiterer Treiber der Kostenexplosion. Obwohl die Kaltmiete als
 291 wesentlicher Faktor von 20 Prozent in den repräsentativen Warenkorb des Statistischen
 292 Bundesamtes eingepreist ist, nutzen Indexmietverträge die hohe Inflation als
 293 Grundlage für Mietsteigerungen. Indexmieten sind damit Teil der Profit-Preis-Spirale:
 294 Hohe Mietsteigerungen erhöhen die Inflationsrate, die ihrerseits wieder genutzt wird,
 295 um Mieten weiter zu steigern. Insgesamt zeigt sich in der Krise eine weitere
 296 Verschärfung der Problemlagen von Mieter*innen insbesondere in Großstädten, während
 297 Mobilität in ländlichen Gebieten immer weiter abnimmt. Vor diesem Hintergrund fordern
 298 wir in beiden Bereichen umfassende politische Maßnahmen zur Krisenbewältigung.

 299 Politische Forderungen

 300 Wohnen

 301

 302

 303

Einführung von bundesweit flächendeckenden Mietenkatastern inkl. Melde- und
Vermietungspflicht für Eigentümer*innen, um überteuerte Mieten und Leerstand zu
verhindern.
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 305

 306

 307

 308

 309

 310

 311

 312

 313

 314

 315

 316

 317

 318

Eine öffentlich geführte Schlichtungsstelle für Mietmängel, die insbesondere
Menschen unterstützt, deren Miete durch Sozialleistungen gedeckt wird. Sie soll
als unabhängige Anlaufstelle dienen mit dem Ziel, schnelle Abhilfe zu schaffen.

Abschaffung der Modernisierungsumlage.

Klassifikation von Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz als
Instandhaltung, deren Kosten die Vermieter*innen tragen.

Deckelung von Mietkautionen auf eine Monatsnettokaltmiete.

Verbot von Indexmietverträgen.

Bundesweiter Mietpreisdeckel.

Entbürokratisierung des Antragsverfahrens für Wohngeld sowie individuelle
Bemessung und Leistung anstatt Gewährung pro Haushalt.

Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus, deutlicher Ausbau von Sozialwohnungen
und dauerhafte Preisbindung ohne Fristablauf.

Vergesellschaftung von privaten Wohnungskonzernen zur Erhöhung des öffentlichen
Wohnraums in angespannten Wohnungsmärkten.

 319 Mobilität

 320

 321

 322

 323

 324

 325

 326

 327

 328

 329

 330

 331

 332

 333

 334

 335

 336

 337

 338

 339

 340

 341

Menschen mit dem Merkmal "G" sollen kostenfrei den Nah- und Fernverkehr nutzen
dürfen. Begleitpersonen oder -tiere müssen ebenfalls weiterhin kostenlos
mitreisen können.

Menschen, die Sozialhilfe empfangen, müssen auch die Möglichkeit haben, den
Fernverkehr zu nutzen. Ein Sozialticket muss auch für den Fernverkehr anwendbar
sein.

Die Preise für Bahntickets müssen auch für alle anderen Menschen bezahlbar sein.
Menschen, die mit ihrer Familie oder in Gruppen verreisen, müssen Gruppentickets
erwerben können. Diese Gruppentickets müssen günstiger sein als die jeweiligen
Einzeltickets. Nur so können wir den Fernverkehr attraktiver machen als den
Individualverkehr.

Es soll daraufhin gearbeitet werden in der Zukunft kostenlosen Nahverkehr für
alle in der Bundesrepublik Deutschland einzuführen. Die Finanzierung soll zum
Beispiel durch eine Übergewinnsteuer erfolgen.

Barrierefreier Zugang zu Stationen und Verkehrsmitteln im Nah- und Fernverkehr,
Ausbau der Plätze für Kinderwägen, Rollstühle und Fahrräder.

Streckenausbau und Takterhöhung aller Verkehrsmittel in ländlichen Gebieten.

Rekommunalisierung der privatisierten Verkehrsunternehmen unter Erhaltung der
Arbeitsplätze und Einbezug der Expertise der Beschäftigten.

Ausbau des Güterverkehrs, Trennung von Personen- und Güterverkehrsnetzen und
Vermeidung von Leerfahrten.

Kostenlose, saubere und barrierefreie Sanitäranlagen.

 342 Arbeitsaufträge

 343

 344

 345

Die ver.di-Jugend setzt sich mit den unterschiedlichen Ansätzen zur Lösung der
Wohnraumkrise auseinander, bisherige Positionen zu Vergesellschaftung,
Mietpreisdeckel, Studierenden- und Azubiwohnheimen und deren bundesweite
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 346

 347

Ausgestaltung sollen hierbei weitergedacht werden.

Die ver.di-Jugend entwickelt eine Position zum Thema Mobilität der Zukunft.
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Antrag C 003: Bundesweites Sondervermögen von 100 Milliarden 
Euro für Bildung, Löhne, Inklusion und Gesundheitswesen 
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Bremen-Nordniedersachsen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Bundesregierung ein Sondervermögen von 100
 2 Milliarden Euro für die öffentliche Daseinsvorsorge, eine menschenfreundliche und
 3 klimaneutrale Infrastruktur auflegt. 

Begründung

Mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wurde auf kürzestem Wege die Rüstungsindustrie mit 
dem Argument der Unterstützung der Ukraine in ihrer Selbstverteidigung auferlegt.

Solch ein Sondervermögen ist dringend notwendig für die öffentliche Daseinsvorsorge, wie auch Bildung 
und Gesundheitswesen.

Dazu notwendig ist eine gute, menschenfreundliche und klimaneutrale Infrastruktur. Hierzu gehören auch 
Standplätze für Lastenräder und behindertengerechte Fahrräder sowie behindertengerechte Ausstiege bei 
Bahnen.
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Antrag C 004: Für eine ganzheitliche Gesundheitsplanung: Von der 
Gesundheitswirtschaft zur öffentlichen Daseinsvorsorge
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die demokratischen Parteien auf allen Ebenen eine
 2 ganzheitliche Gesundheitsplanung in den Fokus nehmen. Dafür ist eine
 3 Gesundheitsplanung von zentraler Bedeutung, die den Pfad der Ökonomisierung der
 4 Gesundheitswirtschaft verlässt und einen Systemwechsel einleitet.

 5 Folgende Überlegungen fließen in eine ganzheitliche Gesundheitsplanung ein:

 6 Es braucht eine genderbewusste Herangehensweise, die nicht einzelne Menschen oder
 7 Menschengruppen privilegiert oder diskriminiert, das heißt, dass verstärkt
 8 feministische Gesundheitsforschung strukturell und finanziell gefördert werden muss.

 9 Dringend ist eine Verbindung von Ökologie und Sozialem notwendig, um zu
 10 Lebensverhältnissen zu kommen, in denen alle gesund bleiben.

 11 Die Umweltbelastungen müssen erheblich reduziert und der Klimawandel wirksam bekämpft
 12 werden, um gesundheitlichen Belastungen und Krankheiten entgegenzuwirken.

 13 Eine langfristig angelegte soziale Wohnungspolitik und eine soziale und ökologische
 14 Verkehrs- und Mobilitätspolitik ist notwendig, um gesundes Leben und Älterwerden zu
 15 fördern.

 16 Eine gesunde Ernährung ist eine weitere Komponente für Gesundheit im Sinne der WHO-
 17 Definition. Daher ist die soziale Verfügbarkeit von gesunder Ernährung für alle unter
 18 nachhaltigen möglichst tierleidfreien Produktionsbedingungen sicherzustellen.

 19 Gute Arbeitsbedingungen inklusive guter Löhne unterstützen gesunde
 20 Lebensverhältnisse. Arme Menschen sterben oft früher. Insbesondere auch die sozialen
 21 Berufe erfordern eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung.

 22 Die Aufgabe eines neuen Gesundheitssystems ist es also, Menschen bestmögliche
 23 Gesundheit zu ermöglichen, Heilungsprozesse zu unterstützen und für eine würdevolle
 24 Begleitung beim Lebensende zu sorgen.

 25 Einer ganzheitlichen Gesundheitsversorgung stehen jegliche Privatisierungen in der
 26 Gesundheitswirtschaft entgegen.

 27 Gesundheit gehört zur kommunalen Daseinsvorsorge.

 28 Nicht die bloße Anzahl der maximalversorgenden Kliniken entscheidet über die Qualität
 29 der medizinischen Versorgung, sondern ein stimmiges Gesamtgefüge. Die kleinen
 30 Kliniken in ländlichen Regionen haben in einem neuen Gesundheitssystem wieder
 31 Versorgungsaufgaben zu übernehmen. Wohnortnahe Strukturen sind wichtig, um in den
 32 Kommunen ambulante bzw. teilstationäre Angebote vorzuhalten. Sie sind die zentralen
 33 Orte mit Angeboten für Prävention, Rehabilitation, Sprechstunden mit
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 34 Spezialist*innen, ambulanten Eingriffen, kurzstationärer Betreuung, Kurzzeitpflege
 35 usw.

 36 Die schnelle öffentliche Erreichbarkeit eines grundversorgenden stationären Angebotes
 37 muss flächendeckend durch passende Mobilitäts- und Versorgungskonzepte sichergestellt
 38 werden.

 39 Schlussendlich gehört das Gesundheitswesen vollständig zurück in öffentliche
 40 Trägerschaft und in Non-Profit-Strukturen.

Begründung

Die Fehlentwicklungen in der Gesundheitspolitik, welche nur die ökonomischen Zahlen berücksichtigt, 
sind seit Jahren bekannt. Die Corona-Pandemie hat aber die dramatische Lage in das öffentliche 
Bewusstsein gerückt. Die Missstände mit ihren Folgen für Leib und Leben sowohl der Patient*innen als 
auch des Personals in der Pflege und den anderen Berufsgruppen in der Gesundheitswirtschaft sind 
täglich in der Berichterstattung und zeigen, dass dringend Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. 
Konkret muss die WHO-Definition: „Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und 
sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ Grundlage für den 
Systemwechsel von der Gesundheitswirtschaft zum Gesundheitswesen sein.
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Antrag C 005: Kapitalismus abschaffen – jetzt und sofort!
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Wir fordern die Abschaffung des Kapitalismus. Als Ziel wollen wir eine Gesellschaft
 2 ohne Profit- und Leistungslogik. Dies soll weiterhin Thema unserer Bildungsarbeit
 3 sein und sowohl nach außen als auch innerhalb der Organisation kommuniziert werden.
 4 Auch fordern wir die Zusammenarbeit mit antikapitalistischen Bündnissen, die mit den
 5 Grundsätzen von ver.di vereinbar sind.

Begründung

Als Teil der Gewerkschaftsjugend arbeiten wir täglich an einer Umverteilung der erarbeiteten Profite weg 
von den Kapital Besitzenden hin zu den lohnabhängig Beschäftigten. Somit arbeiten wir von Grund auf 
gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem. Die menschenunwürdige Situation in der Pflege ist die beste 
Begründung dafür, den Kapitalismus überwinden zu wollen.
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Antrag C 006: Für eine lebenswerte (Innen-)stadt!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz D
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 007

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di schließt sich folgenden acht Kernforderungen für eine lebenswerte Innenstadt
 2 an:

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Gute Arbeit in einer lebenswerten Innenstadt1. 

Digitale Umstrukturierung mitgestalten2. 

Gewerbemieten mindern3. 

Leerstände kreativ nutzen4. 

Weitere Flächenüberhänge vermeiden! Ansiedlungspolitik qualifiziert steuern!5. 

Mobilität gestalten / Sicherheit in den Städten gewährleisten6. 

Bezahlbares Wohnen und Leben in der Innenstadt fördern7. 

Öffnungszeiten begrenzen8. 

 11 Diese Kernforderungen wollen wir nochmal bekräftigen und fordern alle ver.di-
 12 Gliederungen auf unsere Forderungen zu unterstützen und sich an allen Stellen
 13 innerhalb und außerhalb der Organisation für die Umsetzung stark zu machen.

 14 Innenstädte müssen wieder attraktiver werden, damit der stationäre Handel gestärkt
 15 wird, damit die Arbeitsplätze sicherer werden. Dies ist aber nur möglich, wenn nicht
 16 ausschließlich die Interessen der großen Handelskonzerne bei der Stadtplanung bedacht
 17 werden. Innenstädte sind nicht nur Orte des Handels, sondern auch des Wohnens, der
 18 Arbeit, der Kultur, der Kommunikation und Begegnung und der Freizeit.

 19 Für den innerstädtischen Handel müssen Offline- und Online-Konzepte entwickelt
 20 werden, so dass mehr Vielfalt und Erlebnis entsteht.

 21 Das wird durch guten Service und gute Beratung durch motivierte Beschäftigte
 22 funktionieren. Diese Motivation braucht mindesttarifliche Bezahlung, gute
 23 Qualifikation und ausreichende Personalbesetzung.

 24 zu 3. 

 25 Außerdem muss das Verkaufen in der Innenstadt auch für die kleinen inhabergeführten
 26 Fachgeschäfte möglich bleiben, dass funktioniert aber nicht, wenn auch für diese die
 27 Mieten explodieren. Hier muss die Politik gegebenenfalls durch unterschiedliche
 28 Maßnahmen, wie Mietstundungen, Umsatz bzw. frequenzorientierte Mieten, temporäre
 29 Mietsubventionen und Mietendeckel eingreifen.

 30 zu 4.

 31 Der Leerstand in den Innenstädten sorgt schnell für sogenannte Trading-down-Prozesse.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

50 / 204



 32 Hier muss schnell und kreativ reagiert werden. So können Schaufenster als
 33 Werbeflächen genutzt und auch Kulturvereine, Begegnungsstätten und Gastronomie sowie
 34 Kunstgalerien hier herangezogen werden.

 35 zu 5. 

 36 Marode Innenstädte sind häufig auch das Ergebnis falscher Ansiedlungspolitik und
 37 eines ruinösen Wettbewerbs zwischen den Städten. Hier braucht es interkommunale
 38 Konzepte und die strikte Anwendung vorhandener Vorgaben des Bau- und Planungsrechts.
 39 In der Vergangenheit wurde zudem zu wenig auf die Interessen der Beschäftigten und
 40 auch der Sozialpartner vertraut. Gute Arbeit mit Tarifbindung und Mitbestimmung
 41 sollte zum Kriterium bei der Ansiedlung werden.

 42 zu 6. 

 43 Nur wer die Innenstadt auch gut erreichen kann, geht gerne dort einkaufen. Deshalb
 44 braucht es Mobilitätskonzepte, die allen Stadtbewohner*innen eine problemlose Anreise
 45 ermöglicht und den Beschäftigten eine Möglichkeit bietet mit dem ÖPNV zur Arbeit und
 46 nach Hause zu kommen.

 47 zu 7. 

 48 Damit Innenstädte wieder lebendiger werden, müssen sie „bewohnbar“ sein. Dies ist
 49 aber nur bei bezahlbaren Mieten und attraktiven Freizeitangeboten der Fall. Diese
 50 müssen vielfach erst wieder geschaffen werden.

 51 zu 8.

 52 Die Arbeitgeber und Teile der Politik glauben weiterhin, dass aufgrund der Konkurrenz
 53 zum Onlinehandel die Öffnungszeiten so weit wie möglich ausgeweitet werden müssen.
 54 Die letzten Jahrzehnte haben aber eines deutlich gezeigt. Die Ausweitung der
 55 Öffnungszeiten im Einzelhandel haben den Innenstädten nicht nur nicht geholfen, sie
 56 haben ihnen geschadet. Viele kleine Anbieter sind verdrängt worden und Vielfalt ist
 57 verloren gegangen. Öffnungszeiten müssen wieder begrenzt werden.

Begründung

Lebendige und lebenswerte Innenstädte sind elementar für das gesellschaftliche Leben und die 
Attraktivität unserer Städte. Sie sind Begegnungsstätte für alle Menschen der Stadt. Der Handel trägt 
wesentlich dazu bei, dass Innenstädte Anziehungspunkte für die Menschen und damit lebendig sind.

Mit dem ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020 sind unsere Innenstädte wieder 
stärker in den Fokus gerückt. Die Sorge um ein Ladensterben machte die Runde. Diese Sorge ist aber nicht 
nur in der Pandemie akut, sondern war in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder im Blickfeld der 
öffentlichen Debatte. Und die Debatte ist nicht damit beendet, dass die Pandemie unser Leben nicht mehr 
in dem Ausmaß bestimmt, wie das zu dem damaligen Zeitpunkt der Fall war.

 Wir haben diese Debatte im Landesbezirksfachbereich aufgegriffen und im Herbst 2020 ein 
Positionspapier beschlossen und in der Folge eine Broschüre zu dem Thema lebendige Innenstädte 
veröffentlicht. Auf diesen Papieren basiert auch dieser Antrag.

Auch in den nächsten Jahren wollen mit unseren Forderungen in die gesellschaftliche Debatte eingreifen 
und auch auf die neue Landesregierung Einfluss ausüben.

Es geht hier auch um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im Handel, die ja auch 
gleichzeitig Einwohner*innen ihrer Städte und Gemeinden sind.
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Antrag C 007: Für eine lebenswerte (Innen-)stadt!
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag C 006
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 006

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Allgemein

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Kernforderungen des Landesbezirksfachbereiches D werden vom ver.di-Landesbezirk
 2 Nordrhein-Westfalen unterstützt.

 3 ver.di setzt sich an allen Stellen innerhalb und außerhalb der Organisation für die
 4 Umsetzung ein.

 5 Der Landesbezirksfachbereich hat bereits im Herbst 2020 seine acht Kernforderungen
 6 für eine lebenswerte (Innen-)stadt beschlossen:

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

Gute Arbeit in einer lebenswerten Innenstadt1. 

Digitale Umstrukturierung mitgestalten2. 

Gewerbemieten mindern3. 

Leerstände kreativ nutzen4. 

Weitere Flächenüberhänge vermeiden! Ansiedlungspolitik qualifiziert steuern!5. 

Mobilität gestalten / Sicherheit in den Städten gewährleisten6. 

Bezahlbares Wohnen und Leben in der Innenstadt fördern7. 

Öffnungszeiten begrenzen8. 

Begründung

Lebendige und lebenswerte Innenstädte sind elementar für das gesellschaftliche Leben und die 
Attraktivität unserer Städte. Sie sind Begegnungsstätte für alle Menschen der Stadt. Der Handel trägt 
wesentlich dazu bei, dass Innenstädte Anziehungspunkte für die Menschen und damit lebendig sind. 

Mit dem ersten Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie im März 2020 sind unsere Innenstädte wieder 
stärker in den Fokus gerückt. Die Sorge um ein Ladensterben machte die Runde. Diese Sorge ist aber nicht 
nur in der Pandemie akut, sondern war in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder im Blickfeld der 
öffentlichen Debatte. Und die Debatte ist nicht damit beendet, dass die Pandemie unser Leben nicht mehr 
in dem Ausmaß bestimmt, wie das zu dem damaligen Zeitpunkt der Fall war.

 Wir haben diese Debatte im Landesbezirksfachbereich aufgegriffen und im Herbst 2020 ein 
Positionspapier beschlossen und in der Folge eine Broschüre zu dem Thema lebendige Innenstädte 
veröffentlicht. Auf diesen Papieren basiert auch dieser Antrag. 

Auch in den nächsten Jahren wollen mit unseren Forderungen in die gesellschaftliche Debatte eingreifen 
und auch auf die neue Landesregierung Einfluss ausüben.

Es geht hier auch um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten im Handel, die ja auch 
gleichzeitig Einwohner*innen ihrer Städte und Gemeinden sind.
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Antrag C 008: Kommunaler öffentlicher Dienst in der Krise - 
Daseinsvorsorge und Demokratie in Gefahr
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich aktiv und mit Nachdruck dafür ein, die Krise der kommunalen
 2 öffentlichen Dienste und die dadurch zu erwartenden Folgen für den gesellschaftlichen
 3 Zusammenhalt und Demokratie zu einem bundesweit beachteten Thema zu machen, indem
 4 ver.di

 5
 6
 7

 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

die Bedeutung der kommunalen Daseinsvorsorge und die Notwendigkeit der
Stabilisierung öffentlicher Dienste in Städten und Gemeinden ins öffentliche
Bewusstsein bringt;

mit Partner*innen aus Politik, Verbänden, DGB und Zivilgesellschaft etc.
gemeinsam an lösungsorientierten Konzepten und deren Umsetzung arbeitet, um
rasch und nachhaltig die kommunalen öffentlichen Dienste bundesweit zu
unterstützen;

sich für eine erleichterte Zuwanderung von Menschen, ihre Förderung, ihre rasche
Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt einsetzt, ohne dabei nur darauf
abzuzielen, bereits ausgebildete Fachkräfte aus anderen Ländern abzuwerben;

sich weiter stark macht für eine gute Bezahlung im kommunalen öffentlichen
Dienst sowie für gute Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Qualifizierungs- und
Aufstiegsmöglichkeiten, gute technische Ausstattung, nachhaltige betriebliche
Gesundheitskonzepte etc.;

dafür gemeinsam mit der Arbeitgeberseite daran arbeitet, Verbesserungen im
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) zu erreichen, etwa um
Quereinstiege und Karrieremöglichkeiten zu erleichtern;

fordert, die Kommunen finanziell so aufzustellen, dass sie ihrer Aufgabe,
Menschen ins kommunale, demokratische Gemeinwesen zu integrieren, gerecht werden
können;

sich klar und eindeutig gegen Tendenzen wendet, öffentliche Daseinsvorsorge zu
privatisieren.

Begründung

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass durch den demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt insgesamt 
ein massiver und über Jahre anhaltender Mangel an Fach- und Arbeitskräften zu erwarten ist. Von wenigen 
Veröffentlichungen abgesehen wird diesem zentralen Thema und den zu erwartenden gravierenden Folgen 
für die Gesellschaft in der Öffentlichkeit wenig Beachtung zuteil.

Noch weniger im breiten öffentlichen Diskurs und weit weg von nachhaltigen politischen 
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Lösungsstrategien ist der breite Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst, insbesondere bei den Städten 
und Gemeinden. Dabei sind die Folgen für die Menschen vor Ort, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
für die Akzeptanz der Demokratie gravierend.

In den nächsten zehn Jahren wird der demografische Wandel mit voller Wucht auf dem Arbeitsmarkt 
aufschlagen. Alle Branchen konkurrieren um zu wenige Arbeits- und vor allem Fachkräfte. Im 
Wettbewerbsvorteil sind dabei diejenigen Arbeitgeber, die neben einer guten Bezahlung auch gute 
Arbeitsplätze mit ansprechenden Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten anbieten können. Diesen 
Wettbewerbsvorteil hat der öffentliche Dienst in den Kommunen bisher nicht.
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Antrag C 009: Grundversorgung bleibt öffentlich
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 010, C 011, C 013, W 025

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di soll sich aktiv dafür einsetzen, dass die Grundversorgung für Wasser, Strom,
 2 Wärme, Krankenversorgung, Telekommunikation, Sicherheit und Ordnung und Nahverkehr in
 3 öffentlicher Hand bleibt oder wieder in die öffentliche Hand zurückgeführt wird.

Begründung

Es ist immer öfter festzustellen, dass es beispielsweise immer mehr privatbetriebene Kliniken gibt, welche 
oft keine Tarifbindung haben und überwiegend primär der Profit im Mittelpunkt steht. Dieses Vorgehen 
wird auch in anderen Bereichen wie beispielsweise der Wasseraufbereitung beobachtet.

Wir sollten uns aktiv dafür einsetzen, dass die Grundversorgung überwiegend in öffentlicher Hand bleibt, 
um unabhängig von profitorientierten Firmen zu bleiben.
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Antrag C 010: Was ist systemrelevant?!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Hamburg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wirkt darauf hin, dass kritische Infrastruktur wieder in staatliche Hand kommt
 2 und somit der Markteinfluss und die Bereicherung einzelner auf Kosten der
 3 Allgemeinheit zurückgedrängt wird.

 4 Die Wertschöpfungskette gehört in öffentliche Hand.

Begründung

Die letzten Jahre haben offengelegt, dass kritische Infrastruktur immer weiter kaputtgespart wird und 
nicht mehr sichergestellt werden kann, da Gewinne aus den Unternehmen gezogen werden, anstatt sie zu 
reinvestieren.
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Antrag C 011: Öffentlich ist wesentlich - Lebensnotwendige Güter 
und Dienstleistungen in öffentliche Hand
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 012

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wehrt sich auf allen Ebenen mit öffentlichen Aktivitäten gegen Privatisierung
 2 lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen. Die gesamte Daseinsvorsorge muss in
 3 öffentlicher Hand bleiben, bzw. in diese zurückgeführt werden, sollte diese in Teilen
 4 privatisiert sein.

 5 Wir fordern besonders:

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

Stopp der Privatisierung der Gesundheitsversorgung und der Pflege;

Stopp der Privatisierung der Altersversorgung;

Stopp der Privatisierung der Energie- und des Trinkwassers;

Stopp der Privatisierung der Ver- und Entsorgung;

Stopp der Privatisierung der Wohnungswirtschaft;

Stopp der Privatisierung des öffentlichen Verkehrs;

Stopp der Privatisierung der öffentlichen Verwaltungen;

Stopp der Privatisierung der Bildung;

Stopp der Privatisierung der Telekommunikationsinfrastruktur;

Gute Arbeit, gute Sozialleistungen und gute Bezahlung für alle Beschäftigten im
öffentlichen Dienst ist auch Voraussetzung um mehr Personal zu gewinnen.

Begründung

Nicht erst seit der Finanzkrise 2008 / 2009, der Flüchtlingskrise 2015, der andauernden Corona-Pandemie 
dem, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Weltklima-Katastrophe wird überdeutlich, wie 
wichtig ein gut ausgebauter und gut finanzierter öffentlicher Dienst für die Bevölkerung und die 
Beschäftigen ist.

Privat- und profitorientierte öffentliche Daseinsversorgung, ist nicht in der Lage alle Menschen mit 
lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen.

Wir sagen: Öffentlich ist wesentlich - hier hat Markt, Wettbewerb und Konkurrenz nicht zu suchen. Wir 
fordern mehr Demokratische Kontrolle und Mitbestimmung auch im Interesse der öD-Beschäftigten.
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Antrag C 012: Öffentlich ist wesentlich - Lebensnotwendige Güter 
und Dienstleistungen in öffentliche Hand
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag C 011
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 011

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wehrt sich auf allen Ebenen mit öffentlichen Aktivitäten gegen Privatisierung
 2 lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen. Die gesamte Daseinsvorsorge muss in
 3 öffentlicher Hand bleiben, bzw. in diese zurückgeführt werden, sollte diese in Teilen
 4 privatisiert sein.

 5 Wir fordern besonders:

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

Stopp der Privatisierung der Gesundheitsversorgung und der Pflege;

Stopp der Privatisierung der Altersversorgung;

Stopp der Privatisierung der Energie- und des Trinkwassers;

Stopp der Privatisierung der Wohnungswirtschaft;

Stopp der Privatisierung des öffentlichen Verkehrs;

Stopp der Privatisierung der öffentlichen Verwaltungen;

Stopp der Privatisierung der Bildung;

Gute Arbeit, gute Sozialleistungen und gute Bezahlung für alle Beschäftigten im
öffentlichen Dienst ist auch Voraussetzung um mehr Personal zu gewinnen.

Begründung

Nicht erst seit der Finanzkrise 2008/2009, der Flüchtlingskrise 2015, der andauernden Corona-Pandemie 
dem, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Weltklima-Katastrophe wird überdeutlich, wie 
wichtig ein gut ausgebauter und gut finanzierter öffentlicher Dienst für die Bevölkerung und die 
Beschäftigen ist.

Privat- und profitorientierte öffentliche Daseinsversorgung, ist nicht in der Lage alle Menschen mit 
lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen zu versorgen.

Wir sagen: Öffentlich ist wesentlich - hier hat Markt, Wettbewerb und Konkurrenz nicht zu suchen. Wir 
fordern mehr Demokratische Kontrolle und Mitbestimmung auch im Interesse der öD-Beschäftigten.
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Antrag C 013: Kritische Infrastruktur in öffentlicher Hand halten
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 009

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die See- und Binnenhäfen mit angeschlossenen Hinterlandnetzwerken müssen als
 2 kritische Infrastruktur anerkannt und in der öffentlichen Hand verbleiben. Land-Lord-
 3 Prinzip stärken. Es sind von politischer Seite auskömmliche Investitionsmaßnahmen
 4 vorzunehmen, um die vorhandene Infrastruktur (beispielsweise Kaimauern,
 5 Hafeneisenbahn und Schienenhinterlandverkehr, Wasserstraßen / Schleusen) adäquat
 6 instand zu halten, bedarfsgerecht und zukunftsfähig auszubauen. Dies umfasst neben
 7 den originären Hafenflächen auch die Hinterlandinfrastruktur außerhalb der Häfen und
 8 korrelierenden Transportnetze sowie die digitale Infrastruktur der Häfen. Häfen
 9 müssen ihren Beitrag zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen leisten und in
 10 Eigenverantwortung entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Begründung

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben die Vulnerabilität globaler Lieferketten 
dokumentiert. Die Bedeutung einer funktionierenden Maritimen Wirtschaft für eine exportorientierte 
deutsche Volkswirtschaft hat sich gezeigt. Freie Warenströme über freie Seehäfen mit entsprechender 
Infrastrukturanbindung sind hierbei essenziell. Um die Grundversorgung des Landes auch im Krisenfall 
sichern zu können, bedarf es unbedingt der staatlichen Kontrolle und Hoheitsrechtes über die 
Infrastruktur von Binnen- und Seehäfen sowie der intermodalen Hinterlandanbindung, um Handelsrouten 
und die Versorgung des Landes mit benötigten Waren und Gütern zu sichern. Eine umfassende 
Tarifbindung der konzessionierten Terminalbetreiber an den Flächentarifvertrag ist notwendige 
Voraussetzung, um einen fairen Wettbewerb untereinander zu sichern. Das Schiffsgrößenwachstum der 
vergangenen Jahre stellt erhebliche Anforderungen an Infrastrukturen wie Wasserstraßen und deren 
Fahrerinnen, Kaimauernlänge und –tragfähigkeit, Belastbarkeit der Schieneninfrastruktur und 
Straßennetzwerke. Während im Jahr 2000 die größten Containerschiffe noch Platz für 8.500 TEU hatten, 
finden heute bis zu 24.000 TEU Platz auf einem Containerschiff mit einem Tiefgang von bis zu 16,5 Meter, 
bei 400 Metern Schiffslänge und 61,5 Metern Schiffsbreite. Hieraus ergeben sich die skizzierten 
Anforderungen an Verkehrsinfrastruktur und Hafensuprastrukturen. Es bedarf einer Investitionsoffensive 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen mit dem Ziel der langfristigen 
Beschäftigungsgarantie. Insbesondere stellen wachsende Hinterlandtransportmengen immer höhere 
Anforderungen an die Kapazität und die Qualität der Schienenhinterlandanbindung. Mit Blick auf unsere 
ökologische Verantwortung muss es daher auch in den kommenden Jahren erklärtes Ziel sein, sowohl 
ihren Ausbau bedarfs- und zukunftsgerecht voranzutreiben, als auch den Wechsel der 
Antriebstechnologien der Eisenbahnfahrzeuge von Dieselbetrieb auf klimafreundlichere Alternativen zu 
fördern.
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Antrag C 014: Kommunen und kommunale Aufgaben dauerhaft 
auskömmlich finanzieren
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 015

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Kommunen stellen die Lebensgrundlage für Bürger*innen sicher, sie organisieren
 2 und finanzieren in kommunaler Selbstverwaltung die Infrastruktur in den Städten zum
 3 Beispiel für soziale Sicherung, Jugend, Schulen, Verkehr und ÖPNV, Wohnen, Wasser und
 4 Strom und vieles andere mehr. Sie haben häufig eine Gewährleistungspflicht und sollen
 5 den Grundgesetz-Anspruch der „gleichen Lebensverhältnisse“ umsetzen. Zusätzlich 
 6 müssen zukünftige Investitionen in Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandel und für 
 7 eine Verkehrswende personell und finanziell gestemmt werden

 8 Dies geht nur mit einer dauerhaft gesicherten und auskömmlichen Finanzierung der
 9 Aufgaben der Kommunen.

 10 ver.di fordert deshalb:

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

Kommunale Aufgaben sind dauerhaft in ihrer Finanzierung zu sichern. Dazu gehört,1. 
dass zusätzliche gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie aktuell zum Beispiel
Flüchtlingshilfe und Corona-Maßnahmen nicht durch Sondervermögen – sprich:
langfristige Schulden – der Kommunen finanziert werden. Eine Finanzierung durch
Bund und Land ist in vollem Umfang sicherzustellen.

Nach wie vor werden den Kommunen Aufgaben per Gesetz übertragen oder die2. 
Qualität vorhandener Aufgaben durch entsprechende Landes- oder Bundesvorgaben
erhöht, ohne dass dies mit der notwendigen Finanzierung hinterlegt ist. Das
Konnexitätsprinzip muss endlich vollumfänglich durchgesetzt werden.

Jedwede Beschlüsse der Bundes- und / oder Landesregierungen müssen darauf hin3. 
überprüft werden, ob sie unmittelbar oder mittelbar zu Mindereinnahmen oder
Mehraufwendungen in den Kommunen führen. Ein entsprechender ausreichender
Finanzierungsausgleich von Bundes- oder Landesebene an die Kommunen muss dann
damit zwingend einhergehen.

Eine konkrete Lösung für die Altschuldenproblematik in den Kommunen muss endlich4. 
her. ver.di wird auf allen Ebenen in Gespräche mit den Regierungen eintreten, um
hier endlich eine Lösung und deren Umsetzung einzufordern.

Eine von Bundesfinanzminister Lindner proklamierte damit einhergehende5. 
Grundgesetzänderung und „Auferlegung“ einer Schuldenbremse für die Kommunen ist
strikt zurückzuweisen. ver.di lehnt diese ab – wie auch schon bisher für die
Länder und den Bund!
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 32

 33

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

Da die Finanzierung der öffentlichen Daseinsfür- und vorsorge überwiegend aus6. 
Steuern und Abgaben erfolgt, bedarf es ebenso einer Debatte um Umverteilung und
damit einer Umsetzung der steuerpolitischen Beschlüsse von ver.di und dem DGB.
ver.di wird auf allen Ebenen die bereits vorhandenen Aktivitäten und Gespräche
fortführen und verstärken. Eine weitere Konkretisierung der Anforderungen –
hinterlegt mit ver.di-eigenen Studien und wirtschaftspolitischen Einschätzungen
– wird in Gespräche mit Regierungsvertreter*innen und Parteien eingebracht.

Die Länder benötigen dringend Änderungen im Steuerrecht, um ihre eigene 7. 
Finanzkraft zu stärken. Die Vermögenssteuer muss wieder erhoben werden, bei der 
Erbschafts- / Schenkungssteuer und Grunderwerbssteuer müssen die Schlupflöcher 
geschlossen werden. Kapitaleinnahmen müssen zukünftig wieder mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert werden.

Begründung

Bereits mit dem Auflegen des Stärkungspaktes Nordrhein-Westfalen im Jahre 2012 wurde deutlich, dass 
dieses Vorhaben einzig und alleine darauf ausgerichtet war, den erheblichen Anstieg der Kassenkredite 
der Kommunen substanziell zu reduzieren. Für einen Abbau der bis dahin aufgelaufenen Kassenkredite 
bedurfte es auch aus damaliger Sicht weiterer Anstrengungen. Professor Junkernheinrich machte bereits 
im Anhörungsverfahren zum damaligen Gesetzesentwurf deutlich, dass eine über 30 Jahre andauernde 
Fehlentwicklung hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung in NRW durch den Stärkungspakt 
Nordrhein-Westfalen nicht zu beheben sein wird.

An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Ganz im Gegenteil haben die seit 2020 zu 
bewältigenden Krisensituationen eher wieder zu einer Verschärfung der Situation beigetragen. Auch wenn 
die coronabedingten Mehraufwendungen durch Maßnahmen von Bund und Land in 2020 und 2021 
teilweise ausgeglichen wurden, zudem eine Isolierung der Corona-Mehraufwendungen 
Haushaltsausgleiche ermöglicht haben, bleibt festzustellen, dass die rein fiskalischen Aufwände negative 
Auswirkungen auf die Höhe der Kassenkredite nach sich ziehen. Verbunden mit einer sich anbahnenden 
Erhöhung des Zinsniveaus erhöht sich das Risiko für die Kommunen weiter durch steigende 
Zinszahlungen.

Die aktuelle Situation bleibt unberechenbar und damit das finanzielle Risiko für die Kommunen erheblich. 
Hierzu auch die Ausführungen der zuständigen Ministerin für Kommunales Nordrhein-Westfalen, Frau Ina 
Scharrenbach, am 17. August 2022 in einer Pressemitteilung anlässlich der Verabschiedung der Eckpunkte 
des GFG 2023:

„Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen 
steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, 
nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Mega-Thema Energie, wird den 
Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der 
Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge 
zu treffen.”

Diese Botschaft muss vielen Kämmer*innen aus Nordrhein-Westfalen wie blanker Hohn vorkommen, weil 
in vielen Städten schon heute die zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht ausreichen, um die 
laufenden Kosten zu decken, geschweige denn den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
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Die Notwendigkeit politischen Handelns ist bereits seit Jahren auch wissenschaftlich hinterlegt. Viele 
Ankündigungen sind erfolgt und in Teilen auch in Koalitionsverträgen hinterlegt (Bund, Land NRW). 
Geändert hat sich jedoch bis heute nichts.

Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat zur aktuellen Situation bereits im April 2022 
einen Blick auf die „öffentlichen Schulden“ geworfen. In seiner Mitteilung vom 12. April 2022 heißt es:

„Es steht zu befürchten, dass die enormen fiskalischen Auswirkungen des Corona-Winters 2021/2022 und 
des Ukraine-Kriegs in diesem Jahr noch stärker durchschlagen und zu einer spürbaren Zunahme der 
kommunalen Verschuldung führen werden.
Betrachtet man nur die Kernhaushalte, so beläuft sich der kommunale Schuldenstand auf 116,192 Mrd. Euro. 
Hiervon sind 28,806 Mrd. Euro Kassenkredite, gut zwei Drittel gehen dabei mittlerweile auf Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen zurück (21,03 Mrd. €). Aufgrund der Teilentschuldung über den Saarlandpakt ist die 
Pro-Kopf-Verschuldung bezogen auf Kassenkredite und Wertpapierschulden auch in diesem Jahr in 
Rheinland-Pfalz am höchsten.“

Sechs Monate später wird deutlich, dass die im April geäußerten Sorgen mehr als berechtigt waren.
Insofern bedarf es eines Bündels von politischen Entscheidungen.

Hierzu zählt nicht erst seit heute auch eine sozial gerechte Steuerpolitik mit dem Ziel, dass starke 
Schultern mehr zum Gemeinwohl beitragen müssen, als Schwächere. Gerade dieser Umverteilungsprozess 
ist Teil der Steuerkonzepte von ver.di und DGB. Aktuell wird viel über „Krisengewinnler“ gesprochen und 
geschrieben, Übergewinne sollen abgeschöpft werden, etc.. Hier bedarf es nicht nur punktueller 
Symbolpolitik, sondern vielmehr nachhaltige und damit auf Dauer angelegte Änderungen, um den 
Herausforderungen der Zukunft auch finanziell gewachsen zu sein.
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Antrag C 015: Kommunen und kommunale Aufgaben dauerhaft 
auskömmlich finanzieren
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag C 014
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 014

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert:

 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

Kommunale Aufgaben sind dauerhaft in ihrer Finanzierung zu sichern. Dazu gehört,1. 
dass zusätzliche gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie aktuell zum Beispiel
Flüchtlingshilfe und Corona-Maßnahmen nicht durch Sondervermögen – sprich:
langfristige Schulden – der Kommunen finanziert werden. Eine Finanzierung durch
Bund und Land ist in vollem Umfang sicherzustellen.

Nach wie vor werden den Kommunen Aufgaben per Gesetz übertragen oder die2. 
Qualität vorhandener Aufgaben durch entsprechende Landes- oder Bundesvorgaben
erhöht, ohne dass dies mit der notwendigen Finanzierung hinterlegt ist. Das
Konnexitätsprinzip muss endlich vollumfänglich durchgesetzt werden.

Jedwede Beschlüsse der Bundes- und /oder Landesregierungen müssen darauf hin3. 
überprüft werden, ob sie unmittelbar oder mittelbar zu Mindereinnahmen oder
Mehraufwendungen in den Kommunen führen. Ein entsprechender ausreichender
Finanzierungsausgleich von Bundes- oder Landesebene an die Kommunen muss dann
damit zwingend einhergehen.

Eine konkrete Lösung für die Altschuldenproblematik in Nordrhein-Westfalen muss4. 
endlich her. Bundesregierung und Landesregierung stehen hier im Wort. ver.di
wird auf allen Ebenen in Gespräche mit den Regierungen eintreten, um hier
endlich eine Lösung und deren Umsetzung einzufordern.

Eine von Bundesfinanzminister Lindner proklamierte damit einhergehende5. 
Grundgesetzänderung und „Auferlegung“ einer Schuldenbremse für die Kommunen ist
strikt zurückzuweisen. ver.di lehnt diese ab – wie auch schon bisher für die
Länder und den Bund!

Die Beschlusslage von ver.di-Nordrhein-Westfalen zur Lösung der Finanzsituation6. 
der Kommunen einschließlich einer Altschuldenlösung bleibt die politische
Positionierung der Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen.

Da die Finanzierung der öffentlichen Daseinsfür- und vorsorge überwiegend aus7. 
Steuern und Abgaben erfolgt, bedarf es ebenso einer Debatte um Umverteilung und
damit einer Umsetzung der steuerpolitischen Beschlüsse von ver.di und dem DGB.
ver.di wird auf allen Ebenen die bereits vorhandenen Aktivitäten und Gespräche
fortführen und verstärken. Eine weitere Konkretisierung der Anforderungen –
hinterlegt mit ver.di-eigenen Studien und wirtschaftspolitischen Einschätzungen
– wird in Gespräche mit Regierungsvertreter*innen und Parteien eingebracht.
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 35

 36

 37

 38

Das Land benötigt dringend Änderungen im Steuerrecht, um seine eigene 8. 
Finanzkraft zu stärken. Die Vermögenssteuer muss wieder erhoben werden, bei der 
Erbschafts- / Schenkungssteuer und Grunderwerbssteuer müssen die Schlupflöcher 
geschlossen werden. Kapitaleinnahmen müssen zukünftig wieder mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert werden.

Begründung

Bereits mit dem Auflegen des Stärkungspaktes NRW im Jahre 2012 wurde deutlich, dass dieses Vorhaben 
einzig und alleine darauf ausgerichtet war, den erheblichen Anstieg der Kassenkredite der Kommunen 
substanziell zu reduzieren. Für einen Abbau der bis dahin aufgelaufenen Kassenkredite bedurfte es auch 
aus damaliger Sicht weiterer Anstrengungen. Professor Junkernheinrich machte bereits im 
Anhörungsverfahren zum damaligen Gesetzesentwurf deutlich, dass eine über 30 Jahre andauernde 
Fehlentwicklung hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung in NRW durch den Stärkungspakt NRW 
nicht zu beheben sein wird.

An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Ganz im Gegenteil haben die seit 2020 zu 
bewältigenden Krisensituationen eher wieder zu einer Verschärfung der Situation beigetragen. Auch wenn 
die coronabedingten Mehraufwendungen durch Maßnahmen von Bund und Land in 2020 und 2021 
teilweise ausgeglichen wurden, zudem eine Isolierung der Corona-Mehraufwendungen 
Haushaltsausgleiche ermöglicht haben, bleibt festzustellen, dass die rein fiskalischen Aufwände negative 
Auswirkungen auf die Höhe der Kassenkredite nach sich ziehen. Verbunden mit einer sich anbahnenden 
Erhöhung des Zinsniveaus erhöht sich das Risiko für die Kommunen weiter durch steigende 
Zinszahlungen.

Die aktuelle Situation bleibt unberechenbar und damit das finanzielle Risiko für die Kommunen erheblich. 
Hierzu auch die Ausführungen der zuständigen Ministerin für Kommunales NRW, Frau Ina Scharrenbach, 
am 17. August 2022 in einer Pressemitteilung anlässlich der Verabschiedung der Eckpunkte des GFG 2023:
„Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation und der Zinsen, möglichen 
steuerlichen Entlastungspaketen für Bürger und Unternehmen, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, 
nachhaltig gestörte Lieferketten sowie weiterer Entwicklungen beim Mega-Thema Energie, wird den 
Kommunen und der Kommunalpolitik empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen aus der 
Gemeindefinanzierung 2023 auf die Seite zu legen und damit im eigenen kommunalen Haushalt Vorsorge 
zu treffen.”

Diese Botschaft muss vielen Kämmer*innen aus NRW wie blanker Hohn vorkommen, weil in vielen Städten 
schon heute die zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln nicht ausreichen, um die laufenden Kosten 
zu decken, geschweige denn den Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.

Die Notwendigkeit politischen Handelns ist bereits seit Jahren auch wissenschaftlich hinterlegt. Viele 
Ankündigungen sind erfolgt und in Teilen auch in Koalitionsverträgen hinterlegt (Bund, Land NRW). 
Geändert hat sich jedoch bis heute nichts.

Der Städte- und Gemeindebund NRW hat zur aktuellen Situation bereits im April 2022 einen Blick auf die 
„Öffentlichen Schulden“ geworfen. In seiner Mitteilung vom 12. April 2022 heißt es:
„Es steht zu befürchten, dass die enormen fiskalischen Auswirkungen des Corona-Winters 2021/2022 und 
des Ukraine-Kriegs in diesem Jahr noch stärker durchschlagen und zu einer spürbaren Zunahme der 
kommunalen Verschuldung führen werden.

Betrachtet man nur die Kernhaushalte, so beläuft sich der kommunale Schuldenstand auf 116,192 
Milliarden Euro. Hiervon sind 28,806 Milliarden Euro Kassenkredite, gut zwei Drittel gehen dabei 
mittlerweile auf Kommunen in Nordrhein-Westfalen zurück (21,03 Milliarden Euro). Aufgrund der 
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Teilentschuldung über den Saarlandpakt ist die Pro-Kopf-Verschuldung bezogen auf Kassenkredite und 
Wertpapierschulden auch in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz am höchsten.“

Sechs Monate später wird deutlich, dass die im April geäußerten Sorgen mehr als berechtigt waren.
Insofern bedarf es eines Bündels von politischen Entscheidungen.

Hierzu zählt nicht erst seit heute auch eine sozial gerechte Steuerpolitik mit dem Ziel, dass starke 
Schultern mehr zum Gemeinwohl beitragen müssen, als Schwächere. Gerade dieser Umverteilungsprozess 
ist Teil der Steuerkonzepte von ver.di und DGB. Aktuell wird viel über „Krisengewinnler“ gesprochen und 
geschrieben, Übergewinne sollen abgeschöpft werden, etc.. Hier bedarf es nicht nur punktueller 
Symbolpolitik, sondern vielmehr nachhaltige und damit auf Dauer angelegte Änderungen, um den 
Herausforderungen der Zukunft auch finanziell gewachsen zu sein.
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Antrag C 016: Beschäftigte der öffentlichen Bäder schützen - 
Bäder offen halten
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Energiewirtschaft
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert die Offenhaltung und ausreichende finanzielle Unterstützung der
 2 öffentlichen Bäder.

 3 Die öffentlichen Bäder, vielfach Teil der kommunalen Stadtwerke oder in öffentlicher
 4 Trägerschaft, waren bereits durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona – Pandemie
 5 stark betroffen.

 6 Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen mussten erhebliche finanzielle Verluste
 7 durch die Kurzarbeiterregelung bei der Schließung der Bäder hinnehmen.

 8 Jetzt sind sie erneut Betroffene der Maßnahmen zur Energieeinsparung.

 9 Der Bereich der öffentlichen Bäder hat bereits jetzt einen großen Mangel an
 10 Fachkräften, der sich durch die beiden Krisen entscheidend verstärkt hat. Viele
 11 Kolleginnen und Kollegen mussten sich alternative, auskömmliche Arbeit suchen. Der
 12 Mangel an Attraktivität und Sicherheit verstärkt das Nachwuchsproblem auch bei den
 13 Auszubildenden.

 14 Der Ursprung der öffentlichen Badeanstalten lag in dem Bestreben, die Gesundheit der
 15 Bevölkerung zu verbessern, u.a. weil nicht alle Zugang zu fließendem, erstrecht
 16 warmen Wasser hatten.

 17 Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, kann es jetzt wieder Probleme, u.a.
 18 beim Zugang zu warmen Wasser geben. Alle Menschen sind zum Energiesparen
 19 aufgefordert. Viele Menschen sind zum Energiesparen gezwungen.

 20 Da sind die öffentlichen Bäder ein notwendiges Angebot.

 21 Der Bundesfacharbeitskreis Bäder hat hier eine wichtige zu unterstützende
 22 Stellungnahme geschrieben. Dabei sind folgende weitere Punkte benannt worden:

 23

 24

 25

 26

Schwimmunterricht für Schulen

Reha-Sport für Behinderte und Kranke

Schwimmsport – Vereine

Senior*innensport

 27 In Studien wird deutlich, dass immer weniger junge Menschen schwimmen lernen und so
 28 beim Baden und Wassersport im freien zunehmend Gefahren ausgesetzt sind und es zu
 29 Todesfällen kommt.

 30 Die energetische Sanierung der Bäder erfordert schnell weiter Investitionen. 
 31 Dabei dürfen die Kommunen und die kommunalen Betriebe nicht alleine gelassen werden.
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 32 Deshalb unsere Forderung:

 33

 34

 35

 36

die öffentlichen Bäder müssen offenbleiben

unsere Kolleginnen und Kollegen weiterbeschäftigt und abgesichert werden

die Investitionen müssen gefördert und

kein Flickenteppich kommunaler, regionaler Lösungen
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Antrag C 017: Wohnen ist Menschenrecht
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 018, C 019, C 020, C 021, C 023, C 024, C 025, C 026, C 027, C 028, C 
029, C 030

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di beschließt folgende wohnungspolitische Position und setzt sich für deren
 2 Umsetzung ein:

 3 Die Versorgung mit Wohnraum gehört zur Daseinsvorsorge und ist damit eine öffentliche
 4 Aufgabe. Häuser und Wohnungen sind mehr als ein Dach über dem Kopf: Sie sind unser
 5 Lebensmittelpunkt und bieten uns ein soziales Umfeld mit zwischenmenschlichen
 6 Bindungen. In der Regel sind sie auch Voraussetzung für einen Arbeitsplatz.

 7 Zentrale Aufgabe von Wohnungspolitik muss es daher sein, menschenwürdigen und
 8 bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen zur Verfügung zu stellen. Das gelingt unserer
 9 Gesellschaft aber immer weniger. Die Mieten in vielen Groß- und Universitätsstädten
 10 sowie in deren Umland ziehen seit Jahren an. Vor allem die Neuvertragsmieten klettern
 11 – in den sieben größten Städten zwischen 2010 und 2021 um über 60 Prozent, in den 127
 12 größten Städten um fast 55 Prozent. Für viele Mieter*innen bringt schon das
 13 finanzielle Probleme mit sich. Hinzu kommen die aktuell hohen Steigerungen bei den
 14 Lebenshaltungs- und Nebenkosten, insbesondere den Energiepreisen. Sie belasten gerade
 15 Haushalte mit kleinem Einkommen enorm.

 16 2021 lebten 12,8 Prozent der Mieter*innen in einem Haushalt, der durch Wohnkosten
 17 überlastet war, der also mehr als 40 Prozent des Einkommens für Miete und Nebenkosten
 18 aufwenden musste. Besonders betroffen war dabei das ärmste Fünftel der Haushalte:
 19 Hier lebte sogar mehr als jede dritte Mieterin und jeder dritte Mieter in einem
 20 überlasteten Haushalt. Und viele von ihnen wohnen zudem in zu kleinen, also
 21 überbelegten Wohnungen, um Kosten zu sparen.

 22 Aussicht auf Besserung besteht unter den derzeitigen Rahmenbedingungen kaum. Der
 23 Anstieg der Bauzinsen und der Baupreise sowie der Fachkräftemangel im Bau- und
 24 Ausbaugewerbe lässt den Neubau einbrechen. Insbesondere private Investoren fallen
 25 aus. Und gerade bezahlbarer Neubau lässt sich frei finanziert immer schwerer
 26 realisieren. Zugleich wird der Bedarf an Wohnraum (auch durch die Zunahme von Single-
 27 Haushalten und Einwanderung) weiter ansteigen. Hinzu kommt die dringende
 28 Notwendigkeit, den Gebäudesektor mittels energetischer Sanierungsmaßnahmen
 29 klimaneutral zu machen.

 30 Der Markt wird dies nicht richten. Ohne ein stärkeres politisches Engagement wird es
 31 zukünftig weder ausreichenden bezahlbaren Wohnraum noch klimaneutrales Wohnen geben.
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 32 Wir brauchen dafür mehr Geld und wir brauchen verstetigte öffentliche Investitionen.
 33 Wir brauchen wieder mehr direkten gemeinnützigen und sozialen Wohnungsbau durch
 34 Wohnungsunternehmen des Bundes, der Länder und der Kommunen – eine öffentliche
 35 Wohnbau-Initiative. Wir brauchen aber auch eine striktere Regulierung der Mieten:
 36 ver.di spricht sich für Mietpreis-Obergrenzen aus.

 37 1. Die Anbieterstruktur an Wohnungsmärkten politisch gestalten

 38 Viel zu lange dominierte in der Wohnungspolitik das Prinzip „Markt vor Staat“. Der
 39 heutige Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist Folge entsprechender politischer
 40 Weichenstellungen – und das bei steigenden Kosten für die öffentliche Hand.

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

Öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsunternehmen sollten das Rückgrat für
einen sozial und ökonomisch verantwortlichen Mietwohnungsmarkt bilden. ver.di
tritt für eine Stärkung öffentlicher und gemeinwohlorientierter
Wohnungsunternehmen und Wohnungsbestände ein. In Städten und Regionen mit
angespanntem Mietwohnungsmarkt sind sie neu zu gründen, sofern es sie dort nicht
(mehr) gibt. Dies gilt im Übrigen auch für landes- und bundeseigene
Wohnungsgesellschaften. Der Bund sollte bestehende sowie neu zu gründende
kommunale und Landes-Wohnungsgesellschaften mit Eigenkapital unterstützen.
Sinnvoll wären überdies Beratungsangebote der Länder zur Neugründung kommunaler
und genossenschaftlicher Wohnungsunternehmen.

Gewinne öffentlicher Wohnungsunternehmen werden am sinnvollsten verwendet, wenn
sie in Investitionen im Bestand oder im Neubau fließen. Heute aber führen
öffentliche Wohnungsunternehmen in der Regel Gewinne an die jeweilige
Gebietskörperschaft ab. Dies schadet der Wohnraumversorgung und der
Wohnqualität; es trifft am Ende die Mieter*innen, die letztlich über ihre Mieten
die Wohnungsgesellschaften finanzieren.

Öffentliche Haushalte müssen – über Wohnungspolitik im engeren Sinne hinaus –
finanziell wieder in die Lage versetzt werden, eine eigene Wohnungspolitik
betreiben zu können. Dies setzt eine ausreichende und gerechtere Finanzierung
der öffentlichen Haushalte über eine stärkere Besteuerung von großen Einkommen,
von Vermögen sowie von privaten Unternehmen voraus. Die „Schuldenbremse“ oder
der „Fiskalpakt“ erweisen sich immer mehr als ökonomisch schädliche
Investitionsbremsen; sie sind abzuschaffen.

ver.di fordert, beim Kauf bzw. Verkauf von Gesellschaftsanteilen, die
Grunderwerbssteuer gemäß eines Quotenmodells zu erheben. Dabei wird ab einem
Kauf bzw. Verkauf der Hälfte der Gesellschaftsanteile Steuerpflicht ausgelöst.
Ab einem Kauf bzw. Verkauf von 50 Prozent der Anteile würde entsprechend die
Hälfte der Grunderwerbssteuer fällig, ab 75 Prozent drei Viertel, bei Vollerwerb
schließlich 100 Prozent. So lassen sich jene "Share-Deals" verhindern, die
insbesondere Großanleger*innen und Immobilienspekulant*innen ermöglichen, beim
Kauf einer oder mehrerer Wohnimmobilien die Grunderwerbssteuer zu umgehen. Die
zuletzt erfolgten Gesetzesänderungen dazu haben dieses Problem etwas entschärft,
aber nicht gelöst. 

Wir brauchen ein deutschlandweit vernetztes Immobilienregister, in dem die
Eigentümer*innen der Immobilien für Behörden, Presse und betroffene Mieter*innen
abrufbar sind. Im Falle von Unternehmen müssen dort die letztlich wirtschaftlich
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 104

berechtigten, natürlichen Personen eingetragen sein. Denn zwischen
Immobilienspekulation, Geldwäsche und Steuervermeidung durch internationale
Fonds und Trusts besteht ein enger Zusammenhang. Und die Bundesrepublik
Deutschland macht es den Täter*innen dabei besonders leicht: Es gibt kaum
Konfiszierungen und weder das Grundbuch noch die Finanzämter registrieren die
wahren Immobilieneigentümer hinter ausländischen Briefkastenfirmen oder wissen,
wie viele solcher anonymer Finanzkonstruktionen hierzulande Wohnungen besitzen.
Das treibt die Grundstückspreise in die Höhe und leistet einen Beitrag zu
weltweiter Ungerechtigkeit und Instabilität. 

ver.di tritt für wohnraumbezogene Privatisierungsbremsen auf Bundes-, Landes-
und kommunaler Ebene ein. Das soll die Fehler der Vergangenheit künftig
verhindern: Die Privatisierungen von Wohnungsbeständen in den letzten
Jahrzehnten sind mitverantwortlich für den heutigen Mangel an bezahlbarem
Wohnraum in vielen Städten und Regionen des Landes.  

Wohnen muss wieder am Gemeinwohl statt an der Rendite ausgerichtet werden.
ver.di setzt sich deshalb für eine neue Wohngemeinnützigkeit ein. Unternehmen,
die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum für verschiedene, breit definierte
Zielgruppen zur Verfügung stellen und die zugleich ihre Gewinnausschüttungen
begrenzen, erhalten steuerliche Vorteile und Zuschüsse. Über diese
Gewinnbeschränkung hinausgehende Erträge werden wieder reinvestiert. Es muss
dabei gelten: Einmal gemeinnützig, immer gemeinnützig. Die Unternehmen selbst
unterliegen dabei gesellschaftlicher und demokratischer Kontrolle.

Große (öffentliche und private) Unternehmen müssen ihrer sozialen Verantwortung
wieder gerecht werden: Betriebliche Wohnraumversorgung muss wieder zu einer
tragenden Säule der Wohnungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland werden.
Die neue Wohngemeinnützigkeit kann und sollte so ausgestaltet werden, dass sie
eine finanzielle Grundlage dafür wird. Betriebliche Wohnraumversorgung kann in
Zeiten des Fachkräftemangels auch die Attraktivität des Arbeitgebers steigern.

 105 2. Neuen Wohnraum schaffen – sozialen Mietwohnungsbau stärken

 106 Die Bundesrepublik Deutschland braucht mehr neuen Wohnraum. Es wird in den kommenden
 107 Jahren daher darauf ankommen, Neubautätigkeiten deutlich auszuweiten und Bodenpolitik
 108 stärker auf das Ziel der Schaffung bezahlbaren Wohnraumes auszurichten: Die
 109 Bundesrepublik Deutschland braucht eine Wohnungsbauoffensive. Benötigt werden 400.000
 110 neue Wohnungen pro Jahr über mehrere Jahre, davon müssen mindestens 100.000 –
 111 mittelfristig 200.000 – auf den sozialen Mietwohnungsbau entfallen. Die Krisen der
 112 vergangenen Jahre haben aktuell zu einem Einbruch der Bauwirtschaft und des
 113 Wohnungsbaus geführt. Inflation, Fachkräftemangel, Störungen der Lieferketten sind
 114 nur einige der Stichworte. Gerade vor diesem Hintergrund ist es richtig, am Ziel
 115 ausreichenden bezahlbaren Neubaus festzuhalten.

 116

 117

 118

 119

 120

 121

 122

Wenngleich die Unterstützung von Haushalten bei ihren Wohnkosten ein wichtiges
Element von Sozialstaatlichkeit ist, sollte die direkte Förderung bezahlbaren
Wohnraums doch Priorität haben. Im Zentrum einer Wohnungsbauoffensive in
Deutschland muss daher zukünftig wieder stärker die Objektförderung stehen, also
die direkte Förderung des bezahlbaren Mietwohnungsbaus. Nur sie trägt zur
Errichtung von neuen Wohnungen bei. Diese Förderung muss sozial und regional
zielgenau ausgestaltet werden. Steuerliche Begünstigungen müssen dabei gezielt
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auf die Wohnraumversorgung breiter Bevölkerungsschichten konzentriert werden.
Hintergrund: 2019 bezahlte der Staat bundesweit fast 19 Milliarden Euro
wohnraumbezogene Transferleistungen (Wohngeld, Kosten der Unterkunft). Der
Umfang dieser Subjektförderung, also der direkten finanziellen Unterstützung von
Mieter*innen, dürfte angesichts der Ausweitung des Wohngelds in den kommenden
Jahren deutlich zunehmen. Anders als diese Subjektförderung ist die
Objektförderung allerdings effizienter und trägt nicht zur weiteren Steigerung
der Mieten bei.

Der Bund muss seine finanzielle Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau
dauerhaft und in hohem Umfang wahrnehmen. Dabei sind die vom Bund an die Länder
vergebenen Mittel an den Zweck des sozialen Wohnungsbaus zu binden und von den
Ländern in mindestens gleicher Höhe aufzustocken. Die neue Wohngemeinnützigkeit
ist eine Chance für den sozialen Wohnungsbau, sie sind miteinander zu verzahnen.
So kann und muss es gelingen, den drastischen Rückgang der Zahl
mietpreisgebundener Sozialwohnungen zu stoppen und wieder umzukehren.

Der Schwerpunkt von Neubautätigkeiten sollte in der Stärkung des
Mietwohnungsbaus liegen. Die Förderung von Wohneigentum kann den derzeitigen
Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht beheben. Dennoch sind gezielte
Fördermaßnahmen für selbst genutztes Wohneigentum von Arbeitnehmer*innen mit
geringem und mittlerem Einkommen sinnvoll.

ver.di lehnt verbesserte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten ab, denn sie
führen zu hohen Mitnahmeeffekten. Sie sind mit Blick auf die Schaffung
bezahlbaren Wohnraumes zudem wenig zielgerichtet und nützen vor allem dem
freifinanzierten renditeorientierten Wohnungsbau. 

Damit die anstehenden Herausforderungen bewältigt werden können, brauchen wir
eine Aufstockung des Personals in der öffentlichen Bauverwaltung. Denn um
Neubautätigkeiten auszuweiten, braucht es kurze Bearbeitungszeiten in den
relevanten Behörden und Ämtern. In vielen Kommunen wurde in den letzten Jahren
allerdings entsprechendes Personal abgebaut, was sich heute als Fehler
herausstellt. Diese Entwicklung ist umzukehren.  

Nachverdichtung ist als Instrument zu schärfen und zu stärken, um Flächen
effektiver zu nutzen. Sowohl zur Nachverdichtung als auch zum Milieuschutz sind
kommunale Vorkaufsrechte unverzichtbar. Auch letztere sind entsprechend weiter
zu stärken und seitens der Kommunen häufiger anzuwenden. ver.di fordert, dass
Städte und Gemeinden ein generelles Vorkaufsrecht zum Verkehrswert erhalten. Die
heute gegebene Möglichkeit, das kommunale Vorkaufsrecht durch so genannte Share-
Deals zu umgehen, muss abgeschafft werden. Ebenso ist die Vorgabe zu streichen,
dass Städte und Gemeinden zur Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechts einen
Allgemeinwohl-Bezug nachweisen müssen.

Innenentwicklung darf nicht zulasten von Natur und urbanen Räumen gehen.
Insbesondere quartiersnahe städtische Grünflächen müssen erhalten bleiben. Nur
so kann es gelingen, die Urbanität und Attraktivität der Innenstädte bzw.
Ortskerne zu wahren. Zugleich ist die Neuinanspruchnahme von Flächen auf der
„Grünen Wiese“ zu reduzieren sowie langfristig in Gänze zu vermeiden.

Bei nicht mehr benötigten Büro- und Gewerbeimmobilien ist – wo sinnvoll – der
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Weiternutzung, etwa zu Wohnzwecken, Vorrang gegenüber Abriss und Neubau zu
geben. Nachverdichtung und Innenentwicklung sind klimafreundlicher, weil sie
kürzere Wege und klimaeffizienteres Wohnen ermöglichen.

ver.di fordert bei der Entwicklung von Wohnquartieren eine konsequente Abkehr
vom Höchstgebotsverfahren beim Verkauf von Grundstücken auf allen staatlichen
Ebenen hin zu einer konzeptorientierten Ausschreibung. Nicht fiskalische,
sondern planerische, wohnungs- und sozialpolitische Ziele müssen beim Verkauf
von Grundstücken handlungsleitend sein. Städte und Gemeinden müssen frühzeitig
über Veräußerungsabsichten von Bundes- oder Landesliegenschaften informiert und
eng in die anstehenden Verfahren eingebunden werden.

Bei Neubauprojekten im Geschosswohnungsbau ist das Baurecht grundsätzlich nur
mit Quoten für sozialen und barrierefreien Mietwohnungsbau auszuweisen. Dies
sollte auf der gesamten Fläche einer Kommune gelten, um eine Durchmischung aller
Wohnquartiere zu erreichen.

Öffentliche Grundstücke sollten im Regelfall in öffentlichem Eigentum oder unter
öffentlicher Kontrolle verbleiben. Eine sinnvolle Möglichkeit, dies zu
gewährleisten, ist die Vergabe von Erbbaurechten.

Kommunen mit angespanntem Mietwohnungsmarkt sollten sich innerörtliche bebaubare
Freiflächen frühzeitig zur Entwicklung und Bebauung sichern. Dazu müssen die
Kommunen ausreichend finanziell ausgestattet werden. Um sicherzustellen, dass
entsprechende Vorhaben nicht an mangelnder (kommunaler) Finanzkraft scheitern,
braucht es entsprechende öffentliche Fonds, die aus Landes- oder Bundesmitteln
zu finanzieren sind.

Wo gebaut werden kann, sollte auch gebaut werden müssen. Möglichkeiten des
Baugebotes gemäß Baugesetzbuch sind konsequent zu nutzen. Kommunen sollten die
Möglichkeit nutzen, unbebaute baureife Grundstücke mit einem spürbar höheren
Grundsteuersatz zu belegen („Grundsteuer C“). Dies schafft einen Anreiz,
bebaubare Grundstücke auch tatsächlich zu bebauen und kann Spekulation stoppen.

 196 3. Wohnraum muss bezahlbar sein

 197 Bezahlbarer Wohnraum und menschenwürdiges Wohnen brauchen staatliche Regulierung und
 198 Rahmenbedingungen, damit Marktexzesse (wie etwa überhöhte Mietpreise und die
 199 Verdrängung von Mieter*innen aus ihren angestammten Wohnungen und Nachbarschaften)
 200 verhindert werden. Wir wollen, dass die Aufwendungen für Miete und Nebenkosten
 201 regelmäßig 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens nicht überschreiten.

 202

 203

 204

 205

 206

 207

 208

 209

 210

 211

 212

ver.di plädiert für eine strikte Mietpreis-Regulierung – für bundesweite
Mietpreis-Obergrenzen, die in angespannten Wohnungsmärkten greifen und die
Spirale aus steigenden Mieten und steigenden Bodenpreisen ausbremsen. Diese
Mietpreis-Obergrenzen sollten sich an den Bewirtschaftungskosten orientieren und
dabei eine ausgewogene Rendite gewährleisten. Für faire Vermieter*innen, deren
Geschäftsmodell nicht auf spekulativen Mietsteigerungen beruht, sind
Härtefallregelungen vorzusehen.

Hintergrund: In angespannten Wohnungsmärkten, in denen die Nachfrage das Angebot
deutlich übertrifft, werden die Bodenpreise und Mieten spekulativ getrieben.
Hierdurch steigen die Mieten weit über die reinen Bewirtschaftungskosten.
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Übergangsweise sind die bestehende Mietpreisbremse bei Neuverträgen und die
Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen im Bestand so zu verschärfen, dass sie
effektiver als bisher die Mietsteigerungen in angespannten Wohnungsmärkten
verlangsamen. Ausnahmetatbestände der Mietpreisbremse sind zu streichen,
Verstöße strikter zu sanktionieren. Die bisher bestehende Kappungsgrenze bei
Mieterhöhungen im Bestand ist zu hoch und sollte gesenkt werden.

Mietpreisspiegel müssen in allen Kommunen verbindlich eingeführt und nach klaren
und verlässlichen wissenschaftlichen Kriterien erhoben werden. Einzubeziehen
sind die Mietverträge der letzten zehn Jahre. Mietpreisspiegel als wichtige
wohnungspolitische Instrumente können so gestärkt werden. Damit entfällt
zugleich das Verfahren, bei dem Wohnungsunternehmen willkürlich ausgewählte
Wohnungen als Vergleich angeben können, um Mieterhöhungen zu begründen.

Die Festlegung angespannter Wohnungsmärkte sollte in die Kompetenz der Städte
und Gemeinden fallen, da diese besser als die Länder die Marktsituation vor Ort
einschätzen können. Dabei sollte der Bund ihnen einheitliche Kriterien an die
Hand geben.

Neue Indexmietverträgen müssen verboten, bestehende den Mietpreis-Regulierungen
vollumfänglich unterworfen werden, denn Indexmietverträge sind systemwidrig: Bei
niedrigen Inflationsraten werden sie kaum abgeschlossen, bei hohen
Inflationsraten dienen sie der Umgehung bestehender Mietpreis-Regulierungen. 

Der Bezug von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit darf in der
Regel nicht dazu führen, dass es zum Verlust des bestehenden Wohnraumes kommt,
denn gerade für Ältere ist es wichtig, in ihrem sozialen Umfeld zu verbleiben.
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit führt aber oft dazu, dass
der bestehende Wohnraum aufgegeben werden muss, da er den Richtsätzen der
Miethöhe nicht entspricht.

Wir fordern, dass eine "angemessene Wohnung" für die Leistungsbezieher*innen in
der jeweiligen Kommune auch tatsächlich verfügbar sein muss. Hintergrund: Der
Gesetzgeber hat geregelt, dass die Bedarfe von Grundsicherungsempfänger*innen
für Unterkunft und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt werden, soweit diese
angemessen sind. In der Praxis zeigt sich, dass der Aspekt der tatsächlichen
Verfügbarkeit von Wohnraum bei der Ermittlung der Angemessenheit angesichts
angespannter Wohnungsmärkte häufig nicht hinreichend berücksichtigt wird.

Die öffentliche Wohnraumförderung muss vor allem Zugang für Bevölkerungsteile
bieten, die besondere Probleme haben, sich am Wohnungsmarkt zu versorgen.
Derzeit weichen jedoch vielerorts die Fördermieten von den Höchstgrenzen der
Kosten der Unterkunft im Transferleistungsbezug ab. Dieser unhaltbare Zustand
ist zu beenden; geförderter Wohnraum muss stets als angemessen im Sinne der
Kosten der Unterkunft gelten.

Der Gebäudesektor muss bis 2045 klimaneutral werden. Der Wohnungsbau, auch der
soziale und der gemeinnützige, ist an Klimaschutzauflagen zu binden. Wir
brauchen eine Optimierung der Gebäudehülle und klimaneutrale Heizungssysteme in
Miet- und Eigentumswohnungen. Dies ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
verstehen und öffentlich stark zu bezuschussen, um Haushalte mit geringen und
mittleren Einkommen zu entlasten.
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Verbleibende klimaschutzbedingte Mehrkosten sind zwischen Mieter*innen und
Vermieter*innen aufzuteilen. Dabei sollte der von Vermieter*innen zu tragende
Anteil umso höher sein, je schlechter der energetische Zustand der Wohnung
ausfällt (und umgekehrt). Mehrkosten, die entstehen, wenn öffentliche Gelder vor
Sanierungen nicht in Anspruch genommen werden, haben Vermieter*innen zu tragen.
Die bestehende Modernisierungsumlage sollte in einem solchen System aufgehen.

Die Stadtentwicklung muss sich im Rahmen der ökosozialen Transformation unserer
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft den Herausforderungen steigender
Temperaturen, stärkerer Niederschläge und Stürme stellen. Klimaanpassung geht
über die technischen Anforderungen an Wohngebäude deutlich hinaus. Sie ist bei
weitem nicht allein die Aufgabe der Wohnungswirtschaft und der Wohnungspolitik,
aber sie ist es auch.

Es muss Aufgabe öffentlicher Flächenpolitik sein, steigende Grundstückspreise
bestmöglich einzudämmen. Ein wichtiges kommunales Instrument, dass hierfür zum
Standard werden sollte, ist es, die Ausweisung von Baurecht daran zu binden,
dass zuvor ein bestimmter Anteil der Flächen - im Regelfall mindestens die
Hälfte - an die Kommune verkauft wird. Denn Boden ist seiner Natur nach
begrenzt, nicht produzierbar und nicht verzichtbar. Eine höhere Nachfrage und
insbesondere Spekulation führen daher rasch zu steigenden Preisen. Hieraus
resultieren zum einen steigende Kosten im Wohnungsbau (höhere Grundstückspreise
sind hierfür eine der wichtigsten Ursachen), zum anderen leistungslose Einkommen
auf Seiten der Eigentümer*innen.

Die Grundsteuer ist aus dem Katalog der Betriebskostenarten zu streichen. Denn
sie hat (auch) den Charakter einer Vermögensbesteuerung. In ihrer Höhe kann sie
von Mieter*innen nicht beeinflusst werden. 

 282 4. Für Wohnraum, der zu den Menschen passt

 283 Wohnraum zu schaffen, ist mehr als Häuser zu bauen: Er muss zu den Menschen passen –
 284 und Menschen sind vielfältig. Dies erfordert einen Mix aus Wohnungen verschiedener
 285 Größen, Zuschnitte und Lagen.
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Die Nachfrage nach barrierearmem und barrierefreiem Wohnraum durch ältere
Menschen und Menschen mit Behinderung zu befriedigen, ist Ausdruck von
Menschenwürde. Der demografische Wandel wird dazu führen, dass diese Nachfrage
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten deutlich zunimmt.

Wir brauchen mehr günstige Wohnangebote für Studierende und Auszubildende, für
die dauerhaft Mittel auch des Bundes (insbesondere aus dem sozialen und
gemeinnützigen Wohnungsbau) zur Verfügung stehen müssen. Für Auszubildende sind
(analog der Studierendenwerke) Auszubildendenwerke neu zu gründen. Sie sind
durch die Länder und Beiträge der Arbeitgeber zu finanzieren; zur Neugründung
ist eine Anschubfinanzierung in Form einer institutionellen Förderung durch den
Bund sinnvoll. Die Gewerkschaften sind an der Ausgestaltung und
Weiterentwicklung der Auszubildendenwerke zu beteiligen.

Gerade in Zeiten verstärkter Einwanderung braucht es verstärkte Anstrengungen,
zusätzlich bezahlbaren Wohnraum für alle in der Bundesrepublik Deutschland
lebenden Menschen zu schaffen. Denn die Bundesrepublik Deutschland muss ein
soziales Einwanderungsland sein, in dem alle hier lebenden Menschen das gleiche
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Recht auf gutes Wohnen zu bezahlbaren Mieten haben. Menschen kommen aus
verschiedenen Gründen hierher: auf der Flucht vor Verfolgung oder Krieg, auf der
Suche nach Arbeit oder im Rahmen der Familienzusammenführung. Mit einem festen
Wohnsitz verbessern sich ihre Chancen auf Arbeit – auch deshalb ist Wohnen für
die Integration von Flüchtlingen sowie anderen Migrant*innen von entscheidender
Bedeutung. Umso fataler wirkt sich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum aus.

Housing-first muss auch in der Bunderepublik Deutschland zum Standardmodell
werden, um wohnungslose Menschen unterzubringen. In vielen Ländern hat man mit
Housing-first-Konzepten sehr gute Erfahrungen gemacht: Wohnungslose erhalten in
einem ersten Schritt (weitgehend bedingungslos) eine Wohnung – andere mögliche
Probleme werden in nachfolgenden Schritten angegangen.

Um Wohnungslosigkeit frühzeitig zu verhindern, müssen die Angebote kommunaler,
präventiv arbeitender Fachstellen ausgeweitet bzw., wo nicht vorhanden, neu
geschaffen werden.

 316 5. Funktionierende Nachbarschaften in lebenswerten Städten und Regionen schaffen

 317 Lebenswerte Städte und Regionen bedürfen ausreichender Infrastrukturen, eines
 318 aufgeschlossenen Miteinanders der Menschen und funktionierender Wohnumfelder. Hierfür
 319 braucht es nicht zuletzt ausreichende, qualitativ hochwertige Bildungs-, Kultur- und
 320 Versorgungeinrichtungen, einen leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehr sowie
 321 Möglichkeiten für Freizeit und Erholung.
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Mieter*innen müssen die Möglichkeit erhalten, an der Gestaltung ihrer Quartiere
mitzuwirken, zum Beispiel im Rahmen von Mieterbeiräten. So wäre gewährleistet,
dass Infrastrukturen und Wohnumfelder den Bedürfnissen derer entsprechen, die
sie nutzen.

Ein wichtiger Bestandteil der Wohnraumversorgung ist und bleibt der Erhalt und
die Weiterentwicklung bestehender Quartiere. Instrumente wie Milieuschutz und
soziale Erhaltungssatzung sollten in diesem Zusammenhang häufiger genutzt
werden. Sie sind bundesgesetzlich zu stärken.

Dem Erhalt von Mietwohnungen muss daher eine hohe politische Priorität zukommen.
Politische Instrumente, um Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen zu
verhindern, sind auszubauen und konsequent zu nutzen. Die aktuell gültige
Kündigungssperrfrist von drei Jahren im Falle einer solchen Umwandlung ist
generell auf zehn Jahre zu verlängern. Nicht zuletzt kann dies die Verdrängung
von Mieter*innen verhindern.

Wohnungspolitik muss auch auf die Überwindung sozialräumlicher Spaltung und
Ausgrenzung zielen. Einer Konzentration sozialer Probleme in manchen
Stadtvierteln muss sie ebenso entgegenwirken wie der reicher Haushalte in
anderen. Die Vorgabe von Quoten für den sozialen Mietwohnungsbau bei
Neubauprojekten ist dabei ein wichtiges Steuerungsinstrument.

Für funktionierende Nachbarschaften und lebenswerte Wohnumfelder brauchen wir
eine deutliche Minderung der sozialen Ungleichheit und der Armut in Deutschland,
denn Wohnungspolitik alleine kann bestehende soziale Probleme in den Quartieren
nicht lösen. Ergänzend brauchen wir städtebauliche Programme, die die sozialen
und infrastrukturellen Problemlagen der Wohnquartiere übergreifend angehen und
die Stabilisierung benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile
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unterstützen. Das Programm “Soziale Stadt”, jetzt im Programm “Sozialer
Zusammenhalt” weitergeführt, hat diesbezüglich viel bewirkt. ver.di fordert eine
Ausweitung der Mittel.

Wohnraumaufsicht sollte kommunale Pflichtaufgabe werden. Sie ist von den Ländern
zu finanzieren. Städte und Gemeinden sollten zudem ein systematisches
Leerstandsmonitoring betreiben und Leerstände offensiv bekämpfen. Für das
Monitoring sind bundesweit einheitliche Kriterien und Definitionen festzulegen.

Die gesetzlichen Möglichkeiten, die Eigentümer*innen von Schrottimmobilien und
zu Spekulationszwecken leerstehenden Gebäuden zu zwingen, diese Häuser wieder
bewohnbar zu machen bzw. zu vermieten oder aber diese Immobilien zum gleichen
Zweck in öffentliches Eigentum zu überführen, sind auszuweiten und konsequent zu
nutzen. Hintergrund: So genannte Schrottimmobilien können ganze Straßenzüge und
Quartiere in eine Abwärtsspirale führen. Und durch Wohnimmobilien, die zu
Spekulationszwecken leer stehen, wird dem Markt Wohnraum entzogen.

Mietwohnungen müssen Vorrang vor Ferienwohnungen haben. Die dauerhafte
Zweckentfremdung von Wohnraum in Form regelmäßiger Kurzzeit-Vermietungen
unterläuft die Standards und Regulierungen des Beherbergungsgewerbes. Zudem
steht sie im Widerspruch zum wohnungspolitischen Bemühen, bezahlbaren Wohnraum
in einem angenehmen Wohnumfeld zu gewährleisten. Sie ist daher ordnungspolitisch
zu unterbinden.

 367 6. Für Gute Arbeit in der Wohnungswirtschaft

 368 Die Wohnungswirtschaft ist Arbeitgeber für etwa 250.000 Menschen. Privatisierungen
 369 sowie die Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte haben die Arbeits- und
 370 Entlohnungsbedingungen in vielen Betrieben der Branche in den letzten Jahrzehnten
 371 massiv verschlechtert. Diese Entwicklung gilt es umzukehren. Die Arbeitgeber der
 372 Wohnungswirtschaft müssen sich wieder am Leitbild der Guten Arbeit orientieren.
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Es wird Aufgabe von Betriebsräten und Gewerkschaften sein, den Prozess der
Digitalisierung im Sinne der Beschäftigten zu beeinflussen. Politisch wird es
darauf ankommen, die betriebliche Mitbestimmung zu erweitern,
Qualifizierungsmaßnahmen auszuweiten und den Beschäftigtendatenschutz zu
stärken. Denn auch in der Wohnungswirtschaft ist Digitalisierung zunehmend ein
Thema. Sie kann einerseits die Servicequalität der Wohnungsunternehmen steigern,
den Zugriff auf Informationen beschleunigen und Arbeitsprozesse erleichtern. Sie
kann andererseits aber auch zu Arbeitsverdichtung, Leistungsüberwachung,
Zerstückelung von Arbeitsvorgängen, Arbeitsplatzverlusten, zur Bedrohung des
Normalarbeitsverhältnisses, zur Zerfaserung der Arbeitszeiten und zur
Entfremdung von den Mieter*innen führen. Viele Folgen sind derzeit noch nicht
absehbar.

Wie in anderen Branchen auch, braucht es in Sachen Home-Office-Regulierung zum
Schutz und im Sinne der Beschäftigten. Seit Beginn der Corona-Pandemie Anfang
2020 spielt Home-Office eine große Rolle in der Wohnungswirtschaft.

Der Wettbewerb in der Wohnungswirtschaft darf nicht mehr als Wettbewerb zwischen
den Beschäftigten ausgetragen werden. Deshalb müssen die Tarifbindung im
Allgemeinen sowie der Flächentarifvertrag der Wohnungswirtschaft im Besonderen
gestärkt werden. Bis in die 1990er Jahre waren in der Wohnungswirtschaft
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Tarifverträge und Tarifbindung Standard. Insbesondere im Kontext der
zurückliegenden Privatisierungen und Börsengänge sind seither in großem Umfang
tariffreie Zonen insbesondere in den großen Konzernen entstanden. Hierfür werden
neue Gesellschaften (Betriebe) ohne Tarifbindung gegründet und bestimmte
Tätigkeitsfelder dorthin ausgelagert. Aus tariffreien Zonen werden durch
Ausscheiden älterer Beschäftigter im Laufe der Zeit tariffreie Konzerne. Das ist
kein Zufall, sondern bei vielen privaten Wohnungs- und Immobilienunternehmen ein
Geschäftsmodell.

Der überwiegende Teil der 2.800 Wohnungsunternehmen sind kleine und
mittelständische Unternehmen, die überwiegend im Arbeitgeberverband Mitglied
sind oder den Flächentarifvertrag der Wohnungswirtschaft oder in geringerem
Umfang den TVöD nutzen. Ohne Flächentarifvertrag müssen diese Unternehmen in den
Häuserkampf um Haustarifverträge. Es gibt Hinweise, dass dies manche
Unternehmensleitung begriffen hat.

Der Umgang vieler Arbeitgeber der Wohnungswirtschaft mit Mitbestimmungsrechten
macht rechtliche Anpassungen erforderlich: Betriebsratsgründungen und
Wahlverfahren sind zu vereinfachen, bestehende Schwellenwerte abzusenken und
Rechte sowie Schutzmechanismen für Wahlvorstände auszuweiten. Denn das
beschäftigtenfeindliche Geschäftsmodell der großen Arbeitgeber schwächt die
Strukturen der betrieblichen Mitbestimmung. Es handelt sich auch hierbei um eine
gezielte Strategie. Aus permanenten Neugliederungen und Zerschlagungen
bestehender Betriebe resultiert eine ausgeprägte Kleinteiligkeit betrieblicher
Strukturen. Sie erfordert nicht nur permanent neue Betriebsratsgründungen,
sondern führt auch zu unzureichenden Freistellungen. Eine dauerhafte und solide
Betriebsratsarbeit wird hierdurch massiv erschwert.

ver.di fordert, bestehende Schlupflöcher bei der Unternehmensmitbestimmung zu
schließen, denn diese lässt sich bislang durch eine entsprechende Wahl der
Rechtsform aushebeln. Gerade größere private Wohnungsunternehmen nutzen
zunehmend diese Möglichkeit, den Beschäftigten ihr demokratisches
Mitbestimmungsrecht zu nehmen.

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten. Wir beobachten außerdem eine deutliche Leistungsverdichtung und
die Zunahme des Arbeitsdrucks. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass
Zukäufe von Wohnungsbeständen und Wohnungsunternehmen nach wie vor an der
Tagesordnung sind, für den Prozess des Zusammenwachsens verschiedener
Belegschaften aber weder ausreichend Zeit noch ausreichend Geld zur Verfügung
gestellt wird. Gerade für die börsennotierten Wohnungsunternehmen stehen nicht
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten oder die Serviceleistung gegenüber
Mieter*innen, sondern der Börsenkurs und die Dividende im Zentrum. Das hat zur
Folge, dass die Beschäftigten ihre Arbeit nicht so erbringen können, wie sie
möchten. Gegen diese Entwicklungen können Betriebsräte, Beschäftigte und ver.di
nur gemeinsam Strategien entwickeln und umsetzen.
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Antrag C 017 - Ä 001: Änderungsantrag zu C 017
Änderungsantrag zu C 017

Antragsteller*in: Hilary Bown
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 90

 86

 87

 88

 89

ver.di tritt für wohnraumbezogene Privatisierungsbremsen auf Bundes-, Landes-
und kommunaler Ebene ein. Das soll die Fehler der Vergangenheit künftig
verhindern: Die Privatisierungen von Wohnungsbeständen in den letzten
Jahrzehnten sind mitverantwortlich für den heutigen Mangel an bezahlbarem 

 90

 91

Wohnraum in vielen Städten und Regionen des Landes. 

Die Zweckentfremdung von Wohnraum (durch Leerstand, gewerbliche Nutzung und ähnliches) ist zu 
bekämpfen und vorhandener potenzieller Wohnraum wieder Wohnzwecken zuzuführen. 
Gegebenenfalls muss die Vergesellschaftung von Wohnraum entsprechend Grundgesetz Artikel 15 
umgesetzt werden.

Zeile 284

 283 Wohnraum zu schaffen, ist mehr als Häuser zu bauen: Er muss zu den Menschen passen - 

 284 und Menschen sind vielfältig. Der aktuelle Wohnungsmangel trifft insbesondere Menschen mit 
geringen Einkommen oder solche, die von Vermieter*innen seltener ausgesucht werden (Menschen 
mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, 
Studierende und Auszubildende, Erwerbslose, usw.). Dies erfordert einen Mix aus Wohnungen 
verschiedener 

 285 Größen, Zuschnitte und Lagen.

Zeile 315

 313

 314

Um Wohnungslosigkeit frühzeitig zu verhindern, müssen die Angebote kommunaler,
präventiv arbeitender Fachstellen ausgeweitet bzw., wo nicht vorhanden, neu 

 315 geschaffen werden.

Der offensichtlichen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt muss mit schärferen rechtlichen 
Mitteln begegnet werden.

Betriebsräte und Aufsichtsräte müssen darin geschult werden, diskriminierende Praxis und 
Routinen bei der Wohnungsvergabe kommunaler Wohnungsbauunternehmen zu verhindern und 
aufzudecken.
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Begründung

Klare Erweiterung der betroffenen Gruppen mit Hinweis auf Diskriminierungserfahrung und möglichen 
Lösungsansätze
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Antrag C 018: Wohnungspolitik
Antragsteller*in: Landesbezirksvorstand Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Ein befristeter Mietenstopp ist notwendig. Die Mietbremse muss nachgeschärft werden.
 2 Sie muss flächendeckend bundesweit gelten und Ausnahmeregelungen müssen gestrichen
 3 werden.

 4 Der ver.di-Landesbezirksvorstand Baden-Württemberg fordert den Bundesvorstand auf,
 5 sich mit allen Mitteln für einen befristeten Mietenstopp einzusetzen.

Begründung

In der Folge des wachsenden Wohnungsmangels explodieren die Mietpreise. So schnellten beispielsweise 
die Bestandsmieten in Stuttgart in den letzten zehn Jahren um 45 Prozent in die Höhe. Die 
durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste steigen dagegen im gleichen Zeitraum nur um 28 Prozent. In 
anderen Städten des Landes ist die Entwicklung ähnlich besorgniserregend. Gut ein Viertel der 
Mieter*innen muss mehr als 40 Prozent des Einkommens fürs Wohnen aufbringen. Fast 12 Prozent der 
Mieterhaushalte muss sogar über 50 Prozent des Haushaltseinkommens für die Wohnkosten entrichten. 
Für Immer mehr Haushalte wird wohnen zu einem Armutsrisiko. Damit sich auch Normalverdiener*innen 
eine Wohnung in unseren Städten noch leisten können, bedarf es eines besseren Schutzes der 
Mieter*innen vor überzogenen Mietforderungen.

Ein befristeter Mietenstopp ist notwendig. Um Mieterhaushalte nicht weiter finanziell zu überfordern, 
müssen Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen für sechs Jahre stärker begrenzt werden. 
Indexmietvereinbarungen müssen abgeschafft werden, zumindest muss eine Kappungsgrenze für 
Indexmieterhöhungen eingeführt werden. Modernisierungs-Mieterhöhungen dürfen den Mietenstopp 
nicht aushebeln. Mieterhöhungen nach Modernisierungen dürfen ausschließlich über die ortsübliche 
Vergleichsmiete geltend gemacht werden. Die Mietpreisbremse muss nachgeschärft werden. Sie muss 
flächendeckend bundesweit gelten und Ausnahmeregelungen müssen gestrichen werden. Insbesondere 
darf es keinen Bestandsschutz für überhöhte Mieten geben.

Profiteure des Wohnungsmangels nutzen die Not der Menschen schamlos aus und verlangen 
Wuchermieten von zum Teil über 30,-- Euro pro Quadratmeter, zuzüglich Nebenkosten. Wegen einer 
Gesetzeslücke ist Mietpreisüberhöhung ganz legal, oft auf Kosten der Jobcenter. Die Regelungen zur 
Mietpreisüberhöhung des Wirtschaftsstrafgesetzes müssen überarbeitet und wieder handhabbar gemacht 
werden.
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Antrag C 019: Wie wollen wir leben? Alternative Wohnformen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fördert die dringend auszubauende Idee der alternativen Wohnformen im Sinne
 2 eines besseren Miteinanders und einer besseren Lebensqualität, indem sie dieses Thema
 3 in ihren Gremien und Beschlüssen aufgreift und es in die gesellschaftspolitische
 4 Diskussion in ihren Bildungseinrichtungen sowie in geeigneter Form in die politisch
 5 zuständigen Gremien einbringt.

Begründung

Wohnen ist eine soziale Frage. Dies spiegelt sich nicht nur im Recht auf Wohnen, verbrieft im Art. 11 Abs. 1 
des UN-Sozialpakts wider, sondern auch im Wiederaufleben des Wunsches nach guter Nachbarschaft. Der 
Mensch braucht soziale Kontakte, die in unserer Welt der Kleinstfamilien und Singlehaushalte in der 
Großstadt rarer und wertvoller geworden sind. Vielerorts, so auch in München, entstanden Projekte wie 
Nachbarschaftstreffs, Förderverein nachbarschaftliches Wohnen, Wohnen für Hilfe, Nestbau AG, 
Wohnungsgenossenschaft Wagnis, Generationshäuser, München-Modell und ähnliches.

Bei unserer Recherche haben wir uns über verschiedene alternative Wohnformen informiert und dann 
den Schwerpunkt auf die ca. 50 Nachbarschaftstreffs in München gelegt, die eine innovative und wertvolle 
Ergänzung zu den bestehenden Einrichtungen bilden. Drei davon haben wir uns näher angesehen und uns 
bei den Leiterinnen informiert.

Info: https://nachbarschaftstreff-muenchen.de und
https://stadt.muenchen.de/infos/quartierbezogene-bewohnerarbeit.html

Durch die größtenteils fußläufige Nähe der Treffs können die Bewohner*innen der dicht besiedelten 
Wohnquartiere schneller Kontakt und Hilfe finden.

Die niedrige Hemmschwelle hilft, Anonymität und Einsamkeit zu vermindern.

Familien finden in der nahen Nachbarschaft schneller Hilfe bei Notlagen, aber auch Angebote 
verschiedenster Art und können selbst Initiativen entwickeln bzw. mitarbeiten.

Ältere Mieter können so noch möglichst lange in ihrem vertrauten Wohnumfeld bleiben und sowohl 
Hilfsangebote annehmen als auch Jüngeren mit Rat und Tat zur Seite stehen, indem sie aus ihrer langen 
beruflichen Erfahrung schöpfen.

Integration und Inklusion werden gefördert, weil die Treffs allen Generationen und Menschen mit 
Migrationshintergrund offenstehen.

So bieten sich bessere Chancen zur Vernetzung und Bildung neuer Solidargemeinschaften, wenn 
Familien aufgrund der geforderten Flexibilität „der Arbeit hinterher ziehen“ müssen und die 
Generationsverbände auseinanderreißen.

Wir Frauen, die oft noch immer den größten Teil der Care-Arbeit verrichten, können durch die Treffs 
Entlastung erfahren.
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Weitere alternative Wohnformen bieten einem eingeschränkten Personenkreis innovative Ideen zu einer 
besseren Lebensqualität. Hier drei Beispiele:

Selbstverwalteter Seniorentreff in München-Neuhausen: „Hilfe für Wohnen“: Jüngere Menschen, vor allem 
Studierende oder Auszubildende, erhalten günstigen Wohnraum, indem sie statt Miete zu zahlen älteren 
Menschen bei Alltagsdingen zur Hand gehen. Die konkret zu erledigenden Aufgaben vereinbaren die 
Wohnpartnerinnen gemeinsam. Pflegeleistungen sind ausgenommen. Orientierungsrahmen: 1 qm 
Wohnfläche = 1 Stunde Hilfe im Monat. Die Nebenkosten werden in Form einer Monatspauschale bezahlt.
Info: info@seniorentreff-neuhausen.de

Die genossenschaftliche Wohnungsgesellschaft „Wagnis“ achtet darauf, dass es Treff- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten für ihre Bewohner gibt: Werkstatt, Dachgärten, Toberaum und Lesegalerie. Die 
Mieten sind kostengünstig. Die Mitglieder besitzen lebenslanges Wohnrecht. Es muss jedoch eine relativ 
hohe finanzielle Einlage geleistet werden.
Info: www.wagnis.org

Nachbarschaftliches Wohnen für Frauen im Alter: Zitat aus deren Internetseite: „Wir sind ein 
gemeinnütziger Verein der Altenhilfe und dienen der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen 
älterer allein lebender Frauen.“
Näheres unter https://frauenwohnen-im-alter.de

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

82 / 204

mailto:info@seniorentreff-neuhausen.de
mailto:info@seniorentreff-neuhausen.de
http://www.wagnis.org/
https://frauenwohnen-im-alter.de/
https://frauenwohnen-im-alter.de/
https://frauenwohnen-im-alter.de/
https://frauenwohnen-im-alter.de/


Antrag C 020: Wohnen ist ein Menschenrecht
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich nachdrücklich für eine Wohnungspolitik ein, die dem herrschenden
 2 Wohnungsmangel entgegenwirkt und bezahlbaren Wohnraum für alle schafft. 
 3 Hierzu wird sich ver.di auf kommunaler, Landes- und Bundesebene stark machen.

 4 Der aktuelle Wohnungsmangel trifft insbesondere Menschen mit geringen Einkommen oder
 5 solche, die von Vermieter*innen seltener ausgesucht werden (Menschen mit
 6 Migrationshintergrund, Alleinerziehende, kinderreiche Familien, Studierende und
 7 Auszubildende, Erwerbslose etc.).

 8 Um dem entgegenzuwirken braucht es unter anderem folgende Maßnahmen:

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

Der Wohnungsbestand muss insgesamt erhöht werden, insbesondere im Segment des
sozialen Wohnungsbaus.

Die Bindung des sozialen Wohnungsbaus muss deutlich verlängert werden.

Ein bundesweiter Mietendeckel ist einzuführen.

Kommunaler Wohnungsbau muss (unter Verzicht auf abzuführende Gewinne an die
Kommunen) deutlich ausgebaut werden.

Genossenschaftlicher und gemeinnütziger Wohnungsbau sind ebenfalls zu fördern,
zum Beispiel durch die Vergabe günstiger Grundstücke, insbesondere in Erbpacht.

Der Mietwohnungsmarkt muss unter Beachtung sozialer Kriterien reguliert werden.

Rechtssichere Mietspiegel zur transparenten Mietpreisgestaltung sind für alle
Kommunen zu entwickeln, bei denen der Wohnungsmarkt nicht ausreichend
bedarfsgerechte Kapazitäten aufweist.

Mietsteigerungen müssen in ihrer Höhe begrenzt werden, um soziale Härten zu
vermeiden.

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen dürfen nicht zu Mietsteigerungen
führen, die letztlich die langjährige Mieterschaft verdrängen. Hier bedarf es
entsprechender Regelungen.

Die Durchsetzung mietrechtlicher Positionen muss durch Beratungsangebote und den
Ausbau der zuständigen Gerichtsbarkeit gestärkt werden.

Betriebsräte und Aufsichtsräte müssen darin geschult werden, diskriminierende
Praxis und Routinen bei der Wohnungsvergabe kommunaler Wohnungsbauunternehmen zu
verhindern und aufzudecken. 

 31 Die Zweckentfremdung von Wohnraum (durch Leerstand, gewerbliche Nutzung und
 32 ähnliches) ist zu bekämpfen und vorhandener potenzieller Wohnraum wieder Wohnzwecken
 33 zuzuführen. Gegebenenfalls muss die Vergesellschaftung von Wohnraum entsprechend
 34 Grundgesetz Artikel 15 umgesetzt werden.  
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Begründung

Der aktuelle Wohnungsmangel trifft insbesondere Menschen mit geringen Einkommen oder solche, die 
von Vermieter*innen seltener ausgesucht werden (Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, 
kinderreiche Familien, Studierende und Auszubildende, Erwerbslose etc.).

Schon zu Zeiten eines etwas entspannteren Wohnungsmarktes waren die Chancen bei der Wohnungssuche 
sehr ungleich verteilt. Mit dem aktuell drastisch verschärften Wohnungsmangel nicht nur in Großstädten 
und dem damit einhergehenden explodierenden Mieten hat sich die Situation für bestimmte Zielgruppen 
weiter verschlechtert.

Das trifft besonders häufig Menschen, die als „anders“ wahrgenommen werden. Sie werden seltener in 
den engeren Bewerbungskreis einbezogen und erhalten viel seltener den Zuschlag bei einer 
Wohnungsbewerbung. Aufgrund des engen Wohnungsmarktes und der daraus resultierenden hohen 
Mieten ist auch die in Frage kommende Auswahl für sie bereits deutlich geringer. Dies kann nur zu einem 
geringen Teil durch die entsprechende Steuerung bei der Wohnungsvergabe durch zum Beispiel 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften ausgeglichen werden.

Deshalb ist die Schaffung zusätzlichen bezahlbaren Wohnraums und die Regulierung vorhandenen 
Wohnraum alternativlos.
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Antrag C 021: Bezahlbares Wohnen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 022

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di stellt die nachfolgenden Forderungen und setzt sich auf allen ihr zur
 2 Verfügung stehenden Ebenen dafür ein.

 3
 4

 5
 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Um Mietpreise zu bremsen, muss das soziale Planen und Bauen optimal und zügig1. 
vorangebracht werden.

Der soziale Wohnungsbau muss signifikant verstärkt werden, in Gemeinden mit2. 
festgestelltem Mangel an sozial geförderten Wohnraum muss die Quote dieser
Wohnungen auf 40 Prozent bei Neubauten angehoben werden, zuzüglich einem Anteil
von 20 Prozent preisgedeckeltem Wohnraum. Der Anteil des Sozialwohnungsbaus muss
dauerhaft mindestens bei 30 Prozent des Wohnungsbestands liegen.

Erbbaurecht und Vorkaufsrecht bei Grundstücken und Immobilien müssen von den3. 
Kommunen verstärkt angewendet werden. Genossenschaften und dem Gemeinwohl
verpflichtete Wohnungsbaugesellschaften müssen dabei vorrangig berücksichtigt
werden. Bund und Land müssen die gesetzlichen Vorschriften entsprechend
rechtssicher und zeitnah ausgestalten.

Die Kommunen werden aufgefordert, Maßnahmen zur Verhinderung von4. 
Wohnungsleerstand, Zweckentfremdung von Wohnraum und gegen Obdachlosigkeit zu
ergreifen und soziale Erhaltungssatzungen aufzustellen.

Für Gemeinden mit festgestelltem Wohnungsmangel muss der qualifizierte5. 
Mietspiegel in den kommenden zwei Jahren verpflichtend eingeführt werden.

Wohnungstausch muss durch Immobiliengesellschaften und Kommunen aktiv6. 
unterstützt und nicht nur beraten werden.

Begründung

Wohnen ist Daseinsvorsorge, so die ver.di-Forderung von 2019. Das Gros der Rentner*innen verfügt über 
knapp die Hälfte ihres früheren Durchschnittsverdienstes. Die Rente für Frauen ist noch geringer, die bei 
Menschen mit Erwerbsminderungsrente erst recht. Die Wohnkosten bleiben jedoch für alle gleich hoch. 
Laut Statista (https://de.statista.com/infografik/27264/bedarf-und-fertigstellung-von-wohnungen-in-
deutschland/ vom 20.04.2022) hinkte der fertiggestellte Wohnungsbau 2020 hinter dem Bedarf her: die 
Bedarfsdeckung lag deutschlandweit bei 96 Prozent, für Mietwohnungen bei 61 Prozent und für 
Sozialwohnungen bei 38 Prozent - also ein Manko von 62 Prozent. Das alles sind Gründe, als ver.di-
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Senior*innen dringend detaillierte Forderungen zum Thema „Wohnen im Alter“ zu stellen.

zu 1.
Um Mietpreise zu bremsen, muss das soziale Planen und Bauen optimal und zügig vorangebracht werden.

Der festgestellte Wohnungsmangel verteuert seit Jahren Grundstücke und Mieten. Dieser Prozess muss in 
den Kommunen mit allen und vielfältigen Mitteln gestoppt werden, also mit Bauen und Erhalten von 
preisgünstigem Wohnraum. Städt. Konzepte insbesondere für größere Neubaugebiete werden kooperativ 
entwickelt mit dem Wohnbündnis aller interessierten Bauträger, Stadtteil-Experten, Zusammenschlüssen 
für gemeinsame Wohnprojekte.

Die Bauleitplanung vom Flächennutzungsplan zum tatsächlichen Bebauungsplan muss sich neben dem 
Baugesetzbuch an die örtlichen Vorgaben der Grundstücksund Wohnungsbau-Politik (in Köln zum Beispiel 
Kooperatives Bauland-Modell / Stadtentwicklungskonzept / Konzeptvergabe) halten und mit Hilfe der 
Wohnungsbauleitstelle effektive Beratungsverfahren durchlaufen. Bessere Verfahren in anderen Städten 
sprechen für mehr Kooperation mit deren Fachleuten bei der Festlegung von Planungsverfahren. Die 
städtische Bauleitstelle ist mit Querschnittsund Entscheidungskompetenz auszustatten, um bei 
auftretenden Unstimmigkeiten gleichgeordneter Dezernate und Ämter schnelle und effiziente 
Problemlösungen zu erreichen.

Dadurch dass städtischen Wohnungsgesellschaften und die örtlichen Wohnungsbaugenossenschaften 
eingebunden werden, wird die Erstellung von bedarfsgerechtem, preisgünstigem Wohnraum sichergestellt. 
Gegebenenfalls ist eine neue städtische, gemeinnützige Baugenossenschaft für sozialen, ökologischen 
Wohnungsbau zu gründen. Zur Unterstützung ist auch ein städtischer Fonds für die Geldanlage 
interessierter Bürger mit gedämpfter Rendite-Erwartung zu prüfen. In Städten / Kommunen mit 
festgestelltem Wohnungsmangel müssen die Länder ihre Gesetzgebung und nötigenfalls Förderung 
ständig der konkreten Lage anpassen, damit die Menschen nicht das Umland zersiedeln. Wegen des 
schnellen demographischen Wandels muss auch der Bau von Seniorenheimen schnell in die 
konzeptionelle Bauleitplanung aufgenommen werden.

zu 2.
Der soziale Wohnungsbau muss signifikant verstärkt werden, in Gemeinden mit festgestelltem Mangel an 
sozial geförderten Wohnraum muss die Quote dieser Wohnungen auf 40 Prozent bei Neubauten 
angehoben werden, zuzüglich einem Anteil von 20 Prozent preisgedeckeltem Wohnraum. Der Anteil des 
Sozialwohnungsbaus muss dauerhaft mindestens auf 30 Prozent des Wohnungsbestandes aufgebaut 
werden. Immer mehr Wohneinheiten fallen aus der Sozialförderung heraus, da die Bindungsfristen 
ablaufen werden. Das betrifft deutlich mehr Wohnungen als durch geförderten Neubau nachwachsen. Wie 
ver.di selber in seiner Schrift zum bezahlbaren Wohnen darlegt ist die Anzahl der geförderten 
Wohneinheiten von 3,4 Millionen im Jahr 1996 auf 1,8 Millionen in 2017 gefallen. Das entspricht einem 
Verlust von etwa 47 Prozent.

Kommunen müssen bei der Feststellung der Fehlbelegungsabgabe Eigentümer*innen darauf aufmerksam 
machen, wenn Mieter*innen mit ihrem Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

zu 3.
Erbbaurecht und Vorkaufsrecht bei Grundstücken und Immobilien müssen von den Kommunen verstärkt 
werden. Genossenschaften und dem Gemeinwohl verpflichtete Wohnungsbaugesellschaften müssen dabei 
vorrangig berücksichtigt werden. Bund und Land müssen die gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
rechtssicher und zeitnah ausgestalten. Das Erbbaurecht muss von Kommunen als Bodenvorratspolitik 
genutzt werden. Beim Erbbaurecht behalten die Kommunen ihren Einfluss auf die Flächennutzung, und 
zwar vertraglich geregelt. Die Höhe des Erbbauzinses spart dem Bauherren Geld (für Grundstückskauf 
oder Baudarlehen) und kann deshalb eine kostengünstige Miete bewirken. Das Erbbaurecht erhält auch 
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bei der teilweisen Bebauung von Privatgrundstücken (zum Beispiel Landwirtschaftsbetrieb) das 
Betriebsvermögen als Ganzes. Das kommunale Vorkaufsrecht für bebaute und unbebaute Grundstücke ist 
politisch wichtig im Zusammenhang mit förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen sowie mit Erhaltungssatzungen (Milieuschutz). Es umfasst eine breite 
Begründungsliste. Allerdings löst erst das Vorliegen eines Kaufvertrages das städtische Vorkaufsrecht aus, 
und zwar in einer kurz bemessenen Entscheidungsfrist, in der Regel zum bereits vereinbarten Preis. Wie 
wichtig die rechtssichere Ausgestaltung des Vorkaufsrechts ist, zeigt das Urteil des BVerwG vom Ende 
November 2021. Dort kippte es das Vorkaufsrecht eines Berliner Stadtbezirkes mit der Begründung, dass 
die zukünftige Missachtung des Milieuschutzes durch den anderen Käufer nur unterstellt würde. 
Milieuschutz beispielsweise muss auch im Fall des Gebäudeverkaufs dauerhaft und vertraglich 
abgesichert werden können.

Die Länder müssen die Verordnungen zur Ausführung dieses Gesetz schnellst möglich einführen.

zu 4.
Für Gemeinden mit festgestelltem Wohnungsmangel muss der qualifizierte Mietspiegel in den 
kommenden zwei Jahren verpflichtend eingeführt werden.

Mietspiegel müssen seit 1. Juli 2022 für alle Gemeinden ab einer bestimmten Größe (50.000 
Einwohner*innen) eingeführt werden, und sie sind hilfreich bei der Feststellung der ortsüblichen Miete. 
Sie beinhalten aber immer noch Schlupflöcher durch das Heranziehen von Mietbeispielen vergleichbarer 
Wohnungen ohne Berücksichtigung des örtlichen Mietspiegels zum Beispiel aus dem Eigenbestand bei 
Immobilienkonzernen. So können erheblich über dem Durchschnitt liegende Vergleichsmieten aus 
Mietverhältnissen neueren Datums angeführt werden. Demgegenüber sind qualifizierte Mietspiegel mit 
der Zugrundelegung der Mietsituation der letzten sechs Jahre ein Kostendämpfer.

zu 5.
Wohnungstausch muss durch Immobiliengesellschaften und Kommunen aktiv unterstützt und nicht nur 
beraten werden.

Bei Immobiliengesellschaften, Wohngenossenschaften und andere Wohnungseigentümern ab 20 
Wohneinheiten muss Wohnungstausch aktiv unterstützt werden. Durch geänderte Lebenssituationen 
entsteht immer wieder der Bedarf nach kleineren oder größeren Wohnungen. Für Mieter*innen größerer 
Objekte ist es oft aber schlicht unmöglich, ihre Wohnung zum Beispiel zu Gunsten von Familien mit 
Kindern zu räumen. Denn die neue, kleinere Wohnung liegt eventuell in einem völlig anderen Viertel (alte 
Bäume sollte man nicht verpflanzen) und hat wegen Modernisierung einen höheren Quadratmeterpreis. 
Hier ist die Verpflichtung zu einer Wohnungstauschbörse nötig. Denn selbst bei von 
Wohnungsbaugenossenschaften gemeinsam bebauten Vierteln ist der Umzug von einer zur anderen 
Gesellschaft derzeit mit teils großen Hürden verbunden. Die Stadt kommt ihrer Verpflichtung zur 
Daseinsvorsorge unter anderem dadurch nach, dass sie die Tauschbörsen finanziell unterstützt.
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Antrag C 022: Bezahlbares Wohnen im Alter
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 021
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 021

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt die nachfolgenden Forderungen und setzt sich auf allen ihr zur
 2 Verfügung stehenden Ebenen dafür ein.

 3
 4

 5
 6
 7
 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

Um Mietpreise zu bremsen, soll das soziale Planen und Bauen optimal und zügig1. 
vorangebracht werden.

Der soziale Wohnungsbau soll signifikant verstärkt werden, in Gemeinden mit2. 
festgestelltem Mangel an sozial geförderten Wohnraum soll die Quote dieser
Wohnungen auf 40 Prozent bei Neubauten angehoben werden, zuzüglich einem Anteil
von 20 Prozent preisgedeckeltem Wohnraum. Der Anteil des Sozialwohnungsbaus soll
dauerhaft mindestens bei 30 Prozent des Wohnungsbestandes liegen.

Erbbaurecht und Vorkaufsrecht bei Grundstücken und Immobilien sollen von den3. 
Kommunen verstärkt angewendet werden. Genossenschaften und dem Gemeinwohl
verpflichtete Wohnungsbaugesellschaften sollen dabei vorrangig berücksichtigt
werden. Bund und Land müssen die gesetzlichen Vorschriften entsprechend
rechtssicher und zeitnah ausgestalten.

Für Gemeinden mit festgestelltem Wohnungsmangel soll der qualifizierte4. 
Mietspiegel in den kommenden zwei Jahren verpflichtend eingeführt werden.

Wohnungstausch soll durch Immobiliengesellschaften und Kommunen aktiv5. 
unterstützt und nicht nur beraten werden.

Die rechtlichen Voraussetzungen für eine neue „Wohngemeinnützigkeit“ zum Aufbau6. 
eines breiten bezahlbaren Wohnungsbestandes und eines ausreichenden Angebotes an
Sozialwohnungen zu schaffen

Begründung

Wohnen ist Daseinsvorsorge, so die ver.di-Forderung von 2019. Das Gros der Rentner*innen verfügt über 
knapp die Hälfte ihres früheren Durchschnittsverdienstes. Die Rente für Frauen ist noch geringer, die bei 
Menschen mit Erwerbsminderungsrente erst recht. Die Wohnkosten bleiben jedoch für alle gleich hoch. 
Laut Statista (https://de.statista.com/infografik/27264/bedarf-und-fertigstellung-von-wohnungen-in-
deutschland/ vom 20.04.2022) hinkte der fertiggestellte Wohnungsbau 2020 hinter dem Bedarf her: die 
Bedarfsdeckung lag deutschlandweit bei 96 Prozent, für Mietwohnungen bei 61 Prozent und für 
Sozialwohnungen bei 38 Prozent - also ein Manko von 62 Prozent. Das alles sind Gründe, als ver.di-
Senior*innen dringend detaillierte Forderungen zum Thema „Wohnen im Alter“ zu stellen.

zu 1.
Um Mietpreise zu bremsen, muss das soziale Planen und Bauen optimal und zügig vorangebracht werden.

Der festgestellte Wohnungsmangel verteuert seit Jahren Grundstücke und Mieten. Dieser Prozess muss in 
den Kommunen mit allen und vielfältigen Mitteln gestoppt werden, also mit Bauen und Erhalten von 
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preisgünstigem Wohnraum. Städtische Konzepte insbesondere für größere Neubaugebiete werden 
kooperativ entwickelt mit dem Wohnbündnis aller interessierten Bauträger, Stadtteil-Experten, 
Zusammenschlüssen für gemeinsame Wohnprojekte.

Die Bauleitplanung vom Flächennutzungsplan zum tatsächlichen Bebauungsplan muss sich neben dem 
Baugesetzbuch an die örtlichen Vorgaben der Grundstücksund Wohnungsbau-Politik (in Köln zum Beispiel 
Kooperatives Bauland-Modell / Stadtentwicklungskonzept / Konzeptvergabe) halten und mit Hilfe der 
Wohnungsbauleitstelle effektive Beratungsverfahren durchlaufen. Bessere Verfahren in anderen Städten 
sprechen für mehr Kooperation mit deren Fachleuten bei der Festlegung von Planungsverfahren. Die 
städtische Bauleitstelle ist mit Querschnitts- und Entscheidungskompetenz auszustatten, um bei 
auftretenden Unstimmigkeiten gleichgeordneter Dezernate und Ämter schnelle und effiziente 
Problemlösungen zu erreichen.

Dadurch dass städtischen Wohnungsgesellschaften und die örtlichen Wohnungsbaugenossenschaften 
eingebunden werden, wird die Erstellung von bedarfsgerechtem, preisgünstigem Wohnraum sichergestellt. 
Gegebenenfalls ist eine neue städtische, gemeinnützige Baugenossenschaft für sozialen, ökologischen 
Wohnungsbau zu gründen. Zur Unterstützung ist auch ein städtischer Fonds für die Geldanlage 
interessierter Bürger*innen mit gedämpfter Rendite-Erwartung zu prüfen. In Städten / Kommunen mit 
festgestelltem Wohnungsmangel müssen die Länder ihre Gesetzgebung und nötigenfalls Förderung 
ständig der konkreten Lage anpassen, damit die Menschen nicht das Umland zersiedeln. Wegen des 
schnellen demografischen Wandels muss auch der Bau von Seniorenheimen schnell in die konzeptionelle 
Bauleitplanung aufgenommen werden.

zu 2.
Der soziale Wohnungsbau muss signifikant verstärkt werden, in Gemeinden mit festgestelltem Mangel an 
sozial geförderten Wohnraum muss die Quote dieser Wohnungen auf 40 Prozent bei Neubauten 
angehoben werden, zuzüglich einem Anteil von 20 Prozent preisgedeckeltem Wohnraum. Der Anteil des 
Sozialwohnungsbaus muss dauerhaft mindestens auf 30 Prozent des Wohnungsbestandes aufgebaut 
werden. Immer mehr Wohneinheiten fallen aus der Sozialförderung heraus, da die Bindungsfristen 
ablaufen werden. Das betrifft deutlich mehr Wohnungen als durch geförderten Neubau nachwachsen. Wie 
ver.di selber in seiner Schrift zum bezahlbaren Wohnen darlegt ist die Anzahl der geförderten 
Wohneinheiten von 3,4 Millionen im Jahr 1996 auf 1,8 Millionen in 2017 gefallen. Das entspricht einem 
Verlust von etwa 47 Prozent.

Kommunen müssen bei der Feststellung der Fehlbelegungsabgabe Eigentümer darauf aufmerksam 
machen, wenn Mieter*innen mit ihrem Einkommen die Höchstgrenze übersteigen.

zu 3.
Erbbaurecht und Vorkaufsrecht bei Grundstücken und Immobilien müssen von den Kommunen verstärkt 
werden. Genossenschaften und dem Gemeinwohl verpflichtete Wohnungsbaugesellschaften müssen dabei 
vorrangig berücksichtigt werden. Bund und Land müssen die gesetzlichen Vorschriften entsprechend 
rechtssicher und zeitnah ausgestalten. Das Erbbaurecht muss von Kommunen als Bodenvorratspolitik 
genutzt werden. Beim Erbbaurecht behalten die Kommunen ihren Einfluss auf die Flächennutzung, und 
zwar vertraglich geregelt. Die Höhe des Erbbauzinses spart dem Bauherren Geld (für Grundstückskauf 
oder Baudarlehen) und kann deshalb eine kostengünstige Miete bewirken. Das Erbbaurecht erhält auch 
bei der teilweisen Bebauung von Privatgrundstücken (zum Beispiel Landwirtschaftsbetrieb) das 
Betriebsvermögen als Ganzes. Das kommunale Vorkaufsrecht für bebaute und unbebaute Grundstücke ist 
politisch wichtig im Zusammenhang mit förmlich festgelegten Sanierungsgebieten, städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahmen sowie mit Erhaltungssatzungen (Milieuschutz). Es umfasst eine breite 
Begründungsliste. Allerdings löst erst das Vorliegen eines Kaufvertrages das städtische Vorkaufsrecht aus, 
und zwar in einer kurz bemessenen Entscheidungsfrist, in der Regel zum bereits vereinbarten Preis. Wie 
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wichtig die rechtssichere Ausgestaltung des Vorkaufsrechts ist, zeigt das Urteil des BVerwG vom Ende 
November 2021. Dort kippte es das Vorkaufsrecht eines Berliner Stadtbezirkes mit der Begründung, dass 
die zukünftige Missachtung des Milieuschutzes durch den anderen Käufer nur unterstellt würde. 
Milieuschutz beispielsweise muss auch im Fall des Gebäudeverkaufes dauerhaft und vertraglich 
abgesichert werden können.

Die Länder müssen die Verordnungen zur Ausführung dieses Gesetz schnellst möglich einführen.

zu 4.
Für Gemeinden mit festgestelltem Wohnungsmangel muss der qualifizierte Mietspiegel in den 
kommenden zwei Jahren verpflichtend eingeführt werden.

Mietspiegel müssen seit 1. Juli 2022 für alle Gemeinden ab einer bestimmten Größe (50.000 
Einwohner*innen) eingeführt werden und sie sind hilfreich bei der Feststellung der ortsüblichen Miete. 
Sie beinhalten aber immer noch Schlupflöcher durch das Heranziehen von Mietbeispielen vergleichbarer 
Wohnungen ohne Berücksichtigung des örtlichen Mietspiegels zum Beispiel aus dem Eigenbestand bei 
Immobilienkonzernen. So können erheblich über dem Durchschnitt liegende Vergleichsmieten aus 
Mietverhältnissen neueren Datums angeführt werden. Demgegenüber sind qualifizierte Mietspiegel mit 
der Zugrundelegung der Mietsituation der letzten sechs Jahre ein Kostendämpfer.

zu 5.
Wohnungstausch muss durch Immobiliengesellschaften und Kommunen aktiv unterstützt und nicht nur 
beraten werden.

Bei Immobiliengesellschaften, Wohngenossenschaften und andere Wohnungseigentümern ab 20 
Wohneinheiten muss Wohnungstausch aktiv unterstützt werden. Durch geänderte Lebenssituationen 
entsteht immer wieder der Bedarf nach kleineren oder größeren Wohnungen. Für Mieter*innen größerer 
Objekte ist es oft aber schlicht unmöglich, ihre Wohnung zum Beispiel zu Gunsten von Familien mit 
Kindern zu räumen. Denn die neue, kleinere Wohnung liegt eventuell in einem völlig anderen Viertel (alte 
Bäume sollte man nicht verpflanzen) und hat wegen Modernisierung einen höheren Quadratmeterpreis. 
Hier ist die Verpflichtung zu einer Wohnungstauschbörse nötig. Denn selbst bei von 
Wohnungsbaugenossenschaften gemeinsam bebauten Vierteln ist der Umzug von einer zur anderen 
Gesellschaft derzeit mit teils großen Hürden verbunden. Die Stadt kommt ihrer Verpflichtung zur 
Daseinsvorsorge unter anderem dadurch nach, dass sie die Tauschbörsen finanziell unterstützt.
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Antrag C 023: Bezahlbarer Wohnraum für Auszubildende
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Arbeitgeber sich verstärkt an den Mietkosten ihrer
 2 Auszubildenden, dual Studierenden sowie Beamtenanwärter*innen (Nachwuchskräfte)
 3 beteiligen. Zusätzlich sollen Arbeitgeber mehr Werkswohnungen für Nachwuchskräfte
 4 schaffen.

Begründung

In den vergangenen Monaten sind die Mieten in vielen Städten und Gemeinden praktisch explodiert. Erst 
in der vergangenen Woche musste Bundesbauministerin Klara Geywitz eingestehen, dass das Ziel, 400.000 
zusätzliche Wohnungen im Jahr zu schaffen, nicht von der Bundesregierung erfüllt werden kann. Vielmehr 
fehlen aufgrund von Krisen etwa 700.000 Wohnungen im Jahr. Die Krise auf dem Wohnungsmarkt 
verschärft sich zunehmend für die einkommensschwache Bevölkerung und vor allem auch für 
Auszubildende.
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Antrag C 024: Bezahlbares Wohnen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert die rechtlichen Voraussetzungen für eine neue „Wohngemeinnützigkeit“
 2 zum Aufbau eines breiten bezahlbaren Wohnungsbestandes und eines ausreichenden
 3 Angebotes an Sozialwohnungen zu schaffen.

 4 Bund, Länder und Kommunen werden aufgefordert, die finanziellen Voraussetzungen zu
 5 schaffen und entsprechende Fördergelder zur Verfügung zu stellen.

Begründung

Das Wohnen ist eine politische Daueraufgabe, die der Markt alleine nicht lösen wird. Die Mieten in 
zahlreichen Groß- und Universitätsstädten, aber auch in immer mehr Städten mittlerer Größe ziehen seit 
vielen Jahren an. Steigende Mieten überlasteten private Haushalte, insbesondere die der Beschäftigten, 
der Studenten und zunehmend die der Rentnerhaushalte.

Die Wohnungsfrage braucht neue Antworten! Ohne das Eingreifen der Politik und der öffentlichen Hand 
wird Wohnen zum Luxus und viele private Haushalte können sich keine Wohnung mehr leisten.
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Antrag C 025: Bezahlbarer Wohnraum für alle!
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich mit seinen Gremien und Organisationseinheiten dafür ein, dass die
 2 Politik sich verstärkt mit dem Thema „bezahlbarer Wohnraum“ befasst. Die derzeitigen
 3 Maßnahmen wie Mietspiegel und Mietpreisbremse reichen nicht aus und müssen
 4 überarbeitet, ergänzt und effektiv umgesetzt werden.

Begründung

Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich für Mieter*innen und Käufer*innen vielerorts 
in der Bundesrepublik Deutschland extrem verschärft. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Der Anteil am 
Einkommen, der für Miete / Wohnen aufgewendet werden muss, steigt immer weiter.

Insbesondere für Geringverdienende, Studierende und Auszubildende wird Wohnen in der Nähe ihrer 
Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle unbezahlbar.

Es reicht nicht mehr aus, dass sich ver.di für steigende Löhne einsetzt. Die Politik muss sich ihrer 
Verantwortung stellen – und von uns in die Pflicht genommen werden!
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Antrag C 026: Ausreichend und bezahlbarer Wohnraum für 
Studierende und Auszubildende
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum auch und
 2 insbesondere für Studierende und Auszubildende ein.

Begründung

Auszubildende und Studierende wohnen häufig nach Start der Ausbildung / Studium weiterhin bei den 
Eltern, weil kein bezahlbarer Wohnraum gefunden werden kann und die Wohnheime sind ausgelastet oder 
nicht mehr bewohnbar sind. Dadurch werden die individuelle Entfaltung und Selbstständigkeit stark 
eingeschränkt. Bezahlbarer Wohnraum fördert die Charakterbildung und kann der Jugend auch helfen, 
schnell soziale Kontakte zu knüpfen.
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Antrag C 027: Bezahlbares Wohnen für Arbeitnehmer*innen, 
Studierende und Auszubildende
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich mit ihren Gremien und Organisationseinheiten dafür ein, dass die
 2 Politik sich weiterhin mit dem Thema "bezahlbarer Wohnraum" befasst.

 3 Es müssen die derzeit umgesetzten Maßnahmen, zum Beispiel die Mietpreisbremse und der
 4 Mietspiegel, überarbeitet und effektiv umgesetzt werden.

Begründung

Die Mietbelastung ist in den letzten Jahren immens gestiegen.

Die Problematik spitzt sich auch bei Auszubildenden und Studenten immer mehr zu. Denn: immer mehr 
junge Menschen finden in ihrer Region keinen Ausbildungsplatz, der zu ihnen passt und müssen in eine 
neue Stadt um ziehen oder lange Pendelwege dafür in Kauf nehmen.
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Antrag C 028: Bezahlbaren Wohnraum verpflichtend in 
kommunalen Bebauungsplänen ausweisen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich weiter für bezahlbaren Wohnraum ein. Um dies sicherzustellen,
 2 müssen zukünftige kommunale Bebauungspläne verpflichtend sozialgeförderten Wohnraum
 3 ausweisen. Hier soll eine verpflichtende Quote von 30 Prozent festgeschrieben
 4 werden.  

Begründung

Hohe Mieten bzw. Mietpreissteigerungen, über Jahrzehnte vernachlässigter Sozial-Wohnungsbau, 
Chancenungleichheit durch Spekulationen und Verdrängung stellen die momentane Lage und Situation 
dar.

Hierzu kommen aktuell Inflation und massive Erhöhung der Lebenshaltungskosten. Das Land Baden-
Württemberg setzt beim Landwohnraumförderungsprogramm oder Projekte wie „Flächen gewinnen durch 
Innenentwicklung 2022“ den Schwerpunkt auf Kosten- und Beteiligungsförderung – verpflichtet sich aber 
nicht wie viel sozialer Wohnraum selbst entstehen muss.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

96 / 204



Antrag C 029: Erstellung eines Mietenkatasters und Einführung der 
Mietpreisbremse
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Alle Mieten sind an einer zentralen Stelle in einem Mietenkataster zu erfassen. Das
 2 Mietenkataster dient als statistische Grundlage für eine Mietpreisbremse.

 3 ver.di setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass eine Mietpreisbremse auf der
 4 genannten Grundlage eingeführt wird.

Begründung

Die bisherigen Mietspiegel geben nicht die tatsächliche Situation bei den Mieten wieder, da nur die neu 
geschlossenen Mietverträge oder die in den letzten sechs Jahren erhöhten Mieten erfasst werden. So führt 
die Erstellung des Mietspiegels zu immer steigenden Vergleichsmieten.

Mit der Erstellung eines Mietenkatasters können verlässlich ortsübliche Vergleichsmieten erhoben und ein 
Mietspiegel erstellt werden, der die Mieten realitätsnah erfasst. Für Wohnungskonzerne und Vermieter 
wird es so entschieden schwieriger, die Mietpreise weiter nach oben zu treiben.

Mit den bisherigen Mietspiegeln ist eine rechtssichere Anwendung der Mietpreisbremse meist nicht 
möglich. Eine Mietpreisbremse ist notwendig, um gegen zu hohe Mieten vorzugehen.

Bundesweit liegt die durchschnittliche Mietbelastungsquote in 2018 bei 29,8 Prozent. Das ergab eine 
Untersuchung der Humboldt-Universität in Berlin im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Fast 12 Prozent 
der Miethaushalte müssen mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für Miete ausgeben, 26 Prozent der 
Haushalte mehr als 40 Prozent. Ursache dafür sind auf der einen Seite die steigenden Mietpreise, auf der 
anderen der Anstieg der Haushalte mit niedrigem Einkommen. Durch die steigende Inflation und die sich 
massiv erhöhenden Nebenkosten besteht die Gefahr, dass die Situation der Mieter*innen mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen sich immer weiter verschärft.

Darmstadt liegt in dieser Untersuchung auf dem unrühmlichen ersten Platz in der Bundesrepublik 
Deutschland, noch vor Frankfurt und München. Fast 21 Prozent der Darmstädter Miethaushalte müssen 
mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufbringen.
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Antrag C 030: Keine Umlegung der Grundsteuer auf die 
Mieter*innen
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 017
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 017

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand möge sich dafür einsetzen, dass die von den Gemeinden erhobene
 2 Grundsteuer für Wohnungseigentümer*innen nicht mehr auf die Mieter*innen umgelegt
 3 werden darf.

Begründung

Es widerspricht dem Gerechtigkeitsempfingen, dass Mieter*innen Steuern für etwas zahlen, was ihnen 
nicht gehört und sie damit zusätzlich zu ständig steigenden Mieten und Energiekosten nicht unerheblich 
finanziell belastet werden.

So beträgt zum Beispiel in Frankfurt am Main die jährliche Grundsteuer für eine 3-Zimmer-Wohnung mehr 
als 400,-- Euro.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

98 / 204



Antrag C 031: Verbesserung der Wohnungssituation durch Tausch 
von Mietverträgen
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wohnungspolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich mit allen politischen Mittel dafür ein die Wohnungssituation in der
 2 Bundesrepublik Deutschland zu verbessern. Ziel hier soll sein, das das geltende Recht
 3 so zu ändern, dass Mieter*innen die gesetzlich abgesicherte Möglichkeit erhalten, zum
 4 Beispiel durch die Einfügung eines § 564 a Fortsetzung des Mietverhältnisses durch
 5 Wechsel der Mietparteien in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), ihre Mietverträge „zu
 6 tauschen“, um Mietverhältnisse den aktuellen Bedürfnissen der Mietenden anpassen zu
 7 können, ohne auf das Einverständnis der Vermietenden angewiesen zu sein. Der Eingriff
 8 in das Eigentumsrecht nach Art. 14 Grundgesetz (GG ) wird von ver.di auch
 9 verfassungsrechtlich als vertretbar erachtet, denn ähnliche Eingriffe sind in den 
 10 §§ 563 / 564 BGB bereits vorhanden.

Begründung

Die Wohnungssituation insbesondere in den Großstädten ist desolat. Bei Wechsel der Mietpartei werden 
durch die Vermietenden nicht selten ungeheure Mietaufschläge beim nächsten Mietenden realisiert. 
Insbesondere Ältere leben oft in großen Wohnungen, die nicht mehr ihren Anforderungen genügen, weil 
die Kinder ausgezogen sind und / oder die*der Partner*in verstorben ist. Die große Wohnung kann oft 
nicht mehr allein bewirtschaftet werden und hat für eine oder zwei Person*en eine zu große Wohnfläche. 
Eine kleinere Wohnung, die noch dazu im vertrauten Kiez liegt, ist nicht selten teurer als die aktuelle 
Wohnung. Es wäre also wirtschaftlich unvernünftig zu wechseln. Dadurch wird aber benötigter Wohnraum 
blockiert, die Paare oder junge Familien benötigen. Sie selbst haben kleine Wohnungen gemietet und 
suchen aber eine größere. Auf diese Weise wäre beiden Seiten geholfen und auch volkswirtschaftlich ein 
Vorteil erzielbar.

Ein ähnlich geartetes Eingriffsrecht in das Eigentumsrecht nach Art. 14 GG ist bereits in einigen 
Vorschriften des BGB vorhanden. Beispielgebend seien hier nur die §§ 563 „Eintrittsrecht bei Tod des 
Mieters“ oder § 563a „Fortsetzung mit überlebenden Mietern“ benannt.
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Antrag C 032: Auswirkungen von Inflation und Energiekrise 
abfangen – Bürger*innen entlasten!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz D Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 004

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für die Durchsetzung der folgenden Punkte
 2 einzusetzen:

 3
 4
 5

 6
 7

 8
 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

den Gaspreis für die Menge eines kalkulatorischen Grundbedarfes zu deckeln1. 
(Vorschlag: maximal 7,5 Cent) sowie ähnliche Regelungen bezüglich Strom und Öl
zu schaffen;

die von der Bundesregierung angekündigte Zufallsgewinnsteuer zu einer realen und2. 
umfangreichen Abschöpfung der Gewinne von Krisenprofiteuren führen zu lassen;

schnelle bedarfsorientiere weitere Zuschüsse für Empfänger*innen von3. 
Transferleistungen, Auszubildende, Renter*innen und Studierende;

eine schnelle Erhöhung der Grundsicherung (Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe,4. 
Grundsicherung im Alter);

einen Notfallfonds für Menschen, die ihre Miete, Strom- oder Gasrechnungen nicht5. 
bezahlen können oder vor erheblichen Nachzahlungen stehen;

ein Moratorium für Wohnungskündigungen aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten6. 
wegen gestiegener Lebenshaltungskosten und ein Moratorium für Energiesperren;

eine Fortsetzung des Kurzarbeitergeldes entsprechend der Corona-Sonderregelung;7. 

Hürden, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, deutlich zu8. 
reduzieren;

Revidierung der Liberalisierung und der damit einhergehenden Privatisierung der9. 
Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere des Energiemarktes auf
europäischer Ebene.

Begründung

Die durch die Inflation und Energiekrise enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten erhöhen die Anzahl 
der von Armut Betroffenen und Bedrohten enorm. Insbesondere Empfänger*innen von Transferleistungen 
und im Niedriglohnsektor stehen die Menschen mit dem Rücken zur Wand. Die bisher von der 
Bundesregierung beschlossenen Entlastungspakete I-III sind undifferenziert und vollkommen 
unzureichend. Es gilt bei voller Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu verhindern, dass die 
hiesige Bevölkerung es sich nicht leisten kann, ihre Wohnungen zu heizen, und die allgemeine 
Preissteigerung zu einer weiteren Verarmung führt. Dazu ist es unter anderem notwendig eine Deckelung 
des Gaspreises für einen errechneten Grundbedarf durchzusetzen. Hierbei wird beispielsweise für jeden 
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Haushalt ein Sockelbetrag vergünstigt, der sich mit jede*r in dem Haushalt befindlichen Person erhöht.

Eine steuerfinanzierte Umlage wäre gegenüber einer verbrauchsfinanzierten zu bevorzugen gewesen. Jetzt 
muss die Bundesregierung aber mindestens dafür sorgen, dass Hilfen wie die Gasumlage nur von 
Unternehmen in Anspruch genommen werden können, die existenziell bedroht sind. Eine 
Subventionierung von Gewinnen, getragen durch die Bevölkerung, ist in erster Linie eine 
Vermögensumverteilung von unten nach oben. Perspektivisch ist auf europäischer Ebene eine 
Rückabwicklung der Privatisierung im Energiesektor anzustoßen.

Eine solidarische Lastenverteilung ist nötig. Um einen differenzierten Ausgleich zu ermöglich, bedarf es 
einer Erhöhung der Tarifbindung. Dafür müssen die Schritte in die Allgemeinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen massiv erleichtert werden.

ver.di stellt sich mit diesem Antrag ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
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Antrag C 033: Menschen vor Profite - Preisexplosion stoppen! Auf 
die Straße für eine soziale Politik!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 034, C 035, C 036, C 037, C 038, C 039, C 040, C 041

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Bundesregierung gefährdet mit ihrer Politik den sozialen Frieden in der
 2 Bundesrepublik Deutschland. Die Preise steigen ohne Ende und Konzerne streichen
 3 Rekordgewinne bei Energie, Sprit und Lebensmitteln ein. Die Rechnung zahlen wir alle,
 4 und wenn jetzt nichts geschieht, dann ist das erst der Anfang der Teuerungswelle.
 5 Darum sagen wir jetzt STOPP! Die Politik muss endlich handeln und kann nicht mehr
 6 tatenlos zusehen, wie unser Leben unleistbar wird.

 7 Die Ampelkoalition hat mit den Entlastungspaketen zaghaft einige Forderungen, die
 8 ver.di bereits formuliert hat, aufgegriffen. Wesentliche Maßnahmen, die eine
 9 wirkliche Entlastung bedeuten würden, werden jedoch weiterhin gescheut bzw. aktiv
 10 abgelehnt. Andere Maßnahmen befördern dagegen eine weitergehende Umverteilung von
 11 unten nach oben. Es ist daher dringend nötig den politischen Druck zu erhöhen.

 12 Wir fordern:

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

Nachschärfung der Strom und Gaspreisbremse

Grundsätzlich ist die Strompreisbremse zu begrüßen. Allerdings weißt sie noch
mindestens zwei wesentliche Schwächen auf: sie setzt ökologisch mit Blick auf
die Decarbonisierung des PKW-Bereiches falsche Anreize. Andererseits ist sie
sozial unausgewogen, macht privaten Haushalte abhängig von milden Wetterlagen
und ist nach oben nicht gedeckelt. So werden insbesondere Familien mit kleinen
Einkommen potenziell nicht ausreichend entlastet und die mit hohen Einkommen
dafür überproportional.

Eine Gaspreisbremse ist ebenfalls sozial nicht durchdacht und baut auf der
lebensfremden Annahme auf, dass alle gleichermaßen dazu in der Lage sind, über
das individuelle Verhalten notwendige Einsparungen selbst in der Hand zu haben.
Hier müssen Mechanismen eingebaut werden, um die Haushalte ohne diese
Möglichkeiten vor Überforderungen zu schützen.

Überprüfung der Sondersteuer auf Übergewinne

Hier ist es wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten, damit diese nicht in der
Bürokratie versandet. Die Durchsetzung der Übergewinnsteuer ist eine zentrale
Frage der Reichtumsverteilung in der aktuellen Krise. Alleine in der
Bundesrepublik Deutschland gehen Schätzungen dahin, dass über 100 Milliarden
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 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

 58

 59

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

Euro zusätzliche Gewinne abgeschöpft werden könnten, um damit Maßnahmen zur
Entlastung einkommensschwacher Haushalte zu finanzieren. Insbesondere müssen die
Ölkonzerne ins Visier genommen werden und das Einziehen der fälligen Steuern
vorangetrieben werden.

Eine Preisgrenze für Dinge des alltäglichen Bedarfes

Diese ist von der Bundesregierung bisher nicht vorgesehen. Dabei ist die
Inflationsrate für Lebensmittel weiterhin konstant hoch. Weitere
Preissteigerungen sind absehbar, viele Lebensmittelproduzenten und auch der
Einzelhandel kündigen Preisanpassungen für die kommenden Wochen und Monate an.

Vor diesem Hintergrund muss eine europarechtlich mögliche Absenkung der
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 0 Prozent dringend auf den Weg
gebracht werden, da dieses Instrument einen der stärksten Entlastungshebel
darstellt und sofort umsetzbar ist.

Die Beibehaltung des 9-Euro-Tickets oder die Einführung einer gleichwertigen
Alternative

Unangemessen ist auch der "Nachfolger" des 9-Euro-Tickets. Christian Lindner hat
die "Gratismentalität" im Nahverkehr erfolgreich bekämpft. Aus dem 9-Euro-Ticket
wird ein bundesweit einheitliches Ticket im Preisrahmen von 49,-- Euro werden.
Im Paket sind dafür 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, die der Bund beisteuert.
Umsetzen müssen die Maßnahme aber die Länder. Und zwar alle sechzehn gemeinsam.
Doch für die Landeshaushalte gilt eine viel strengere Schuldenbremse als für den
Bund und sie müssen zudem Belastungen aus den angespannten Haushalten der
Kommunen auffangen. Die 1,5 Milliarden Euro sind ein ungenügendes Angebot, mit
dem die Ampel ihre Verantwortung abschiebt und das 9-Euro-Ticket begräbt. Der
Nachfolger wurde erwartbar zur Hängepartie. Bundesverkehrsminister Wissing wird
mutmaßlich die Schuld von sich weisen, wenn sich die Länder erwartungsgemäß
nicht einig werden.

Und es bleibt für uns klar: Die geplante Einführung des Deutschlandtickets als
Nachfolgemodells des 9-Euro-Tickets kann nur dann erfolgreich gelingen, wenn
gleichzeitig massive Investitionen in die Ertüchtigung und den Ausbau des ÖPNV
stattfinden. Dazu gehört vor allem mehr und besser bezahltes Personal.

Ausbau des sozialen Wohnungsbaus

Hier braucht es massive Investitionen, zur Sicherstellung des Ausbaus von
Sozialwohnungen, damit dieser nicht gegen notwendige energetische Sanierungen
ausgespielt wird oder zulasten der Mieter*innen und Beschäftigten geht.

Eine Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Dies erfordert eine
Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die Einführung einer Vermögenssteuer sowie die
Reformierung der Erbschaftssteuer.

Das Inflationsausgleichsgesetz von Christian Lindner ist auch im 3.
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Entlastungspaket vorgesehen. Und damit weiterhin eine ungerechte Verteilung, die
vor allem Gutverdiener*innen entlastet und soziale Unwuchten weiter zementiert.

 72 Der Bundesfinanzminister stellt wegen der Inflation eine Steuerentlastung für 2023 in
 73 Aussicht. Sein Konzept beinhaltet einen höheren Grundfreibetrag und höhere
 74 Einkommensgrenzen für Spitzenverdiener*innen. Insgesamt geht es um mehr als zehn
 75 Milliarden Euro. Damit will Lindner vor allem die so genannte kalte Progression
 76 ausgleichen. Sie kommt dann zustande, wenn Beschäftigte eine Gehaltserhöhung
 77 erhalten, diese durch die Inflation jedoch wieder aufgefressen wird und sie dennoch
 78 automatisch in einen höheren Steuertarif rutschen. Diejenigen, die eher niedrige
 79 Einkommen beziehen und derzeit am meisten unter der Preissteigerung leiden, würden
 80 kaum profitieren – das ist krass ungerecht. Zudem wird nur entlastet, wer Steuern
 81 zahlt. Doch Studierende, Rentner*innen und Arbeitslose und auch Beschäftigte mit
 82 niedrigen Einkommen, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, zahlen kaum direkte
 83 Steuern und werden dadurch nicht entlastet.

 84 Es bleibt dabei: Die Preise für die Energieversorgung und Lebensmittel steigen
 85 massiv. Für das Jahr 2022 ist mit einer Inflationsrate von mindestens acht Prozent zu
 86 rechnen. Das beste gewerkschaftliche Mittel dagegen sind entsprechende, nachhaltige
 87 Einkommenssteigerungen. In diesem und im kommenden Jahr verhandeln die Gewerkschaften
 88 Tarifverträge für knapp zehn Millionen Beschäftigte. 2022 stehen große Tarifrunden
 89 bei der IG Metall und bei der IG BCE an und bei unseren ver.di-Kolleg*innen im
 90 öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen und bei der Deutschen Post AG geht es im
 91 Januar los. Später folgt die große Tarifbewegung für unsere Mitglieder im Handel.

 92 Aber dabei können und dürfen wir nicht stehenbleiben. Die Krise ist eine
 93 gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, die nicht allein betrieblich gelöst werden
 94 kann. Adressat bleiben auch die politisch Verantwortlichen.

 95 Arbeitsauftrag für den ver.di Bundesfachbereich B:

 96 Damit sich etwas grundlegend ändert, reicht es nicht, wenn wir es bei Appellen
 97 belassen. Wir wollen als ver.di einen Beitrag dazu leisten, den Druck auf die Straße
 98 tragen und spürbar zu machen. Als Organisationen der lohnabhängig Beschäftigten, der
 99 Renter*innen und Erwerbslosen, der Studierenden und Selbstständigen, sehen wir uns in
 100 der Verantwortung, diese Prozesse zu initiieren und werden als ver.di-
 101 Bundesfachgruppen BDL die Initiative für Proteste mit ergreifen und darauf hinwirken,
 102 dass in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Demonstrationen stattfinden.

 103

 104

 105

 106

 107

 108

 109

 110

Der Bundesfachbereichsvorstand B wird deshalb für die obenstehenden Forderungen
zu Großdemonstration, mit aufrufen und mit größtmöglicher Kraft in den Betrieben
und außerhalb dafür mobilisieren.

Der Bundesfachbereich B wird die anderen ver.di-Bundesfachbereiche, DGB-
Gewerkschaften sowie Initiativen und Organisationen aus den sozialen Bewegungen
ansprechen, sich mit uns in einem Bündnis für diese Demonstrationen
zusammenzuschließen. Hierbei wollen wir mit den bereits bestehenden Initiativen
und Organisationen den Dialog auf Augenhöhe suchen, um Kräfte zu bündeln.

Begründung

Seit sechs Monaten wirkt sich der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine, der vor allem 
unbeschreibliches Leid für Millionen Ukrainer*innen bedeutet, auf die ganze Welt aus. In der südlichen 
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Erdhalbkugel bestehen große Sorgen vor Hungerkatastrophen, weil die Ukraine Millionen Tonnen Getreide 
bisher nicht ausliefern konnte. Die Preise für Weizen, aber auch andere Agrarohstoffe gehen seit Beginn 
des Krieges durch die Decke. Investmentbanken und Fonds befeuern diese Entwicklung zusätzlich, weil sie 
mit ihrer Spekulation auf zukünftig hohe Preise mitverdienen.

Die Sanktionen, die Europa und die USA gegen Russland verhängt haben, wirken sich auf die 
Bundesrepublik Deutschland spürbar durch steigende Preise und eine nicht unwahrscheinliche 
Energiekrise im Winter aus. Im Juli diesen Jahres lag die Inflation bei 7,5 Prozent. Angestiegen ist sie aber 
bereits seit Herbst 2021 in Folge der gestörten globalen Lieferketten durch die Corona-Pandemie. Eine 
Entspannung für die Zukunft ist nicht absehbar - im Gegenteil. Neben den Preisen für Lebensmittel, sind 
die Kosten für fossile Energiestoffe ein massiver Preistreiber, der sich auf viele weitere Lebensbereiche 
auswirkt. Egal ob an der Supermarktkasse oder Zapfsäule, beim Blick auf die Stromrechnung oder dem 
Zahlen der Miete - die Preise explodieren und stellen viele von uns vor gewaltige Probleme.

Doch die Preise steigen nicht einfach durch eine unsichtbare Hand. Sie werden erhöht und mit ihnen die 
Profite weniger Unternehmen und Konzerne, die Rekordgewinne verzeichnen. Gerade erst hat die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Zahlen präsentiert, nach denen die Gewinne der DAX-Konzerne allein 
in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 85 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 lagen. Und: 
Zwei Drittel aller Unternehmen haben schon mehr verdient als 2021, dem Jahr, das bereits viele mit 
Rekordgewinnen abgeschlossen haben.

In Anbetracht dieser sich weiter verschärfenden ungerechten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
wäre es die Aufgabe der Bundesregierung zu handeln. Doch statt gegenzusteuern, trägt sie dazu bei, die 
soziale Schieflage weiter zu verschärfen. Das angekündigte Inflationsausgleichsgesetz würde vor allem 
Topverdiendende stark entlasten. Frank Werneke hat zurecht darauf hingewiesen, dass diejenigen, die 
auch jeden Tag hart arbeiten, aber eher niedrige Einkommen beziehen und derzeit am meisten unter der 
Preissteigerung leiden, kaum profitieren würden. Statt eines Gas-Preisdeckels für den Grundverbrauch, 
soll es eine Gas-Umlage geben, die alle Haushalte – egal ob arm oder reich – im gleichen Maße tragen 
sollen. Ebenfalls abgelehnt wird eine Besteuerung von Übergewinnen, wie sie Länder wie Italien oder 
Griechenland längst eingeführt haben, um eine Entlastung einkommensschwacher Haushalte zu 
finanzieren. Laut aktuellen Berechnungen könnte eine solche Steuer 100 Milliarden Euro einbringen. Also 
genauso viel wie die Bundesregierung ohne große Diskussion unter Aufnahme neuer Kredite für die 
Bundeswehr als Sondervermögen bereitgestellt hat. Für die Entlastung der Bevölkerung ist das nicht 
vorgesehen. Sinnvolle, weil tatsächlich entlastende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket, sollen nicht 
fortgeführt werden. Für kommendes Jahr ist die Rückkehr zum Kreditaufnahmeverbot der Schuldenbremse 
angekündigt. Und so tut die Bundesregierung so als wäre die Gewinnmacherei auf Kosten des Großteils 
der Bevölkerung ein Naturgesetz. Der Bundeskanzler bittet uns Gewerkschaften zur konzertierten Aktion 
und fordert Zurückhaltung bei den Lohnforderungen in den kommenden Tarifrunden. Währenddessen will 
uns der Wirtschaftsminister aufs kalte Duschen vorbereiten und der Finanzminister beklagt eine 
„Gratismentalität“ derer, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats ihren Einkauf bezahlen sollen oder 
woher das Geld für die anstehenden Heizkosten kommt. Mehr Zynismus geht kaum.

Für uns als ver.di-Mitglieder ist klar: wir kämpfen für Tarifverträge, die eine Antwort auf die stark 
gestiegenen Preise geben. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Unsere Antwort muss über die 
Betriebe hinausgehen. Analog zur Aktion unserer österreichischen Kolleg*innen, die im September zu 
Großdemonstrationen aufrufen, müssen auch wir sagen: „Es reicht! Jetzt gehen wir gemeinsam auf die 
Straße.“
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Antrag C 034: Menschen vor Profite - Preisexplosion stoppen! Auf 
die Straße für eine soziale Politik!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Bundesregierung gefährdet mit ihrer Politik den sozialen Frieden in der
 2 Bundesrepublik Deutschland. Die Preise steigen ohne Ende und Konzerne streichen
 3 Rekordgewinne bei Energie, Sprit und Lebensmitteln ein. Die Rechnung zahlen wir alle,
 4 und wenn jetzt nichts geschieht, dann ist das erst der Anfang der Teuerungswelle.
 5 Darum sagen wir jetzt STOPP! Die Politik muss endlich handeln und kann nicht mehr
 6 tatenlos zusehen, wie unser Leben unleistbar wird.

 7 Die Ampelkoalition hat mit dem 3. Entlastungspaket zaghaft einige Forderungen, die
 8 ver.di bereits formuliert hat, aufgegriffen. Wesentliche Maßnahmen, die eine
 9 wirkliche Entlastung bedeuten würden, werden jedoch weiterhin gescheut bzw. aktiv
 10 abgelehnt. Andere Maßnahmen befördern dagegen eine weitergehende Umverteilung von
 11 unten nach oben. Es ist daher dringend nötig den politischen Druck zu erhöhen.

 12 ver.di fordert:

 13 Die Forderung von ver.di nach einer Strompreisbremse für den Basisverbrauch von 
 14 Haushalten findet sich im 3. Entlastungspaket wieder

 15

 16

 17

 18

 19

 20

Allerdings bleibt offen, wann diese umgesetzt werden soll. Zunächst soll eine
„europäische Lösung“ herbeigeführt werden. Andere EU-Staaten wie Österreich
haben eine entsprechende Regelung längst beschlossen. Unbestimmt bleibt zudem
bis zu welcher Höhe und zu welchem Preis eine Strompreisbremse umgesetzt werden
soll. Hier müssen schnell Lösungen her. Die Kosten explodieren jetzt, die Krise
ist da.

 21 Die Einführung von Sondersteuer auf Übergewinne

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

Eine Lösung auf europäischer Ebene soll her. Wie genau diese aussehen wird, ist
nicht absehbar. Klar ist nur, dass die Bundesregierung nur am Strommarkt, nicht
aber in anderen gewinnträchtigen Branchen (zum Beispiel Erdöl- und
Agrarkonzerne) Gewinne über einer bestimmten Grenze abschöpfen würde. Und auch
nur für die Zukunft und nicht rückwirkend.

Auch hier ist es wichtig, den Druck aufrechtzuerhalten, damit sie nicht in der
europäischen Bürokratie versandet. Die Durchsetzung der Übergewinnsteuer ist
eine zentrale Frage der Reichtumsverteilung in der aktuellen Krise. Alleine in
der Bundesrepublik Deutschland gehen Schätzungen dahin, dass über 100 Milliarden
Euro zusätzliche Gewinne abgeschöpft werden könnten, um damit Maßnahmen zur
Entlastung einkommensschwacher Haushalte zu finanzieren.

 33 Eine Preisgrenze für Dinge des alltäglichen Bedarfes
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 34

 35

 36

 37

Diese ist von der Bundesregierung bisher nicht vorgesehen. Dabei lag die
Inflationsrate für Lebensmittel im Juli bei 15 Prozent. Weitere
Preissteigerungen sind absehbar, viele Lebensmittelproduzenten und auch der
Einzelhandel kündigen Preisanpassungen für die kommenden Wochen und Monate an.

 38 Die Beibehaltung des 9-Euro-Tickets oder die Einführung einer gleichwertigen 
 39 Alternative

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

 57

Unangemessen ist auch der "Nachfolger" des 9-Euro-Tickets. Christian Lindner hat
die "Gratismentalität" im Nahverkehr erfolgreich bekämpft. Aus dem 9-Euro-Ticket
soll ein bundesweit einheitliches Ticket im Preisrahmen zwischen 49,-- Euro und
69,-- Euro werden. Im Paket sind dafür 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, die der
Bund beisteuert. Umsetzen müssen die Maßnahme aber die Länder. Und zwar alle 16
gemeinsam. Doch für die Landeshaushalte gilt eine viel strengere Schuldenbremse
als für den Bund und sie müssen zudem Belastungen aus den angespannten
Haushalten der Kommunen auffangen. Die 1,5 Milliarden Euro sind ein ungenügendes
Angebot, mit dem die Ampel ihre Verantwortung abschiebt und das 9-Euro-Ticket
begräbt. Der Nachfolger droht zur Hängepartie zu werden. Bundesverkehrsminister
Wissing wird mutmaßlich die Schuld von sich weisen, wenn sich die Länder
erwartungsgemäß nicht einig werden.

Doch selbst, wenn die Bundesländer zu einer Einigung gelangen würden: die
geplante Einführung eines preiswerten bundesweit einheitlichen
Nahverkehrstickets als Nachfolgemodells des 9-Euro-Ticket kann nur dann
erfolgreich gelingen, wenn gleichzeitig massive Investitionen in die
Ertüchtigung und den Ausbau des ÖPNV stattfinden. Dazu gehört vor allem mehr und
besser bezahltes Personal.

 58 Die Aussetzung von Mieterhöhungen und Zwangsräumungen, ein Moratorium für Wärme-, 
 59 Strom- und Gaskappungen

 60

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

Seitens der Bundesregierung gibt es hierzu keine Planungen. Stattdessen ist eine
Reform des Wohngeldanspruches erfolgt. Bisher betrifft dies nur einen
Personenkreis von rund 700.000 Menschen, durch eine Reform soll dieser auf zwei
Millionen Empfänger*innen ausgeweitet werden. Der Zuschuss beträgt einmalig
415,-- Euro für einen Ein-Personen-Haushalt, 540,-- Euro für zwei Personen und
für jede weitere Person zusätzliche 100,-- Euro. Ein höherer Wohngeldzuschuss
ist richtig. Es ist aber keine angemessene Lösung, Beschäftigte mit eher
geringen Einkommen regelmäßig zu Wohngeldempfänger*innen zu machen. Außerdem ist
es fraglich, wie die Wohngeldreform umgesetzt werden soll, wenn es schon jetzt
nicht ausreichend Personal in den Verwaltungen gibt.

 70 Eine Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen. Dies erfordert eine
 71 Erhöhung des Spitzensteuersatzes, die Einführung einer Vermögenssteuer sowie die
 72 Reformierung der Erbschaftssteuer.

 73 Das Inflationsausgleichsgesetzt von Christian Lindner ist auch im 3. Entlastungspaket
 74 vorgesehen. Und damit weiterhin eine ungerechte Verteilung, die vor allem
 75 Gutverdiener*innen entlastet und soziale Unwuchten weiter zementiert.

 76 Der Bundesfinanzminister stellt wegen der Inflation eine Steuerentlastung für 2023 in
 77 Aussicht. Sein Konzept beinhaltet einen höheren Grundfreibetrag und höhere
 78 Einkommensgrenzen für Spitzenverdiener*innen. Insgesamt geht es um mehr als zehn
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 79 Milliarden Euro. Damit will Lindner vor allem die so genannte kalte Progression
 80 ausgleichen. Sie kommt dann zustande, wenn Beschäftigte eine Gehaltserhöhung
 81 erhalten, diese durch die Inflation jedoch wieder aufgefressen wird und sie dennoch
 82 automatisch in einen höheren Steuertarif rutschen. Diejenigen, die eher niedrige
 83 Einkommen beziehen und derzeit am meisten unter der Preissteigerung leiden, würden
 84 kaum profitieren – das ist krass ungerecht. Zudem wird nur entlastet, wer Steuern
 85 zahlt. Doch Studierende, Rentner*innen und Arbeitslose und auch Beschäftigte mit
 86 niedrigen Einkommen, die zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, zahlen kaum direkte
 87 Steuern und werden dadurch nicht entlastet.

 88 Es bleibt dabei: Die Preise für die Energieversorgung und Lebensmittel steigen
 89 massiv. Für das Jahr 2022 ist mit einer Inflationsrate von mindestens acht Prozent zu
 90 rechnen. Das beste gewerkschaftliche Mittel dagegen sind entsprechende, nachhaltige
 91 Einkommenssteigerungen. In diesem und im kommenden Jahr verhandeln die Gewerkschaften
 92 Tarifverträge für knapp zehn Millionen Beschäftigte. 2022 stehen große Tarifrunden
 93 bei der IG Metall und bei der IG BCE an und bei unseren ver.di-Kolleg*innen im
 94 öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen und bei der Deutschen Post AG geht es im
 95 Januar los. Später folgt die große Tarifbewegung für unsere Mitglieder im Handel.

 96 Aber dabei können und dürfen wir nicht stehenbleiben. Die Krise ist eine
 97 gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, die nicht allein betrieblich gelöst werden
 98 kann. Adressat bleiben auch die politisch Verantwortlichen.

Begründung

Seit sechs Monaten wirkt sich der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine, der vor allem 
unbeschreibliches Leid für Millionen Ukrainer*innen bedeutet, auf die ganze Welt aus. In der südlichen 
Erdhalbkugel bestehen große Sorgen vor Hungerkatastrophen, weil die Ukraine Millionen Tonnen Getreide 
bisher nicht ausliefern konnte. Die Preise für Weizen, aber auch andere Agrarrohstoffe gehen seit Beginn 
des Krieges durch die Decke. Investmentbanken und Fonds befeuern diese Entwicklung zusätzlich, weil sie 
mit ihrer Spekulation auf zukünftig hohe Preise mitverdienen.

Die Sanktionen, die Europa und die USA gegen Russland verhängt haben, wirken sich auf die 
Bundesrepublik Deutschland spürbar durch steigende Preise und eine nicht unwahrscheinliche 
Energiekrise im Winter aus. Im Juli diesen Jahres lag die Inflation bei 7,5 Prozent. Angestiegen ist sie aber 
bereits seit Herbst 2021 in Folge der gestörten globalen Lieferketten durch die Corona-Pandemie. Eine 
Entspannung für die Zukunft ist nicht absehbar - im Gegenteil. Neben den Preisen für Lebensmittel, sind 
die Kosten für fossile Energiestoffe ein massiver Preistreiber, der sich auf viele weitere Lebensbereiche 
auswirkt. Egal ob an der Supermarktkasse oder Zapfsäule, beim Blick auf die Stromrechnung oder dem 
Zahlen der Miete - die Preise explodieren und stellen viele von uns vor gewaltige Probleme.

Doch die Preise steigen nicht einfach durch eine unsichtbare Hand. Sie werden erhöht und mit ihnen die 
Profite weniger Unternehmen und Konzerne, die Rekordgewinne verzeichnen. Gerade erst hat die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Zahlen präsentiert, nach denen die Gewinne der DAX-Konzerne allein 
in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 85 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau von 2019 lagen. Und: 
Zwei Drittel aller Unternehmen haben schon mehr verdient als 2021, dem Jahr, das bereits viele mit 
Rekordgewinnen abgeschlossen haben.

In Anbetracht dieser sich weiter verschärfenden ungerechten Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
wäre es die Aufgabe der Bundesregierung zu handeln. Doch statt gegenzusteuern, trägt sie dazu bei, die 
soziale Schieflage weiter zu verschärfen. Das angekündigte Inflationsausgleichsgesetz würde vor allem 
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Topverdiendende stark entlasten. Frank Werneke hat zurecht darauf hingewiesen, dass diejenigen, die 
auch jeden Tag hart arbeiten, aber eher niedrige Einkommen beziehen und derzeit am meisten unter der 
Preissteigerung leiden, kaum profitieren würden. Statt eines Gas-Preisdeckels für den Grundverbrauch, 
soll es eine Gas-Umlage geben, die alle Haushalte – egal ob arm oder reich – im gleichen Maße tragen 
sollen. Ebenfalls abgelehnt wird eine Besteuerung von Übergewinnen, wie sie Länder wie Italien oder 
Griechenland längst eingeführt haben, um eine Entlastung einkommensschwacher Haushalte zu 
finanzieren. Laut aktuellen Berechnungen könnte eine solche Steuer 100 Milliarden einbringen. Also 
genauso viel wie die Bundesregierung ohne große Diskussion unter Aufnahme neuer Kredite für die 
Bundeswehr als Sondervermögen bereitgestellt hat. Für die Entlastung der Bevölkerung ist das nicht 
vorgesehen. Sinnvolle, weil tatsächlich entlastende Maßnahmen wie das 9-Euro-Ticket, sollen nicht 
fortgeführt werden. Für kommendes Jahr ist die Rückkehr zum Kreditaufnahmeverbot der Schuldenbremse 
angekündigt. Und so tut die Bundesregierung so als wäre die Gewinnmacherei auf Kosten des Großteils 
der Bevölkerung ein Naturgesetz. Der Bundeskanzler bittet uns Gewerkschaften zur konzertierten Aktion 
und fordert Zurückhaltung bei den Lohnforderungen in den kommenden Tarifrunden. Währenddessen will 
uns der Wirtschaftsminister aufs kalte Duschen vorbereiten und der Finanzminister beklagt eine 
„Gratismentalität“ derer, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats ihren Einkauf bezahlen sollen oder 
woher das Geld für die anstehenden Heizkosten kommt. Mehr Zynismus geht kaum.

Für uns als ver.di-Mitglieder ist klar: wir kämpfen für Tarifverträge, die eine Antwort auf die stark 
gestiegenen Preise geben. Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Unsere Antwort muss über die 
Betriebe hinausgehen. Analog zur Aktion unserer österreichischen Kolleg*innen, die im September zu 
Großdemonstrationen aufrufen, müssen auch wir sagen: „Es reicht! Jetzt gehen wir gemeinsam auf die 
Straße.“
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Antrag C 035: Übergewinnsteuer
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 020

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich aktiv in Politik und Öffentlichkeit dafür ein, krisenbedingte
 2 Gewinne der Konzerne durch eine so genannte Übergewinnsteuer abzuschöpfen und die
 3 Vermögenssteuer wiedereinzuführen.

Begründung

Derzeit fahren Konzerne verschiedener Branchen auf dem Hintergrund der aktuellen Krisen 
unverhältnismäßig hohe Gewinne zulasten der Bevölkerung ein. Dazu zählen Mineralölkonzerne, 
Pharmakonzerne sowie die Rüstungsindustrie. Eine Übergewinnsteuer bzw. Besteuerung von 
Marktlagengewinnen wurde bereits in verschiedenen europäischen Ländern eingeführt.

Dies sorgt dafür,

die Inflation nicht weiter voranzutreiben,

zwingende gesellschaftliche Aufgaben anzugehen und

im Sinne sozialer Gerechtigkeit eine zielgerichtete Entlastung der von der Teuerung am meisten 
betroffenen Bevölkerungsgruppen finanzieren zu können.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

110 / 204



Antrag C 036: Eine allgemeine Übergewinnsteuer und wie sie zu 
verwenden ist
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für eine allgemeine Übergewinnsteuer in Höhe von 50 Prozent für
 2 Unternehmen bei einer Erhöhung der Gewinne zum jeweiligen Vorjahr ein.

 3 ver.di soll in diesem Rahmen ebenfalls darauf hinwirken, dass sich die Erträge, die
 4 aus einer solchen Übergewinnsteuer erwirtschaftet werden, gezielt auf eine
 5 Umverteilung in die ökonomisch schwachen Bereiche auswirken müssen.

Begründung

In der Regel sind Unternehmen auf reine Profitmaximierung ausgerichtet, ihr Ziel ist es Kosten zu sparen 
und Erlöse zu erzielen. Diese Ausrichtung geht zu Lasten der ökonomischen Mittel- sowie Unterschicht 
und fließt aktiv in die Taschen des oberen 1 Prozent. Dementsprechend senken Unternehmen 
Personalkosten, sourcen aus und erhöhen die Preise, die Schere zwischen Arm und Reich wächst 
schlussfolgernd.

Ziel einer sozioökonomisch ausgerichteten Gesellschaft sollte es jedoch sein eine Annährung der 
Einkommen zu erwirken und ökonomisch benachteiligte Haushalte zu stärken. Seit jeher scheitern die 
jeweiligen Regierungen jedoch daran eine Annäherung und eine echte Umverteilung von Vermögen auf 
den Weg zu bringen. Aus diesem Grund muss eine Änderung im Steuergesetz her, welche die 
Unternehmen, die nicht nur in der Krise, sondern dauerhaft, Rekordgewinne einfahren, zu Kasse bittet.

So profitieren die ökonomischen Unterschichten entweder in dem ein Unternehmen nicht mehr an 
Personal und Qualität spart sowie die Preise erhöht oder in dem es weitermacht wie bisher, dafür auf den 
Übergewinn die passende Steuer zahlen welche an die armen Bevölkerungsschichten weitergeben wird.
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Antrag C 037: Weg mit der Mehrwertsteuer – her mit der 
Reichensteuer!
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Schon immer waren indirekte Steuern unsozial und treffen am härtesten die ärmeren
 2 Teile der Bevölkerung. Das gilt besonders für die Mehrwertsteuer.

 3 Sozial ist, die Mehrwertsteuer ganz zu streichen, zumindest für Lebensmittel. (Der
 4 Lebensmittelbegriff sollte dabei nicht nur auf Essen und Trinken reduziert werden.
 5 Die Wohnung heizen oder die Arzneimittel dienen dem Leben und seinem Erhalt und sind
 6 somit Mittel zum Leben, eben Lebensmittel.)

 7 Gegenfinanziert wird der Wegfall der Mehrwertsteuer durch die Einführung einer
 8 Luxussteuer oder Reichensteuer. Eine solche Reichensteuer wurde zum Beispiel in
 9 Österreich nach dem 1. Weltkrieg mit der Besteuerung von Luxusartikeln oder
 10 Hausangestellten eingeführt. Damit konnten die vielen Flüchtlinge versorgt, Häuser
 11 oder Arbeiter*innensiedlungen gebaut und die Wohnungsnot beseitigt werden.

 12 Zu besteuernde Luxusartikel der heutigen Zeit könnten zum Beispiel sein: Champagner,
 13 Kreuzfahrten, Golfplätze, Privatflugzeuge, Jachten, Motorboote, Autos mit einem Preis
 14 über 100.000,-- Euro, Wohnungen oder Häuser für ein oder zwei Personen mit mehr als
 15 500 qm.

 16 Zur Gegenfinanzierung einer Mehrwertsteuerabschaffung könnte auch die
 17 Erbschaftssteuer überarbeitet, große Vermögen, Gewinne, Dividenden oder Einkommen
 18 höher besteuert und klimaschädliche Subventionen endlich abgeschafft werden, wie das
 19 Dienstwagenprivileg oder die Steuerbefreiung von Kerosin.

Begründung

In Zeiten der Pandemie, des Krieges und der Energieverteuerung wird wieder vermehrt über die 
Mehrwertsteuer gesprochen. Diese und jene Produkte sollen den verminderten Satz bekommen oder für 
eine gewisse Zeit die Mehrwertsteuer ganz entfallen.

Laut Richtlinie der Europäischen Union (EU) darf üblicherweise der Normalsteuersatz der Mehrwertsteuer 
15 Prozent und der ermäßigte Satz fünf Prozent nicht unterschreiten.

Allerdings gibt es auch (zeitlich befristete) Sondersätze:

einen so genannten „Zwischensatz“;

einen stark ermäßigten Satz (auf weniger als fünf Prozent) für eine begrenzte Reihe von Waren und 
Dienstleistungen;

und einen so genannten „Nullsatz“, also keine Mehrwertsteuer auf bestimmte Dinge. (So können 
Leistungen für Gesundheitsfürsorge oder Finanzdienstleistungen von jeglicher Mehrwertsteuer befreit 
werden.)
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Davon abgesehen, sollten Todschlagargumente, wie, „das macht die EU nicht mit“, nicht vorgebracht 
werden. Schließlich ist jedes Gesetz, jede Richtlinie auch wieder änderbar, so wie alles 
Menschengemachte.

Es ist an der Zeit, die auseinanderklaffende Schere von Armut und Reichtum zuzumachen, auch die 
gutsituierten Teile der Bevölkerung für das Gemeinwohl heranzuziehen.
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Antrag C 038: Preisobergrenzen Energie und Lebensmittel
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz A Berlin
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 037

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Gegen die in die Höhe schnellende Inflation brauchen wir

 2 Preisobergrenzen für Energie und Lebensmittel

 3 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich in allen möglichen Gremien dafür
 4 einzusetzen und Gesetzesinitiativen dahingehend zu forcieren bzw. zu unterstützen.

Begründung

Es ist nötig, eine Preisobergrenze für Energie und Lebensmittel einzuführen, anstatt über steuerfinanzierte 
Pauschalbeiträge für steigende Energiekosten, letztlich wieder die Erwerbstätigen selbst zahlen zu lassen. 
Darüber hinaus werden bestimmte Schichten wie Studierende und Rentner*innen in dem 
Entlastungspaket der Bundesregierung gar nicht berücksichtigt.
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Antrag C 039: Entlastung bei Energiekosten
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, auf politischer Ebene stärkeren Druck in Bezug auf die
 2 Entlastung der Bevölkerung durch die immer weiter steigenden Energiekosten auszuüben.

Begründung

Durch aktuelle Geschehnisse in der Welt sind die Energiepreise enorm gestiegen. Durch Corona befinden 
sich vermehrt Beschäftigte im Home-Office. Dies hat zur Folge, dass der Stromverbrauch in den 
Haushalten zunimmt und zu höheren finanziellen Belastungen der Haushalte führt. Vor allem Studierende 
leiden unter dieser Situation immens. Durch die schwierige finanzielle Situation können sich viele 
Studierende die hohen Energiekosten nicht leisten. 

Eine mögliche Lösung wäre die Schaffung einer dauerhaften Energiekostenpauschale.
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Antrag C 040: Kostenwelle abfedern - Entlastung für 
Einkommensschwache
Antragsteller*in: Bundesarbeiter*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll sich auf allen Ebenen und bei der Politik dafür einsetzen, dass
 2 Einkommensschwache bei der anrollenden Kostenwelle in Bezug auf Kosten für Energie
 3 entlastet werden. Ein Programm analog des 9-Euro-Tickets für Betroffene könnte als
 4 Beispiel dienen.

Begründung

Die Coronapandemie, der Krieg in der Ukraine und der globale Klimawandel haben immense 
Auswirkungen auf das Leben von uns allen. Täglich sind wir mit den Folgen konfrontiert und können die 
Auswirkungen nur erahnen. Die weltweite Krisensituation führt zur Verknappung der Ressourcen für 
Strom, Gas, Treibstoffe, Heizung und Lebensmittel in nicht abschätzbare Höhen. Die Inflation ist mit den 
derzeitigen Einkommen kaum zu bezahlen. Die bisherigen Tarifsteigerungen gleichen die finanziellen 
Belastungen bei weitem nicht aus.

Besonders betroffen sind wieder die untersten Lohngruppen, der Mindestlohnbereich, Teilzeitbeschäftigte 
und Familien. Es ist zu befürchten, dass Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, wenn man 
entscheiden muss, die Stromrechnung zu bezahlen oder den Kühlschrank für die Familie zu füllen. 
Abschaltungen von Energie und Gas drohen und die unverschuldete Verschuldung von 
Einkommensschwachen wird steigen.
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Antrag C 041: Preise deckeln – Bevölkerung entlasten
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Erledigt durch Antrag C 033
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 033

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Unternehmen in Krisenzeiten Extraprofite per
 2 Preisbegrenzung verboten werden. Gleichzeitig soll die Bevölkerung durch umfassende
 3 Maßnahmen entlastet werden, sodass sie nicht die Kosten der Krise tragen muss.

Begründung

Bestimmte Großunternehmen haben wegen der Corona-Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine 
Extraprofite gemacht – in der Regel zu Lasten der Bevölkerung.

Im Zusammenhang mit Pandemie und Krieg hat sich auch Lage für breite Teile der Bevölkerung 
verschlechtert. Die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung reichen allerdings nicht, um die 
Betroffenen voll zu entlasten.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

117 / 204



Antrag C 042: Mehrwertsteuersenkung für pflanzenbasierte 
Nahrungsmittel
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich für eine Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent bei allen 
 2 pflanzenbasierten Grundnahrungsmitteln ein. (Verarbeitete) vegane Lebensmittel, deren
 3 tierbasiertes Äquivalent einen sieben-Prozent-Mehrwertsteuersatz hat, sollen diesen
 4 auch bekommen.

Begründung

Im Gegensatz zu Fleisch und Milchprodukten muss auf pflanzenbasierten Nahrungsmitteln, die oftmals als 
Alternative zu fleischlicher Ernährung gewählt werden, eine vollwertige Mehrwertsteuer von 19 Prozent 
gezahlt werden. Fleisch und Milch hingegen werden mit nur sieben Prozent vermehrwertsteuert. Denn 
während Fleisch und Milch als „Grundnahrungsmittel“ gelten, gelten pflanzliche Alternativen wie 
Haferdrink oder Sojaschnitzel als „verarbeitete Lebensmittel“ und profitieren dementsprechend nicht von 
gesenkter Mehrwertsteuer. Dadurch entsteht eine künstliche Verteuerung von pflanzenbasierter 
Ernährung.
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Antrag C 043: Einführung einer Energie-Solidaritätsabgabe
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di möge sich dafür einsetzen, dass als Korrektiv zu der mit heißer Nadel
 2 gestrickten "Energiepauschale", eine Energie-Solidaritätsabgabe einzuführen.

 3 Diese soll erhoben werden in Höhe von 0,2 Prozent des Monatsbruttoverdienstes auf
 4 Einkommen höher / gleich 100.000,-- Euro / Jahr.

Begründung

In den im Antrag beschriebenen Gehaltsgruppen können sich betroffene Personen die gestiegenen 
Energiepreise leisten - ohne auf finanzielle Zuschüsse angewiesen zu sein.

Der von der Bundesregierung gewährte Zuschuss sollte nur bedürftigen Personen vorbehalten sein. 

Die Begründung für die Ausschüttung via "Gießkanne", das in Anbetracht der "Schnelle der Zeit" bei dem 
Gesetz zur Energiepreispauschale angeblich keine Ausnahmen geben konnte, soll sich der Staat über den 
vorgeschlagenen Weg entlasten. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass die Gegenfinanzierung über eine 
Erhöhung von Verbrauchersteuern unausweichlich ist. Ein solches Vorgehen würde wiederum Gering- und 
Mittelverdiener*innen überproportional belasten.  
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Antrag C 044: Ökologischen Wandel stärken
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Erledigt durch Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di wird mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gegenüber den politischen
 2 Gremien der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union dafür kämpfen, dass
 3 die Lebensbedingungen für die folgenden Generationen auf unserem Planeten Erde
 4 erhalten bleiben und verbessert werden. 

Begründung

Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem ist zum Wachstum verdammt. Damit kommt die Erde an ihre 
Grenzen. Ressourcen (Quelle, Mittel, Rohstoffe) werden aufgebraucht und das Klima nachhaltig und immer 
stärker geschädigt. "Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie keine Treibhausgase mehr in der 
Atmosphäre in Umlauf bringt", schreibt die Autorin und Journalistin Ulrike Hermann. Dazu müssen die 
wirtschaftlichen Abläufe umgebaut und auch unser aller Privatleben verändert werden. Hierin steckt die 
große gesellschaftliche und gewerkschaftliche Chance, Umbau und Veränderung nicht als Verlust zu 
empfinden, sondern als Gewinn zu gestalten. Dafür kann der gewerkschaftliche Grundwert der 
„Solidarität“ ein stabiles Fundament sein.

Weiter schreibt Ulrike Hermann, "dass auf ökologischer Basis künftig nur noch so viel produziert wird, wie 
verbraucht und recycelt werden kann". Um eine breite und stabile Akzeptanz und die erforderliche 
Einsicht dieses Wandels zu erreichen müssen hierfür, unter Beteiligung aller Mitglieder der Gewerkschaft 
ver.di, Modelle entwickelt werden, die dann in die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen 
eingebracht werden.

Die Dringlichkeit dieses Vorgehens wird deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass die Erhaltung der 
Lebensbedingungen auf diesem Planeten nicht nur ein „Thema“ neben oder gar unter vielen anderen ist 
und sein kann, sondern in unserer aktuellen Gewerkschaftsarbeit und Diskussion breiten Raum 
einnehmen muss. Die Organisation ver.di muss als Ergänzung zu den bisherigen gewerkschaftlichen 
Schwerpunktthemen auf der Basis ständigen Wachstums, hinein in das Engagement der gerechten, 
sozialen Verteilung des Verbleibenden. Beteiligung, Solidarität, Einsicht und Akzeptanz aus solchen 
Prozessen fördern auch das Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen und stärken damit 
nicht nur die innergewerkschaftliche Demokratie, sondern auch den demokratischen Staatsaufbau in der 
Bundesrepublik Deutschland.
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Antrag C 045: Ermäßigter Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent 
auf Heizöl, Erdgas und Elektrizität und Fernwärme
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Status: Erledigt durch Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di möge sich dafür einsetzen, dass Energieträger wie Heizöl, Erdgas, Elektrizität
 2 und Fernwärme in den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent aufgenommen werden.

Begründung

Die Mehrwertsteuer beträgt normalerweise 19 Prozent, dies nennt man auch den Regelsteuersatz. Es gibt 
jedoch auch Produkte und Dienstleistungen, die nur mit sieben Prozent besteuert werden. Hierbei handelt 
es sich meist um Produkte des so genannten Grundbedarfes (zum Beispiel Lebensmittel, Bücher, 
Zeitschriften etc.). Die Steuersätze sind im Umsatzsteuergesetz in § 12 UStG festlegt.

Weshalb gibt es überhaupt zwei Steuersätze? 1983, bei der Einführung des ermäßigten Steuersatzes ging 
es darum, dass der Grundbedarf erschwinglich bleiben sollte und niemand aufgrund der Mehrwertsteuer 
in finanzielle Schwierigkeiten gebracht wird und sich beispielswiese nichts mehr zu essen kaufen kann.

Doch was gehört zum Grundbedarf, zur Grundversorgung?

Tiernahrung sieben Prozent, Babynahrung 19 Prozent. Tee und Kaffee sieben Prozent, Mineralwasser 19 
Prozent.

Wer nicht gut sehen kann, zahlt bei einer Brille 19 Prozent. Wer schlecht hören kann, zahlt für ein Hörgerät 
sieben Prozent. Bei einer Bestellung im Fast-Food-Restaurant “Zum Mitnehmen”, sind im Preis nur sieben 
Prozent Mehrwertsteuer enthalten, bei “Hier essen” jedoch 19 Prozent, eine Übernachtung im Hotel wird 
mit sieben Prozent besteuert, das Frühstück hingegen mit 19 Prozent. 
Diese Beispiele sind nur einige von vielen und es lässt sich kaum etwas logisch erklären.

Gerade in Anbetracht der derzeitigen Preissteigerungen aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die 
Ukraine ist eine Entlastung der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland dringend notwendig. Neben 
der Inflation, die derzeit bei über sieben Prozent liegt, kommt nun noch die voll besteuerte Gasumlage als 
zusätzliche finanzielle Belastung hinzu. Somit steigt die Inflation, grob gerechnet, auf über zehn Prozent!

Die Diskussion um den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Heizöl, Erdgas, Elektrizität und Fernwärme, 
welche definitiv eines Grundbedarfes bzw. einer Grundversorgung entspricht, muss in diesem 
Zusammenhang schnellstmöglich geführt werden.

Diese Preissteigerungen allein mit Tarifverhandlungen aufzufangen gestaltet sich schwierig. Zum einen 
muss man sich ernsthaft fragen, ob vor diesem Hintergrund die Streikbereitschaft der Beschäftigten 
dauerhaft gegeben ist, da das Streikgeld an sich in vielen Bereichen schon eine finanzielle Einbuße 
bedeutet. Die zum Streik Aufgerufenen werden sich fragen, ob sie sich das Ausüben des Grundrechts auf 
Streik finanziell überhaupt noch leisten können. Zum anderen werden nicht alle Menschen dabei 
entlastet. Auch nicht jene, welche bis zu diesen Preissteigerungen schon kämpfen mussten.

Würde der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf sieben Prozent herabgesetzt, kostet das entsprechende 
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Produkt grob gerechnet zehn Prozent weniger.

Das Bundeskabinett hat am Donnerstag, den 4. August 2022 eine Verordnung zur staatlichen Gasumlage 
verabschiedet. Die Verordnung soll Mitte August im Bundestag verabschiedet werden. Zunächst zeitlich 
befristet auf zwei Heizperioden (bis April 2024).

Am 15. August 2022, wurde die Höhe der Gasumlage bekannt gegeben: 
2,419 Cent (mit 19 Prozent Mehrwertsteuer 2,879 Cent) pro Kilowattstunde wird die Gasumlage von Oktober 
2022 an betragen. Jedoch wird die Umlage laut Ministerium monatlich abgerechnet und kann alle drei 
Monate angepasst werden. Sollte Russland seine vertraglich zugesicherten Mengen wieder vollumfänglich 
erfüllen, werde die Preisanpassung auf Null gesetzt. Wird weiter gedrosselt, steigt die Umlage.

Zur Entlastung der Menschen hat Bundesfinanzminister Linder einen Antrag an die EU gestellt, die 
Gasumlage von der Mehrwertsteuer befreien zu dürfen. Wie bereits im April diesen Jahres vom 
wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bekannt gegeben wurde, ein aussichtsloser Versuch. Kam aber 
bei den Wähler*innen gut an…

EU-Kommissar Paolo Gentiloni schrieb bereits am 25. April 2022 den 27 Minister*innen einen Brief, in dem 
er die Rahmenbedingungen für die Senkung der Verbrauchs- und Mehrwertsteuern klarstellte:

Es gibt Ausnahmeregeln bei den Energiesteuern und die Möglichkeit die Mehrwertsteuern auf Erdgas, 
Elektrizität und Fernwärme sogar auf bis zu fünf Prozent zu senken (Motokraftstoffe sind von dieser Regel 
ausgenommen, für Solaranlagen hingegen kann sogar der Null-Satz angewendet werden).

Wer aufmerksam die lange, zähe Diskussion um die Besteuerung von Artikeln der Damenhygiene verfolgt 
hat, weiß, dass Beharrlichkeit und Druck der Gesellschaft Mehrwertsteueränderungen bewirken können.

Lasst uns als ver.di, als starke Gewerkschaft, uns dafür einsetzen, dass Heizöl, Erdgas, Elektrizität und 
Fernwärme als Grundbedarfe anerkannt und dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent 
zugeordnet werden.

You´ll never walk alone!
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Antrag C 046: Verteilungsgerechtigkeit
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich verstärkt und kontinuierlich mit dem Thema Reichtum und Armut und
 2 Verteilungsgerechtigkeit in unserem Land auseinander. In der Öffentlichkeit muss klar
 3 sein, dass ver.di nicht nur für bessere Gehälter und Arbeitsbedingungen, sondern auch
 4 für eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von Oben nach Unten steht.

 5 Sowohl in unseren Medien und sonstigen Veröffentlichungen wie auch in unserer Politik
 6 greifen wir auf, dass wir uns für eine gerechtere, solidarischere Gesellschaft
 7 einsetzen, in der die Schere zwischen Arm und Reich nicht immer weiter
 8 auseinandergeht. Dabei heben wir besonders unsere Forderungen nach Erhöhung der
 9 Erbschaftssteuer und der Wiedererhebung einer Vermögenssteuer, die ihren Namen
 10 verdient und das Vermögen der Superreichen tatsächlich angreift, hervor. Auch der
 11 Spitzensteuersatz muss erhöht werden. Ebenso verstärken wir unsere Forderungen nach
 12 Erhöhung der Unternehmenssteuern.

 13 In diesem Sinne arbeiten wir auch mit Bewegungen aus der so genannten
 14 „Zivilgesellschaft“ zusammen, die mit uns die gleichen Ziele haben.

Begründung

Seit Jahren klafft die Schere zwischen Reichen und Armen immer weiter auseinander. Ein geradezu 
obszöner Reichtum steht ein immer größerer Bevölkerungsteil gegenüber, der mit seinem Einkommen 
nicht mehr oder kaum noch über die Runden kommt. Im Zuge der neo-liberalen „Reformen“ der 
vergangenen Jahrzehnte wurden nicht nur die Reichen immer reicher (und auch zahlreicher), sondern 
auch die öffentliche Daseinsvorsorge ausgezehrt, was nicht zuletzt während der Corona-Pandemie 
überdeutlich wurde. Ebenso erreichte auch die Unternehmensbesteuerung einen historischen Tiefstand.

Allein mit Tarifpolitik lässt sich dieser Zustand nicht ändern, daher müssen wir anstreben, die Frage der 
Verteilungsgerechtigkeit zu einem gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Thema zu machen.
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Antrag C 047: Ökologische Finanzwende - Nachhaltig sozial!
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 048

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Welt muss nachhaltiger werden. Angesichts des Klimawandels bedarf es einer
 2 grundlegenden Transformation der Wirtschaftsweise. Eine solche ökologische
 3 Transformation kann nur gelingen, wenn sie zugleich sozial ist. Wirtschaftliches
 4 Handeln muss nicht nur grüner, sondern auch sozial nachhaltiger werden.

 5 In der Europäischen Union gibt es seit dem Pariser Klimaabkommen umfassende
 6 gesetzgeberische Aktivitäten und politische Programme zur Einleitung einer solchen
 7 Transformation. Green Deal, REPower EU und viele sektorale Einzelmaßnahmen stehen
 8 dafür. Die Aktivitäten der Europäischen Union sind eingebettet in ein breiteres
 9 Verständnis von Nachhaltigkeit basierend auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen für
 10 eine nachhaltige Entwicklung und beziehen neben Umweltaspekten (E = Environment) auch
 11 soziale Aspekte (S = Social) und Fragen der Unternehmensführung (G = Governance) ein.

 12 Im Konzept der Europäischen Union spielt das Finanzsystem als Investitionsquelle für
 13 die Finanzierung der Transformation eine herausragende Rolle. Aus einer Mischung aus
 14 mangelnden fiskalischen Möglichkeiten der Europäischen Union, einer in den Verträgen
 15 der Europäischen Union eingewirkten marktliberalen Orientierung einem falschen
 16 ökonomischen Verständnis und einer daraus resultierenden Ablehnung
 17 schuldenfinanzierter öffentlicher Investitionen,  fokussiert das Konzept der
 18 Europäischen Union nicht auf staatliche Förderung und direkte Investition in
 19 zukunftsfähige nachhaltige Strukturen, Technologien und Märkte, sondern auf die
 20 Mobilisierung privaten Kapitals zur Finanzierung der ökologischen Transformation.
 21 Deshalb stehen Markttransparenz und Veröffentlichungspflichten im Zentrum und
 22 Finanzmarktakteure wie Banken, Versicherungen und Fonds sollen private Investitionen
 23 in die ökologische Transformation leiten und für sie Kapital mobilisieren.

 24 Ein alternativer Weg zu diesem Konzept erfordert massive staatliche Investitionen in
 25 notwendige Infrastrukturen für die ökologische Transformation sowie zur Absicherung
 26 der sozialen Folgen. Dazu bedarf es einer massiven Stärkung der Steuerbasis, sowohl
 27 der Mitgliedstaaten als auch der Europäischen Union.

 28 Wir fordern aus gewerkschaftlicher Sicht:

 29

 30

 31

 32

 33

Stärkung der fiskalischen Kapazitäten der Europäischen Union sowie der
Mitgliedstaaten zur Förderung und Unterstützung einer gerechten Transformation.

Übertragung von Steuerkompetenzen auf die Europäischen Union.

Durchsetzung vorhandener Steuerregelungen und Verhinderung von Steuervermeidung.

Stärkere Besteuerung großer Vermögen und von Spitzenverdienern.
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 34 Die Aktivitäten der Europäischen Union betreffen viele Bereiche. Mit der so genannten
 35 Taxonomie wurde ein Klassifizierungssystem geschaffen, mit dem wirtschaftliche
 36 Aktivitäten als einem der von der Europäischen Union definierten sechs Umweltzielen
 37 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von
 38 Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und
 39 Verminderung von Umweltverschmutzung, Schutz gesunder Ökosysteme) zuträglich
 40 klassifiziert werden können. Die Taxonomiekonformität der wirtschaftlichen
 41 Aktivitäten ist ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger Nachhaltigkeitsberichte von
 42 Unternehmen, die nicht als kleine und mittlere Unternehmen gelten. Die Richtlinie der
 43 Europäischen Union zur Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert
 44 außerdem zahlreiche Berichtspflichten zu sozialen Standards und Fragen der
 45 Unternehmensführung. Zusätzlich sollen mit dem Vorschlag der Europäischen Union für
 46 eine europäische Lieferkettenrichtlinie Verpflichtungen zur unternehmerischen
 47 Sorgfalt auf die gesamte Lieferkette ausgedehnt werden.

 48 Nicht zuletzt der Streit um die Einbeziehung der Stromproduktion mittels Gas und
 49 Atomkraft als taxonomiekonforme Aktivität unter bestimmten Bedingungen hat gezeigt,
 50 dass die Verfahren zur Definition dieser Vielfalt von Regelungen und Standards
 51 anfällig sind für Lobbyismus und politischen Druck. Ursache sind die vermeintlich
 52 technischen, aber tatsächlich politischen Kriterien, die zu einem hohen Teil in
 53 demokratisch nicht legitimierten „Expertengremien“ erarbeitet und ohne ausreichende
 54 Beteiligung des Parlaments der Europäischen Union verabschiedet werden. Die
 55 „Expertengremien“ sind wesentlich von Wirtschaft und Finanzmarktakteuren dominiert,
 56 andere Stakeholder (Nutzer*innen, Anwohner*innen, Beschäftigte) sind nur unzureichend
 57 beteiligt. Gewerkschaften sind nur vereinzelt vertreten. Das gilt im Übrigen auch für
 58 den Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung.

 59 Die Aktivitäten der Europäischen Union führen zu einer immensen Zunahme von
 60 Berichtspflichten für die Unternehmen, die Ressourcen binden und auch zu neuen
 61 Verantwortlichkeiten von Mitbestimmungsvertreter*innen führen. Viele
 62 Umsetzungsschritte fallen gebündelt in den nächsten drei bis fünf Jahren an. Neben
 63 den Umsetzungsanforderungen aus der Vielzahl der neuen gesetzlichen Regelungen, gibt
 64 es zudem noch „Kinderkrankheiten“ wie unterschiedlich verwendete Begriffe, parallele
 65 Berichtsanforderungen und Widersprüche zwischen den einzelnen Regelungen.

 66 Wir fordern:

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

eine Überarbeitung der Regelungen mit dem Ziel einer einheitlichen Verwendung
von Begriffen;

Minimierung des Berichtsaufwands durch Verwendung einheitlicher Datenstandards
für unterschiedliche Anforderungen;

stärkere Beteiligung von Gewerkschaften in den standardsetzenden /
vorbereitenden Gremien, insbesondere wenn es um das „Sozial“ in den
Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geht;

ausgewogenere Besetzung der relevanten Gremien unter Berücksichtigung aller
Stakeholder;

Erhöhung der Legitimation der Regelungen durch Stärkung der Rechte des
Parlaments der Europäischen Union bei der Verabschiedung.

 78 Für Finanzmarktakteure, Versicherungen und Banken wurden zusätzliche Regelungen
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 79 geschaffen. Mit speziellen Berichtspflichten müssen diese ihr Produktangebot und ihre
 80 eigene Geschäftspolitik mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte transparent machen. Im
 81 Kreditgewährungsprozess und der Wertpapierberatung wird Nachhaltigkeit zur Pflicht.
 82 Mit dem Green Bond Standard und Regelungen für Anbieter von Indizes wurden weitere
 83 Bereiche reguliert.

 84 All dies verhindert nicht das Greenwashing von Finanzprodukten und die weitere
 85 Finanzierung Kohlendioxid-intensiver Aktivitäten durch Banken und Fonds. Gesetzliche
 86 Lücken, wie die Deklaration von Fonds als „nachhaltig“ lediglich mit allgemeinen
 87 Angaben im Prospekt zur Anlagepolitik ohne messbare Kriterien (sogenannte Artikel 8-
 88 Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
 89 Finanzdienstleistungssektor) oder die Klassifizierung der Stromproduktion mit Atom
 90 und Gas als taxonomiekoform, beschädigen das Vertrauen in nachhaltige Finanzprodukte.
 91 Zudem bemüht sich die Finanzindustrie um die Aufweichung oder Abschwächung von
 92 Regelungen, um eine schöne nachhaltige Fassade präsentieren zu können, aber die
 93 Geschäftspolitik substanziell nicht ändern zu müssen. Die Aufsicht, unterstützt von
 94 Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen (Berichtspflichten, Stresstest,
 95 aufsichtsrechtliche Prüfungsprozesse), legt zwar verstärkt Wert auf eine angemessene
 96 Berücksichtigung von Klima-Risiken bzw. Risiken der Nachhaltigkeitskriterien Umwelt,
 97 Soziales und Unternehmensführung. Hier geht es aber weniger um die Nachhaltigkeit der
 98 Produkte, sondern vielmehr um die Finanzstabilität.

 99 Beschäftigte sowie Interessenvertreter*innen müssen mit diesen Anforderungen umgehen.
 100 Das erfordert Qualifikation für die Beratungsprozesse, klare Regelungen für die
 101 Datenerhebung zu den Nachhaltigkeitsthemen in den Kundenprozessen sowie stärkere
 102 Einbeziehung und Qualifizierung der Mitbestimmungsgremien in die Definition und
 103 Überwachung einer nachhaltigen Geschäftspolitik. Letzteres gilt nicht nur für die
 104 Finanzbranche, sondern für alle Bereiche, die von der Transformation betroffen sind.
 105 Nicht zuletzt spielt nachhaltige Anlagepolitik auch eine Rolle in den Systemen der
 106 betrieblichen Altersversorgung.

 107 Wir fordern:

 108

 109

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

 117

klare Produktlabels und eindeutige Kriterien für nachhaltige Finanzprodukte;

Stärkung der Rechte der Mitbestimmungsorgane bei der Definition und Überwachung
einer nachhaltigen Geschäftspolitik;

Unterstützung der Mitbestimmungsvertreter*innen bei der Folgenabschätzung durch
Wissenschaft und gewerkschaftlich initiierte / begleitete Projekte;

Qualifizierung und Unterstützung der Beschäftigtenvertreter*innen in Systemen
der betrieblichen Altersversorgung zur Umsetzung einer nachhaltigen
Anlagepolitik;

umfassende Qualifikation der Berater*innen im Kreditbereich (Immobilien,
Firmenkunden) und Anlageberater*innen.

 118 Für uns als Gewerkschaft hat das „Sozial“ in den Nachhaltigkeitskriterien Umwelt,
 119 Soziales und Unternehmensführung naturgemäß eine besondere Bedeutung. Bislang finden
 120 sich Regelungen an unterschiedlichen Stellen und sind noch weit entfernt von der
 121 Festlegung umfassender Standards. In der Taxonomie ist eine Bedingung für die
 122 Konformität einer wirtschaftlichen Aktivität die Einhaltung so genannter
 123 Mindeststandards. Finanzmarktakteur*innen haben ähnliche Verpflichtungen bei der
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 124 Information über Finanzmarktprodukte. Beiden fehlt es bislang an klaren Prüf- und
 125 Messkriterien. Der Nachhaltigkeitsbericht von Unternehmen muss dagegen zukünftig auch
 126 Angaben über Löhne und Gehälter, Tarifgebundenheit und -abdeckung sowie die
 127 Zusammenarbeit mit Mitbestimmungsorganen und Gewerkschaften enthalten. Es handelt
 128 sich hierbei aber nur um reine Offenlegung, keineswegs um eine sanktionierte
 129 Verpflichtung zur Einhaltung der Kriterien. Ob aus reinen Berichtspflichten am Ende
 130 soziale Standards werden, ist abhängig vom politischen Druck zur Skandalisierung zum
 131 Beispiel von Unternehmen, die über ihre Nicht-Tarifgebundenheit oder das Nicht-
 132 Vorhandensein eines Betriebsrates berichten müssen. Wie weit die Verpflichtungen,
 133 insbesondere bezüglich möglicher Sanktionen in der Lieferkette gehen sollen, ist
 134 politisch noch umstritten.

 135 Weitergehende Versuche zur Definition sozialer Standards für gute Arbeit gibt es im
 136 Rahmen der Taxonomie. Die Kommission der Europäischen Union ist zur Prüfung der
 137 Erweiterung der Taxonomie um eine soziale Taxonomie verpflichtet, entsprechende
 138 Vorschläge stoßen nach derzeitigem Stand allerdings dort auf wenig Gegenliebe.

 139 In der sozialen Taxonomie würden soziale Ziele, wie gute Arbeitsbedingungen oder der
 140 Zugang und die Qualität von Diensten und Produkten der Daseinsvorsorge, definiert. Da
 141 die ökologische Taxonomie letztlich Investitionen in Aktivitäten zur Erreichung der
 142 definierten Ziele misst, beinhaltet eine soziale Taxonomie nach vergleichbarem Muster
 143 letztlich immer die Gefahr, privates Kapital in der öffentlichen Daseinsvorsorge und
 144 damit Privatisierung zu fördern. Aus gewerkschaftlicher Sicht macht eine soziale
 145 Taxonomie deshalb nur Sinn, wenn sie sich nicht auf einzelne wirtschaftliche
 146 Aktivitäten, sondern auf die Einhaltung sozialer Standards auf Unternehmensebene
 147 konzentriert, um privaten Investitionen in die Daseinsvorsorge keinen Vorschub zu
 148 leisten.

 149 Wir fordern:

 150

 151

 152

 153

 154

 155

 156

 157

 158

Stärkung der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit (mehr „Sozial“ in den
Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung);

Konzentration auf die Definition und Einhaltung von Standards guter Arbeit;

keine Förderung von Privatisierung durch Soziallabels;

stärkere Beteiligung der Gewerkschaften in allen standardsetzenden und -
vorbereitenden Gremien, die sich mit dem „Sozial“ in den
Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung befassen;

breite Diskussion in ver.di über die Auswirkungen der Transformation und die
Möglichkeiten einer sozialen Gestaltung.
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Antrag C 048: Sichere Ver- und Entsorgung – klimagerecht, sozial 
gerecht, demokratiegerecht
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag C 047
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 047

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die Welt muss nachhaltiger werden. Angesichts des Klimawandels bedarf es einer
 2 grundlegenden Transformation der Wirtschaftsweise. Eine solche ökologische
 3 Transformation kann nur gelingen, wenn sie zugleich sozial ist. Wirtschaftliches
 4 Handeln muss nicht nur grüner, sondern auch sozial nachhaltiger werden.

 5 In der Europäischen Union gibt es seit dem Pariser Klimaabkommen umfassende
 6 gesetzgeberische Aktivitäten und politische Programme zur Einleitung einer solchen
 7 Transformation. Green Deal, REPowerEU und viele sektorale Einzelmaßnahmen stehen
 8 dafür. Die Aktivitäten der Europäischen Union sind eingebettet in ein breiteres
 9 Verständnis von Nachhaltigkeit, basierend auf den 17 Zielen der Vereinten Nationen
 10 für eine nachhaltige Entwicklung und beziehen neben Umweltaspekten (E = Environment)
 11 auch soziale Aspekte (S = Social) und Fragen der Unternehmensführung (G = Governance)
 12 ein.

 13 Im Konzept der Europäischen Union spielt das Finanzsystem als Investitionsquelle für
 14 die Finanzierung der Transformation eine herausragende Rolle. Mit einer Mischung aus
 15 mangelnden fiskalischen Möglichkeiten der Europäischen Union, einer in den Verträgen
 16 der Europäischen Union eingewirkten marktliberalen Orientierung, einem falschen
 17 ökonomischen Verständnis und einer daraus resultierenden Ablehnung
 18 schuldenfinanzierter öffentlicher Investitionen, fokussiert das Konzept der
 19 Europäischen Union nicht auf staatliche Förderung und direkte Investition in
 20 zukunftsfähige nachhaltige Strukturen, Technologien und Märkte, sondern auf die
 21 Mobilisierung privaten Kapitals zur Finanzierung der ökologischen Transformation.
 22 Deshalb stehen Markttransparenz und Veröffentlichungspflichten im Zentrum und
 23 Finanzmarktakteure wie Banken, Versicherungen und Fonds sollen private Investitionen
 24 in die ökologische Transformation leiten und für sie Kapital mobilisieren.

 25 Ein alternativer Weg zu diesem Konzept erfordert massive staatliche Investitionen in
 26 notwendige Infrastrukturen für die ökologische Transformation sowie zur Absicherung
 27 der sozialen Folgen. Dazu bedarf es einer massiven Stärkung der Steuerbasis, sowohl
 28 der Mitgliedstaaten als auch der Europäischen Union.

 29 Wir fordern aus gewerkschaftlicher Sicht:

 30

 31

 32

 33

 34

Stärkung der fiskalischen Kapazitäten der Europäischen Union sowie der
Mitgliedstaaten zur Förderung und Unterstützung einer gerechten Transformation.

Übertragung von Steuerkompetenzen auf die Europäischen Union.

Durchsetzung vorhandener Steuerregelungen und Verhinderung von Steuervermeidung.

Stärkere Besteuerung großer Vermögen und von Spitzenverdienern.
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 35 Die Aktivitäten der Europäischen Union betreffen viele Bereiche. Mit der so genannten
 36 Taxonomie wurde ein Klassifizierungssystem geschaffen, mit dem wirtschaftliche
 37 Aktivitäten als einem der von der Europäischen Union definierten sechs Umweltzielen
 38 (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von
 39 Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und
 40 Verminderung von Umweltverschmutzung, Schutz gesunder Ökosysteme) zuträglich
 41 klassifiziert werden können. Die Taxonomiekonformität der wirtschaftlichen
 42 Aktivitäten ist ein wesentlicher Bestandteil zukünftiger
 43 Nachhaltigkeitsberichtserstattung von Unternehmen, die nicht als kleine und mittlere
 44 Unternehmen gelten. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung definiert außerdem
 45 zahlreiche Berichtspflichten zu sozialen Standards und Fragen der
 46 Unternehmensführung. Zusätzlich sollen mit dem Vorschlag der Europäischen Union für
 47 eine europäische Lieferkettenrichtlinie Verpflichtungen zur unternehmerischen
 48 Sorgfalt auf die gesamte Lieferkette ausgedehnt werden.

 49 Nicht zuletzt der Streit um die Einbeziehung der Stromproduktion mittels Gas und
 50 Atomkraft als taxonomiekonforme Aktivität unter bestimmten Bedingungen hat gezeigt,
 51 dass die Verfahren zur Definition dieser Vielfalt von Regelungen und Standards
 52 anfällig sind für Lobbyismus und politischen Druck. Ursachen sind die vermeintlich
 53 technischen, aber tatsächlich politischen Kriterien, die zu einem hohen Teil in
 54 demokratisch nicht legitimierten „Expertengremien“ erarbeitet und ohne ausreichende
 55 Beteiligung des Parlaments der Europäischen Union verabschiedet werden. Die
 56 „Expertengremien“ sind wesentlich von der Wirtschaft und Finanzmarktakteuren
 57 dominiert, andere Stakeholder (Nutzer*innen, Anwohner*innen, Beschäftigte) sind nur
 58 unzureichend beteiligt. Gewerkschaften sind nur vereinzelt vertreten. Das gilt im
 59 Übrigen auch für den Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung.

 60 Die Aktivitäten der Europäischen Union führen zu einer immensen Zunahme von
 61 Berichtspflichten für die Unternehmen, die Ressourcen binden und auch zu neuen
 62 Verantwortlichkeiten von Mitbestimmungsvertreter*innen führen. Viele
 63 Umsetzungsschritte fallen gebündelt in den nächsten drei bis fünf Jahren an. Neben
 64 den Umsetzungsanforderungen aus der Vielzahl der neuen gesetzlichen Regelungen gibt
 65 es zudem noch „Kinderkrankheiten“, wie unterschiedlich verwendete Begriffe, parallele
 66 Berichtsanforderungen und Widersprüche zwischen den einzelnen Regelungen.

 67 Wir fordern:

 68

 69

 70

 71

 72

 73

 74

 75

 76

 77

 78

Eine Überarbeitung der Regelungen mit dem Ziel einer einheitlichen Verwendung
von Begriffen.

Minimierung des Berichtsaufwands durch Verwendung einheitlicher Datenstandards
für unterschiedliche Anforderungen.

Stärkere Beteiligung von Gewerkschaften in den standardsetzenden /
vorbereitenden Gremien, insbesondere wenn es um das „Sozial“ in „Kriterien zu
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“ geht.

Ausgewogenere Besetzung der relevanten Gremien unter Berücksichtigung aller
Stakeholder.

Erhöhung der Legitimation der Regelungen durch Stärkung der Rechte des
Parlaments der Europäischen Union bei der Verabschiedung.

 79 Für Finanzmarktakteure, Versicherungen und Banken wurden zusätzliche Regelungen
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 80 geschaffen. Mit speziellen Berichtspflichten durch die Verordnung über
 81 nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor müssen
 82 diese ihr Produktangebot und ihre eigene Geschäftspolitik mit Blick auf
 83 Nachhaltigkeitsaspekte transparent machen. Im Kreditgewährungsprozess und der
 84 Wertpapierberatung wird Nachhaltigkeit zur Pflicht. Mit dem Green Bond Standard und
 85 Regelungen für Anbieter von Indizes wurden weitere Bereiche reguliert.

 86 All dies verhindert nicht das Greenwashing von Finanzprodukten und die weitere
 87 Finanzierung Kohlendioxid-intensiver Aktivitäten durch Banken und Fonds. Gesetzliche
 88 Lücken, wie die Deklaration von Fonds als „nachhaltig“ lediglich mit allgemeinen
 89 Angaben im Prospekt zur Anlagepolitik ohne messbare Kriterien (so genannte Artikel 8-
 90 Fonds nach der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
 91 Finanzdienstleistungssektor) oder die Klassifizierung der Stromproduktion mit Atom
 92 und Gas als taxonomiekoform, beschädigen das Vertrauen in nachhaltige Finanzprodukte.
 93 Zudem bemüht sich die Finanzindustrie um die Aufweichung oder Abschwächung von
 94 Regelungen, um eine schöne nachhaltige Fassade präsentieren zu können, aber die
 95 Geschäftspolitik substanziell nicht ändern zu müssen. Die Aufsicht, unterstützt von
 96 Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen (Berichtspflichten, Stresstest,
 97 aufsichtsrechtliche Prüfungsprozesse), legt zwar verstärkt Wert auf eine angemessene
 98 Berücksichtigung von Risiken zu Klima, beziehungsweise Umwelt, Soziales und
 99 Unternehmensführung. Hier geht es aber weniger um die Nachhaltigkeit der Produkte,
 100 sondern vielmehr um die Finanzstabilität.

 101 Beschäftigte und Interessenvertreter*innen müssen mit diesen Anforderungen umgehen.
 102 Das erfordert Qualifikation für die Beratungsprozesse, klare Regelungen für die
 103 Datenerhebung zu den Nachhaltigkeitsthemen in den Kundenprozessen sowie stärkere
 104 Einbeziehung und Qualifizierung der Mitbestimmungsgremien in die Definition und
 105 Überwachung einer nachhaltigen Geschäftspolitik. Letzteres gilt nicht nur für die
 106 Finanzbranche, sondern für alle Bereiche, die von der Transformation betroffen sind.
 107 Nicht zuletzt spielt nachhaltige Anlagepolitik auch eine Rolle in den Systemen der
 108 betrieblichen Altersversorgung.

 109 Wir fordern

 110

 111

 112

 113

 114

 115

 116

 117

 118

 119

Klare Produktlabels und eindeutige Kriterien für nachhaltige Finanzprodukte.

Stärkung der Rechte der Mitbestimmungsorgane bei der Definition und Überwachung
einer nachhaltigen Geschäftspolitik.

Unterstützung der Mitbestimmungsvertreter*innen bei der Folgenabschätzung durch
Wissenschaft und gewerkschaftlich initiierte / begleitete Projekte.

Qualifizierung und Unterstützung der Beschäftigtenvertreter*innen in Systemen
der betrieblichen Altersversorgung zur Umsetzung einer nachhaltigen
Anlagepolitik.

Umfassende Qualifikation der Berater*innen im Kreditbereich (Immobilien,
Firmenkunden) sowie Anlageberaterinnen und -berater.

 120 Für uns als Gewerkschaft hat das „Sozial“ in „Kriterien zu Umwelt, Soziales und
 121 Unternehmensführung“ naturgemäß eine besondere Bedeutung. Bislang finden sich
 122 Regelungen an unterschiedlichen Stellen und sind noch weit entfernt von der
 123 Festlegung umfassender Standards. In der Taxonomie ist eine Bedingung für die
 124 Konformität einer wirtschaftlichen Aktivität die Einhaltung so genannter
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 125 Mindeststandards. Finanzmarktakteur*innen haben ähnliche Verpflichtungen bei der
 126 Information über Finanzmarktprodukte. Beiden fehlt es bislang an klaren Prüf- und
 127 Messkriterien. Der Nachhaltigkeitsbericht von Unternehmen muss dagegen zukünftig auch
 128 Angaben über Löhne und Gehälter, Tarifgebundenheit und -abdeckung sowie die
 129 Zusammenarbeit mit Mitbestimmungsorganen und Gewerkschaften enthalten. Es handelt
 130 sich hierbei aber nur um reine Offenlegung, keineswegs um eine sanktionierte
 131 Verpflichtung zur Einhaltung der Kriterien. Ob aus reinen Berichtspflichten am Ende
 132 soziale Standards werden, ist abhängig vom politischen Druck zur Skandalisierung zum
 133 Beispiel von Unternehmen, die über ihre Nicht-Tarifgebundenheit oder das Nicht-
 134 Vorhandensein eines Betriebsrats berichten müssen. Wie weit die Verpflichtungen,
 135 insbesondere bezüglich möglicher Sanktionen, in der Lieferkette gehen sollen, ist
 136 politisch noch umstritten.

 137 Weitergehende Versuche zur Definition sozialer Standards für gute Arbeit gibt es im
 138 Rahmen der Taxonomie. Die Kommission der Europäischen Union ist verpflichtet zur
 139 Prüfung der Erweiterung der Taxonomie um eine soziale Taxonomie, entsprechende
 140 Vorschläge stoßen nach derzeitigem Stand allerdings dort auf wenig Gegenliebe.

 141 In der sozialen Taxonomie würden soziale Ziele, wie gute Arbeitsbedingungen oder der
 142 Zugang und die Qualität von Diensten und Produkten der Daseinsvorsorge, definiert. Da
 143 die ökologische Taxonomie letztlich Investitionen in Aktivitäten zur Erreichung der
 144 definierten Ziele misst, beinhaltet eine soziale Taxonomie nach vergleichbarem Muster
 145 letztlich immer die Gefahr, privates Kapital in der öffentlichen Daseinsvorsorge und
 146 damit Privatisierung zu fördern. Aus gewerkschaftlicher Sicht macht eine soziale
 147 Taxonomie deshalb nur Sinn, wenn sie sich nicht auf einzelne wirtschaftliche
 148 Aktivitäten, sondern auf die Einhaltung sozialer Standards auf Unternehmensebene
 149 konzentriert, um privaten Investitionen in die Daseinsvorsorge keinen Vorschub zu
 150 leisten.

 151 Wir fordern:

 152

 153

 154

 155

 156

 157

 158

 159

 160

Stärkung der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit (mehr „Sozial“ in „Kriterien
zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“.

Konzentration auf die Definition und Einhaltung von Standards guter Arbeit.

Keine Förderung von Privatisierung durch Soziallabels.

Stärkere Beteiligung der Gewerkschaften in allen standardsetzenden und -
vorbereitenden Gremien, die sich mit dem „Sozial“ in „Kriterien zu Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung“ befassen.

Breite Diskussion in ver.di über die Auswirkungen der Transformation und die
Möglichkeiten einer sozialen Gestaltung.
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Antrag C 049: Kommunalfinanzen sichern. Daseinsvorsorge 
stärken
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Die aktuellen Krisen der letzten Jahre – wie Pandemie, Krieg in der Ukraine,
 2 Klimaveränderung, um die wichtigsten zu nennen – haben eins deutlich gezeigt: die
 3 kommunale Daseinsvorsorge ist unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
 4 und muss dringend stabilisiert und ausgebaut werden.

 5 Städte und Gemeinden sind Garanten der Demokratie; in ihnen entsteht der erste und
 6 unmittelbare  Kontakt zwischen Staat und Bürger*innen. In den Kommunen wird Recht und
 7 Gesetz in konkrete Lebensbedingungen von Menschen umgesetzt. So hat zum Beispiel der
 8 Deutsche Städtetag auf die drohende Überlastung der Allgemeinen Sozialen Dienste der
 9 Jugend- und Sozialämter in den  Kommunen und die gefährdete Sicherstellung des
 10 Kindesschutzes im November 2022 hingewiesen.  Diese Krisen haben auch gezeigt, dass
 11 vielerorts zu wenig Personal vorhanden ist und die lokale und  regionale
 12 Infrastruktur brachliegt. Dazu kommt, dass der kommunale Investitionsstau in Höhe
 13 von  bald 160 Milliarden Euro (Kreditanstalt für Wiederaufbau 2022) nicht durch die
 14 Kommunen aus eigener Kraft aufgelöst werden kann. Sie müssen von den Ländern und vom
 15 Bund Unterstützung dafür erhalten. Ansonsten können die Kommunen die großen
 16 Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft, den Erhalt des sozialen Friedens in den
 17 Städten und Gemeinden, den sozial-ökologischen Wandel, die Dekarbonisierung und die
 18 demografische Entwicklung nicht bewältigen. Die anstehenden Transformationen
 19 erfordern stärkere Beteiligungsmöglichkeiten von Bürger*innen und insbesondere auch
 20 von den Beschäftigten, die den Wandel gestalten. Alle damit verbundenen Aufgaben
 21 erfordern finanzielle und personelle Ressourcen.

 22 ver.di tritt für eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Kommunen ein und
 23 fordert eine grundsätzliche Sicherstellung der Finanzgrundlagen der Städte und
 24 Gemeinden. Dazu gehören:

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

 32

 33

 34

die dauerhafte Finanzierung kommunaler Pflichtaufgaben und

die Finanzierung zusätzlicher (neuer) gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, wie
etwa Flüchtlingshilfe, Corona-Maßnahmen und Klimaanpassungsmaßnahmen, durch Bund
und Länder;

die Bezahlung von Sozialausgaben, die in Bundesgesetzen geregelt sind, durch den
Bund (Konnexitäts-Prinzip);

der Umbau der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer, die
Selbstständige einbezieht;

eine politische Lösung für die Altschulden der Kommunen. Bund und Länder sind
hier in der Verantwortung, eine Lösung zu erarbeiten.
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 35 Zusätzlich muss die Einnahmesituation der öffentlichen Hand stabilisiert werden, um
 36 Zukunftsinvestitionen zu sichern. Dazu gehören:

 37

 38

 39

 40

 41

eine sozial gerechte Besteuerung;

die Wiedereinsetzung der Vermögenssteuer;

angemessene Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen sowie

die Abschaffung der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse, denn sie
behindert die Aufnahme von Krediten für Zukunftsinvestitionen.

 42 ver.di setzt sich in allen Gliederungen und Ebenen dafür ein, dass die
 43 Finanzausstattung der Kommunen in den Ländern und im Bund im Sinne der beschriebenen
 44 Ziele verbessert wird. Dazu ist unter anderem eine adäquate Personalausstattung der
 45 Steuer- und Finanzverwaltung eine grundlegende Voraussetzung. 

Begründung

Schuldenbremse lösen – den Weg für Zukunftsinvestitionen freimachen!

Um die Finanzierung von Zukunftsinvestitionen in zum BeispielWohnungsbau, Infrastruktur, wie 
Ertüchtigung und Ausbau des Schienennetzes und des ÖPNV (Maßnahmen zur Verkehrswende), Verlegung 
von Glasfaserkabeln, Ausbau von Schulen und Investitionen in Bildung zu ermöglichen, muss die 
Finanzsituation der Kommunen dauerhaft verbessert werden.

Ein Weg dorthin ist die Abschaffung der Schuldenbremse. Anders als häufig behauptet, ist für Staaten ein 
höherer Schuldenstand verkraftbar. Zwar muss der Schuldendienst für die vorgeschlagenen Maßnahmen 
aus zukünftigen Steuereinnahmen finanziert werden, jedoch ist zu erwarten, dass mit diesen Ausgaben 
überproportionale Produktivitätszuwächse einhergehen, die in Zukunft ausreichend hohe 
Steuereinnahmen erzielen werden, so dass auch die Tilgung und Verzinsung der aufgenommenen Schuld 
keine Schwierigkeiten machen wird.

Obgleich immer wieder versucht wird, die Grenzen von Staatsverschuldung zu markieren, kann dies nicht 
überzeugen, weil die Grenzen einer Kreditaufnahme in einer bestimmten Situation nur anhand der 
Wirkungen der Verschuldung aufgezeigt werden können.

Sehr viel teurer würde es, wenn Bund und Länder die Kommunen unterfinanziert ließen. Denn dann 
müssten Städte, Gemeinden und Landkreise ihre Ausgaben radikal reduzieren, allen voran ihre 
Investitionen (zum Beispiel für die Sanierung von Schulen). Dies würde die wirtschaftliche Entwicklung 
unmittelbar massiv ausbremsen. Firmen würden Aufträge verlieren, ihre Produktion drosseln und 
Beschäftigte entlassen. In der Folge hätten die privaten Haushalte weniger Geld, das sie ausgeben 
könnten. Die Wirtschaft bräche ein, Steuereinnahmen gingen zurück, Arbeitslosigkeit und Schulden 
stiegen an.

Darüber hinaus wirken die oben genannte Zukunftsinvestitionen stabilisierend, was angesichts drohender 
Rezession immer bedeutsamer wird. Zukunftsaufgaben und gesellschaftliche Integration in Kommunen 
lassen sich umso leichter bewältigen, desto mehr es gelingt, die finanziellen Mittel bereitzustellen.

Der Personalmangel führt auch dazu, dass vorhandene Investitionsmittel, die über Bundes- oder 
Länderprogramme bereitgestellt werden, nicht abgerufen werden können.

Um die anstehenden Aufgaben zu meistern, müssen vor allem diejenigen mit hohen Einkommen (jenseits 
der Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung) entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit stärker als 
bisher herangezogen werden. Hierfür bietet es sich an, die Einkommensteuer deutlich zu erhöhen und die 
Vermögensteuer wieder zu erheben. Gegebenenfalls ist für die Finanzierung dringlicher Aufgaben auch 
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eine Vermögensabgabe einzuführen.

Unzureichende Einnahmen und Strukturwandel haben dazu geführt, dass viele Städte, Landkreise und 
Gemeinden in einem bedrohlichen Ausmaß verschuldet sind. Etwa 2.000 Kommunen haben so hohe 
Kassenkredite, dass allein die Bedienung der Zinsen sie vor eine kaum lösbare Situation stellt. Bund und 
Länder müssen aktiv werden und Kommunen mit übermäßigen Liquiditätskrediten durch eine einmalige 
und bedingungslose Übernahme von Altschulden entlasten.

Stadtplanung und lebenswerte Kommunen

Eine bedarfsbezogene Finanzierung der Kommunen ist nötig, damit wir in lebenswerten Städten und 
Gemeinden leben können. Die so genannten „freiwilligen Aufgaben“ der Kommunen müssen dauerhaft 
abgesichert werden. Zu diesen gehören unter anderem Horte, Theater, Museen, Parkanlagen, 
Schwimmbäder und viele weitere soziale Angebote. Die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge – 
vorhandene wie neu hinzukommende – sollten in Zukunft als Gemeinschaftsaufgabe abgesichert werden.

Der ÖPNV ist als öffentliches Gut auszubauen. Das heißt, dass neben dem Streckenausbau, der zu 
verkürzten Taktzeiten führt, auch entsprechend mehr Personal ausgebildet und eingestellt werden muss, 
um das zusätzliche Passagieraufkommen zu bewältigen. Perspektivisch soll die kostenlose Nutzung des 
ÖPNV eingeführt werden. Das ermöglicht erste Schritte hin zur „Stadt mit 15-minütiger Erreichbarkeit“ von 
Arbeit, Ausbildung, Kultur und Freizeit.

Ein Weg, die Kommunen dauerhaft finanziell beim sozial-ökologischen Umbau von Verkehr, Wohnen und 
weiteren Infrastrukturen zu unterstützen, besteht in der Einführung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe im 
Art. 91a GG für Klimaschutz sowie für Klimaanpassungsmaßnahmen. Dies ermöglicht es Bund und 
Ländern, den Kommunen ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen und ihnen Pflichtaufgaben im 
Bereich des Klimaschutzes zu übertragen.

Ausgestaltung und Zielsetzungen des EU-Wettbewerbs- und Beihilferechts widersprechen den Zielen der 
Daseinsvorsorge und Nachhaltigkeit. Damit gefährden sie den bestehenden kommunalen Querverbund 
von Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungen (wie beispielsweise Stadtwerke).
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Antrag C 050: Einführung Vermögenssteuer
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichsvorstand C Stuttgart
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand wird sich zusammen mit anderen DGB-Gewerkschaften und
 2 gesellschaftlichen Organisationen für die schnelle Einführung einer Vermögenssteuer
 3 einsetzen und hierzu Kampagnen organisieren.

Begründung

Die Bundesrepublik Deutschland ist in Europa bei den Privatvermögen mit 16,4 Billionen Euro im Jahr 2020 
auf Platz 1. Im letzten Jahrzehnt sind diese Vermögen um über 52 Prozent gewachsen. Selbst während der 
Pandemie wuchsen Kapitalerträge im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum überdurchschnittlich. Das 
Vermögen ist noch viel ungleicher verteilt als das Einkommen. Das reichste ein Prozent der Deutschen 
besitzt über ein Drittel des gesamten Vermögens, die reichsten zehn Prozent besitzen zusammen sogar 
zwei Drittel. Die Hälfte der Bevölkerung hingegen hat nahezu nichts oder unterm Strich nur Schulden. Bei 
der Vermögensbesteuerung geht es nicht um Neid, wie manchmal unterstellt wird, sondern um:

 Gerechtigkeit: Denn es ist ungerecht, wenn die Finanzstarken immer reicher werden und zugleich 1. 
weniger steuerlich belastet werden, während die Finanzschwächeren ärmer werden und stärker als 
früher belastet. In den letzten Jahrzehnten ist die Finanzierung der öffentlichen Haushalte immer mehr 
zur Sache nur der „kleinen Leute“ geworden, während Reiche und Konzerne in den Genuss 
umfangreicher Steuererleichterungen kamen.

 Demokratie: Denn es höhlt die Demokratie aus, wenn zu wenig Geld für Schulen, Kitas und 2. 
Sozialleistungen da ist – und das Gemeinwesen zugleich immer mehr von den Entscheidungen privater 
Großunternehmen und einer kleinen, finanzstarken Elite und ihrer Fondsverwalter abhängt.

 Vernünftiges Wirtschaften: Aktuell sind die Zinsen extrem niedrig, aber jedes Prozent Zinserhöhung 3. 
kostet Bund, Länder und Kommunen jährlich rund 21 Milliarden Euro für Zinsen mehr. Jeder Zins-Euro 
an private Kreditgeber fehlt dort, wo die öffentliche Hand dringend investieren müsste. Zum Beispiel im 
Energie-, Bildungs- und Pflegebereich herrscht in der Bundesrepublik Deutschland ein großer Mangel an 
öffentlichen Investitionen und Personal. Das behindert letztlich auch die Wirtschaftsentwicklung. Statt 
Vermögende mit Zinsen dafür zu belohnen, dass sie dem Staat Geld leihen, sollte für sie wieder eine 
Steuerpflicht gelten, die ihrer wirtschaftlichen Leistungsstärke entspricht.
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Antrag C 051: Antrag zur Abschaffung der Abgeltungssteuer von 25 
Prozent
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich weiterhin dafür ein, dass die seit dem 1. Januar 2009 bestehende
 2 Abgeltungssteuer für Kapitalerträge, wie zum Beispiel aus Aktien und Fonds,
 3 abgeschafft wird und die Kapitalerträge den normalen Steuerbedingungen unterliegen.

Begründung

Es kann nicht angehen, dass die normalen Arbeitnehmer*innen ihren Lohn und das Gehalt nach den 
normalen Steuerbedingungen versteuern müssen und gerade die Reichen sich einer normalen 
Versteuerung mit der Abgeltungssteuer entziehen können.

Alle Bürger*innen in unserem Staat sind vor allem bei der Steuergerechtigkeit gleich zu behandeln. 
Gerade in der jetzigen Zeit gehört solch eine Ungerechtigkeit abgeschafft.
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Antrag C 052: Ersatzlose Streichung der Steuerklasse V 
Antragsteller*in: Bezirksvorstand Schleswig-Holstein Süd-West
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di stellt beim Finanzministerium den Antrag, die Steuerklasse V im
 2 Lohnsteuerabzug ersatzlos zu streichen.

Begründung

Die Steuerklassenwahl III / V führt bei der Abgabe der gemeinsamen Erklärung häufig zu einer1. 
Steuernachzahlung für die gesamte Veranlagungszeit, da bei dem höheren Einkommen (Klasse III) im 
monatlichen Steuerabzug weniger Steuern einbehalten werden. Dies führt bei Ehepaaren zu einer 
unvorhergesehene zusätzliche Belastung.

Die zu zahlenden Lohn- und Einkommensersatzleistungen werden nach dem erhaltenen Nettolohn 2. 
berechnet. Hier sind Inhaber der Steuerklasse V im Nachteil. Meistens sind es die geringer 
verdienenden Ehefrauen. Die Abschaffung der Steuerklasse V wäre somit auch bei Beitrag zur 
Gleichberechtigung.

Die Finanzämter machen in den Steuerbescheiden an die Steuerpflichtigen folgenden Hinweis:3. 
"Sie haben im Veranlagungszeitraum die Steuerklassenkombination III / V gewählt. Bei der Person mit 
Steuerklasse V ergibt sich oftmals eine überproportionale Belastung mit Lohnsteuer. Außerdem kann es 
zu Nachzahlungen bei der Einkommensteuerveranlagung kommen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die 
Möglichkeit, die Steuerklassenkombination IV / IV mit Faktor zu wählen. Damit wird der Lohnsteuerabzug 
der voraussichtlichen gemeinsamen Jahressteuerschuld weitgehend angenähert.“

Sogar die Finanzämter weisen auf die Nachteile der Lohnsteuerklasse V hin. Neben den anderen 
Argumenten ist es also angebracht, sie umgehend abzuschaffen. Eine Absichtserklärung in den
steuerpolitischen Programmen ist nicht mehr ausreichend.
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Antrag C 053: Änderung der Freibeträge und Freigrenzen im 
Steuerrecht
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz B Hamburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Freibeträge und Freigrenzen im Steuerrecht wie
 2 folgt angehoben werden:

 3
 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer auf 18.000,-- Euro pro1. 
Person;

Erhöhung des Werbungskostenpauschbetrages auf 2.000,-- Euro;2. 

Erhöhung der Freigrenze für Kleinunternehmer nach § 19 UStG auf 30.000,-- Euro;3. 

Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 10.000,-- Euro;4. 

Erhöhung des Alleinerziehendenfreibetrages auf 4.000,-- Euro;5. 

Erhöhung der Behindertenfreibeträge (Verdreifachung);6. 

Erhöhung der Sätze zu den Unterhaltszahlungen auf das Doppelte.7. 

Begründung

Derzeit beginnt die Besteuerung des Einkommens bereits bei einem Bruttoeinkommen von 10.000,-- Euro. 
Das entspricht einem monatlichen zu versteuernden Einkommen von 833,33 Euro. Also einem Einkommen, 
das weit unterhalb des Armutsrisikos von circa 1.070,-- Euro pro Monat liegt, wobei letzteres das zur 
Verfügung stehende meint (vgl. Relative Einkommensarmut und Realer Mangel).

(Eine Kurzauswertung aktueller Daten von Eurostat, Eric Seils und Jutta Höhne, Nr. 16 Policy Brief WSI 
11/2017)

Die Einkommen Soloselbstständiger / freiberuflich Tätiger sind in der Regel von Jahr zu Jahr 
unterschiedlich.

Zugleich müssen aber die eigene Infrastruktur sowie Kosten für Akquise etc. laufend finanziert werden. 
Die Besteuerung ab 18.000,-- Euro würde den notwendigsten Spielraum für abzudeckende Leistungen 
anerkennen. Deshalb soll ein höherer Freibetrag in die Steuergesetzgebung aufgenommen werden. Derzeit 
wäre dafür 18.000,-- Euro anzusetzen.

Der Freibetrag sollte jährlich entsprechend den Preissteigerungsraten nach oben angepasst werden.

Das Zu- und Abflussprinzip der Besteuerung ermöglicht es nicht, Rücklagen für die Zukunft bei der 
Einkommensteuerpflicht zu berücksichtigen. Es ist aber dringend erforderlich, dass Steuerpflichtige den 
notwendigen finanziellen Spielraum zur Lebenssicherung und zur Aufrechterhaltung und Fortführung ihrer 
Tätigkeit als steuerlichen Freibetrag geltend machen können.
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Antrag C 054: Aufwertung der steuerlichen Absetzbarkeit von 
Gewerkschaftsbeiträgen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Angenommen in geänderter Fassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme in geänderter Fassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 072

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für folgende Forderungen ein: Entsprechend der bedeutenden Funktion
 2 von Gewerkschaften können die Gewerkschaftsbeiträge, nicht wie bisher als
 3 Werbungskosten, sondern analog den Mitgliedsbeiträgen von Parteien von der Steuer
 4 abgesetzt werden.

Begründung

Gewerkschaften sind ein elementarer Teil der deutschen Zivilgesellschaft. Sie leisten gemeinnützige 
Beiträge weit über die reine Verhandlung von Tarifen hinaus.

Es ist daher nicht nachzuvollziehen, dass die Mitgliedsbeiträge in der Gewerkschaft nur als 
Werbungskosten und nicht analog zu Parteien als Mitgliedsbeiträge steuerlich abgesetzt werden können.
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Antrag C 055: Home-Office-Pauschale fest einführen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Praxis / Zeitablauf
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass die Home-Office-Pauschale fest im Steuerrecht
 2 eingeführt wird.

Begründung

Aufgrund dessen, dass viele Arbeitnehmer*innen weiterhin aus dem häuslichen Umfeld arbeiten und sich 
das Home-Office in vielen Branchen fest etabliert hat, sollte sich die ver.di dafür einsetzen, dass die 
Home-Office-Pauschale weiterhin gezahlt wird.
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Antrag C 056: Home-Office-Pauschale für Selbstständige 
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass analog zur nunmehr entfristeten und leicht erhöhten
 2 Home-Office-Pauschale für Arbeitnehmer*innen gleichermaßen eine eine solche Pauschale
 3 auch für Selbstständige im Steuerrecht zur Anwendung kommen soll.

 4 Pro Tag im Home-Office sollen dann auch steuerpflichtige Selbständige sechs Euro für
 5 bis zu 210 Tage und maximal 1.260,-- Euro pro Jahr in der Einkommenssteuererklärung
 6 geltend machen können und das analog zu Angestellten gleichfalls auch wenn kein
 7 häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht.

Begründung

Die selbstständige (und freiberufliche) Arbeit ist als Existenzform bereits seit langer Zeit etabliert und 
nimmt durch die fortschreitende Digitalisierung weiter zu. Auch Soloselbstständige erledigen ihre Arbeit 
für ihre Auftraggeber nun deutlich häufiger von ihrem eigenen Büro zu Hause als im Unternehmen des 
Auftraggebers.

Daher muss die Möglichkeit zur Geltendmachung einer Home-Office-Pauschale auch für Selbstständige 
möglich sein, im selben Umfang wie für Angestellte.
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Antrag C 057: Einführung eines Mobilitätsgeldes
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für die Einführung eines Mobilitätsgeldes für Pendler*innen in der
 2 Höhe von 17 Cent je Entfernungskilometer ein.

 3 Der sich daraus ergebende Betrag wird direkt an den Erwerbstätigen ausbezahlt bzw.
 4 von der zu entrichtenden Steuerschuld abgezogen. Die Pendlerpauschale wird dafür
 5 ersatzlos gestrichen.

Begründung

Bei der jetzigen Pendlerpauschale gehen Geringverdiener*innen und Auszubildende nahezu leer aus.

Die Pendlerpauschale begünstigt Höhe Einkommen mit bis zu 17 Cent / Entfernungskilometer, während 
Geringverdiener*innen oft nur 5 Cent / Entfernungskilometer erhalten oder im Extremfall gar nichts.
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Antrag C 058: Anpassung der Wegstreckenentschädigung gemäß 
Bundesreisekostengesetz
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 059, C 060, C 061, C 062, C 063

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Anpassung der Wegstreckenentschädigung gemäß des Bundesreiskostengesetzes auf 
 2 30 Cent/Km (einfache Wegstrecke) bzw. 40 Cent/Km (erhebliches dienstliches
 3 Interesse).

 4 Der Bundesvorstand wirkt gemeinsam mit dem DGB darauf hin, dass die gemäß § 5 des
 5 Bundesreisekostengesetzes zu gewährende Wegstreckenentschädigung unbefristet auf 
 6 30 Cent je Kilometer (§ 5 Abs. 1) sowie eine Anhebung der Deckelung auf 250,- Euro
 7 und 40 Cent je Kilometer (§ 5 Abs. 2) erhöht wird.

Begründung

Die im Bundesreisekostengesetz festgelegten Beträge für eine zu zahlende Wegstreckenentschädigung 
sind nicht mehr zeitgemäß. Eine Vielzahl von Erhöhungen im wirtschaftlichen Bereich führten in den 
letzten Jahren zu einer massiven Erhöhung von Verbrauchskosten.

Viele Arbeitgeber erwarten von ihren Beschäftigten noch immer die dienstliche Mitnutzung ihres privaten 
Pkw. Demzufolge sind die Kosten in entsprechender Höhe zu erstatten.
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Antrag C 059: Anhebung der 30-Cent-Kilometerpauschale
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz E Bayern
Status: Erledigt durch Antrag C 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 058

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert die Anhebung der 30-Cent-Kilometerpauschale auf mindestens 40 Cent, da
 2 der aktuelle Betrag bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht mehr zeitgemäß
 3 ist.

Begründung

Die steuerliche Pendlerpauschale wurde im Jahr 2021 ab dem 21. Kilometer auf 35 Cent pro Kilometer 
angehoben, die Kilometergeldregelung in der Unternehmensrichtlinie der Deutschen Post AG sollte 
mindestens an die gesetzliche Regelung angepasst werden. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage 
sollte die Pauschale mindestens auf 40 Cent angehoben werden. Und selbst die 40 Cent wären nicht 
kostendeckend.

Hier ein Beispiel des ADAC in dem bei einem Seat Leon 1.0 TSI die Kosten pro Kilometer gerechnet wurden.

Hierbei ist mit eingerechnet

der Anschaffungspreis;

der Wertverlust;

Ausgaben Kraftstoff;

Motorölwechsel und Autowäsche;

Versicherung;

Werkstattkosten;

Reifenkosten.

Hier wird mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren und 75.000 Kilometer/15.000 Kilometer jährlich 
gerechnet.

Hierbei sind die Kosten 46,6 Cent pro Kilometer.

Man muss praktisch, wenn man dienstlich fährt, noch Geld mitbringen, um arbeiten zu können. Dies sollte 
nicht unser Ansinnen sein und hier muss dringend gehandelt werden.

Auch mit zu berücksichtigen ist, dass die Niederlassungsbereiche durch Niederlassungsauflösungen 
flächenmäßig immer größer werden und dadurch die Bereitschaft sich beispielsweise für eine Freistellung 
in den Betriebsrat wählen zu lassen immer geringer wird, gerade bei Kolleg*innen im neuen 
Entgeltsystem. Das würde auf Dauer die Strukturen der Betriebsräte sehr schwächen.
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Antrag C 060: Erhöhung der Entfernungspauschale für 
Dienstreisen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Erledigt durch Antrag C 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 058

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf Landes- und Bundesebene für eine gesetzliche Novellierung ein,
 2 die Entfernungspauschale auf einen Wert zu erhöhen, der den tatsächlichen Kosten /
 3 Kilometer eines PKWs der Kompaktklasse entspricht und eine fortlaufende Anpassung
 4 vorzunehmen.

Begründung

Seit 2004 beträgt die Entfernungspauschale 30 Cent pro Kilometer für die Nutzung des Privat-Pkw im 
dienstlichen Interesse. Die steuerfreie Erstattung des Arbeitgebers ist an diesen Betrag gebunden. Im Jahr 
2022 ist es aufgrund gestiegener Kosten für den PKW, die neben Treibstoff auch Reparaturen und 
Verschleiß umfassen, nicht mehr möglich, einen durchschnittlichen PKW mit 30 Cent/km kostendeckend 
zu fahren. Eine Anpassung der Möglichkeit der steuerfreien Erstattung durch den Arbeitgeber ist dringend 
geboten.
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Antrag C 061: Erhöhung der steuerfreien Pauschale für 
Geschäftsreisen - Änderung der Bundesreisekostenrichtlinien 
sowie der Landesrichtlinien
Antragsteller*in: Bezirksfachbereichskonferenz E Wiesbaden
Status: Erledigt durch Antrag C 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 058

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Gewerkschaftsrat wird beauftragt, sich für die Erhöhung der steuerfreien
 2 Fahrtkostenpauschale für Geschäftsreisen einzusetzen.  Hierzu sollen in den
 3 Bundesreisekostenrichtlinien die steuerfreien Pauschalen auf jeweils mindestens 40
 4 Cent erhöht werden.

Begründung

Durch die erheblich angestiegenen Treibstoffkosten wird die finanzielle Belastung für Beschäftigte, die ihr 
KFZ für Dienstreisen zur Verfügung stellen, immer größer. Eine Kostendeckung ist hier nicht mehr gegeben.

Durch eine Erhöhung der Pauschale kann dies zumindest teilweise aufgefangen werden.
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Antrag C 062: Änderung / Anpassung des 
Bundesreisekostengesetzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Cottbus
Status: Erledigt durch Antrag C 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 058

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di möge darauf hinwirken, dass das Bundesreisekostengesetz an die aktuellen
 2 Preisentwicklungen angepasst wird.

Begründung

Der Landkreis Elbe-Elster ist ein Flächenlandkreis mit ca. 1.000 Beschäftigten. Neben der Nutzung des 
dienstlichen Pkw-Fuhrparks werden von vielen Kolleg*innen auch Privatfahrzeuge für dienstlich 
notwendige Fahrten genutzt. Dies ist aufgrund fehlender ausreichender ÖPNV-Infrastruktur zur 
Aufgabenwahrnehmung notwendig. Der nach Bundesreisekostengesetz bestehende Anspruch auf 
Fahrtkostenersatz (§ 5 Wegstreckenentschädigung) besteht dabei in Höhe von 0,20 bzw. 0,30 Euro je 
tatsächlich gefahrenem Kilometer. Diese Werte entsprechen nicht mehr den tatsächlichen entstehenden 
Aufwendungen der Kolleg*innen. Neben dem entsprechenden „Verschleiß“ der Fahrzeuge sind 
insbesondere auch die Kraftstoffpreise in 2021 weiter stark angestiegen und haben seit dem das hohe 
Niveau beibehalten. Es ist davon auszugehen, dass dies, insbesondere durch die notwendige 
Energiewende, auch so bestehen bleiben wird. Eine dienststelleninterne Lösung durch Erhöhung der 
Entschädigungssätze ist mit Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben nicht möglich.

Um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber auch in diesem Punkt attraktiv zu halten und den Kolleg*innen 
keine zusätzlichen (Neben-)Kosten durch nicht vollumfängliche Abrechnungsmöglichkeiten über die 
Steuerabrechnung beim Finanzamt entstehen zu lassen, hält die Betriebsgruppe eine Anpassung der 
Wegstreckenentschädigung um zumindest jeweils 0,05 Euro auf 0,25 Euro bzw. 0,35 Euro für zwingend und 
zeitnah notwendig.      
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Antrag C 063: Änderung / Anpassung des 
Bundesreisekostengesetzes an die gestiegenen Kraftstoffpreise
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Erledigt durch Antrag C 058
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 058

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di möge darauf hinwirken, dass das Bundesreisekostengesetz an die aktuellen
 2 Preisentwicklungen angepasst wird.

 3 Um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeberin auch in diesem Punkt attraktiv zu
 4 halten, und den Kolleg*innen keine zusätzlichen (Neben-)Kosten durch nicht
 5 vollumfängliche Abrechnungsmöglichkeiten über die Steuerabrechnung beim Finanzamt
 6 entstehen zu lassen, muss eine Anpassung der Wegstreckenentschädigung jeweils 0,05
 7 Euro auf 0,25 Euro bzw. 0,35 Euro für zwingend und zeitnah erfolgen. 

Begründung

Der Landkreis Elbe-Elster ist ein Flächenlandkreis mit ca. 1.000 Beschäftigten. Neben der Nutzung des 
dienstlichen Pkw-Fuhrparks werden von vielen Kolleg*innen auch Privatfahrzeuge für dienstlich 
notwendige Fahrten genutzt. Dies ist aufgrund fehlender ausreichender ÖPNV-Infrastruktur zur 
Aufgabenwahrnehmung notwendig. Der nach Bundesreisekostengesetz bestehende Anspruch auf 
Fahrtkostenersatz (§ 5 Wegstreckenentschädigung) besteht dabei in Höhe von 0,20 bzw. 0,30 Euro je 
tatsächlich gefahrenem Kilometer. Diese Werte entsprechen nicht mehr den tatsächlichen entstehenden 
Aufwendungen der Kolleg*innen. Neben dem entsprechenden „Verschleiß“ der Fahrzeuge sind 
insbesondere auch die Kraftstoffpreise in 2021 weiter stark angestiegen und haben seit dem das hohe 
Niveau beibehalten. Es ist davon auszugehen, dass dies, insbesondere durch die notwendige 
Energiewende, auch so bestehen bleiben wird. Eine dienststelleninterne Lösung durch Erhöhung der 
Entschädigungssätze ist mit Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben nicht möglich.

Um den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber auch in diesem Punkt attraktiv zu halten, und den 
Kolleg*innen keine zusätzlichen (Neben-)Kosten durch nicht vollumfängliche Abrechnungsmöglichkeiten 
über die Steuerabrechnung beim Finanzamt entstehen zu lassen, hält die Betriebsgruppe eine Anpassung 
der Wegstreckenentschädigung um zumindest jeweils 0,05 Euro auf 0,25 Euro bzw. 0,35 Euro für zwingend 
und zeitnah notwendig.      
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Antrag C 064: Einbeziehung der Senior*innen / 
Ruheständler*innen in alle staatlichen Entlastungsmaßnahmen 
zur Abfederung steigender Kosten         
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Praxis / Zeitablauf

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich bei den gesetzlichen Entscheidungsträgern dafür ein, dass bei den
 2 derzeitigen und zukünftigen Maßnahmen zur Entlastung steigender Kosten auch
 3 Senior*innen / Ruheständler*innen immer angemessen berücksichtigt werden.

Begründung

Gegenwärtig hat die Bundesregierung ein Paket zur Entlastung steigender Kosten beschlossen, unter 
anderem mit einer Einmalzahlung für Werktätige und Kinder, um die steigenden Energiekosten 
abzufedern.

Für Senior*innen ist hier keine Entlastung vorgesehen, auch wenn diese die insgesamt steigenden Preise 
und besonders die der Energiekosten sehr hart treffen. Diese Entscheidung des Koalitionsausschusses 
zum Entlastungspaket hat bei den Senior*innen / Ruheständler*innen Unverständnis und auch tiefe 
Empörung hervorgerufen.

Wir erwarten von der Regierung, dass das derzeitige Entlastungspaket dahingehend nachgebessert wird, 
in dem auch Senior*innen / Ruheständler*innen die Einmalzahlung für das Steigen der Energiepreise 
einbezogen werden und das bei zukünftigen Entlastungsmaßnahmen auch immer Senior*innen und 
Ruheständler*innen mit berücksichtigt werden.
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Antrag C 064 -Ä001: Änderungsantrag zu C 064
Änderungsantrag zu C 064

Antragsteller*in: Britta Meinecke
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 2 - 3

 1 ver.di setzt sich bei den gesetzlichen Entscheidungsträgern dafür ein, dass bei den 

 2 derzeitigen (z. B. Inflationsausgleich) und zukünftigen Maßnahmen zur Entlastung infolge steigender 
Kosten auch

 3 Senior*innen / Ruheständler*innen immer gleichbehandelt und angemessen berücksichtigt werden.

Begründung

Die Bundesregierung hat ein Paket zur Entlastung der Bürger infolge der steigenden 
Lebenshaltungskosten beschlossen, u.a. mit Einmalzahlungen für Erwerbstätige und Kinder, um die 
steigenden Energiekosten abzufedern. Für Pensionär*innen soll zusätzlich ein Inflationsausgleich von bis 
zu 3.000 Euro gezahlt werden. Das hat bei den Senior*innen/Ruheständler*innen Unverständnis und tiefe 
Empörung hervorgerufen. Senior*innen/Ruheständler*innen sind im besonderen Maße der inflationären 
Entwicklung der Lebenshaltungskosten ausgesetzt. Das manifestiert sich eindeutig in der Altersarmut. Mit 
einem Einkommen unter 1.250 Euro müssen 14,1 Mill. Bürger*innen des Landes ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Besonders ältere Menschen und Senior*innen (18,2 % der Gesamtbevölkerung) sind davon 
betroffen. In den Bundesländern Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Berlin ist die 
Quote noch höher. Schlusslicht ist das Bundesland Bremen mit 28,2 %. 

Senior*innen haben deshalb das Recht auf Gleichbehandlung und fordern diese ein.

Wir fordern eine gerechte Zuordnung und Gleichbehandlung bei den Entlastungsmaßnahmen.
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Antrag C 065: Inflationsausgleich
Antragsteller*in: Bundesmigrationskonferenz
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll sich stark machen für die Etablierung eines halbjährlichen auszuzahlenden
 2 Inflationsausgleiches für Arbeitnehmer*innen.

 3 Diese Ausgleichszahlung soll vom jeweiligen Arbeitgeber*innen finanziert sein.

 4 Diese Ausgleichszahlung ist unabhängig sonstiger Sonderzahlungen und
 5 Tarifverhandlungen.

Begründung

Arbeitnehmer*innen müssen vor finanzieller Notlage beschützt werden.
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Antrag C 066: Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000,-- 
Euro steuer- und sozialversicherungsfrei auch für Selbstständige
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Soloselbstständige analog zu der steuerfreien
 2 Inflationsausgleichsprämie für Angestellte ebenfalls einen Betrag in derselben Höhe
 3 von ihren Einnahmen steuer- und sozialabgabenfrei für sich einbehalten können.

Begründung

Höhere Preise treffen Soloselbstständige und kleine Unternehmen ebenso wie Unternehmen. Deshalb 
sollte eine Lösung auch für Soloselbstständige gefunden werden, wie sie am besten unterstützt werden 
können.

Die Bundesregierung geht in Vorleistung, indem sich der Bund bereit erklärt, bei zusätzlichen Zahlungen 
der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000,-- Euro von der Steuer und den 
Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Die so genannte Inflationsausgleichsprämie ist zeitlich befristet - 
vom 26. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2024.

Die selbstständige Arbeit ist als Existenzform wegen der ungleichen Rahmenbedingungen und der 
herausfordernden Umstände der letzten Jahre mit Pandemie, Inflation und Preissteigerungen bei Energie 
und auch sonst ebenfalls arg belastet worden.

Es ist dringend angezeigt, dass die Soloselbstständigen im selben Rahmen wie die Unternehmen von 
einer Steuerbefreiung für sich selbst profitieren dürfen. Dies würde die Belastung der Soloselbstständigen 
zumindest ein wenig senken und wäre zudem ein Fingerzeig, dass die Regierung bemüht ist, fairere 
Bedingungen für die über 3,5 Millionen Selbstständigen in der Bundesrepublik Deutschland zu schaffen.
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Antrag C 067: Armut durch gestiegene Energiepreise bekämpfen
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Mittelfranken
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 078

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, einen dauerhaften Zuschuss für die gestiegenen
 2 Energiepreise insbesondere für untere Einkommensgruppen zu schaffen.

 3 ver.di setzt sich ferner dafür ein, die steuerliche Entfernungspauschale für
 4 Arbeitnehmer*innen deutlich zu erhöhen.

Begründung

Einmalige Heizkostenzuschüsse für BAföG- (Bundesausbildungsförderungsgesetz) und 
Wohngeldempfänger*innen im Sommer 2022 oder eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300,-- 
Euro brutto als Zuschuss zum Gehalt verdeutlichen lediglich das Anerkenntnis der Politik, dass die 
Energiepreise unzumutbar gestiegen sind, schaffen als einmalige Zahlungen jedoch keine dauerhafte 
Lösung. Bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Rentner*innen oder Grundsicherungsempfänger*innen 
werden überdies vollkommen leer ausgehen.

Menschen mit niedrigem Einkommen geraten insbesondere in ländlichen Regionen bei exorbitant 
gestiegenen Spritpreisen in existenzielle Probleme wegen nicht mehr finanzierbarer Anreisewege mit dem 
PKW.

Wohnen ist Menschenrecht. Arbeit ist Menschenrecht. Beides darf nicht an unbezahlbaren Energiepreisen 
scheitern.
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Antrag C 068: Finanzierung von Heizkostenzuschüssen für 
benachteiligte Menschen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Berlin-Brandenburg
Status: Abgelehnt
Empfehlung der 
Antragskommission:

Ablehnung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass es nicht nur einen einmaligen Heizkostenzuschuss
 2 aufgrund gestiegener Energiekosten gibt (Heizkostenzuschussgesetz – HeizkZuschG).

 3 Die immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten treffen viele Menschen. Zur
 4 Vermeidung von Strom- und Gasabschaltungen, welche auch zu Heizzwecken verwendet
 5 werden, bedarf es nicht nur eines einmaligen Zuschusses, sondern eines
 6 wiederkehrenden jährlichen Zuschusses und muss ins HeizkZuschG aufgenommen und
 7 erweitert werden.

Begründung

Die immer weiter steigenden Lebensunterhaltungskosten treffen benachteiligte Menschen sehr. Zur 
Vermeidung von Strom- und Gasabschaltungen, welche auch zu Heizzwecken verwendet werden, bedarf es 
nicht nur eines einmaligen Zuschusses, sondern einen wiederkehrenden jährlichen Zuschuss und muss 
ins HeizkZuschG aufgenommen und erweitert werden.
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Antrag C 069: Produktivität neu messen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Messen was wirklich zählt!

 2 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) und Bruttoinlandsprodukt (BIP) sind keine
 3 ausreichenden Wirtschaftskennzahlen, da sie die Sorgearbeit und unbezahlte Care-
 4 Arbeit nicht berücksichtigen.

 5 ver.di setzt sich dafür politisch ein, dass die Wirtschaft nicht nur in den drei
 6 klassischen Sektoren: Agrar, Industrie und Dienstleistungen dazustellen, sondern um
 7 einen vierten Sektor „Sorge und Versorgung“ zu ergänzen ist.

 8 Außerdem muss ein neues Verfahren entwickelt werden, um die Produktivität zu messen,
 9 so dass die tägliche Care-Arbeit in privaten Haushalten nicht mehr als unproduktiv
 10 gilt.

 11 Ein solches Verfahren in die politische Debatte zu bringen, ist besonders auch ein
 12 Auftrag für die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.

Begründung

Dienst an der Allgemeinheit, Dienst an den Menschen muss wieder neu auf den Punkt gebracht werden.

Einfach gesagt: Sämtliche für die Allgemeinheit relevanten Organisationen, Institutionen, Unternehmen 
und Weltkonzerne müssen das tun, was den Menschen dient, und das unterlassen, was ihnen schadet.

Wir brauchen deshalb einen umfassenden Ausbau von Institutionen und Non-Profit-Organisationen, deren 
Hauptzweck darin besteht, den Menschen, den gesellschaftlichen Einrichtungen und dem Erhalt der 
Lebensräume zu dienen - und in nichts anderem.

Wir haben in den letzten Jahren erkennen können, dass die Krisenresistenz einer Gesellschaft ganz 
entscheidend vom Ausbau dieser gesellschaftlichen Dienstleistungen für die Allgemeinheit abhängig ist.
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Antrag C 070: Care-Ökonomie
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen für einen Paradigmenwechsel zu einer
 2 Care-Ökonomie ein.

 3 Die letzten Jahre haben mit ihren Krisen deutlich gezeigt, dass wir in eine Orgie der
 4 Verschwendung verstrickt sind, die immer mehr zu einer Orgie der Vernichtung wird.
 5 Und im gleichen Zuge lassen wir ein unerträgliches Maß an Ungerechtigkeiten zwischen
 6 den Menschen zu.

 7 Hier müssen Gewerkschaften als Organisation, aber auch jedes einzelne Mitglied auf
 8 allen zugänglichen Ebenen die notwendigen Veränderungsprozesse beeinflussen.

Begründung

Ein zentrales Problem der heutigen ökonomischen Verhältnisse besteht darin, dass sie auf die einfache 
Formel: Nimm Geld und investiere es mit dem Ziel, daraus mehr Geld zu machen, reduziert wird. Das 
Prinzip ist: Die Gewinne privat zu halten, die Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen.

Obwohl deutlich mehr nicht bezahlte Arbeitsstunden als bezahlte Arbeitsstunden geleistet werden, wird 
dieser Bereich in den üblichen ökonomischen Betrachtungen nicht berücksichtigt.

Regeln werden allein nicht ausreichen, um diese kapitalistische Wirtschaftsform in die Schranken zu 
weisen. Wir müssen vielmehr erreichen, dass andere Arbeits- und Organisationsformen mehr Kraft 
entwickeln. Dies gilt insbesondere für die Care-Arbeit (Betreuung, Pflege, Alltagsgestaltung), die immer 
mehr den Kapitalinteressen unterworfen wird.

Beispiele dazu sind unter anderem unter wissenschaftlicher Begleitung in der Schweiz und in den 
Niederlanden erprobt worden.

(Siehe auch Beat Ringger, Cedric Wermuth, Die Service-Public-Revolution, Rotpunktverlag, ISBN 
978-3-85869-892-6)

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

156 / 204



Antrag C 070 -Ä001: Änderungsantrag zu C 070
Änderungsantrag zu C 070

Antragsteller*in: Francesca Groba
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 2

 1 ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen für einen Paradigmenwechselstartet eine Kampagne im 
aktuell allseits diskutierten wirtschaftlichen Transformationsprozess zu einer

 2 Care-Ökonomie einneuen Form des gesellschaftlichen Miteinanders.

Zeile 3 - 6

 3 Die letzten Jahre haben mit ihren Krisen deutlich gezeigt, dass wir in eine Orgie der 
 4 Verschwendung verstrickt sind, die immer mehrEin Paradigmenwechsel zu einer Orgie der 

Vernichtung wird. 
 5 Und im gleichen Zuge lassen wir ein unerträgliches Maß an Ungerechtigkeiten zwischen 
 6 den Menschen zuCare-Ökonomie ist aus unterschiedlichen Erfahrungen (zum Beispiel Corona, 

Umwelt,...) der letzten Jahre zwingend notwendig.

Zeile 7 - 8

 7 Hier müssen Gewerkschaften als Organisation, aber auch jedes einzelne Mitglied auf
 8 allen zugänglichen Ebenen die notwendigen Veränderungsprozesse beeinflussen.

Wir müssen erreichen, dass andere Arbeits- und Organisationsformen mehr Kraft entwickeln. Dies gilt 
insbesondere für die Care–Arbeit (Betreuung, Pflege, Alltagsgestaltung), die immer mehr den 
Kapitalinteressen unterworfen wird.

 9
Dazu ist es notwendig, dass die Gewerkschaften und jedes einzelne Mitglied auf politische und 
gesellschaftliche Meinungsträger Einfluss nehmen, um gesetzliche Rahmenbedingungen für diesen 
Veränderungsprozess zu schaffen.

ver.di wird intern dazu Strukturen (Arbeitsgruppen auf Bundes- und Landesebene) schaffen, um 
diesen Prozess auch inhaltlich intensiv zu begleiten.

Begründung

Die letzten Jahre haben mit ihren Krisen deutlich gezeigt, dass wir in eine Orgie der Verschwendung 
verstrickt sind, die immer mehr zu einer Orgie der Vernichtung wird. Und im gleichen Zuge lassen wir ein 
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unerträgliches Maß an Ungerechtigkeiten zwischen den Menschen zu.

Ein zentrales Problem der heutigen ökonomischen Verhältnisse besteht darin, dass sie auf die einfache 
Formel: Nimm Geld und investiere es mit dem Ziel, daraus mehr Geld zu machen, reduziert wird. Das 
Prinzip ist: Die Gewinne privat zu halten, die Kosten auf die Allgemeinheit abzuwälzen.

Obwohl deutlich mehr nicht bezahlte Arbeitsstunden als bezahlte Arbeitsstunden geleistet werden, wird 
dieser Bereich in den üblichen ökonomischen Betrachtungen nicht berücksichtigt.

Regeln werden allein nicht ausreichen, um diese kapitalistische Wirtschaftsform in die Schranken zu 
weisen.

Beispiele dazu sind u.a. unter wissenschaftlicher Begleitung in der Schweiz und in den Niederlanden 
erprobt worden.

(Siehe auch Beat Ringger, Cedric Wermuth, Die Service-Public-Revolution, Rotpunktverlag, ISBN 
978-3-85869-892-6)
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Antrag C 071: Energiewende konsequent umsetzen
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich für die konsequente Umsetzung der Energiewende ein. Dies ist als
 2 Chance zur Erreichung der Klimaziele zu sehen, schafft Unabhängigkeit von fossilen
 3 Brennstoffen aus anderen Ländern und schafft neue Arbeitsplätze in der Bundesrepublik
 4 Deutschland.

 5 Vor allem im Angesicht der aktuellen Krisenzeit ist eine schnelle, konsequente
 6 Energiewende wichtiger und dringender denn je. ver.di steht in Solidarität mit
 7 Bündnissen etc., die sich für eine solche Energiewende einsetzen und unterstützt
 8 diese aktiv.

Begründung

Mit dem Ausstieg aus der Kernkraft im Jahr 2011 wurde in der Bundesrepublik Deutschland die 
Energiewende eingeläutet. Sofort wurde begonnen mehr Augenmerk auf Solar- und Windenergie zu legen. 
Leider geriet dieser Ausbau in den letzten Jahren immer mehr ins Stocken und zuletzt wurden nur noch 
wenige Neuanlagen gebaut.

Auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat uns gezeigt, dass wir uns nicht von ausländischen 
Energieträgern abhängig machen sollten. Wenn wir unser Gas zukünftig aus den arabischen Emiraten 
beziehen, dann machen wir uns nur von einem anderen Land abhängig, welches die Menschen- und 
Frauenrechte mit Füßen tritt.

Die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen wie Kohle und Gas ist in der Bundesrepublik Deutschland 
immer noch der größte CO2-Produzent. Mit 312 Millionen Tonnen ist die Energieerzeugung für 39 Prozent 
des in der Bundesrepublik Deutschland ausgestoßenen CO2 verantwortlich. (Quellen: Umweltbundesamt, 
mdr Wissen)

Der Ausbau erneuerbarer Energien in der Bundesrepublik Deutschland könnte zusätzlich neue 
Arbeitsplätze schaffen und einen großen Beitrag zu einem klimaneutralen Bundesrepublik Deutschland 
leisten.
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Antrag C 072: Klimainnovationen fördern
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hessen
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass politische Innovationen oder Initiativen, wie eine
 2 Klimaprämie, die eine Erhöhung der CO2-Steuer fordert und gleichzeitig eine die
 3 Steuer ausgleichende Rückerstattung für alle Menschen mit geringem Einkommen
 4 ermöglicht, oder auch das Tempolimit von 130 km/h auf der Autobahn. Der Ausbau des
 5 öffentlichen Nahverkehrs muss parallel dazu stattfinden – vor allem in ländlichen
 6 Gegenden.

 7 Deshalb soll sich zeitgleich dafür eingesetzt werden, dass öffentliche Verkehrsmittel
 8 genutzt werden, zum Beispiel durch die Erhaltung des 9-Euro-Tickets für den gesamten
 9 öffentlichen Personennahvekehr (ÖPNV) oder zusätzliche Förderungen für
 10 "Pendler*innen", als ersten Schritt hin zu einem kostenlosen ÖPNV für alle.

 11 Außerdem soll sich die Gewerkschaft klar positionieren und auch dazu verhalten die
 12 Großkonzerne in die Verantwortung rund um Klimapolitik zu holen. So soll
 13 öffentlichkeitswirksam durch Broschüren und Kampagnen aufgeklärt werden, dass die
 14 Klimakrise kein individuelles Problem mit individuellen Lösungen ist, sondern dass
 15 große Unternehmen und Konzerne zur Verantwortung gezogen werden müssen.

Begründung

Wer den Klimawandel verhindern möchte, darf nicht vor Entscheidungen zurückschrecken. Maßnahmen 
die nachweislich signifikante Effekte erzielen können, sind durchzuführen, wenn gleich sie unpopulär 
erscheinen. Staatliche Regelungsinstrumente wie etwa Tempo-Begrenzungen, Besteuerung von CO2-
Emmissionen oder ähnliches sind wichtige Instrumente, da sie flächendeckend eingesetzt und sozial 
reguliert werden können. Wir Gewerkschaften tragen die Verantwortung sozial benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen zu stärken, zumal es einen Zusammenhang von Reichtum und Emissionen gibt.

Als Beispiel: Die Klimaprämie, vorgeschlagen von der Hans-Böckler-Stiftung.
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-fairer-wandel-mit-klimapraemie-18665.htm
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Antrag C 073: Klimabanken und Klimaagenturen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich auf allen politischen Ebenen für die Einrichtungen von Klimabanken
 2 und Klimaagenturen ein bzw. initiiert dazu eigene genossenschaftliche Ideen.

Begründung

Die Technologien für die geforderte Reduktion der Treibhausgas-Emissionen für den nachhaltigen Umbau 
von Gebäuden und die dezentrale Energiegewinnung sind ausgereift.

Was fehlt ist oft eine langfristig selbsttragende Finanzierung und Hilfe bei der praktischen Realisierung 
dieser Investitionen.

Dabei können Klimabanken helfen. Die Rolle können auch bestehende Institute wie zum Beispiel 
Sparkassen oder Volks- und Raiffeisenbanken übernehmen.

Klimaagenturen können bei der praktischen Realisierung helfen. Sie können kommunal, 
genossenschaftlich oder als Verein organisiert werden, dürfen aber keine eigenen Gewinninteressen 
verfolgen. Klimaagenturen sind lokal verankerte Kompetenzzentren, die über das nötige Know-how und 
die erforderliche Vernetzung (etwa mit dem lokalen Gewerbe) verfügen, um bestmögliche Qualität zu 
vernünftigen Preisen sicherstellen zu können.

(siehe auch: Basil Oberholzer, „Geldhahn auf für Klima“, in: Das Denknetz, Nr. 7, 2020)
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Antrag C 074: Klimapolitik
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 075, C 076

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1
 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9
 10

 11

 12

ver.di setzt sich aktiv in allen Gliederungen dafür ein, die Frage einer
nachhaltigen Klimapolitik in einer gerechten, solidarischen Gesellschaft als
Querschnittthema zu verankern. Wir sehen uns weiterhin zum Wohle Aller dem 1,5-
C-Ziel verpflichtet und fordern alle Regierungen auf, kompromisslos daran
festzuhalten. Die Bewältigung der Klimakrise muss dabei global und
antikapitalistisch gedacht werden. 

Ferner verstärkt ver.di ihre politischen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit
zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner*innen (Fridays for Future‚ unteilbar
etc.) auf allen Ebenen, um einen Systemwandel hin zu einer solidarischen,
nachhaltigen Klimapolitik zu beschleunigen und effektiv voranzubringen.

ver.di setzt nach innen aktiv eine nachhaltige Klimapolitik um und verzichtet
zum Beispiel durchgehend auf Give-aways aus Plastik, die die Umwelt belasten.

Begründung

ver.di hat bereits begonnen, in Zusammenarbeit mit Partner*innen und nach innen, sich für eine 
nachhaltige und solidarische Klimapolitik einzusetzen.

Die jüngsten Berichte (Sachstandsbericht Weltklimarat 2022 und andere) zeigen die Dramatik auf, mit dem 
der menschengemachte Klimawandel mit all seinen Folgen für die Menschen und Ökosysteme 
voranschreitet. Es bleibt kaum Zeit zum Handeln, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen.

Zugleich ist auf politischer Ebene, durch die energiepolitischen Folgen des Ukrainekrieges, eine teilweise 
Rückwärtsbewegung in Sachen Klimaschutz mit verheerenden Konsequenzen zu verzeichnen.

Diesen Tendenzen muss mit einer noch größeren Entschiedenheit und einer Verstärkung der 
Anstrengungen entgegengetreten werden, um eine nachhaltige Klimapolitik weiter aktiv voranzubringen 
und sie auch noch gerecht und solidarisch mitgestalten zu können.
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Antrag C 075: Klimapolitik
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Stuttgart
Status: Erledigt durch Antrag C 074
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 074

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1
 2
 3

 4
 5
 6
 7

 8
 9
 10

ver.di setzt sich aktiv in all einen Gliederungen dafür ein, die Frage einer
nachhaltigen Klimapolitik im einer gerechten, solidarischen Gesellschaft als
Querschnittthema zu verankern.

Ferner verstärkt ver.di seine politischen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit
zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner*innen (Fridays for Future, unteilbar
etc.) auf allen Ebenen, um eine solidarische, nachhaltige Klimapolitik
beschleunigt und effektiv voranzubringen.

ver.di setzt nach innen aktiv eine nachhaltige Klimapolitik um und verzichtet
zum Beispiel durchgehend auf Give-aways aus Plastikartikel, die die Umwelt
belasten.

Begründung

ver.di hat bereits begonnen, in Zusammenarbeit mit Partner*innen und nach innen, sich für eine 
nachhaltige und solidarische Klimapolitik einzusetzen.

Die jüngsten Berichte (Sachstandsbericht Weltklimarat 2022 und andere) zeigen die Dramatik auf, mit dem 
der menschengemachte Klimawandel mit all seinen Folgen für die Menschen und Ökosysteme 
voranschreitet. Es bleibt kaum Zeit zum Handeln, um das 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen.

Zugleich ist auf politischer Ebene, durch die energiepolitischen Folgen des Ukraine-Krieges, eine teilweise 
Rückwärtsbewegung in Sachen Klimaschutz mit verheerenden Konsequenzen zu verzeichnen.

Diesen Tendenzen muss mit einer noch größeren Entschiedenheit und einer Verstärkung der 
Anstrengungen entgegengetreten werden, um eine nachhaltige Klimapolitik weiter aktiv voranzubringen 
und sie auch noch gerecht und solidarisch mitgestalten zu können.
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Antrag C 076: Solidarität mit Lütz
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Hamburg
Status: Erledigt durch Antrag C 074
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 074

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di steht in voller Solidarität hinter den Aktivist*innen und ihren berechtigten
 2 Forderungen, welche versucht haben, den Ort Lützerath zu schützen.

 3 Wir  fordern in ver.di und dem DGB einen fairen Diskurs über den Einsatz der Polizei
 4 am 14. Januar 2023, das Verhalten der Politik und des Verhaltens der Konzernspitze
 5 von RWE.

Begründung

Während der Großdemonstration am Samstag den 14. Januar 2023 und der Räumung des Dorfes kam es zu 
sehr fragwürdigen Aktionen von der Polizei, der Politik und der Unternehmensspitze von RWE.

Über diese Dinge müssen wir sprechen, da der Klimawandel einfach Moppelkotze ist.
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Antrag C 077: Lützi ist überall
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di solidarisiert sich mit der Klimabewegung und fordert alle Mitglieder auf, sich
 2 auch zukünftig an entsprechenden Protesten und Aktionen zu beteiligen.

 3 ver.di setzt sich für die konsequente Umsetzung der Energiewende ein. Dazu gehört es
 4 auch, eine klimafreundliche und bezahlbare Stromversorgung für alle zu ermöglichen,
 5 zum Beispiel durch eine Übergewinnsteuer für Energiekonzerne oder die
 6 Vergesellschaftung der Energieproduktion.

 7 Das ver.di-Bildungsprogramm soll weiter zu diesem Thema ausgebaut werden und dafür
 8 sollen entsprechend Kooperationen mit Expert*innen und Aktionsgruppen für gemeinsame
 9 Bildungsveranstaltungen eingegangen werden.

 10 Außerdem verurteilen wir die oft gesundheitsgefährdenden und unnötig eskalativen
 11 Polizeimaßnahmen in den Einsätzen rund um die Räumung von Lützerath aufs Schärfste!

 12 ver.di steht in Solidarität mit Bündnissen etc., die sich für eine solche
 13 Energiewende einsetzen und unterstützt diese aktiv.

Begründung

Die Bilder der Proteste aus Lützerath gingen Mitte Januar 2023 durch die Medien und es gab und gibt 
Solidaritätsbekundungen von Aktivist*innen weltweit.

Lützerath und der Hambacher Forst sind ein Symbol für die Klimabewegung geworden. Neben Fridays for 
Future gibt es noch viele andere Bündnisse, wie „Lützerath lebt“ und „Alle Dörfer bleiben“, die sich für die 
Abschaffung von Braunkohle zur Energiegewinnung einsetzen. Wir als junge Menschen sehen uns direkt 
betroffen vom Klimawandel und seinen Folgen. Die Umweltprobleme fangen grade erst an und es ist 
wissenschaftlicher Konsens, dass sie bei uns, besonders aber in Ländern in der Nähe des Äquators, noch 
wesentlich drastischer ausfallen und Gebiete unbewohnbar machen werden.

Proteste wie in Lützerath mit unterschiedlichen Demonstrationen und Aktionsformen waren nur durch die 
große Beteiligung der Bevölkerung möglich. Durch die zahlreiche Teilnahme gab es auch vor der 
Eskalation durch die Polizei eine hohe Medienwirksamkeit. Es ist notwendig, diese breite Beteiligung 
aufrecht zu erhalten und weiter zu fördern. Dafür ist unsere Infrastruktur für Bildung ein einfaches und 
gutes Mittel.
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Antrag C 078: Dach- und Fassadenbegrünung bei Neubauten in 
öffentlicher Trägerschaft  
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nordrhein-Westfalen
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 001

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

W 036

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di soll sich aktiv dafür einsetzen, dass Neubauten in öffentlicher Trägerschaft
 2 so zu planen sind, dass eine Dach- und / oder Fassadenbegrünung mindestens die Hälfte
 3 der Gebäudefläche ausmacht. Sollte dieses Ziel aufgrund von Platzmangel durch
 4 alternative Energiegewinnung (Solaranlagen) nicht erreicht werden können, kann der
 5 Platz selbiger gegengerechnet werden.

 6 Bereits bestehende öffentliche Gebäude sollen, wenn dies bautechnisch möglich ist, im
 7 Rahmen von Sanierungsarbeiten entsprechend nachgerüstet werden. Darüber soll ein
 8 Baugutachten entscheiden.

Begründung

Die Dach- und Fassadenbegrünung unterstützt die Städte in vielen verschiedenen Bereichen und bezieht 
gleich mehrere Themenschwerpunkte der heutigen Zeit mit ein.

Grünflächen werden in den Städten immer weniger. Man findet ab und an einen grünen Flecken, aber die 
meisten Bepflanzungen mussten dem Bau neuer Gebäude weichen.

Dadurch verlieren viele heimische Lebewesen ihren Lebensraum. Nicht wenige stehen inzwischen auf den 
bedrohten Listen. Durch die Begrünung finden viele Tiere, insbesondere Insekten, wieder neue 
Lebensräume.

Des Weiteren ist eine Dach- und Fassadenbegrünung sehr klimafreundlich. Die Begrünung wirkt 
gleichzeitig dämmend im Winter und isolierend im Sommer. Das bedeutet, dass man im Winter weniger 
heizen muss, da weniger Wärme nach außen dringen kann und im Sommer braucht es weniger 
Klimaanlagen und Ventilatoren, da weniger Hitze eindringt.

Dadurch werden weniger Heiz- und Kühlkosten verursacht, was gleichzeitig eine Strom- und CO?-
Einsparung bedeutet.

Zudem dienen Pflanzen als natürlicher Feinstaubfilter. In den Ballungsräumen, gerade wo viele Autos 
fahren, entsteht eine hohe Feinstaubbelastung, was ebenfalls die Menschen, welche dort verkehren auf 
Dauer belastet. Durch die Dach- und Fassadenbegrünung wird dem wiederum entgegengewirkt.

Wenn für eine Dach- / oder Fassadenbegrünung Pflanzen wie zum Beispiel Moose genutzt werden, können 
diese Wasser von Regenfällen über längeren Zeitraum speichern, um so die Abwassersysteme der Städte 
entlasten; ohne dabei Schäden an den Bauwerken zu verursachen.

Die Städte hätten die Chance als Vorbild für private Gebäudeeigentümer zu dienen und Anreize zu 
schaffen, damit alle einen Beitrag für ein besseres gesellschaftliches Zusammenleben leisten.
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Antrag C 079: Mehr Klimaschutz bei durch und mit ver.di
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Leipzig-Nordsachsen
Status: Nichtbefassung
Empfehlung der 
Antragskommission:

Nichtbefassung

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 080

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Folgende Forderungen sollen als Notwendigkeit anerkannt und umgesetzt werden, um die
 2 fortlaufende Klimakatastrophe abzuschwächen:

 3
 4

 5

 6

 7

 8

Deutliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit (28-Stundenwoche) bei vollem
Lohnausgleich;

 Umsetzung der bisherigen Beschlüsse;

 Umverteilung von unten nach oben umkehren, zum Beispiel durch höhere Löhne;

 jährlicher Klima-Award für Individuen innerhalb von ver.di;

 Kooperationspartner*innen wieder mehr stärken.

Begründung

Durch die fortlaufende Klimakatastrophe werden Arbeits- und Lebensbedingungen immer schlechter, 
deshalb muss ver.di und der DGB als gesellschaftliche Organisationen und Vertretungen der 
Arbeiter*innen innerhalb der Gesellschaft darauf hinwirken, im Rahmen der Möglichkeiten diese 
Katastrophe abzumildern.

Um das zu erreichen, fordern wir eine Reduktion der Produktion durch eine deutliche geringere 
Wochenarbeitszeit in Form von einer 28 Stundenwoche bei einem vollen Lohnausgleich. Durch weniger 
Produktion sollen die Ressourcen der Welt geschont werden und Überproduktion vermieden werden. 
Weniger Arbeit bedeutet auch weniger CO2 Emissionen.

Vor allem in der Corona-Pandemie sind reiche Menschen immer reicher und arme Menschen immer ärmer 
geworden. Gerade reiche Menschen verursachen mehr CO2 und verbrauchen mehr Ressourcen während 
arme Menschen immer stärker unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden. Deshalb müssen 
Ressourcen gerechter verteilt werden. Höhere Löhne und Einführung einer Reichensteuer und der 
Vergesellschaftung wichtiger Infrastrukturen können zu diesem Ziel führen.

Des Weiteren soll ver.di einen jährlichen “Klima-Arward” für ver.di-Mitglieder verleihen, um besondere 
Leistungen im Kampf gegen die Klimakatastrophe wertzuschätzen.

Die bisherige Zusammenarbeit mit Organisationen und aktuellen Bewegungen, die sich für den 
Klimaschutz einsetzen, soll auf allen Ebenen (bundesweit bis lokal) verstärkt werden.

Die Umsetzung bisheriger Beschlüsse erfordert keine weitere Begründung.
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Antrag C 080: Mehr Klimaschutz bei, durch und mit ver.di
Antragsteller*in: Landesbezirksvorstand Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Status: Erledigt durch Antrag C 079
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 079

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di anerkennt und setzt die genannten Maßnahmen um, um die fortlaufende
 2 Klimakatastrophe abzuschwächen:

 3
 4

 5

 6

 7

 8

Eine deutliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden bei vollem1. 
Lohnausgleich.

Die Umsetzung der bereits zum Klimaschutz gefassten Beschlüsse.2. 

Eine konsequente Umverteilung „von oben nach unten“.3. 

Die jährliche Ausschreibung eines Klima-Awards in der Organisation.4. 

Die Stärkung unserer Kooperationspartner.5. 

Begründung

Durch die fortlaufende Klimakatastrophe werden Arbeits- und Lebensbedingungen immer schlechter, 
deshalb muss ver.di und der DGB als gesellschaftliche Organisationen und Vertretungen der 
Arbeiter*innen innerhalb der Gesellschaft darauf hinwirken, im Rahmen der Möglichkeiten diese 
Katastrophe abzumildern.

Um das zu erreichen, fordern wir eine Reduktion der Produktion durch eine deutliche geringere 
Wochenarbeitszeit in Form von einer 28 Stunden-Woche bei einem vollen Lohnausgleich. Durch weniger 
Produktion sollen die Ressourcen der Welt geschont werden und Überproduktion vermieden werden. 
Weniger Arbeit bedeutet auch weniger CO2-Emissionen.

Vor allem in der Corona-Pandemie sind reiche Menschen immer reicher und arme Menschen immer ärmer 
geworden. Gerade reiche Menschen verursachen mehr CO2 und verbrauchen mehr Ressourcen während 
arme Menschen immer stärker unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden. Deshalb müssen 
Ressourcen gerechter verteilt werden. Höhere Löhne und Einführung einer Reichensteuer und der 
Vergesellschaftung wichtiger Infrastrukturen können zu diesem Ziel führen.

Des Weiteren soll ver.di einen jährlichen “Klima-Arward” für ver.di-Mitglieder verleihen, um besondere 
Leistungen im Kampf gegen die Klimakatastrophe wertzuschätzen.

Die bisherige Zusammenarbeit mit Organisationen und aktuellen Bewegungen, die sich für den 
Klimaschutz einsetzen, soll auf allen Ebenen (bundesweit bis lokal) verstärkt werden.

Die Umsetzung bisheriger Beschlüsse erfordert keine weitere Begründung.
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Antrag C 081: Sichere Ver- und Entsorgung – klimagerecht, sozial 
gerecht, demokratiegerecht
Antragsteller*in: Bundesfachgruppenkonferenz Abfallwirtschaft
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 082, W 047, W 052

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Energie mit Sicherheit und Zukunft

 2 Die Energiewirtschaft, mit über 200.000 Beschäftigten, steht in Anbetracht der
 3 aktuellen Situation noch mehr im Focus der politischen und gesellschaftlichen
 4 Aufmerksamkeit und Diskussion als zuvor.

 5 Die Bundesfachgruppe hat sich intensiv mit den politischen Forderungen der Parteien,
 6 den Bundestagswahlen sowie der anschließenden Regierungsbildung beschäftigt und ihre
 7 Akzente gesetzt. Der Orientierungsrahmen unserer Beschlüsse zur Energiewende ist
 8 dabei aktuell geblieben.

 9 Wir stehen zu den Pariser Klimazielen; der Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis
 10 2030 um mindestens 55 Prozent, gemäß des europäischen „Green Deals“. Die
 11 Bundesregierung hat 2022 das so genannte „Osterpaket“ sowie weitere Gesetze und
 12 Verordnungen auf den Weg gebracht, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien voran zu
 13 treiben sowie den CO2-Ausstoss deutlich zu reduzieren. Wir haben uns in die
 14 Diskussion und die Entscheidungsvorbereitung auf breiter Ebene, unter anderem mit dem
 15 DGB sowie bei Initiativen (Klima-Allianz, Gebäude-Allianz) eingebracht. Unser Einsatz
 16 gilt dem sozial-ökologischen Umbau (Transformation) unserer Gesellschaft, mit dem
 17 Blick auf Gute Arbeit und Ausbildung sowie Tarifbindung und Tarifentwicklung.

 18 Die sichere Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Kälte ist alles andere als
 19 selbstverständlich. Sie wird gefährdet durch die Folgen des Klimawandels
 20 (Starkregenereignisse bzw. Überflutungen und Dürre) oder Kriege, wie aktuell durch
 21 den Überfall Russlands auf die Ukraine. Die Bedrohungen reichen von der Erpressung
 22 durch Energieabhängigkeiten, bis hin zu den Angriffen auf Kernkraftwerke. Dabei
 23 unterstützen wir die notwendigen Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf den
 24 Angriffskrieg und die Bemühungen der Bundesregierung, unabhängig von russischen
 25 Kohle-, Öl- und Gaslieferungen zu werden. Wir müssen europäisch gemeinsam handeln und
 26 neue Abhängigkeiten, insbesondere unter der Berücksichtigung sozialer, ökologischer
 27 und demokratischen Gesichtspunkten, verhindern.

 28 Aus diesen Gründen ist die Diversifizierung der Importe genauso erforderlich, wie der
 29 massive Ausbau der Erneuerbaren Energien. Durch den Ausstieg aus der Kernenergie
 30 sowie der Kohleverstromung wurde mehr Gas aus Russland importiert. Hier ist eine
 31 Strategie, insbesondere mit Blick auf den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und
 32 dessen Import erforderlich, die eine nachhaltige und sozial-ökologische Entwicklung
 33 und den Ausbau in der EU und weiteren Ländern erfordert, inklusive dem Blick auf die
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 34 knappe Ressource Wasser. Deshalb müssen die Bemühungen auf dem schnellen Ausbau der
 35 Erneuerbaren Energien liegen.

 36 Die andauernde Gasmangellage sowie Ausfälle der Stromerzeugung in den integrierten
 37 europäischen Netzen, zum Beispiel von Atomkraftwerken in Italien und Frankreich,
 38 machten einige Entscheidungen zur Sicherung der Versorgung erforderlich. So wurde
 39 neben dem verstärkten Gasimport, unter anderem zur Auffüllung der Gasspeicher, auch
 40 der Bau von Terminals zur Anlandung importierten LNG ('"Liquefied Natural Gas" -
 41 Flüssigerdgasterminals) notwendig. Des Weiteren das Wiederhochfahren von
 42 Reservekraftwerken sowie der Weiterbetrieb von Kraftwerken mit Kohle. Hier stehen
 43 unsere Tarifverträge zum Kohleausstieg und wir werden Nachteile, aufgrund der
 44 Verschiebung von Maßnahmen zum sozialverträglichen Personalabbau (Vorruhestand /
 45 Altersteilzeit) oder des früheren Ausstiegs aus der Braunkohleförderung, verhindern.

 46 Der notwendige Schritt des Hochfahrens der Kraftwerke zur Sicherung der
 47 Energieversorgung, darf an dem Ausstieg aus der Kohle sowie dem Ausbau der
 48 Erneuerbaren Energien nichts ändern. Der Befürchtung von lock-in-Effekten (Bindung,
 49 Abhängigkeit, hier von fossilen Energieträgern) muss man entgegentreten, da wir jetzt
 50 eine tragfähige Brücke zu mehr Erneuerbaren Energien brauchen und die aktuelle Krise
 51 bewältigen müssen.

 52 Wie notwendig das ist, den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der
 53 Energieinfrastruktur zu beschleunigen, sieht man mit einem Blick auf die notwendigen
 54 Energiemengen. Die Bundesregierung zögerte lange mit einer Anpassung der
 55 Strombedarfsplanung. 

 56 Die von uns bereits vor der Wahl geforderte und dann noch vor der Bundestagswahl
 57 erfolgte Anpassung der Strombedarfsplanung, von 580 auf 655 TWh (Terawattstunden) war
 58 ebenso nötig wie die weitere Anpassung auf jetzt 715 TWh, für die Elektrifizierung
 59 unter anderem im Verkehr, allerdings auch für den Ausbau an Wärmepumpen und den
 60 zusätzlichen Bedarf für die Digitalisierung.

 61 Die Energiewende ist in vollem Gange. Die große Herausforderung der kommenden Jahre
 62 ist, neben dem wachsenden Strombedarf die Wärmewende zu schaffen. Hier liegt der
 63 Anteil der Erneuerbaren Energien unter 20 Prozent. Das langfristige Ziel der CO2-
 64 Neutralität ist nur mit massiven Investitionen zu erreichen und einer Umstellung auf
 65 dekarbonisierte Heizmethoden.

 66 Die Gaswirtschaft samt ihrer Netzinfrastruktur und ihren ca. 40.000 Beschäftigten
 67 sind weiterhin elementar für die deutsche Energieversorgung. Das deutsche Gasnetz
 68 transportiert
 69 heute mit rund 1.000 TWh (= 1.000 Milliarden kWh) im Jahr fast doppelt so viel wie
 70 das
 71 Stromnetz mit 510 TWh im Jahr. Erdgas bleibt in der Energiewirtschaft, je nachdem wie
 72 die Geschwindigkeit des Umbaus vorangeht, eine essenzielle Brücke hin zu grünem
 73 Wasserstoff und synthetischen Gasen. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über eine
 74 funktionierende Gas-Infrastruktur, die für die Zukunft der Energiewende genutzt
 75 werden kann und muss.

 76 Die Fernwärme ist, neben Gas und Heizöl, ein wichtiges Standbein für die
 77 Wärmeversorgung, im Wesentlichen getragen durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK).
 78 Ein wichtiger Baustein für die Grüne Wärmewende ist die Geothermie, die stärker

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

170 / 204



 79 gefördert werden muss. Das gilt auch für den Umbau von KWK-Anlagen auf grünen
 80 Wasserstoff. Gerade kommunale Unternehmen haben in den letzten Jahren, wie von der
 81 Politik gewünscht, in den Neu- oder Umbau von Gaskraftwerken investiert. Deshalb muss
 82 der geplante Ausstieg aus Erdgas ab sofort mit einer Initiative zum Umstieg auf
 83 Wasserstoff (H2) verbunden werden.

 84 Dieser so genannte Fuel Switch ist der Umstieg von Gas auf Wasserstoff. Dazu sind
 85 auch dezentrale Erzeugungs- und Verteilinfrastrukturen (privat und kommunal)
 86 notwendig. Die vorhandene Gas- und Gasnetz-Infrastruktur muss das Rückgrat der neuen
 87 H2-Infrastruktur sein und umgebaut werden. Ein einfacher „Rückbau“ greift zu kurz.
 88 Der Druck aus politischen Kreisen in diese Richtung ist eine Bedrohung, insbesondere
 89 für die kommunalen und regionalen Versorger, da deren Infrastruktur entwertet würde.
 90 Dem stellen wir uns entgegen.

 91 Bei der viel diskutierten „Grünen Wärmewende“ wird jedoch ein Aspekt häufig außer
 92 Acht gelassen – die Prozesswärme. Prozesswärme wird fast ausschließlich durch Gas
 93 erzeugt. Für viele industrielle Prozesse werden hohe Temperaturen benötigt. Der
 94 chemische Prozess Ethylen-Cracken benötigt beispielsweise 850 Grad, Schmieden
 95 brauchen mindesten 750 bis 1200 Grad. Elektrische Hochtemperatur-Wärmepumpen
 96 erreichen maximal 150 Grad Celsius. Der Bedarf an grünem Wasserstoff steigt enorm und
 97 es zeichnet sich eine Konkurrenz zwischen Industrie und zum Beispiel der Nutzung für
 98 die Wärmeversorgung ab. Für eine Wärmewende ist die Nutzung unter anderem von
 99 Wasserstoff und grünen Gasen unerlässlich.

 100 Die Umstellung der Wohnungsheizungen auf elektrische Wärmepumpen im Bestand erfordert
 101 oft eine aufwendige energetische Sanierung von Häusern und Wohnungen.

 102 Gerade kurzfristig sind nicht genug Wärmepumpen verfügbar, der Einbau ist
 103 zeitintensiv und teuer, die Sanitär-Fachkräfte nicht vorhanden und die Stromnetze
 104 nicht darauf ausgelegt. (Hierzu ein Beispiel: Wenn in Essen alle Haushalte mit
 105 Wärmepumpen ausgerüstet würden, müssten dafür zunächst rund sieben Milliarden Euro in
 106 die Stromnetzinfrastruktur investiert werden, um den zusätzlichen Strombedarf
 107 verteilen zu können.)

 108 Die Modernisierung und der Ausbau von Strom- und Wärmenetzen sowie Gas- und
 109 Wasserstoffnetzen sind die Voraussetzung für die erfolgreiche Energiewende. Es geht
 110 um deutlich mehr Investitionen und den Abbau von regulatorischen Hemmnissen – ohne
 111 gleichwertige ökologische und Klimaziele in Frage zu stellen.

 112 Das Energiesystem der Zukunft wird neben Strom aus erneuerbaren Quellen auch auf
 113 unterschiedlichen flüssigen und gasförmigen Energieträgern basieren. Die bestehenden
 114 Infrastrukturen für Transport, Verteilung und Speicherung von Energie müssen
 115 bestmöglich genutzt und kombiniert werden. Dies bietet erhebliche
 116 volkswirtschaftliche Einsparungen und sorgt gleichzeitig für eine gesteigerte
 117 Systemsicherheit, die unverzichtbar ist.

 118 Die EU plant stattdessen im so genannten Wasserstoff- und Gasmarktpaket ein
 119 Unbundling, die gesellschaftsrechtliche und organisatorische Trennung, für Gas- und
 120 Wasserstoffnetze. Das heißt, Gasnetzbetreiber dürften nach diesen Plänen ab 2031
 121 keine Wasserstoffnetze mehr betreiben. Netze, die sie vorher mit ihrem Geld und Know-
 122 how auf- und umgebaut haben, stünden damit als Rückgrat der neuen H2-Infrastruktur
 123 nicht zur Verfügung. Besonders die Verteilnetzbetreiber würden benachteiligt, in
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 124 vielen Fällen würde kommunales Eigentum entwertet. Die Planung und der Betrieb von
 125 zwei parallelen Netzen, der Verzicht auf Synergien, verursacht hohe Kosten. Zudem
 126 schafft eine solch strikte Trennungsregelung Unsicherheit und bremst Investitionen
 127 aus, was dem aktuellen zeitlichen Transformationsdruck nicht gerecht wird. Das bremst
 128 den notwendigen Aufbau von Wasserstoffnetzen sehr, wenn es ihn nicht gar unmöglich
 129 macht. Die Kosten müssen dabei am Ende die Kund*innen tragen, was – neben dem
 130 Ressourcen- und Landschaftsverbrauch - gerade nicht nachhaltig wäre. Wir lehnen sie
 131 deshalb ab. Deshalb sollten die bisherigen etablierten und zielführenden
 132 Entflechtungsregelungen für Strom und Gas beibehalten werden und nicht verschärft
 133 werden. Sie gefährdet hochqualifizierte zukunftsfähige Arbeitsplätze.

 134 Diese Komplexität der Regulierung der Netze in der Energiewirtschaft, europäisch und
 135 national, wirkt über die Anreizregulierung unter anderem weit in den Bereich der
 136 Personalkosten hinein. Dies ist einer der Kostenblöcke, die natürlich in die
 137 Berechnungen der Unternehmen und Betriebe einfließen. Da es sich hier jeweils um
 138 fünfjährige Regulierungsperioden (Anreizregulierung soll Anreize zu Kostensenkungen
 139 bei den Betreibern von Gas- und Stromnetzen schaffen, um diese an Verbraucher
 140 weiterzugeben. Den Netzbetreibern werden dazu Obergrenzen für ihre Entgelte (Price
 141 Caps) oder die Obergrenzen für Erlöse (Revenue Caps) vorgegeben.) handelt, wird
 142 deutlich, dass dies Tarifautonomie einschränkt und auf betriebliche Regelungen
 143 negativ wirkt. Sie hat Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungspolitik
 144 der Unternehmen. Hier wirkt unter anderem die Stichtagsregelung in der Verordnung zur
 145 Anreizregulierung. Diese muss fallen, damit ver.di als Tarifpartner sowie die
 146 Betriebsräte ihre Forderungen gegenüber den Arbeitgebern stellen und verhandeln
 147 können. Dabei geht es in der Regel um die Modernisierung vorhandener Vereinbarungen,
 148 die bei aktueller Rechtslage nicht als anrechenbare Kosten gelten und noch schlimmer,
 149 bei neuen Abschlüssen aus den Berechnungen rausfallen. Ein Hemmschuh für das Halten
 150 und die Gewinnung von notwendigen Fachkräften.

 151 Die Kompetenz und das Engagement der Beschäftigten der Energiewirtschaft werden jetzt
 152 gebraucht, um Energiewende und die Dekarbonisierung zu schaffen. Diese Arbeitsplätze
 153 müssen gesichert und für den Umbau auf eine klimaneutrale Energieversorgung fit
 154 gemacht werden.

 155 Wir brauchen jetzt mehr Ausbildung und Qualifizierung und müssen diese langfristig
 156 anlegen. „Wen wir heute nicht ausbilden, der fehlt uns 2030 zur Energiewende!“.

 157 Die Energiepreise haben sich vervielfacht. Private Kunden sind genauso betroffen wie
 158 Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und soziale Dienstleistungen.

 159 Die ver.di-Positionen sind hier klar und fordern die Entlastung von Bürger*innen
 160 sowie der Wirtschaft. Das ist notwendig, um den sozialen Frieden und die Grundlagen
 161 unserer Volkswirtschaft zu wahren. Nach den Entlastungspaketen war die Gas-Wärme-
 162 Kommission in der Verantwortung, Vorschläge für die Umsetzung von Entlastungen und
 163 insbesondere Energiepreisdeckel zu formulieren. Das ist gelungen. Dabei bleibt unsere
 164 Forderung, dass die Betriebe und hier insbesondere die kommunalen Stadtwerke durch
 165 einen Rettungsschirm geschützt werden.

 166 Wie kritisch die Kosten- / Vertragssituation für Betriebe werden kann, ist am
 167 Beispiel von Uniper deutlich geworden. Hier hat die Bundesregierung zur Sicherung der
 168 Versorgung eingegriffen und am Ende die Aktienmehrheit am Unternehmen übernommen. Die
 169 von den Märkten geforderten Preise und Sicherheiten beim Handel stellen eine
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 170 besondere Herausforderung dar. Ein Domino-Effekt, beispielsweise nach einer Insolvenz
 171 von Uniper oder weiteren Energieversorgungsunternehmen hätte verheerende Folgen für
 172 Bevölkerung und Wirtschaft gehabt.

 173 Die jetzt geltenden Entlastungen müssen nach Bedarf angepasst werden.

 174 ver.di hat dabei im Blick, dass die Kostenkrise und die daraus folgende Inflation
 175 weit in die Mitte unserer Gesellschaft reicht und daher dort auch die Entlastungen
 176 ankommen müssen.

 177 Für die Zukunft wird die Frage, wer die Transformation bezahlt, neu aufkommen. Dafür
 178 sind neue Antworten zum Beispiel bei der Frage der Netzentgelte und der regionalen
 179 Lastenverteilung des Ausbaus erforderlich. Hier sind nationale Antworten über die
 180 zugesagten Hilfen für die aktuellen drohenden Preissprünge hinaus gefragt.

 181 Wir setzen uns für eine sozial-ökologische Transformation weiter ein. Die CO²-
 182 Bepreisung und Ökosteuern bleiben ein Thema. Die Erhöhung ist nur für 2023 ausgesetzt
 183 ist. Ein langsam und kontinuierlich steigender CO2-Preis – CO2-Steuer auf Brennstoffe
 184 – würde Unternehmen und Verbrauchern Planungssicherheit geben. Die Verteuerung des
 185 Energie- und Ressourcenverbrauchs – zum Beispiel durch höhere Strom-, Öl-, Gas- und
 186 Benzinpreise – darf aber Normal- und Geringverdienende nicht stärker belasten.

 187 Die erzielten Einnahmen sollten in großen Teilen in Form einer sozial gestaffelten
 188 Klima-Kopfprämie an die Haushalte zurückfließen.

 189 Die internationalen Wertschöpfungsketten und Handelsströme müssen sozial und
 190 ökologisch nachhaltig gestaltet werden. Die industrielle Produktion muss umwelt- und
 191 klimafreundlicher werden. Staatliche Normen, Quoten und Grenzwerte sollten der
 192 Produktion klimafreundliche Vorgaben machen.

 193 Ein CO2-Grenzausgleichmechanismus, wie von der EU beschlossen kann dabei hilfreich
 194 sein. Das ist eine Abgabe, die bestimmte energieintensive Importe dann mit Zöllen
 195 belegt, wenn die im Produktionsland angefallenen CO2-Kosten geringer sind als in der
 196 EU. Dieser Mechanismus kann verhindern, dass heimische Unternehmen durch ihre
 197 klimafreundlichere Produktion Wettbewerbsnachteile erleiden.

 198 Energiewirtschaft ist kritische Infrastruktur und Daseinsvorsorge, für Bürger*innen
 199 sowie die Wirtschaft. Uns wurde deutlich vor Augen geführt, dass der Markt nicht
 200 alles regelt, sondern zur Sicherung der Versorgung Eingriffe in den Markt
 201 erforderlich sind. Das gilt für die notwendige Diversifizierung von Lieferketten und
 202 die staatliche Kontrolle von Vorsorge und Energiereserven, bzw. Bevorratung.

 203 Wir fordern den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, dazu gehören Wind,
 204 Solar, Biogas und Geothermie.

 205 Wir fordern mehr Investitionen in den Ausbau und die Digitalisierung der Netze.

 206 Wir fordern den Ausbau der Speicherkapazitäten, entsprechende Forschung zu fördern.

 207 Wir fordern den Ausbau der Wasserstoffproduktion, unter anderem zur Speicherung
 208 Erneuerbarer Energien.

 209 Wir unterstützen die Konzepte der Sektorenkopplung, in dem die Wasserstofferzeugung
 210 in Betrieben gefördert und dort eingesetzt wird.

 211 Wir setzen uns für den Erhalt der Gasinfrastruktur und deren schrittweise Umbau zur
 212 Nutzung für Wasserstoff und andere grüne Gase ein – Fuel Switch.
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 213 Die grüne Wärmewende ist ein wichtiges Ziel zur CO2-Reduzierung und verbindet sich
 214 mit der Nutzung und dem Umbau der Kraft-Wärme-Kopplung.

 215 Wir fordern eine stärkere Nutzung von Abwärme, zum Beispiel aus Rechenzentren oder
 216 Produktionsanlagen. 

 217 Wir setzen uns dafür ein, dass der Mix an Unternehmensstrukturen in der
 218 Bundesrepublik Deutschland erhalten bleibt, bei dem die Stadtwerke und regionalen
 219 Versorger eine wichtige Rolle für eine erfolgreiche Energiewende spielen.

 220 Wir fordern einen Grundbedarf an Energie, den sich Bürger*innen leisten können,
 221 finanzielle Ausgleiche für Geringverdienende, die Aussetzung von Strom- und Gas- und
 222 Wärmesperren, bei gleichzeitiger Entschädigung der Unternehmen.

 223 Wir fordern die Reform der Anreizregulierung, um die gestiegenen Anforderungen an die
 224 Fachkräfte, Fachkräftegewinnung sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung und die
 225 notwendige Entwicklung unserer Tarifverträge und von Betriebsvereinbarungen abdecken
 226 zu können.

 227 Wir fordern die Arbeitsplatzsicherungen für Unternehmen, die staatliche Unterstützung
 228 bekommen.

 229 Wir fordern den Ausbau von Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung in den Betrieben,
 230 dazu gehört auch die Sicherung von Ausbildungsstandorten.

 231 Wir fordern die Tarifbindung, insbesondere bei Investitionen in Erneuerbare und den
 232 Betrieben sowie bei Service- oder Dienstleistungen.

 233 Wir werden Schwerpunkte bei der Organisationsarbeit im Bereich der Betriebe der
 234 Erneuerbaren Energien setzen.

 235 In der privaten und kommunalen Energiewirtschaft gibt es hochwertige Arbeitsplätze
 236 mit hoher Tarifbindung, Tariflöhnen und Mitbestimmung. Diese gilt es zu sichern.

 237 Unsere Arbeit gilt der sozial-ökologischen Transformation, jederzeit, zuverlässig die
 238 Versorgung mit Energie heute und morgen zu sozial-ökologischen Werten zu
 239 gewährleisten.

 240 Wasser ist Menschenrecht – auch und gerade in der Klimakrise

 241 Die umfangreiche Infrastruktur der Wasserwirtschaft (Der Schatz unter der Erde) muss
 242 den Klimafolgen angepasst werden, damit auch künftig Versorgung und Sicherheit
 243 gewährleistet sind. Die Kosten werden hoch sein. Sie sind aber bei weitem geringer,
 244 als nicht zu handeln. Diese Maßnahmen müssen aus Steuermitteln finanziert werden –
 245 die Gebührenhaushalte wären die falsche Quelle und damit überfordert.

 246 Ein solcher gesellschaftsdienlicher Umbau ist nur in öffentlicher Hand denkbar. Auch
 247 deshalb darf es keine Liberalisierung der Wasserwirtschaft geben. Die Forderungen der
 248 Europäischen Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ müssen in der EU und in
 249 Deutschland vollständig umgesetzt werden.

 250 Kleine Kommunen sollen lieber früher als später die Zusammenarbeit mit anderen
 251 Kommunen suchen. Egal, für welche Rechtsform sich die Kommunalpolitik entscheidet:
 252 Das öffentliche Gut Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben. Betriebliche
 253 Mitbestimmung und Tarifbindung mindestens im Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
 254 (TV-V) sind dabei unverzichtbar.

 255 Die nationale Wasserstrategie muss der Trinkwasserversorgung und dem Schutz der
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 256 Ressource Wasser unbedingten Vorrang einräumen. Das Verursacherprinzip / die
 257 Herstellerverantwortung muss endlich sanktionsbewährt umgesetzt werden.

 258 Der Schutz der Ressource Wasser bedeutet auch, dass Fracking verboten bleiben muss.
 259 Nicht nur gefährdet das Fracken das Grundwasser und damit das Trinkwasser.
 260 Frackinggas aus der Bundesrepublik Deutschland kann angesichts von Menge,
 261 Zeithorizont und chemischen Eigenschaften keinen sinnvollen Beitrag zum
 262 Energieangebot leisten. Stattdessen würde es wegen jahrzehntelanger Methanemissionen
 263 einen unverzeihlichen Beitrag zur Klimakrise erbringen.

 264 Funktionierende Kreislaufwirtschaft als soziales und Klimaziel

 265 Angesichts der zahllosen Bestrebungen der Europäischen Kommission, die
 266 Rahmenbedingungen insbesondere für öffentliche Aufgabenerfüllung und hinsichtlich des
 267 Ressourcenschutzes zu verschlechtern, müssen wir auch künftig in Brüssel massiv
 268 Einfluss nehmen.

 269 Effizientes und umweltverantwortliches Wertstoffrecycling im Rahmen einer umfassenden
 270 Abfallbehandlung funktioniert nur in der führenden Verantwortung der öffentlichen
 271 Hand und in Zusammenarbeit mit den privaten Entsorgern. Die Erfahrungen mit dem
 272 Grünen Punkt, haben bewiesen, dass eine alleinige Zuständigkeit der privaten
 273 Abfallentsorger nicht nur maßloses Lohndumping hervorruft, sie hat auch das Prinzip
 274 der Wertstofftrennung bei den Bürger*innen nachhaltig diskreditiert. Doch die Politik
 275 verhindert nach wie vor ein Wertstoffgesetz, dass die Neuordnung des
 276 Wertstoffrecyclings in der Verantwortung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
 277 festschreiben würde.

 278 Das Wertstoffgesetz war ursprünglich eine Gesetzesinitiative zur Gestaltung einer
 279 effizienten, ökologischen, verbraucherfreundlichen und bürgernahen Erfassung und
 280 Verwertung von Verpackungen sowie allen stoffgleichen Nichtverpackungen. Weil sich
 281 die ursprüngliche Gesetzesinitiative parlamentarisch nicht durchsetzen ließ, konnte
 282 mit dem letztlich beschlossenen Verpackungsgesetz „nur“ der Rechtsrahmen für die
 283 Entsorgung von Verpackungen fortentwickelt werden

 284 Es wird, um Reibungen zu vermeiden, eine Novelle, in diesem Fall, eine
 285 Verpackungsnovelle zu einem Verpackungsgesetz umgeschrieben, ohne dass es zu einer
 286 Neuordnung der Zuständigkeit bzw. der Verantwortung für die öffentlich-rechtlichen
 287 Entsorger kommt. Das ist umwelt- wie sozialpolitisch unverantwortlich.

 288 Die Probleme der Vergangenheit bei der Verteilung der Kosten, für das Entsorgungs-
 289 und Recyclingsystem, soll nun die Stiftung der Zentralen Stelle Verpackungsregister,
 290 kurz ZSVR, übernehmen. Jeder gewerbsmäßige Erstinverkehrbringer von Verpackungen muss
 291 seit dem 1. Januar 2019 im Verpackungsregister der ZSVR mit seinen Stammdaten
 292 registriert sein. Das zentrale Verpackungsregister soll eine Transparenz über die
 293 Mengen und Entsorgungswege der in der Bundesrepublik Deutschland abgegebenen
 294 Verpackung herstellen und somit auch eine faire Verteilung der Entsorgungs- und
 295 Recyclingkosten sicherstellen. Die ehemalige Zuständigkeit und dessen desaströse
 296 Koordination der Entsorgungs- und Recyclingkosten durch den Grünen Punkt lassen uns
 297 auf einen positiven Effekt durch die Zentrale Stelle hoffen.

 298 ver.di fordert des Weiteren die Kommunen und Landkreise auf, sich der Verantwortung
 299 zu stellen. Privatisierung der öffentlichen Entsorgungsstrukturen galt und gilt
 300 vielen als probates Mittel, Verantwortung abzuschieben. Der Blick auf die
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 301 Unterschiede in den Lohnstrukturen zwischen Tarifvertrag für den öffentlichen Dient
 302 (TVöD) und der privaten Entsorgung zeigt, dass die Forderung der Bundesfachgruppe
 303 Abfallwirtschaft nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit an Aktualität nicht abgenommen
 304 hat. Trotz der Beendigung des nicht mehr entwicklungsfähigen und nicht mehr
 305 repräsentativen Flächentarifvertrages private Entsorgung und der gestärkten
 306 Haustarifvertragsrunden, liegen die Löhne in der privaten Entsorgung im Durchschnitt
 307 über 15 Prozent unter dem Niveau TVöD.

 308 ver.di unterstützt deshalb aktiv die Rekommunalisierung und die Anerkennung des TVöD
 309 im Bereich der Abfallwirtschaft. Dieses umfasst ausdrücklich die Aufgaben der
 310 Abfallbeseitigung, der Abfallbehandlung sowie der Straßenreinigung.

 311 Gemeinsam stark

 312 Die Einrichtungen der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft sind kritische
 313 Infrastruktur. Sie sind nicht nur durch Cyberangriffe gefährdet, sondern auch in der
 314 physischen Infrastruktur. Betriebe und Politik müssen im Dialog Rund-um-
 315 Sicherheitskonzepte entwickeln und finanzieren, die die Versorgung sichern und die
 316 Beschäftigten schützen.

 317 Die Arbeitgeber in der Ver- und Entsorgung müssen flächendeckend Qualifizierung für
 318 alle, Gesundheitsmaßnahmen besonders für Belastete und bessere Entgelte besonders in
 319 den unteren Entgeltgruppen bieten. Außerdem müssen die Betriebe massiv ausbilden und
 320 Quereinsteigende einstellen. Dabei geht es auch um lebensältere Menschen mit
 321 vielleicht längeren Berufspausen. Wir fordern auch: Mehr Ausbilder*innen, denen
 322 didaktische und pädagogische Qualifizierungsangebote gemacht werden, und deren
 323 Leistung für den Betrieb gewürdigt werden muss. Auch gute Angebote zur Vereinbarkeit
 324 von Beruf und Privatleben werden gebraucht.

 325 Politische Arbeit gibt es genug in allen Bereichen der Ver- und Entsorgung. Wir
 326 packen sie an. Wir setzen in unserer politischen Lobbyarbeit an den skizzierten
 327 Widersprüchen an – und werden auch in den nächsten Jahren die Politik zwingen, Farbe
 328 zu bekennen. Ob Klärschlamm-Monoverbrennung, dezentrale kommunale
 329 Wasserstoffproduktion, virtuelle Kraftwerke oder neue Geschäftsmodelle durch
 330 Digitalisierung – die Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft wachsen
 331 branchenpolitisch immer mehr zusammen. Das werden wir mit solidarischer Tarif- und
 332 Lobbyarbeit gestalten.
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Antrag C 082: Verhinderung der Verseuchung des Wassers (auch 
des Trinkwassers) durch Gifte und Mikroplastik
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 081

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der Gesetzgeber muss aufgefordert werden, die Verseuchung des (Trink-) Wassers durch
 2 Giftstoffe und Mikroplastik zu verhindern.

Begründung

Es ist allgemein bekannt, dass durch den Zerfall von Kunststoffen über bis zu Jahrhunderten Mikroplastik 
in die Umwelt freigesetzt wird – ohne auch nur zu erahnende Schäden für die Umwelt und unsere 
Nachkommen.

Abgesehen davon, dass die Produktion von Plastik-Produkten weltweit viel größer ist als etwa das 
Recycling oder die Energie-Gewinnung über Verbrennung werden viele Produkte heute noch erzeugt, „weil 
es der Wirtschaft gut tut und so Gewohnheit der Verbraucher ist“.

Dazu gehört auch der Bereich der Zigarettenindustrie, hier nun so gemeint, dass nicht etwa alle 
Raucher*innen in Misskredit gebracht werden sollen. Aber dennoch: Es fängt schon beim Konsum von 
Zigaretten an!

Eine weggeworfene Zigarettenkippe erzeugt etwa 4.000 Giftstoffe (Quelle: NABU Natur 3/20) unter 
anderem Nikotin, das in der Landwirtschaft bis in die siebziger Jahre als Pestizid eingesetzt wurde. Ganz 
abgesehen von Blei, Arsen, Benzol und Formaldehyd (= krebserregend !).

Das heißt, dass jährlich ca. 90 Tonnen Nikotin und eine Tonne Arsen in unsere Umwelt gelangen (nur 
Norddeutschland) und somit auch das Wasser (auch letztendlich das Grundwasser, unser Trinkwasser) 
belasten.

Weil das Wasser grundsätzlich zu unseren Lebensmitteln zählt, ist dieser Umstand nicht hinzunehmen.

Eine „Kippe“ allein reicht aus, um ca. 1.000 Liter Wasser (auch letztlich eben unser Trinkwasser) so zu 
verseuchen, dass Organismen nachhaltig geschädigt werden. Wenn man an die allein in der Öffentlichkeit 
und zum Beispiel am Strand achtlos weggeworfenen „Kippen“ (= Filter der Zigaretten) denkt, deren 
Giftstoffe unmittelbar ins Wasser gelangen und deren Mikroplastik sich nach gegebenenfalls 
Jahrhunderten in den Bio-Kreislauf begibt, sind die Schäden für „5 Minuten Genuss und 500 Jahre 
Folgeschaden“ (den wir aber nicht mehr erleben müssen…) unabsehbar.

So darf nicht gehandelt werden!

Darum muss die Bundesregierung als Gesetzgeber aufgefordert werden, gesetzlich zu regeln, dass die 
Zigarettenindustrie sowohl Zigarettenfilter aus organischen leicht zerfallbaren und nicht aus Kunststoff 
(zurzeit Zellulose-Acetat) bestehenden Stoffen verwendet und die Raucher*innen im Aufdruck auf den 
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Zigarettenpackungen auf die Gefahren durch Mikroplastik hinweist.

ver.di muss die Forderung gegen die Bundesregierung(en) erheben, Zukunftsvorsorge für die 
nachfolgenden Generation zu schaffen (hier mit Regelung für die Zigarettenindustrie), indem der 
kurzfristige Verbrauch von schädigenden Produkten nicht zu Lasten der Menschen wird.

Dies ist zwar kein typisches Thema für ver.di als Gewerkschaft, aber dennoch für uns verantwortungsvolle 
Arbeitnehmer*innen von Wichtigkeit, weil es um den Gesundheitsschutz geht.
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Antrag C 083: Nachhaltigkeit in der betrieblichen Mitbestimmung 
und in den Tarifverhandlungen mitdenken
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Rheinland-Pfalz-Saarland
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 084

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich dafür ein, dass Betriebs- und Personalräte, Tarifkommissionen und
 2 Beschäftigte einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können:  

 3
 4
 5
 6
 7

 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

insbesondere im betrieblichen Vorschlagswesen Ressourcen mitdenken im
Energieverbrauch, den betrieblichen Abläufen, bei der Anfahrt. Zum Beispiel
durch Stärkung von Home-Office, Mobilität (Jobtickets, Jobbike, …), regionale
Produkte in der Kantine, Pfandsysteme, Begrünung, Einsatz von effizienteren
Technologien und vieles andere mehr.

Arbeitszeit kann verkürzt, bezahlte Dienstbefreiung für Kinderbetreuung, Pflege
von Familienangehörigen, zur Ausübung eines Ehrenamtes kann gewährt,
Lebensarbeitszeitkonten können eingerichtet werden und vieles andere mehr.

Gleichstellung, Bildungszeiten zur Weiter- und Umqualifizierung, eine
nachhaltige Personalplanung, Wissensmanagement und Know-how-Transfer.

ein Gesundheitsmanagement um physische und psychische Belastungen zu minimieren,
Familienfreundlichkeit mittels Arbeitszeitmodellen, Dienstbefreiung,
Betreuungsangeboten, die Verpflichtung zu einer Ausbildungsquote, ein
betriebliches Leitbild mit den gemeinsamen Zielen und Werten des Unternehmens
und seiner Beschäftigten, ein wertschätzender Umgang und vieles andere mehr.

Begründung

Der Grundstein für die Zukunft wird im Heute gelegt. Nachhaltigkeit betrifft die Ökologie, die Arbeitswelt 
und die Gesellschaft. Sie liegt in der Verantwortung der Betriebe und der Eigenverantwortung der 
Beschäftigten.

Die aufgeführten Maßnahmen und Werkzeuge sind nur einige Beispiele, die wir in der betrieblichen 
Mitbestimmung und den Tarifkommissionen anregen bzw. einfordern können.

Viele Werkzeuge, die der Nachhaltigkeit dienen, sind bereits Beschlusslage von ver.di.  Sie sollten proaktiv 
in der betrieblichen Mitbestimmung und den Tarifverhandlungen genutzt werden. Nachhaltigkeit sollte 
auch als Teil von Entgelt und Arbeitszeit mitgedacht werden.
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Antrag C 084: Nachhaltigkeit in der betrieblichen Mitbestimmung 
und in den Tarifverhandlungen mitdenken
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag C 083
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 083

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Grundstein für die Zukunft wird im Heute gelegt. Nachhaltigkeit betrifft die
 2 Ökologie, die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Sie liegt in der Verantwortung der
 3 Betriebe und der Eigenverantwortung der Beschäftigten.

 4 ver.di setzt sich dafür ein, dass Betriebs- und Personalräte,
 5 Mitarbeitervertretungen, Tarifkommissionen und Beschäftigte einen aktiven Beitrag zur
 6 Nachhaltigkeit leisten können:  

 7
 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

insbesondere im betrieblichen Vorschlagswesen Ressourcen mitdenken, im
Energieverbrauch, den betrieblichen Abläufen, bei der Anfahrt, zum Beispiel
durch Stärkung von Home-Office, Mobilität (Jobtickets, Jobbike, …), regionale
Produkte in der Kantine, Pfandsysteme, Begrünung, Einsatz von effizienteren
Technologien und vieles andere mehr;

Arbeitszeit kann verkürzt, bezahlte Dienstbefreiung für Kinderbetreuung, Pflege
von Familienangehörigen, zur Ausübung eines Ehrenamtes kann gewährt,
Lebensarbeitszeitkonten können eingerichtet werden und vieles andere mehr;

Gleichstellung, Bildungszeiten zur Weiter- und Umqualifizierung, eine
nachhaltige Personalplanung, Wissensmanagement und Know-how-Transfer, ein
Gesundheitsmanagement, um physische und psychische Belastungen zu minimieren,
Familienfreundlichkeit mittels Arbeitszeitmodellen, Dienstbefreiung,
Betreuungsangeboten, die Verpflichtung zu einer Ausbildungsquote, ein
betriebliches Leitbild mit den gemeinsamen Zielen und Werten des Unternehmens
und seiner Beschäftigten, ein wertschätzender Umgang und vieles andere mehr.

Begründung

Die aufgeführten Maßnahmen und Werkzeuge sind nur einige Beispiele, die wir in der betrieblichen 
Mitbestimmung und den Tarifkommissionen anregen bzw. einfordern können.

Viele Werkzeuge, die der Nachhaltigkeit dienen, sind bereits Beschlusslage von ver.di.  Sie sollten proaktiv 
in der betrieblichen Mitbestimmung und den Tarifverhandlungen genutzt werden. Nachhaltigkeit sollte 
auch als Teil von Entgelt und Arbeitszeit mitgedacht werden.
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Antrag C 085: Transformation im Verkehr vorantreiben - ÖPNV als 
Motor der Mobilitätswende 
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 086, C 089, C 091, C 092

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich für eine umfassende Mobilitätswende ein, die die Bewältigung der
 2 sozialen und ökologischen Herausforderungen mit Arbeitsbedingungen verknüpft. Dazu
 3 gehören

 4 1. Mehr Mobilität

 5 Damit der ÖPNV zum grundlegenden Baustein der Daseinsvorsorge und Garant für eine
 6 Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland wird,
 7 fordern wir:

 8
 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

die bestehende Infrastruktur (Verkehrswege, Betriebshöfe, Bahnhöfe und
Haltestellen) des öffentlichen Verkehrs als Voraussetzung für die Stabilisierung
des bestehenden Angebotes und als Gerüst für den notwendigen weiteren Ausbau
wieder unverzüglich umfassend leistungsfähig zu machen;

den Ausbau des ÖPNV in der Bundesrepublik Deutschland zu einem flächendeckenden
Netz von zu jeder Tageszeit verlässlich verkehrenden und miteinander verknüpften
Angeboten unter Einbeziehung von weiteren Mobilitätsdienstleistungen, die über
den fahrplangebundenen Verkehr mit Bussen und Bahnen hinausgehen, und die mit
dem klassischen ÖPNV unter Aufgabenträgerschaft oder Regie der Kommunen oder
ihrer Unternehmen verknüpft werden;

die Gewährleistung von Barriere- und Diskriminierungsfreiheit bei Zugang und
Nutzung des ÖPNVs, einschließlich Fahrplaninformationen und Ticketsysteme;

die Weiterentwicklung des bestehenden Systems der Fahrpreise (also auch des
Deutschlandtickets) durch weitere Vereinfachung der Tarife und sozial gerechte
Anpassung der Preise. Hierzu gehören ein erschwinglicher Zugang für
Empfänger*innen sozialer Transferleistungen, kostenfreier Zugang für
Schulpflichtige, offensive Förderung von Jobticketlösungen, der dauerhafte
Verzicht auf über einen Inflationsausgleich hinausgehende Fahrpreiserhöhungen
und eine über den derzeitigen Stand des Deutschlandtickets hinausgehende
Vereinheitlichung von Mitnahme- und Spartarifen;

eine Neujustierung der Verkehrspolitik, durch die der öffentliche Raum von
ruhendem und fließendem Verkehr entlastet wird und der Vorrang des motorisierten
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 30 Individualverkehrs vor unmotorisierten Verkehren und dem ÖPNV beseitigt wird.

 31 2. Gute Arbeit im Verkehr 

 32 Um die für den Erhalt des bestehenden ÖPNV und für den notwendigen Ausbau benötigten
 33 Arbeits- und Fachkräfte zu gewinnen und zu binden, fordern wir:

 34

 35

 36

 37

 38

 39

 40

 41

 42

 43

 44

 45

 46

 47

 48

 49

 50

 51

 52

 53

 54

 55

 56

einheitliche Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten im ÖPNV, einschließlich
auskömmlicher Bezahlung, unabhängig von der Eigentümerstruktur ihres
Arbeitgebers, gewährleistet durch moderne Tarifverträge, hohe und umfangreiche
Sozialstandards in Ausschreibungen und Implementierung und Durchsetzung von
umfassenden und wirksamen Tariftreueregelungen;

weitgreifende und dauerhafte Entlastungsmaßnahmen sowohl durch gezielten Abbau
der berufsspezifischen Erschwernisse als auch durch Absicherung und Verstetigung
auskömmlicher Personalausstattung mit dem Ziel, den dauerhaften Erhalt der
persönlichen Gesundheit der Beschäftigten zu unterstützen und – insbesondere
durch hohe Verlässlichkeit der Dienstplanungen, Vermeidung von Überstunden und
das Ermöglichen familienfreundlicher Arbeitszeitmodelle – ihre persönliche
Zeitautonomie zu steigern;

die Sicherheit des Arbeitsplatzes durch Stärkung der gesetzlichen Möglichkeiten
zur Direktvergabe im Zusammenhang mit Ausschreibungen durch einen gesetzlich
verpflichtenden Personalübergang und angesichts der Digitalisierung und der auch
im Verkehrssektor ausstehenden Transformation durch Ausweitung der bestehenden
und passgenaue Entwicklung neuer innerbetrieblicher Qualifizierungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten;

die Entwicklung und Verstetigung von Maßnahmen der Prävention, zur Entwicklung
persönlicher Handlungsfähigkeit und der Nachsorge zum Schutz der Beschäftigten
vor Gewalt durch Dritte und deren Folgen, darunter neben technischen Maßnahmen
und Schulungen insbesondere die Absicherung einer ausreichenden
Personalausstattung in Fahrzeugen und an Haltestellen und Bahnhöfen.

 57 3. Mobilitätswende finanzieren

 58 Für eine verlässliche Finanzierung des bestehenden ÖPNV und des notwendigen Ausbaus,
 59 die bundesweit einheitliche Standards der Verkehrserbringung und -anbindung
 60 ermöglicht, fordern wir:

 61

 62

 63

 64

 65

 66

 67

 68

 69

 70

 71

 72

 73

die dauerhafte maßgebliche und regelmäßig an die spezifische Kostenentwicklung
im ÖPNV angepasste Beteiligung von Bund und Ländern an der Finanzierung des
Betriebes des kommunalen ÖPNVs zur finanziellen Entlastung der Kommunen im
Rahmen der Sicherstellung einer auskömmlichen Finanzierung aller kommunalen
Aufgaben;

die Vereinbarung eines Ausbau- und Modernisierungspaktes zwischen Bund und
Ländern, der die Verdoppelung des ÖPNV bis 2030 ermöglicht und über diesen
Zeitraum hinaus die Weiterentwicklung zu einem flächendeckenden Netz von
verlässlich verkehrenden und miteinander verknüpften Angeboten unter
Einbeziehung von weiteren Mobilitätsdienstleistungen;

die vollständige Kommunalisierung der Omnibusverkehre im städtischen wie im
ländlichen Raum. Um eine höhere Flexibilität bei der Weiterentwicklung
bestehender Verkehre nicht mehr – beschränkt durch bestehende Verkehrsverträge –
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 74

 75

 76

 77

 78

 79

 80

 81

 82

 83

 84

 85

teuer erkaufen zu müssen, um Kostenrisiken durch aus Fehlkalkulationen
resultierende Ausfälle und notwendige Notvergaben zu vermeiden sowie um die
Kosten des kommunalen ÖPNV von Gewinnmargen privater Anbieter zu entlasten;

Modelle der Drittnutzerfinanzierung (kommunale Abgaben zur Finanzierung des
ÖPNV) dürfen keine oder im Rahmen einer sozialen Staffelung nur eine
geringfügige zusätzliche Belastung für Erwerbstätige, Transferempfänger*innen
und Mieter*innen bedeuten und den Umfang des örtlichen ÖPNV nicht von der
gemeinsamen Leistungsfähigkeit der örtlichen Abgabepflichtigen abhängig machen;

die Kosten für politisch gewollte (und politisch notwendige) Absenkungen der
Fahrpreise, zum Beispiel im Interesse einer bundesweiten Vereinheitlichung oder
mit dem Ziel sozialer Ermäßigungen, vollständig durch Bund und Länder
gegenzufinanzieren.

Begründung

Der voranschreitende Klimawandel und die Einsicht in die Begrenztheit der Ressourcen unseres Planeten 
zwingen uns zu einer grundlegenden Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Mit der Verpflichtung 
zu dieser Transformation ist die Verpflichtung verbunden, die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe 
weiter zu entwickeln; die Verknüpfung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit ist der Maßstab 
gesellschaftlichen Fortschritts in dieser Zeit. Für den Verkehrssektor wird die Weiterentwicklung des 
öffentlichen Personennahverkehrs der Schlüssel für die Erfüllung dieser Transformationsaufgabe sein.

1. Mehr Mobilität

Mobilität ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Dass der Ort der Ausbildung, die Arbeitsstelle, 
Freunde, Familie oder Angebote der Freizeitgestaltung vom eigenen Wohnort fußläufig erreichbar sind, ist 
eine immer seltener gewordene Ausnahme. Dass diese Orte unabhängig und selbständig erreicht werden 
können, ist für viele Menschen aber nicht selbstverständlich. So ist hierfür zu oft die Nutzung eines PKW 
notwendig. Wer aber aus Gründen des Alters, dauerhafter oder vorübergehender körperlicher oder 
psychischer Einschränkungen oder fehlender finanzieller Mittel nicht selbst einen PKW führen oder auf 
einen zurückgreifen kann, ist vielerorts in seiner tatsächlichen Mobilität und damit in seinen 
Teilhabemöglichkeiten oft erheblich eingeschränkt. Diese Einschränkungen können nur durch das 
flächendeckende Angebot eines verlässlichen und umfassenden, barrierefreien und für jede*n Nutzer*in 
bezahlbaren ÖPNV aufgehoben werden. Das Ziel der Verdoppelung der Fahrgastzahlen kann dabei nur als 
notwendiger Zwischenschritt gedacht sein.

2. Gute Arbeit im Verkehr

Für den Ausbau des ÖPNV und die Weiterentwicklung neuer Mobilitätsformen ist die intensive Bindung 
und Werbung von qualifizierten Arbeitskräften notwendig. Der aktuell stetig steigende Mangel jeder Art 
von Arbeitskräften stellt insbesondere für den ÖPNV ein Risiko dar, da die bestehenden durch 
Restrukturierungsmaßnahmen der zurückliegenden zwei Jahrzehnte außerordentlich unattraktiv 
gewordenen Arbeitsbedingungen heute nicht geeignet sind, in einem unter immer stärkeren Druck 
geratenen Arbeitnehmermarkt ausreichend Personal für die verlässliche Durchführung und 
Weiterentwicklung der Angebote zu finden. Indem bereits die Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei 
gleichbleibendem Verkehrsangebot einen im Vergleich zum Status quo erhöhten Personalbedarf mit sich 
bringt und die allein durch altersbedingte Abgänge der „Babyboomer“ notwendige Verjüngung der 
Bestandsbelegschaften schon heute nicht zufriedenstellend bewältigt werden kann, kann und wird die 
Aussicht auf weitere Digitalisierung und Automatisierung nicht genügen, um die akuten und 
bevorstehenden Personalengpässe zu bewältigen, geschweige denn, die durch den Ausbau des ÖPNV 
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unstrittig entstehenden zusätzlichen Bedarfe aufzufangen. Hinzu kommt, dass die durch neue 
Antriebsformen, neue Verkehrsformen und den steigenden Grad der Digitalisierung und Technisierung 
veränderten und oft gesteigerten Anforderungen an die Tätigkeiten die ÖPNV-Unternehmen noch stärker 
als bisher in einen Wettbewerb um spezialisierte Arbeitskräfte und Menschen, die eben oder zukünftig 
erst neu entstehende Berufe ausüben, drängen werden. Soweit nicht attraktive Arbeitsplätze diese 
Herausforderungen bewältigen helfen, wird der bestehende Personalmangel die Belastungen (und die 
daraus sich zwangsläufig ergebenden steigenden Ausfallquoten und Abgänge) der verbliebenen 
Beschäftigten weiter erhöhen und damit die Zuverlässigkeit und die Zukunftsfähigkeit des ÖPNV 
unterminieren und auf Dauer gefährden.

3. Mobilitätswende finanzieren

Die derzeitige Finanzierung des ÖPNV ist vor allem anderen geeignet, die Bühne für ein unwürdiges 
Schwarze-Peter-Spiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu bieten. Langlaufende Verkehrsverträge 
ermöglichen Planungssicherheit für die Investitionen der Verkehrsunternehmen, binden aber die Länder 
(im SPNV) und die Kommunen (im ÖPNV mit Omnibussen, U- und Straßenbahnen) bei der Finanzierung – 
für die sie allerdings auch auf Mittel des Bundes (Mittel aus dem Regionalisierungsgesetz für den SPNV) 
und verlässliche Steuereinnahmen angewiesen sind, ohne diese selbst gestalten zu können. Wiewohl die 
Organisation des ÖPNV weiterhin dem Subsidiaritätsprinzip folgen muss, sind Bund und Länder in der 
Pflicht, eine auskömmliche Finanzierung sowohl des Betriebes (einschließlich Reinvestitionen) als auch 
des Ausbaus und der Weiterentwicklung des bestehenden ÖPNV und der Kosten für die Vereinheitlichung 
sowie die aus sozialen Gründen gebotene Ermäßigung von Ticketpreisen abzusichern. Voraussetzung für 
die dauerhafte Absicherung der Finanzierung ist die Weiterentwicklung des bestehenden Steuersystems 
zu einem gerechten, die Leistungsfähigkeit insbesondere höherer Einkommen berücksichtigenden System, 
durch das die Lasten für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben, insbesondere der Daseinsvorsorge, nicht 
für zusätzliche Belastungen für Familien sowie Bezieher*innen unterer und mittlerer Einkommen führen.
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Antrag C 085 - Ä 001: Änderungsantrag zu C 085
Änderungsantrag zu C 085

Antragsteller*in: Hanna Schwarz (She/Her)
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 24

 20

 21

 22

 23

die Weiterentwicklung des bestehenden Systems der Fahrpreise (also auch des
Deutschlandtickets) durch weitere Vereinfachung der Tarife und sozial gerechte
Anpassung der Preise. Hierzu gehören ein erschwinglicher Zugang für
Empfänger*innen sozialer Transferleistungen, kostenfreier Zugang für 

 24 SchulpflichtigeSchüler*innen, Auszubildende und (dual) Studierende, offensive Förderung von 
Jobticketlösungen, der dauerhafte 

 25

 26

 27

Verzicht auf über einen Inflationsausgleich hinausgehende Fahrpreiserhöhungen
und eine über den derzeitigen Stand des Deutschlandtickets hinausgehende
Vereinheitlichung von Mitnahme- und Spartarifen;
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Antrag C 086: Kostenloser ÖPNV
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 087, C 088

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für einen kostenlosen ÖPNV für Lernende ab dem ersten Tag (zum
 2 Beispiel Auszubildende, Studierende aller Art, Praktikanten, Trainees, etc.) ein.

 3 Zusätzlich wird beschlossen arbeitgeberfinanzierte Mobilitätsangebote in den
 4 tarifpolitischen Grundsätzen aufzunehmen.

 5 ver.di setzt sich außerdem für den Ausbau des ÖPNV ein.

Begründung

Die steigenden Spritpreise sind für alle aktuell sehr schwer tragbar, besonders für Auszubildende und 
dual Studierende, die für ihre Ausbildung / ihr Studium teils weite Strecken zurücklegen müssen, jedoch 
nur ein kleines monatliches Vergütungsgeld erhalten.

Für den kostenlosen ÖPNV spräche die Steigung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Somit 
könnten auch Arbeitsplätze geschaffen werden.

An erster Stelle jedoch, würden die Auszubildenden und dual Studierenden ihre Ausbildung / ihr Studium 
wahrnehmen können und dabei nicht an einen Ort gebunden sein.
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Antrag C 087: Kostenloser ÖPNV
Antragsteller*in: Landesbezirksfachbereichskonferenz A Baden-Württemberg
Status: Erledigt durch Antrag C 086
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 086

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) für
 2 Lernende ab dem ersten Tag (zum Beispiel Auszubildende, eingeschriebene Studierende
 3 aller Art, Praktikanten, Trainees, etc.) ein. Zusätzlich wird beschlossen,
 4 arbeitgeberfinanzierte Mobilitätsangebote in den tarifpolitischen Grundsätzen
 5 aufzunehmen.

Begründung

Die steigenden Spritpreise sind für alle aktuell sehr schwer tragbar. Besonders für Auszubildende und 
dual Studierende, die für ihre Ausbildung / ihr Studium teils weite Strecken zurücklegen müssen, jedoch 
nur ein kleines monatliches Vergütungsgeld erhalten.

Für den kostenlosen ÖPNV spräche die Steigerung der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Somit 
könnten auch Arbeitsplätze geschaffen werden.

An erster Stelle jedoch, würden die Auszubildenden und dual Studierenden ihre Ausbildung / ihr Studium 
wahrnehmen können und dabei nicht an einen Ort gebunden sein.
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Antrag C 088: Kostenloser öffentlicher Personennahverkehr
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz A
Status: Erledigt durch Antrag C 086
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 086

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für ein kostenloses Ticket im öffentlichen Personennahverkehr für
 2 Lernende ab dem ersten Tag (zum Beispiel Auszubildende, Studierende aller Art,
 3 Praktikant*innen, Trainees und so weiter) ein. Es sollen arbeitgeberfinanzierte
 4 Mobilitätsangebote in die tarifpolitischen Grundsätze aufgenommen werden.

Begründung

Die steigenden Kraftstoffpreise sind für alle aktuell sehr schwer tragbar, besonders für Auszubildende und 
dual Studierende, die für ihre Ausbildung / ihr Studium teils weite Strecken zurücklegen müssen, jedoch 
nur ein kleines monatliches Vergütungsgeld erhalten.

Für den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr spräche die Steigung der Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel. Somit könnten auch Arbeitsplätze geschaffen werden.

An erster Stelle jedoch, würden die Auszubildenden und dual Studierenden ihre Ausbildung / ihr Studium 
wahrnehmen können und dabei nicht an einen Ort gebunden sein.
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Antrag C 089: Gebührenfreier ÖPNV
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Bayern
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 090

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich ein für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, mit Priorisierung
 2 des kostenlosen Nahverkehrs.

 3 Zwischenziele wären eine Ausweitung der vergünstigten Angebote, kostenloser ÖPNV für
 4 Auszubildende und Studierende oder die Verlängerung des 9-Euro-Tickets.

 5 Gleichzeitig muss die entsprechende Infrastruktur dafür geschaffen, Personal
 6 aufgebaut und Tariftreue sichergestellt werden.

Begründung

Die zugänglichere sowie umwelt- und stadtfreundlichere Fortbewegung mit Bus und Bahn sollte finanziell 
günstiger sein als mit dem Auto.

Fahrtkosten sind, vor allem für Jugendliche aus dem Umland, oft der höchste Kostenfaktor in der 
Ausbildung. Der Freistaat Bayern hat den Auftrag, eine kostenfreie und neutrale Bildung zu gewährleisten. 
Bildung muss daher für alle Jugendlichen frei zugänglich sein und darf nicht mit zusätzlichen 
Einschränkungen und mit Bedingungen verknüpft sein. Wir sehen diesen Auftrag nur bedingt erfüllt.

Der Besuch der gymnasialen Oberstufe kann in Extrembeispielen bis zu 3.000€,-- Euro kosten – allein 
durch die entstehenden Fahrtkosten zur Schule. Damit erzeugt der Schulweg bei vielen Jugendlichen die 
meisten Kosten im Schulalltag, welche die Familie bzw. im Extremfall die*der Schüler*in selbst zahlen 
muss. Einkommensschwachen Familien stünde zwar eine Finanzierung der Schulwege zu, diese setzt aber 
eine vollkommene Einsicht und Offenlegung der jeweiligen  Einkommens- und Finanzsituation durch die 
Behörden voraus. Dadurch wird zwar im äußerstem Notfall der Schulbesuch abgesichert, eine 
Kostenfreiheit allerdings sieht anders aus. Zudem fallen auch hier immer wieder Einzelfälle durch das 
Raster. So verzichten bundesweit zwischen drei und vier Millionen Leistungsberechtigte in einer prekären 
Lebenssituation auf eine staatliche finanzielle Unterstützung. Ursachen sind Scham und ein nicht 
lohnenswerter Aufwand.

Die einzige Möglichkeit, Bildung kostenfrei zu gestalten, ist eine vollkommene Übernahme aller 
entstehenden Unkosten durch staatliche Institutionen – Lektüren, Schulbücher, Kopiergeld und 
Fahrtkosten eingeschlossen!

Bundesländer wie NRW zeigen, wie es möglich ist, eine flächendeckende Querfinanzierung für 
Sozialtickets und Schüler- / Studententickets zu stellen. Zudem ist es gut für die Umwelt, wenn 
flächendeckend alle Pendler*innen im Ausbildungsverkehr den ÖPNV nutzen. 
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Antrag C 090: Gebührenfreier ÖPNV
Antragsteller*in: Bundesjugendkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 089
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 089

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich für kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, mit Priorisierung des
 2 kostenlosen Nahverkehrs, ein.

 3 Zwischenziele wären eine Ausweitung der vergünstigten Angebote, kostenloser ÖPNV für
 4 Auszubildende und Studierende oder die Verlängerung des 9-Euro-Tickets.

 5 Dafür muss die entsprechende Infrastruktur geschaffen, Personal aufgebaut und
 6 Tariftreue sichergestellt werden.

Begründung

Die zugänglichere sowie umwelt- und stadtfreundlichere Fortbewegung mit Bus und Bahn sollte finanziell 
günstiger sein als mit dem Auto.

Fahrtkosten sind, vor allem für Jugendliche aus dem Umland, oft der höchste Kostenfaktor in der 
Ausbildung. Der Freistaat Bayern hat den Auftrag eine kostenfreie und neutrale Bildung zu gewährleisten. 
Bildung muss daher für alle Jugendlichen frei zugänglich sein und darf nicht mit zusätzlichen 
Einschränkungen und mit Bedingungen verknüpft sein. Wir sehen diesen Auftrag nur bedingt erfüllt. Der 
Besuch der gymnasialen Oberstufe kann in Extrembeispielen bis zu 3.000,-- Euro kosten – allein durch die 
entstehenden Fahrtkosten zur Schule. Damit erzeugt der Schulweg bei vielen Jugendlichen die meisten 
Kosten im Schulalltag, welche die Familie bzw. im Extremfall die*der Schüler*in selbst zahlen muss. 
Einkommensschwachen Familien stünde zwar eine Finanzierung der Schulwege zu, diese setzt aber eine 
vollkommene Einsicht und Offenlegung der jeweiligen  Einkommens- und Finanzsituation durch die 
Behörden voraus. Dadurch wird zwar im äußerstem Notfall der Schulbesuch abgesichert, eine 
Kostenfreiheit allerdings sieht anders aus. Zudem fallen auch hier immer wieder Einzelfälle durch das 
Raster. So verzichten bundesweit zwischen drei und vier Millionen Leistungsberechtigte in einer prekären 
Lebenssituation auf eine staatliche finanzielle Unterstützung. Ursachen sind Scham und ein nicht 
lohnenswerter Aufwand. Die einzige Möglichkeit Bildung kostenfrei zu gestalten, ist eine vollkommene 
Übernahme aller entstehenden Unkosten durch staatliche Institutionen – Lektüren, Schulbücher, 
Kopiergeld und Fahrtkosten eingeschlossen! Bundesländer wie NRW zeigen, wie es möglich ist eine 
flächendeckende Querfinanzierung für Sozialtickets und Schüler / Studitickets zu stellen. Zudem ist es gut 
für die Umwelt, wenn flächendeckend alle Pendler*innen im Ausbildungsverkehr den ÖPNV nutzen. 
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Antrag C 091: Ausreichende Finanzierung des ÖPNV der Zukunft
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 085

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Der Bundesvorstand soll sich auf der politischen Ebene dafür einsetzen, dass sowohl
 2 die Regionalisierungsmittel als auch die Energiekostenzuschüsse für ÖPNV-Unternehmen
 3 erhöht werden sollen. Die auf der am 2. November 2022 stattgefundenen
 4 Ministerkonferenz beschlossenen Erhöhungen der Regionalisierungsmittel und Zuschüsse
 5 reichen nicht aus, um den ÖPNV der Zukunft ausreichend zu finanzieren. Die vom Bund
 6 zur Verfügung gestellten Mittel müssen auf mindestens 1,65 Milliardem Euro jährlich
 7 als Kompensation für die gestiegenen Diesel- und Strompreise angehoben werden.

 8 Des Weiteren muss die Finanzierungslücke von jährlich ca. 1,5 Milliarden Euro, welche
 9 mit der  Einführung des 49-Euro-Tickets (als wichtiger Bestandteil der
 10 Nutzer*innenfinanzierung) aufgetreten ist, geschlossen werden.

Begründung

Die auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 2. November 2022 gefassten Beschlüsse stellen keine 
ausreichende Finanzierung für den ÖPNV der Zukunft sicher. Denn die beschlossene Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel (Geld mit dem der Bund die Bundesländer bei der Finanzierung des ÖPNV 
unterstützt) für das laufende Jahr und alle folgenden Jahre um jeweils eine Milliarde Euro. Das ist weniger 
als nach Berechnungen des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) notwendig ist. Hier sind 
mindestens 1,65 Milliarden Euro für die Kompensation der gestiegenen Kosten insbesondere bei Strom 
und Diesel notwendig. Auch mit der Einführung des 49-Euro-Tickets klafft eine große Lücke in der 
Finanzierung. Die Einnahmeausfälle durch das 49-Euro-Ticket belaufen sich voraussichtlich auf 1,5 
Milliarden Euro. Dieses Defizit soll zur Hälfte vom Bund und ebenso viel Geld von den Ländern 
ausgeglichen werden. Sollten die Einnahmeausfälle höher ausfallen, ist ebenfalls kein Verlustausgleich 
vorgesehen. Was das bedeutet ist klar: Wenn weniger Geld zur Verfügung steht, als der ÖPNV kostet, 
werden die Kommunen das Defizit ausgleichen müssen. Über Fahrpreiserhöhungen wird das durch das 49-
Euro-Ticket nur noch sehr eingeschränkt möglich sein. In klammen Kommunen kann das nur bedeuten: 
Die Einstellung von Verkehrsleistungen, also Rückbau des ÖPNV.

In der oben beschriebenen Erhöhung der Regionalisierungsmittel und ihrer weiteren jährlichen Erhöhung 
um drei Prozent ab 2023 (rund eine halbe Milliarde Euro) sind die Personalkostensteigerungen nicht 
enthalten. Der ÖPNV der Zukunft ist nicht ausreichend finanziert. Dies hat zur Folge, dass das vorhandene 
ÖPNV-Angebot nicht aufrechterhalten, ja geschweige denn ausgebaut, werden kann. Eine weitere Folge ist 
der Verlust der Attraktivität der Berufe im öffentlichen Personennahverkehr. Hier muss Druck auf die 
jeweilig politisch Verantwortlichen erzeugt werden, damit auch die Personalkosten im ÖPNV ausfinanziert 
und Steigerungen der Personalkosten mit einem üppigen Finanzvolumen in die Haushalte eingestellt 
werden. Denn nur mit attraktiven Arbeitsplätzen (die kosten auch Geld) kann eine gute 
Personalgewinnung in den Verkehrsunternehmen in der Zukunft funktionieren.
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Antrag C 092: Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket und Ausbau 
der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Erledigt durch Antrag C 085
Empfehlung der 
Antragskommission:

Erledigt durch Antrag C 085

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert eine bundesweit einheitlich gültige Nachfolgeregelung für das 9-Euro-
 2 Ticket und den nachhaltigen Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur.

Begründung

Für die meisten in unserer Gesellschaft wurde es positiv aufgenommen, denn wo kann man für 9 Euro mit 
einem Regionalzug durch ganz Deutschland fahren. Viele nutzten es gerne, auch wenn die Züge, 
Bahnsteige und Busse übervoll waren und Menschen mit Kinderwagen oder Fahrrad Schwierigkeiten 
hatten im Zug mit genommen zu werden. Die Bahn war auf diesen Andrang nicht eingestellt.

Für ein Nachfolgeticket müssen aber die Voraussetzungen und die Infrastruktur dafür geschaffen werden, 
um die Anbindung ländlicher Bereiche zu gewährleisten.

Des Weiteren muss ein bundesweit gültiges Ticket dauerhaft erhalten bleiben. Zurzeit bietet Berlin als 
einzige bis Ende 2022 ein Ticket zum Preis von 29,-- Euro an. Die Politik diskutiert über Preise wie 29,-- 
Euro, 49,-- Euro oder 69,-- Euro.

Auf jeden Fall muss ein Nachfolgeticket her, wenn man den Verkehr auf der Straße verringern will. Das 
heißt aber auch, dass dieses neue Ticket für Familien besonders vorteilhaft gestaltet sein muss. Eine 
vierköpfige Familie kann sich schon bei 49,-- Euro pro Person kaum einen Familienausflug noch leisten, da 
man ja auch noch die Heiz- und Stromkosten nicht aus den Augen verlieren kann.
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Antrag C 093: Mobilität attraktiver und nachhaltiger gestalten
Antragsteller*in: Bundessenior*innenkonferenz
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di setzt sich mit allen politischen Mittel dafür ein, die Mobilität attraktiver
 2 und nachhaltiger zu gestalten und sie für die gegenwärtigen Generationen angenehm zu
 3 gestalten und zugleich dafür zu sorgen, dass die Mobilität von heute nicht die Welt
 4 von morgen zerstört. Dazu fordert ver.di folgende Maßnahmen im Bereich Verkehr
 5 umzusetzen:

 6

 7
 8

 9
 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

Begrenzung der Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 130 km/h.

Verstärkung der Taktung in ländlichen Gebieten tagsüber auf längstens alle zwei
Stunden, besser einstündig.

Verstärkung der Taktung in städtischen Gebieten auf längsten 15 Minuten, besser
10 Minuten.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Fernbahnhof auf höchsten 30 km.

Güterverkehr auf der Schiene fördern durch die Revitalisierung von
Güterbahnhöfen und einer Taktung von Güterverkehr, damit eine Zustellung planbar
und zuverlässig wird.

Verringerung der Abstände zum nächstgelegenen Güterbahnhof auf höchsten 50 km.

Verbot von LKW-Transporten über 150 km.

Begründung

Mobilität ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Zugleich ist sie jedoch die größte Herausforderung, denn 
der für Mobilität benötigte Energiebedarf sollte so gering und so nachhaltig wie möglich sein. Deshalb 
muss der Ausstoß von CO2 auf den Autobahnen verringert werden. Der Verzicht auf das Auto soll aber 
nicht mehr „weh tun“, die Alternativen zahlreich und gut erreichbar sein. Für den Transport von Gütern 
muss der erste Weg die Schiene sein. Die LKW-Kolonnen auf den Autobahnen sollen der Vergangenheit 
angehören. Es ist nachhaltiger einen Container auf der Schiene zu transportieren und dann lediglich die 
„dirty-last-mile“ auf die Straße zu verlagern. Das verringert auch die für die notwendigen Investitionen 
und Instandhaltungen bei den Bundesfernstraßen, die dann für andere Zwecke zur Verfügung stehen. 
Dazu muss die Schieneninfrastruktur ausgebaut werden – für Personen- und Gütertransport. Die 
Entfernung vom Abfahrts- oder Ankunftspunkt zum Menschen respektive zum Transportgut müssen 
überschaubar bleiben, deshalb die „Höchstabstände“ zu den nächstgelegenen (Güter-)Bahnhöfen.
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Antrag C 094: Carsharing–Genossenschaften
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Angenommen als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 

Bundesvorstand
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 ver.di fordert und beteiligt sich an Carsharing-Genossenschaften als Modell für einen
 2 nachhaltigen Mobilitätsmix, mit dem unter anderem die Klimaerhitzung eingedämmt
 3 werden kann.

Begründung

Beispiele aus der Schweiz beweisen, dass solche Carsharing-Genossenschaften, neben dem öffentlichen 
Verkehr und dem Langsamverkehr (zum Beispiel Fahrräder) einen Verzicht auf das eigene Auto mindestens 
in städtischen Regionen möglich machen.

Genossenschaften müssen auch nicht den neoliberalen Kapitalverwertungsinteressen unterliegen und 
können zu einer klimagerechten Daseinsvorsorge beitragen.

6. ver.di-Bundeskongress
Berlin, 17.9.2023 - 22.9.2023

194 / 204



Antrag C 095: Sichtbarkeit des Transportsektors erhöhen
Antragsteller*in: Bundesfachbereichskonferenz B
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1 Gemeinsam mit dem DGB soll ver.di sich breitenwirksam dafür einsetzen, dass der
 2 Transport als Teil der Lieferkette in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer wird.
 3 Bei Kampagnen wie dem Aktionsbündnis Lieferkettengesetz müssen die Arbeits- und
 4 Lebensbedingungen der Beschäftigten im Transport stärker in den Fokus gerückt werden.

Begründung

Der Logistiksektor wird in Publikationen oft als der „unsichtbare Sektor“ bezeichnet. Obwohl in der 
Wirtschaft nichts ohne Logistik geht, sind die Dienstleistungen oft fern vom Kunden. Seeleute kommen 
mit der Bevölkerung so gut wie nicht in Kontakt. Ihre Arbeit verrichten sie abseits jeder Öffentlichkeit. 
Fahrer sind zunehmend in osteuropäischen Firmen beschäftigt. Eigene Parkbereiche und die 
Sprachbarriere führen dazu, dass kein Kontakt zur Bevölkerung zu Stande kommt. Logistikzentren sind 
Black Boxes, aus deren Inneren man höchstens über die geschönten Werbeclips von Amazon erfährt. In 
den Veröffentlichungen zu den Problemen entlang der Lieferkette wird der Blick auf Rohstoffgewinnung, 
Produktion, Handel und Endverbraucher gelenkt. Der Transport wird höchstens mal am Rande erwähnt. 
Dabei sind oftmals mehr Beschäftigte mit dem Transport, vom Rohstoff bis zum Endverbraucher, 
beschäftigt als mit Produktion und Handel. Als die für die Beschäftigten im Transport verantwortliche 
Gewerkschaft müssen wir dies ändern.
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Antrag C 096: Absenkung der Promillegrenze auf 0,00
Antragsteller*in: Bezirkskonferenz Sachsen West-Ost-Süd
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zur Weiterleitung an den 
Bundesvorstand

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di wird auf den Gesetzgeber dahingehend einwirken, dass eine Absenkung der
 2 Promillegrenze für gewerblich genutzte Kraftfahrzeuge sowie für Fahrzeuge zur
 3 Personenbeförderung auf 0,00 Promille gesenkt wird.

 4 Der Einbau von Alcolocks wird verpflichtend.

Begründung

Immer wieder kommt es zu schweren Verkehrsunfällen mit alkoholisiertem Fahrpersonal. Auch schon 
geringe Mengen Alkohol können die Konzentration beeinträchtigen. Alkohol hat am Arbeitsplatz nichts zu 
suchen. Der Gesetzgeber ist hier gefordert und muss eine 0,00 Promillegrenze für alle gewerblich 
genutzten Fahrzeuge einführen.

Durch den verpflichteten Einbau von Alcolocks wird eine zusätzliche Sicherheit generiert, damit niemand 
in Zukunft, mit einen LKW betrunken auf unseren Straßen unterwegs ist.
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Antrag C 097: Rückholung des Atommülls aus dem maroden 
Salzbergwerk Asse sowie sichere Zwischen- und Endlagerung
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Niedersachsen/Bremen
Status: Angenommen
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Antragsblock: Liste A - Sammelabstimmung (en bloc)

 1
 2
 3
 4

 5
 6
 7
 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 31

ver.di setzt sich mit all seinen Gremien für die Rückholung des schwach- und1. 
mittelradioaktiven Abfalls aus dem maroden Salzbergwerk Asse II in Remlingen /
Landkreis Wolfenbüttel ein.

ver.di unterstützt alle Bemühungen, diesen Rückholprozess zu beschleunigen.

Die Rückholung muss für die Mitarbeiter*innen des Bergwerks und für die2. 
Anwohner*innen des Bergwerks sicher gestaltet werden. Dafür ist eine
Umgebungsüberwachung zu installieren, über deren Ergebnisse die Bevölkerung
stets zeitnah informiert wird. 

Die Rückholung muss spätestens 2030 beginnen.3. 

Alle Maßnahmen für die Rückholung müssen vom Asse-Betreiber BGE im Vorfeld4. 
transparent und klar verständlich der Öffentlichkeit – und nicht nur
Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung – mitgeteilt werden.

Der aus dem Bergwerk herausgeholte Atommüll muss vor Ort sicher in5. 
Transportbehälter verpackt werden.

Die Zwischenlagerung des Atommülls muss in einem Lager erfolgen, das mindestens6. 
vier Kilometer von einer Wohnbebauung entfernt ist.

In einem fairen Vergleich müssen Asse-ferne und Asse-nahe Standorte für ein7. 
Zwischenlager untersucht werden. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist der
Bevölkerung auf einer Info-Veranstaltung mitzuteilen.

In einem Asse-nahen Zwischenlager darf nur der aus der Asse herausgeholte8. 
Atommüll für einen Zeitraum von maximal 30 Jahren oder bis zur Fertigstellung
eines Endlagers eingelagert werden. Andere Abfälle (zum Beispiel aus
abgeschalteten Atomkraftwerken) dürfen nicht eingelagert werden. Das muss in
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt werden.

Atommülltransporte von der Asse in ein Asse-fernes Zwischenlager, bzw. später in9. 
ein Endlager, dürfen nur per Bahn und nicht auf der Straße erfolgen. Die
Bahngleise müssen dafür ertüchtigt werden.

Nach vollständiger Bergung des Atommülls muss das Bergwerk sicher verschlossen10. 
werden. Alle oberirdischen Gebäude müssen zurück gebaut werden. Die Fläche ist
zu renaturieren. Nur die Asse-Infostelle soll erhalten bleiben und weiter über
die Geschichte des Atommülllagers informieren.

Begründung
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Die ehemals als Versuchseinlagerung deklarierte Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfall 
aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland im ehemaligen Salzbergwerk Asse II bei Remlingen / 
Landkreis Wolfenbüttel gefährdet die Menschen und die Umwelt nicht nur im Landkreis Wolfenbüttel, 
sondern in der gesamten norddeutschen Tiefebene. Die vom Bund beschlossene Rückholung des 
Atommülls zur sicheren oberirdischen Zwischenlagerung bis zur Ausweisung eines bundesweiten 
Endlagers geht nur sehr langsam voran. Eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und von 
Maßnahmen und Arbeitsschritten zur Rückholung ist dringend erforderlich, da das Bergwerk volllaufen 
kann, wie das bei den benachbarten Bergwerken bereits erfolgt ist und somit auch einsturzgefährdet ist. 
Die Auswirkungen für Menschen und Umwelt wären in einem solchen Fall unkalkulierbar. Die Bevölkerung 
im Landkreis Wolfenbüttel fühlt sich teilweise mit diesem Umweltproblem allein gelassen und benötigt 
Unterstützung bei den oben aufgelisteten Forderungen. 
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Antrag C 098: Die Altlasten an Munition  in Nord- und Ostsee 
systematisch schnell und vollständig beseitigen und unschädlich 
machen
Antragsteller*in: Landesbezirkskonferenz Nord
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di fordert die Bundesregierung und die Landesregierungen Schleswig-Holstein und
 2 Mecklenburg-Vorpommern auf dafür zu sorgen, dass die Altlasten an Munition in Nord-
 3 und Ostsee systematisch und vollständig beseitigt und unschädlich gemacht werden.

Begründung

Aktuell angewandte Verfahren zur Kampfmittelbeseitigung sind zu langwierig, um die Masse an Altlasten 
in den nächsten Jahrzehnten zu beseitigen.

Von den Altlasten gelangen Giftstoffe in den biologischen und Nahrungskreislauf und gefährden somit die 
Gesundheit von Meerestieren und Menschen

Touristen an der Ostseeküste freuen sich über scheinbare Bernsteinfunde, sammeln aber Phosphor aus 
Altmunition auf der zu schweren körperlichen Verbrennungen führt, sobald er mit Luft reagiert.

Wir reden hierbei über:

1.6 Millionen Tonnen konventionelle und 220.000 Tonnen chemische Kampfmittel auf dem Meeresgrund 
der Nord- und Ostsee (DEU) (35.000 t allein in der Kieler Bucht). In der Lübecker Bucht wurden unter 
Aufsicht englischer Truppen nach dem Kriegsende tonnenweise chemische Kampfstoffe „entsorgt“;

30.000 Seeminen in Ostsee, ca. 8.000 Torpedosprengköpfe in Kieler Außenförde, unzählige nicht 
detonierte Wasserbomben Schiffswracks mit Bewaffnung, 65.000 t Munition mit Kampfstoffen wie 
Senfgas, Tabun, Adamsit und Clark;

Korrosion an den metallischen Ummantelungen setzt Giftstoffe frei (Berechnungen zufolge gefährliches 
Ausmaß ab 2030) (erst in 10.000 Jahren nach natürlichem Zersetzungsprozess ungefährlich);

und bedroht Flora & Fauna, neue und bestehende Fahrrinnen, Pipelines, neue Windparks, 
Unterseekabel und die gewerbliche Fischerei.

Die Minenräumung ist bisher nicht umweltschonend und nur punktuell durch „Handarbeit“ möglich. Durch 
Sprengungen werden Meereslebewesen (zum Beispiel Fische und streng geschützte Schweinswale getötet) 
und die Freisetzung von Sprengungsrückständen führt zur weiteren Verteilung und Gefährdung im Meer.

Viele kleinere Firmen erledigen die Räumungsarbeiten für die Kampfmittelräumdienste ohne dass es eine 
nachhaltige Erfolgsanalyse gibt.

Die benötigten Technologien für die Bergung und Beseitigung der Kriegshinterlassenschaften sind 
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vorhanden und müssen professionell zentral geplant und gesteuert werden.

Die Aufgabe muss aus der „Forschungsecke“ auf eine industrielle Ebene gehoben werden und unsere 
Werften können hierzu einen erheblichen Beitrag leisten werden.

Für ver.di ist es von großer Wichtigkeit, dass gehandelt wird, weil es sonst wegen der beschriebenen 
erheblichen negativen Auswirkungen auch um die Beeinträchtigung der Arbeitsplätze in den 
Dienstleistungssektoren an den Küsten geht.
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Antrag C 098 -Ä001: Änderungsantrag zu C 098
Änderungsantrag zu C 098

Antragsteller*in: Jessica Arntz
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste C - Verweisung an Gewerkschaftsrat

Der Bundeskongress beschließt:

Zeile 1 - 2

 1 ver.di fordert die Bundesregierung und die Landesregierungen Schleswig-Holstein und,
 2 Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen auf dafür zu sorgen, dass die Altlasten an Munition in 

Nord- 
 3 und Ostsee systematisch und vollständig beseitigt und unschädlich gemacht werden.

Begründung

Ein Expertenkreis aus Bund und Ländern hat in einem 2011 veröffentlichten Grundlagenbericht insgesamt 
71 munitionsbelastete Gebiete aufgeführt. Besonders betroffen sind in der deutschen Ostsee die Lübecker 
Bucht und die Kieler Außenförde, in der deutschen Nordsee der Jadebusen.

Von daher bitten wir um Ergänzung des Antrages um das Bundesland Niedersachsen.
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Antrag C 098 - I 002: Initiativantrag - Eine wehrhafte Demokratie 
braucht politische Bildung und soziale Infrastruktur
Antragsteller*in: Hannah Elizabeth Trulsen (sie/ihr), Felicitas Traudes
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme

Auf diesen Antrag verweisende 
Anträge:

C 098 - I 003

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 Der Bundeskongress widerspricht den aktuellen Plänen der Bundesregierung, die Mittel
 2 für politische Bildung und soziale Infrastruktur zu kürzen, deutlich. 

 3 Der Bundesvorstand wird aufgefordert, sich für eine auskömmliche Finanzierung der
 4 politischen Bildung und der sozialen Infrastruktur einzusetzen. Eine entsprechende
 5 Öffentlichkeitsarbeit zum Thema ist zu gestalten und der Einfluss gegenüber den
 6 demokratischen Fraktionen des Deutschen Bundestages geltend zu machen, um solche
 7 Kürzungen jetzt und in Zukunft zu verhindern sowie eine Dynamisierung der Mittel
 8 angelehnt an der Vorjahresinflationsrate zu erwirken.

Begründung

Die Bundesregierung hat in ihrem Entwurf zum Bundeshaushalt u. a. Kürzungen im Kinder- und 
Jugendplan des Bundes von 44.585.000,00 € vorgesehen, dies entspricht einer Kürzung von ca. 19 % - fast 
1/5! Des Weiteren sollen die Gelder der Bundeszentrale für politische Bildung (bpd) ebenfalls um rund 1/5 
gekürzt werden, weitere Kürzungen des BMI betreffen wichtige soziale Leistungen für Migrant*innen. Durch 
diese Mittelkürzungen sind die Arbeitsplätze vieler Kolleg*innen in der politischen und kulturellen 
Bildung sowie in der Sozialen Arbeit in Gefahr. Es geht um: 

-    In der psychosozialen Hilfe für Geflüchtete um 60% Mittelkürzungen. Hier werden Geflüchtete 
unterstützt, die nach Traumatisierungen therapeutische Angebote wahrnehmen können, die von den 
Krankenkassen auf Grund des Asylstatus nicht finanziert werden, Das bedeutet, dass Geflüchtete 
Therapien abbrechen müssen oder eben erst gar nicht beginnen werden.
-    Kürzungen im Bereich der Jugendmigrationsdienste, z.B. die Programme der Respectcoaches an 
Schulen soll komplett gestrichen werden. Migrationsberatung wird um 30% gekürzt, während die 
Nachfrage unverändert hoch ist. Wie auch das Programm der bundesweiten, behördenunabhängigen 
Asylverfahrensberatung gekürzt werden soll.
-    Im Bundesfreiwilligendienst geht es um 25% Mittelkürzungen.
-    Die Mittel für die Jugendverbandsarbeit werden ebenfalls um 10 % gekürzt, davon kann auch unsere 
ver.di Jugend betroffen sein.

Viele Träger werden letztlich entweder notwendige soziale Leistungen abbauen oder die Kürzungen durch 
eine weitere Arbeitsverdichtung und untertarifliche Vergütung auffangen. Betroffen sind hiervon 
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überwiegend Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten, oftmals unter prekären Arbeitsbedingungen, wie 
z.B.  Kettenbefristungen in der Projektarbeit, eine hohe Teilzeitquote und eine zum Teil geringe 
Entlohnung. In Summe bejammern die Arbeitgeber*innen als auch die Politiker*innen den 
Fachkräftemangel, insbesondere im Bereich der sozialen Dienstleistungen massiv. Scheinbar sind aber 
Politiker*innen nicht dazu bereit, dass die Kolleg*innen anständig verdienen. 
Die gesellschaftliche Spaltung nimmt immer weiter zu, Diskurse verschieben sich nachhaltig und das 
gesamtgesellschaftliche Klima wird rauer. Resilienz ist für eine gelingende Demokratie eine wichtige 
Kompetenz. Das Aushalten unterschiedlicher Positionen und Meinungen gehört zu den Grundprinzipien 
einer funktionierenden Demokratie. Die AfD wird immer stärker und polarisiert. Die Kompetenz von 
Resilienz, vor allem aber der Fähigkeit Widersprüche, Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten auszuhalten 
(Ambiguaitätstoleranz), wird nicht in klassischen Institutionen formaler Bildung gelernt. Dies geschieht in 
unterschiedlichen Maßnahmen der politischen Bildung. In Maßnahmen, wo junge Menschen oder 
Erwachsene untereinander und voneinander lernen sowie Kompetenzen erproben können. Grundsätzlich 
lässt sich diese Arbeit nicht in Geld beziffern und bietet einen großen Mehrwert für die gesamte 
Gesellschaft. 
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Antrag C 098 - I 003: Initiativantrag - In Zukunft investieren - 
Kürzungen des KJPs verhindern
Antragsteller*in: Sophie Vossel (sie/ihr)
Status: Liegt zur Entscheidung vor
Empfehlung der 
Antragskommission:

Annahme als Arbeitsmaterial zu Antrag C 098 - I 002

Sachgebiet: C - Nachhaltige Wirtschaft und handlungsfähiger Staat
Untersachgebiet: C - Daseinsvorsorge und handlungsfähiger Staat 
(Öffentlich ist wesentlich)

Schlagwörter: Verwiesen an Gewerkschaftsrat
Antragsblock: Liste B - Beratungsvorschlag (ebenfalls verwiesen an GR)

Der Bundeskongress beschließt:

 1 ver.di setzt sich aktiv dafür ein, dass die geplanten Kürzungen des Kinder und
 2 Jugendplanes (KJP) von 44,6 Millionen bzw. von 18,6 Prozent verhindert werden.
 3 Stattdessen wirkt ver.di auf eine Sicherung sowie eine Aufstockung des KJPs hin. 

Begründung

Am 5. Juli 2023 hat die Bundesregierung den Kabinettsentwurf zum Bundeshaushalt zum Bundeshaushalt 
beschlossen. Dieser plant die Kürzung des Kinder- und Jugendplans(KJP) um fast ein Fünftel des Budget. 
Das ist fatal und kann so nicht getragen werden. Die Aufgaben von etablierten Strukturen für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Corona-Pandemie stark gewachsen und gleichzeitig  sind 
wichtige Räume für diese Personengruppe eingebrochen. 
Eine Kürzung der finanziellen Mittel bedeutet, das Einbrechen von bereits angeschlagenen Strukturen. Für 
uns als Teil der DGB-Jugend hätte dies eine Kürzung von ca. 400.000 Euro zur Folge. Diese Strukturen sind 
wichtig für politische Bildung.  Als ver.di und vor allen Dingen, als ver.di Jugend haben wir ein vielfältiges 
Bildungsprogramm, dass durch die KJP-Mittel zum großen Teil finanziert wird. Dazu gehören teilweise 
Stellen von hauptamtlichen Personen, aber zum großen Teil die durchgeführten Seminare. Studien 
beweisen, dass politische Bildung insbesondere demokratische Strukturen fördert und ein großer Teil von 
Demokratie und Mitbestimmung bildet. Einen Wegbruch dieser Strukturen hätte, zu Zeiten wo die AfD 
alles tut um zu polarisieren, nicht vorhersehbare Folgen für politische Jugendbildung.

Zivilgesellschaftliche Initiativen, wie die Amadeu-Antonio-Stiftung, das Anne-Frank-Zentrum oder HateAid, 
stehen in diesen Förderung deutlich finanziell deutlich schlechter da, als ver.di. Sie verdienen unsere 
Solidarität, gerade in Zeiten von erstarkendem Rassismus in Deutschland. Jugendpolitische Bildung ist 
essentiell für ver.di. Eine Kürzung auf Bundesebene bedeutet langfristig, dass runtergebrochen auch 
Kürzungen auf Landesebene passieren und schließlich die Menschen auf der untersten Ebene treffen 
werden.  Es geht darum möglichst früh demokratische Strukturen zu fördern und zu verankern, dies ist 
nicht zuletzt auch hilfreich für zukünftige Mitgliedergewinnung. 
Der Kürzungsvorschlag ist für junge, engagierte Menschen ein Rückschlag. An der Zukunft sollte man nicht 
sparen, sondern man sollte in sie investieren. Die Kürzungen müssen verhindert werden.
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